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Zweites Auch.
Das Völkerrecht im Zustande des Unfriedens

oder

Die Kctisnenrechte der Staaten.

Erster Abschnitt.

Non den völkerrechtlichen Streitigkeiten und deren
Erledigung überhaupt.

Veranlassungen derselben.

105. Völkerrechtliche Streitigkeiten entstehen im Allgemeinen
über Ansprüche, deren Erledigung dem verfassungsmäßigen Rechts¬
gange eines bestimmten Staates nicht angehört, oder wegen will¬
kürlicher von Seiten der dortigen Staatsgewalt entgegengestellter
Hindernisse daselbst nicht erreicht werden kann; solglich nicht allein
über Ansprüche der Staatsgewalten und Souveräne an einander,
sondern auch über Privatansprüche eines Unterthans an einen aus¬
wärtigen Staat oder dessen Unterthanen, wenn jenem das Recht
von dem sremden Staate verweigert wird und sich der Staat des
in seinem Rechte gekränkten Unterthans vermöge des ihm zustehen¬
den Vertretungsrechtes(Z 53) gegen den sremden Staat annimmt.
Eine Einmischung dritter Mächte würde allein unter den Beding¬
ungen des Z 45 f. berechtigt sein.

15*
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Mittel zur Äeseitigung überhaupt *) .

106. Völkerrechtliche Ansprüche haben der Regel nach keine
andere Garantie für sich, als die Macht der Wahrheit und den
thatkräftigen Willen der Betheiligten ; kein anderes Forum , als die
eigene Gewissenhaftigkeit und die öffentliche Meinung )̂. Es gebührt
daher zunächst den Betheiligten , sich unter einander über die Ent¬
scheidung zu verständigen , oder, dafern eine Vereinigung nicht zu
bewirken Wäre, sich durch eigene Kraft in dem einseitig erkannten
Rechte zu behaupten oder dasselbe zu erstreben. Das äußerste
Mittel zur Erhaltung , Wiedererlangung oder Durchsetzung des
Rechtes gegen Widersprnch ist dann Gewalt oder Selbsthilfe ,
und zwar entweder eine defenfive gegen bevorstehende Ge¬
fährdungen des Rechtes oder der ganzen Existenz , oder eine
aggressive Selbsthilfe wegen Rechtsverweigernng . Die erstere
geht ihrer Natur nach lediglich auf Abwendung der Gefahr und
Sicherung gegen fernere Beeinträchtigung , die letztere auf Er¬
langung vollständiger Genugthuung . Sogar die völlige Vernichtung
des Gegners ist bis zur Erreichung dieser Zwecke nicht ausgeschlossen,
wiewohl dieselbe nicht als das sofortige unmittelbare Ziel mit Recht
betrachtet werden darf . Das Dasein eines hinreichenden Grundes
zur Selbsthilfe und die Beobachtung der richtigen Grenzen , welche
durch den Zweck bestimmt werden, entscheidet zugleich über die Ge¬
rechtigkeit der Selbsthilse . Sonst ist sie eine tadelnswerthe und
Unrechte. Tadelnswerth erscheint sie insbesondere , wenn außer dem
Falle unmittelbarer Gefahr ohne Versuch gütlicher Mittel , ohne
Vorbringung und gehörige Unterstützung eines vermeintlichen An¬
spruchs sogleich zu dem letzten Mittel gegriffen wird . Denn gerecht
ist sie nur als Nothmittel .

1) S . darüber Wurm , im St .-Lexikon XII , 111 ff. Desselben Aufsatz in der
Deutschen Vierteljahrsschrift von 1858 . Berner , im Staatswörterbuch VI , 101
und eine Abhandlung des Frh . v. Kaltenborn , Zur Revision der Lehre von den
internationalen Rechtsmitteln (1861 , Tüb . Ztschr. f. Staatsw . XVII S . 69 ff.) ,
welche sich befonders mit der Systematik dieser Lehre beschäftigt. Vgl . Lallsok ,
Intern. I,. oli. XII. 6a1vo II, 1. XVII, ssvt. 1—4. v. Bulmerincq: Die Staats-
ftreitigkeiten und ihre Entscheidung ohne Krieg , in v. Holtzendorff's Handb . IV ,
S . 1 ff.

2) A . Richtig bemerkt hierzu v. Bulmerincq S . 13 , daß die Garantie , in¬
soweit nicht eine vertragsmäßige vorliegt , in dem Völkerrecht selbst zu erblicken ist ,
da sonst die Ansprüche nicht völkerrechtliche wären .j
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Gütliche Versuche.

107. Zweckdienliche Mittel, um den Anderen von seinem Un¬
recht zu überzeugen und zur Nachgiebigkeit zu bestimmen, welche
auch nicht unversucht bleiben dürfen, so lange keine unmittelbare
Gefahr eines Rechtsverlustes bevorsteht, sind diese:

zuerst diplomatische Unterhandlungen mit dem anderen Theile
oder mit dritten Mächten, deren Stimme von Einfluß sein
kann, namentlich auch Mittheilung von entscheidenden Acten-
stücken und daraus hergenommenen Rechtsausführungen̂) ;

sodann öffentliche Verbreitung von Deductionen oder Memoirs
mit ausdrücklichem oder selbstverstandenem Anrufe der öffent¬
lichen Meinung, wenn eine Verständigung im Wege der
gegenseitigen Correspondenz nicht zu bewirken gewesen oder
dieselbe bereits abgebrochen ift )̂ ;

ferner die Annahme der freundlichen Dienste einer dritten
Macht, welche als Versöhnerin zu wirken hat ; oder eine
von allen streitenden Theilen angenommene Vermittelung
einer dritten Staatsgewalt (Z 88).

Im letzteren liegt mehr als im ersteren. Die Vermittelung
suspendirt die Feindseligkeiten, so lange nicht das Amt des Ver¬
mittlers aufgehört hat, von Rechtswegen, wofern nicht das Gegen-
theil verabredet wird. Freundliche Dienste haben nur eine moralische
Bedeutung.

Befindet sich ein Theil gar nicht in der Gefahr eines wirklichen
Rechtsverlustes, könnte seine Handlung oder sein Stillschweigen nur
einer rechtsnachtheiligenDeutung verfallen: so genügt zur Er¬
haltung des Rechtes gegen etwaige Ansechtnng schon eine bloße
Protestation, wenn sie nicht den bereits sür den Protestirenden ein¬
getretenen wohlbegründeten Rechtsverhältnissen oder den gleich¬
zeitigen Handlungen desselben zuwider ist, eine xrot^ tatio kaoto
contraria.

A . Als eine gesteigerte Art der internationalen Verhandlung kann der
Zusammentritt besonders sachkundiger Münner beider Parteien zu einer Commission
gelten , welche gemeinsam zu einem Ausgleich zu kommen sucht und dann ihre Vor¬
schläge den Regierungen unterbreitet , so Anfang 187l die ^ oint Oornmission ,
durch die England und die Verein . Staaten eine Reihe von Streitpunkten in dem
Vertrage von Washington ausglichen , die Ende 1887 von denselben beiden Staaten
eingesetzte Commission für die Fischereistreitigkeiten in Canada . !
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2) H . In diesem Sinne war Kaiser Friedrich II . durch seine Manifeste und
Streitschriften gegen das Papstthum der Vorläufer der neuen Zeit.^

b) Princip der sog. ineäiatiori intervationals xrealadls x8.6iti <̂n6 , was auch
Art . 8 des Pariser Vertrages von 1856 für etwaige Streitigkeiten bei der Voll¬
ziehung adoptirt und das ministerielle Conferenzprotocoll v. 14. April als allge¬
meine Regel empfohlen hat. Lev . Llen. XV , 774. sk. in bindenderer Form
wiederholt in der General -Acte der Congo-Conferenz 1885 od. III , Art . 12, ohne
daß in der Zwischenzeit sich die Pariser Verabredung wirksam bewiesen hätte, einen
der Kriege von 1859—1877 zu verhindern. In dem Vertrage zwischen Persien und
Deutschland v. 11. Juni 1873 heißt es Art. 18: „konr 1s vas oü lg. ksrss 86rai<>

äg.n8 un äiMrsnä avso uns a-utrs puigsanek, Is Oouvt . ä '̂ lle -
H1LAN6 86 ääclars g, 6i»p1ô 6r, snr lg. clemanäs äs 8 . N . 1s 8e1ig1i,
868 1)0118 okÜ668 xonr Lontridner L gxxlanir 16 äiMrsnä .^

Kesondrrr VereinignngNmittel bei zweifelhaften Punkten .

108. Ist ein Rechtsverhältniß an sich feststehend und nur noch
einer näheren Regulirung bedürftig, wiez. B. eine noch nicht speciell
gezogene oder in Unklarheit gerathene Landesgrenze, oder ist es
wegen collidirender Rechtsansprüche ein zweifelhaftes, und sindet
darüber unter den Parteien keine Einigung statt, so kann event.
auf Erlangung einer uuparteiifchen Entscheidung hingewirkt werden.
Hierzu eignet sich in einzelnen Fällen das Loos , sei es, um jedem
Interessenten einen bestimmten Antheil an einer gemeinsamen oder
streitigen Sache zuzutheilen, sei es, um an die Stelle eines völlig
ungewissen Zustandes für immer oder auch nur vorläufig eine Ent¬
scheidung durch den zufälligen Ausschlag des Looses zu setzen̂).
Alles hängt hier begreislich von der Vereinignng der Betheiligten
ab. Auch der Zweikampf ist als ein Waffenloos zuweilen in
Antrag gebracht, selten aber angenommen worden oder zu einem
Ausschlage gelangt und gewiß nicht zu besürworten. Das billigste,
wiewohl auch uicht immer zum Ziele sühreude Mittel ist die Unter¬
werfung unter einen Schiedsspruchs ).

>) Anwendung davon ist oft bei fürstlichen Erbtheiluugen, desgleichen zur Ver¬
meidung vou Rangstreitigkeiten gemacht worden. F . C. v. Moser in Schott, Jur .
Wochenbl. Jahr . III , S - 625 f.

2) Beispiele aus älterer Zeit s. in ? 6t . Llnsllsr , äs clu6l1is krinoixnin . So
Karl V . und Franz I . 1528, Karl IX . von Schweden 16 ll an Christian IV .
von Dänemark, zuletzt wohl Gustav IV . von Schweden an Napoleon I . Die Sache
bedars sür das heutige V. R. keiner Erörterung .

6) Lieber in der New-Iork Times Sept . 22. 1865. K̂. Rodls ^ .rditration
and 60 NAI-688 L8 Ä 8nd8titut6 sor war in tti6 86ttl6ni6llt ok international
äi8xut68 . 1862. Geffcken, Die Alabamafrage . 1872. I âv6l6^6, I >68 6ÄU868
äs Ausrr6 äan8 l 'Dnropk actnslls 6t; äs 1'grI >i1raA6. 1873. Im6g>8, Ds lg, 8̂ 1i-
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stitution äs I'arditr -sAs ä. Ia vois äs8 si -nies xour 1s rkKlkMkvt äe8 eonüitÄ
int6rLgt .ionLux . 1873 . Lkklarts van Llolrlanä , IntkruLtionalk ^ r1>itrÄA6 .
2 .L3.A 1875 . L ,ouarä äk Oarä , I '̂ar1 >itraA6 interna -tionLl äan8 le xasbä , 1s

et l 'kl.vsnil '. 1876 . I) i86U88ioll8 äs 1'Ir >8titut äs äroit illtsrng .tiong .1 L
06H6V6 1874 6t 2L ^ 6 1875 , wo der Berichterstatter Prof . Goldschmidt ein
Reglement für das Verfahren von Schiedsgerichten vorlegte (Xrmuairs I , x . 126) .
6g .1vo 1. XVII . 866t. III und v. Bulmerincq l. c. geben eine vollständige Aufführung
der verschiedenen Fälle . Dies Mittel , Streitigkeiten zu fchlichten, ist alt und hat
gewiß manches Unheil verhindert , aber die großen Hoffnungen , welche darauf gesetzt
werden , daß durch Schiedsgerichte künftig Kriege vermieden werden sollen, erscheinen
sehr zweiselhaft . Fragen , welche Machtstellung und Ehre betreffen , wird nicht leicht
ein Staat einem Schiedsspruch unterstellen , ein solcher ist nur anwendbar , wenn die
widerstreitenden Ansprüche juristisch formulirt werden können, diefe Fälle sind die
bei Weitem weniger zahlreichen oder wichtigen und können an sich ebenso gut durch
unmittelbare Unterhandlungen erledigt werden , man wird also ein schiedsrichterliches
Verfahren nur wählen , wenn eine oder die andere Partei ihre Anfprüche nicht offen
aufgeben , aber doch sie nicht auf Gefahr eines Conflicts hin aufrecht halten will .
Nach den Projekten eines allgemeinen internationalen Schiedsgerichtes , wie sie
Laveleye , Lorimer , Komarowski u . A . ausgestellt haben , wird nichts kommen.
Außerdem beweist das neueste Schiedsverfahren in größerem Style bei der Ala¬
bamafrage keineswegs , wie wohl behauptet ist, daß dies das geeignete Mittel fei,
große internationale Streitfragen zu schlichten, denn die Aufgabe ist weder durch
den Apparat , mit dem man das Gericht umgeben , noch durch die Größe der Inter¬
essen, die im Spiel waren und entschieden wurdeu , gelöst ; der Spruch des Genser
Tribunals war nur möglich, weil Euglaud zugestanden , daß 6x xo8t auf fein Ver¬
fahren Regeln angewendet wurden , welche feine Verurtheilung von vornherein noth -
wendig machten . Darüber kann weder die feierliche Rede , mit der Graf Sclopis
die Sitzungen eröffnete , noch die selbstgerechte Berusung Gladstone ŝ auf das
Beispiel , das der Welt gegeben sei, die brutale Entscheidung dnrch das Schwert zu
vermeiden , täuscheu. Andrerseits weigerte sich England kategorisch, die von den
Verein . Staaten erhobenen indirekten Ansprüche dem Gericht zu unterstellen . 1873
brachte Henry Richard im Hause der Gemeinen eine Adresse an die Krone zur
Annahme , welche ein allgemeines nnd ständiges Schiedsgericht empsahl . Die Ant¬
wort der Königin besagte , daß sie diesen menschensreundlichen Gefühlen vollen Beifall
schenke und nicht verfehlen werde , wie sie es schon früher gethan , diefes Mittel , um
internationalen Zwistigkeiten vorzubeugen , zu gebrauchen „so oft es möglich scheine,
dies mit Nutzen zu thuu " . Diese mit Heiterkeit des Hauses ausgeuommene Clansel
zeigt, daß es sich um eine rein akademische Frage handelte . Der von der italieni¬
schen Kammer am 24 . Nov . 1873 angenommene Antrag war vorsichtiger und
empsabl hauptsächlich in Verträge die Clansel aufzunehmen , daß Schwierigkeiten über
die Auslegung und Ausführung von Verträgen Schiedsrichtern unterbreitet werden
sollten . Aehnliche Anträge wurden angenommen von den Kammern Schwedens
Holland 's , Belgiens und der Verein . Staaten , ohne daß dies praktische Folgen ge¬
habt hätte . Auch vou dem Erfolg der zwifcheu den Verein . Staaten und der
Schweiz 1883 geführten Verhandlungen , wonach beide Staaten sich verpflichten
sollten , die zwischen ihnen entstehenden Schwierigkeiten einem Schiedsspruch zu unter¬
werfen , hat noch nichts verlautet . Am 3l . Oct . 1887 empfing der Präsident der
Verein . Staaten den Vorstand der Li -itiisli ? 6L06 an «1 ^ .rbiti -ation ^ .sZoeiation ,
welcher ihm im Namen von 233 Unterhausmitgliedern den Abfchluß eines treaty
ok arditration zwifchen dem Verein . Königreich und den Verein . Staaten empfahl .
Lord Granville hatte dazu bei aller Sympathie den Zweifel ausgefprochen, ,,w1i6tL6n
L treg -t ^ 60u1ä 1)6 tormkä so g,s to 866ur6 its own 6X66utior >, anä to proviäs
kor an arliitration 8uital )l6 ln 0L86" . Präsident Cleveland bemerkte in
feiner Antwort noch vorsichtiger : „ I dslisvs tkst 1 van sxsak kor t1i6
P 60 p 1k in AivinA t1l6 Ä88urLN66 tliat tll6 ^ ä68ir6 to 866 tlltz lrillinA ok N16N
kor tli6 s>ec;oinp1i8luü6nt ok national g.Nil)ition aliolistisä , and will 1ig.il
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ilis aävsiit ok xesoskul mstlioäs ok ssttlin ^ nationg -l äisxut68 »8 kar a8 oon -
sistönt äskkLvs anä xrotsotion ok tlis ooimtr ^ 's territory and tlis
Mg.int6QÄN(:6 ok » AtionLl lionour . Hi6 psoplk ok in ^ vountr ^ dog .8t tkat
tlik ^ 6ÄQ sxliidit in tksir xrospkrit ^ Lriä äsvßloxiusnt mors viotoriss ok
P6Ä66 ttiLQ otksr ng.tion . tilg 8g.M6 tiins our Iii8tor ^ ä6irloil8trst68

W6 Nkkä ẑ iklä to V0V6 in iktz 8pirit anä patriotism v̂tiivk inalck v̂ar
terribls ." Der „Standard " bemerkte hierzu mit Recht : „Wir halten die Tripel¬
allianz von Deutschland , Oesterreich und Italien für eine bessere Friedensbürgschaft
als die frommen Empfindungen der 233 Unterhausmitglieder ." In der That
scheinen die Verfechter des allgemeinen Schiedsgerichts sich für weiser und besser zu
halten als die Staatsmänner , welche an der Spitze der Geschäfte stehen und zu
glauben , daß diefe den Krieg um feiner felbst willen lieben , fonft könnten sie nicht
ein fo wohlfeiles Mittel als Panacee anpreisen . j

Compromiß i) .

109 . Soll vermöge Auftragsertheilung durch Einen oder
mehrere Dritte ein völkerrechtlicher Streit entschieden werden , so
bedarf es dazu einer ausdrücklichen Convention der Betheiligten mit
den ausersehenen Schiedspersonen ganz nach den Grundsätzen der
völkerrechtlichen Verträge 2). Ein solches Compromiß geht dann
entweder nur dahin , ein schon durch Vereinbarung feststehendes
Princip in Beziehung auf einen gewissen Gegenstand unter den
Parteien in Aussührung zu bringen (arbitratio ), z. B . eine Grenz¬
berichtigung oder Theilung nach gewissen Maßen oder Proportionen
zu vollziehen )̂, oder dahin , eine Streitfrage selbst erst zu erörtern
und nach Recht und Billigkeit zu entscheiden (eigentliches a-rditrium )*).
Das Compromiß muß die näheren Modalitäten bestimmen , woran
die Ausführung des Schiedsauftrages gebunden sein soll )̂, aber es
bedars keiner Pönalstipulation . Sowohl Privatpersonen wie auch
Souveräne können zu Schiedsrichtern gewählt werden ; erstere
können nur in Person handeln , letztere können sich bei der Er¬
örterung durch Delegirte vertreten lassen oder sich dabei ihrer Räthe
bedienen , wenn sie nur den endlichen Ausspruch selbst thun )̂ . Sind
mehrere Schiedsrichter ohne nähere Bestimmung erwählt , so kann
keiner ohne den anderen gültig verfahren oder ein Urtheil sprechen )̂-
Bei Meinungsverschiedenheiten ist unstreitig die Stimmenmehrheit
als entscheidend zu betrachten im Falle einer Stimmengleichheit
oder völligen Dissonanz würde nur mit dem Willen der Betheiligten
ein fernerer Austrag zu gewinnen sein ^"). Ist wegen des Ver¬
fahrens nichts bestimmt , so steht dem Schiedsgericht zu , eine Zeit
festzustellen , bis wohin die gegenseitigen Aussührungen und Be -
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Weise vorgelegt werden sollen, woraus es dann ohne weiteren Aus¬
enthalt zur Vollendung seines Auftrages schreiten kann. Zwangs¬
rechte stehen ihm gegen keinen Theil zu " ). Sein Amt erlischt durch
neue Conventionen der Hauptparteien , durch Ablaus der ihm ge¬
setzten Zeit , durch den Tod oder eingetretene Unsähigkeit eines
Schiedsmannes , endlich mit dem Entscheide selbst. Dieser hat für die
Interessenten die Bedeutung eines gültigen Vergleiches ^ ). Er
kann jedoch angesochten werden wegen Ungültigkeit des Compromisses;
wegen absoluter Unfähigkeit des Schiedsmannes ; wegen Unredlich¬
keit desselben oder der Gegenpartei ; wegen mangelhaften oder gänz¬
lich verweigerten Gehörs ; wegen Ueberschreitung der Grenzen des
Compromisses ; wegen absoluter Rechtswidrigkeit der in dem Ent -̂
scheide getroffenen Verordnungen , welche daher auch keine zulässige
Causa eines Vertrages (H 83) abgeben könnten, wogegen bloße Ver¬
stöße in der Beurtheilung des besonderen Falles , sofern ihnen nicht
etwa Parteilichkeit zum Grunde liegt , keinen Grund zur Anfechtung
darbieten " ). Nur bei der eigentlichen Arbitratio ist der Nachweis
einer thatsächlichen Unrichtigkeit und darauf beruhenden Unbilligkeit
stets Vorbehalten " ).

Zu allen Zeiten ist der schiedsrichterlicheWeg in verschiedenen
Formen benutzt worden. Bei den Griechen durch Berufung auf
eine dritte befreundete Stadt ^ ) ; bei den Römern in älterer Zeit
durch die Reciperatio " ). Einen festeren , fast staatsrichterlichen
Charakter haben die Bundesgerichte in Bundesstaaten und Staaten¬
vereinen ; so schon in den Griechischen Staatenvereinen und später
die Austrägal -Jnstitution des Deutschen Bundes für die souveränen
Glieder desselben, oder statt deren das Bundesschiedsgericht. Hier
trat die vollziehende Macht des Bundes selbst hinzu ^ ).

Es ist doch zu bemerken, daß Kompromiß keineswegs gleichbedeutend
mit Schiedsspruch, d. H. Entscheidung durch einen unparteiischen Dritten ist, sondern
einfach Vergleich bedeutet, der ebenso wohl direct unter den Parteien erfolgen kann,
indem jede etwas von ihren Ansprüchen aufgiebt, fo z. B . die Vertrüge von
Washington von 1842 und 1845 über die Grenzen der englisch-amerikanischenBe¬
sitzungen.^ Vgl . im Allgemeinen Oerk . 8ain . LHälrminä , äs modo vom -
xonenäi oovtrovsrsE intsr s,6Hual68 kt xoti88imuin äs arbitri8 comxro -
rLi88ÄrÜ8. ö . 1838 . Welcker, im Staats -Lex. XI , 778 .

2) A . Nicht sowohl mit den Schiedspersonen, als unter den Betheiligten über
die Bedingungen des Schiedsspruches, erstere habeu einfach zu erklären, ob sie das
angetragene Amt übernehmen oder nichts

b) Die Unterscheidung dieses Falles von dem eigentlichen Arbitrium ist vor¬
längst von den Prozessualisten als eine natürliche erkannt und jeder Anfechtung
entzogen.
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4) H Oder drittens zu erklären, wie gewisse zweifelhafte Ausdrücke eines
Vertrages zu verstehen seien, wobei das arbitrium im zweiten Sinne ausgeschlossen,
so in der San Juan -Frage nach dem Vertrage von 1871.^

H Nie kann das Schiedsgericht seine eigene Competenz bestimmen, wie
Calvo Z 1527 annimmt , eine Behörde kann nicht den Act authentisch interpretiren,
durch den sie selbst erst geschaffen ist, entstehen vor Abgabe des Schiedsspruches
Zweifel darüber, so muß eine Verständigung der Parteien stattfinden. Das Genfer
Tribunal war also gar nicht competent, üöer die inäireet 6laini8 zu entscheiden,
daß es dies doch that , war eine Ueberfchreitung seiner Vollmacht, der Ausspruch
hatte keine Rechtskraft und konnte lediglich als Privatansicht der Mitglieder gelten .)

6) In älterer Zeit selbst in Staats - und Fürsten-Angelegenheiten sehr gewöhn¬
lich. schon Themistokles entschied zwischen Korinth und Kercyra (-klut . Ikki « .
L. 24), aber auch noch in neuerer Zeit vorkommend, so ließen l8öö Frankreich und Por¬
tugal einen Streit durch Schiedsspruch des Residenten der freien Städte Hrn . Rnmpsf
entscheiden, China und Japan 1875 durch den Englifchen Gesandten Sir Th - Wade,
1874 Italien und die Schweiz durch den Amerikan. Gesandten Mr . Marsh . Ebenso
andere Personen wie das Mitglied des Kuprsnis Oourt W. Strong 1884 zwischen
den Verein. Staaten und Hayti, oder 1879 der Franzöf . Cassationshof zwischen
Frankreich und Nicaraguas

?) K. Richtiger Staatsoberhäupter , da auch Präsidenten von Republiken
Schiedsrichter waren, so L. Napoleon 1852 zwischen den Verein. Staaten nnd Por¬
tugal , Thiers zwischen Portugal und Großbritannien , auch der Hamburger
Senat zwischen Peru und England 1864. Außerdem kann ein besonderes selb¬
ständiges Gericht durch Ernennung von Souveränen gebildet werden, das Genfer
Tribunal fällte in der Alabamafrage die Entfcheidung nicht im Namen der Souve¬
räne. Auch Juristen -Facultäten sind oft Schiedsrichter gewesen.^

2) Versteht sich als stillschweigende Absicht der Interessenten von selbst. S .
auch 1. 17 a. E- und 1. 18. O. äs reespt . Die davon abweichende Vorschrift in
oax . 2 äs g-rbitr . in VI . ist schwerlich als Regel des Völkerrechtes anzusehen.

Ist zu bezweifeln, übrigens schwerlich praktisch.)
v) Ist auch allgemeine civilrechtliche Praxis . Siehe 1. 27 Z 3 l ). 1. e.
A . Deshalb ernennt man immer eine ungleiche Zahl von Schiedsrichtern.

Wohl einzig steht der Fall da, daß die Verein. Staaten die Entscheidung des Schieds¬
spruches von Halisax 1877 ansochten, weil derselbe nicht einstimmig, sondern mit 2
gegen 1 Stimme erfolgt fei. Sie bezahlten allerdings die ihnen auferlegte Summe ,
aber unter Protest . Üord Salisbury wies diese grundlose Einrede entschieden zurück
und erklärte, daß bei Schiedssprüchen stets die Mehrheit entscheide, auch ohne daß
dies ausdrücklich bestimmt sei. 7. Nov. 1873. I ôn6on 16. Nov. So
auch Uslleolc XII , H 6 )

*o) Daß die Schiedsrichter sich selbst einen Obmann wählen, wie das Römische
Civilrecht gestattet, beruht aus einer positiven Vorschrift, welche jedoch nicht einmal
in allen Civilrechten beibehalten ist.

" ) Vgl. 1. 27 xr . I. H 1 O . eit . und so überall !
Die beschränktere Kraft des Schiedsspruches im Römischen Recht ist für

das neuere Europa durch andere Ileberzeugungen von der Kraft der Verträge jeder
Gültigkeit entbunden. Vgl. Groot III , 20. 46. Unrichtig ist gewiß auch die Vor¬
stellung, daß wenn in dem Compromisse eine Conventionalstrafe bedungen worden,
der Schuldigerklärte sich durch Erlegung der Strafe von der Erfüllung des Schieds-
fpruches von Rechtswegen befreien könne! A . Der Schiedsspruch muß stricte von
den Parteien ausgeführt werden, ein Grundsatz, den die Amerikaner bei der Ala¬
bamaentschädigung wenig genau beobachtet haben.)

Vgl. Groot a. a. O. Vattel II , 18, 329. I , 186. Der wesent¬
lichste Grund der Zurückweisung eines Schiedsspruches ist, wenn derselbe sich nicht
an die gestellte Frage gebunden hat (olear äexs -rturs ok tlik ol rskkrkncrk).)



8 110 . Völkerrecht im Zustande des Unfriedens . 235

1827 verabredeten England und die Verein. Staaten , ihren Grenzstreit dem Schieds¬
sprüche des Königs der Niederlande zu unterbreiten, letztere verwarfen denselben,
da er die eigentliche Streitfrage nicht entschied, sondern eine neue hypothetische Basis
enipsahl. H . Hinzuzufügen wäre den angeführten Gründen etwa noch zweifelhafte
Fassung des Schiedsspruches selbst. Dagegen ist der von Bluntfchli 495 ä an¬
geführte: „wenn der Inhalt des Spruchs mit den Geboten des Völker- oder
Menschenrechts unverträglich ist" , weil nicht durch einen Schiedsspruch auferlegt wer¬
den soll, was nicht durch einen Vertrag vereinbart werden darf, viel zu vag, um
Bedeutung zu haben. Die Partei zu deren Ungunsten der Spruch ausgefallen,
könnte zu leicht finden, daß derselbe dem widerspricht, was sie für ihr Menschen¬
recht hält .ĵ

" ) Die sog. reäuetio »ä srditr -iuin viri dom', worauf sich auch 1. 76. 78.
79 D . pro 806. u. I. 9 D . Hui 8tg,ti8ä. 60Z-. bezieht.

" ) Die 7ro/ ts M . s. des Verf. Athen. Gerichtsverf. S . 340.
Gallus Aelius bei Festus : „R-eoixsr ^tio 68t , ouni intsr xoxuluin et

r6A68 nation68HU6 Ä6 oivitatss psrkKrinas lex convsnit , Huomoäo psr rsvi -
xsrLtorsni r6ääar >t,ur re8 rkLixsi -sntrircjus , privstki .8 Intsr 86 ^6r86-

S - Karl Sell , Die Recuperatio der Römer . Brauuschw. 1837.
Auch im Mittelalter sindeu wir zahlreiche Beispiele des Schiedsspruchs, die Gepideu
bieten ihn den Lombarden an, Ludwig IX . von Frankreich übte ihn mehrmals und
Kaiser Friedrich II . erklärte sich bereit, ihm seinen Streit mit dem Papst zu unter¬
breiten. Die Doctoren der Italienischen Universitäten übten das Amt als Schieds¬
richter vielfach in Streitigkeiten Italienischer Staaten , Alexander VI . zwischen Spanien
und Portugal 1493 hinsichtlich der neuentdeckten Länder.̂

Ebendeshalb war die Entscheidung nicht mehr eigentlich internationaler
Schiedsspruchs

Netorston unbilliger NechtsgrunLsatze und Maßregeln *).

110. Erlaubt sich eine unabhängige Macht gegen andere oder
deren Angehörige zwar keine Ungerechtigkeit, wohl aber eine Un¬
billigkeit, d. H. eine ungleiche Behandlung fremder Staaten oder
ihrer Angehörigen innerhalb des eigenen Rechtskreises , indem sie
dieselben von gewissen Vortheilen entweder ganz ausschließt, welche
sic ihren eigenen Unterthanen bewilligt , oder sic doch zu Gunsten
der letztcren, oder auch gegen andere bevorzugtere Nationen zurück¬
stellt, oder indem sie auswärtige Nationen bei der Einräumung ge¬
wisser Vortheile aus ungewöhnliche Weise belastet, oder endlich selbst
dann , wenn sie im Allgemeinen, sogar in Betreff der eigenen Unter¬
thanen , Grundsätze ausstellt oder befolgt , welche den von anderen
Nationen besolgtcn Regeln zuwiderlaufen und mit materiellen Nach¬
theilen für dieselben verbunden sind )̂, so tritt das Recht der Re¬
torsion in Kraft , d. H. die Rückanwendbarkcit desselben Princips
gegen die solchergestalt handelnde Macht , um sich in Gleichheit mit
derselben zu stellen oder zu erhalten , bis die Unbilligkcit gehoben
ist, eine retor ^ o iuris , geheiligt in dem Rechtssatz: ĉuoci HuisHus
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iu alterum statusrit ut ix86 soäsni iure utatur, um den Egoismus
oder die Einseitigkeit des Anderen ihm selbst fühlbar zu machenb).

Einer Anwendung dieser Maxime ist nicht allein dann erst
Raum gegeben, wenn eine Macht von dem sür eine andere Nation
beschwerlichen Grundsatz bereits im einen oder anderen Falle Ge¬
brauch gemacht hat, sondern es genügt dazu schon die Ausstellung
des Grundsatzes als eines sortan gültig sein sollenden. Ungenügend
ist hingegen eine bloße Verschiedenheit der Gesetze verschiedener
Länder, wonach zufällig bei einzelnen Ereignissen der Ausländer
nicht dasselbe Recht erlangen kann, welches er in seinem eigenen
Vaterlande unter gleichen sactischen Voraussetzungen haben würde,
ohne daß aber das von dem einheimischen abweichende ausländische
Gesetz gegen die Fremden berechnet ist; z. B. wenn ein Staat bei
der Jntestaterbfolge andere Erbqualificationen oder Klassificationen
aufstellt, als ein anderer Staat.

Niemals versteht sich sodann die Ausübung der Retorsion gegen
sremde Staaten ganz von selbst als ein Recht der einzelnen Staats¬
genossen, sondern es bedars dazu eines Beschlusses der Staatsgewalt
und einer Autorisation für die Behörden oder die Einzelnen̂).
Jene allein hat auch zu bestimmen, in welcher Form und in welchen
Grenzen die Retorsion bestehen, wem endlich der Vortheil davon
znwachsen soll. Dies ist Sache des inneren Staatsrechtes.

Kann nach der Natur des Falles nicht genau an denselben
Gegenständen oder in derselben Form eine Retaliation desjenigen
geschehen, was der andere Staat gegen das Ausland statnirt, so ist
eine analoge Anwendung des Prineips nach den diesseits gegebenen
Verhältnissen durchaus unverfänglich und gerecht.

*) Wurm im Staatslexikon XII . Berner im Staatswörterb . VIII . kkilli -
more III , 16. Oalvo II , 595. Lall tz 120. v. Martens VI 8 105. v. Bul -
merincq 1. 6. S . 59.

2) A . Die Verletzung der eoMitas , welche Phillimvre hereinzieht, ist freilich
sehr vag, hat aber doch als Grund für Retorsionen gedient. So hat der 49 . Con-
greß der Verein. Staaten in den Fischerei-Streitigkeiten mit England , wo letzterem
keine Verletzung von Rechten nachzuweisen war , sondern man sich nur darüber be¬
schwerte, daß die Canadischen Behörden ihre Gesetze nicht im Geiste der „inlsr -
national anwendeten, 1887 eine Retorsions-Bill angenommen, welche den
Präsidenten ermächtigt, eventuell die Häfen der Verein. Staaten dem Canadischen
Handel zu verschließen und die Durchfuhr von Wagen und Gütern von einem
Punkte Canada 's zum ändern oder bis zur See zu verbieten, wovon der Präsident
freilich keinen Gebrauch gemacht hat. Dagegen ist, wie v. Bulmerincq bemerkt, die
Behauptung von Twiß, daß eine Retorsion nur gegen die Weigerung eines Rechtes
gerichtet sei, zwiefach unrichtig, denn einmal handelt es sich nicht blos um eine
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Weigerung oder Nichtgewährung, sondern auch um positive Handlungen, wie z. B.
gegen Erhöhung der Eingangszölle, und sodann nicht sowohl um ein Unrecht, son¬
dern gerade um Unbilligkeit, sowohl in rechtlicher wie wirthschastlicher Beziehung.̂

b) Die Retorsion ist eine Reaction gegen eine Iniquität (ius iliiyuum) , die
Repressalien reagireu gegen eine Ungerechtigkeit(iliiustitia). S . besonders 60.
6 -otliokr . Lauer , in Oxu 86 . t . I , x , 157 sgH .

IK. Dieser Unterscheidung gegenüber scheint der Streit, ob die lex talionis
im V. R. zulässig ist oder nicht, akademischer Natur, es handelt sich nicht darum,
ob ein Staat das Recht habe den ändern oder seine Angehörigen zu strafen, was
gewiß nicht der Fall (wie z. B. die seltsame Verordnung der Kaiserin Katharina II .,
welche 1791 alle Franzosen aus Rußland auswies, wenn sie nicht die Grundsätze
der Französ. Revolution abschworen) , sondern um Wiedervergeltung eines erlittenen
Schadens und der obige Satz quoä ^ais^us u. s. w. geht sowohl auf die Retorsion
gegen Unbilligkeit wie auf die Repressalien gegen Ungerechtigkeit. Was die Art der
Unbilligkeit betrifft, welche die Retorsion berechtigt, so ist es nicht richtig, daß, wie
Hall meint, sie Unterthanen eines Staates im Vergleich zu anderen Fremden in
Nachtheil setzen müsse, z. B. kann ein Staat zur Erhöhung seiner Zollsätze greifen,
wenn dieselbe auch nur durch die veranlaßt wurde, welche eiu Nachbarstaat nicht
blos gegen die Unterthanen des anderen, sondern allgemein versügte. Der Begriff
der Unbilligkeit ist zu relativ und hängt zu sehr von den Umständen ab, um allgemein
und für alle Fälle festgestellt werden zu können.̂

s6. Es kann also auch nicht, wie Wurm annimmt, eine Behörde selb¬
ständig gegen die eines anderen Staates oder dessen Unterthanen Retorsion üben,
sondern nur die Regierung solche verfügen.^

Anwendung von Gewaltmitteln, im Kesondern von Repressalien.

111. Sind gütliche Versuche vergeblich angewendet , oder ge¬
stattet die Dringlichkeit der Umstände überhaupt keinen derartigen
Versuch, so beginnt das Recht der Selbsthilfe , und zwar bei Forde¬
rungsrechten auf bestimmte Sachen durch Wegnahme derselben, wo
man sie findet, oder durch Aneignung eines Aequivalentes aus den
Gütern des Schuldners , welche man in seiner Gewalt hat, außerdem
aber durch Anwendung von Repressivmitteln gegen das Unrecht des
anderen Theiles , es sei nun mit Eröffnung eines eigentlichen Kriegs¬
zustandes (Abschnitt 2) oder vorerst mit Anwendung von einzelnen
Repressalien (von rsxrsnäsre , altsächsisch 'Uitkernalli ), d. H.
von Gewaltmaßregeln gegen eine andere Partei , um sie dadurch zu
Gewährung des Rechtes , im Besonderen zur Leistung schuldiger
Genugthuung zu veranlassen , äußersten Falles sich eine solche selbst
zu verschaffen. In älterer Zeit bestanden sie hauptsächlich in der
Gestattung der Fehde (des kleinen Krieges) und bei Seestaaten in
der Concessionirung eines Unterthanen oder Fremden zum Seeraub
mittels sog. Markebriefe , oder in ähnlichen Vergewaltigungen gegen
eine gewisse Nation 2) , was allmählich aus der Staatenpraxis ver-
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schwunden und nur noch in Gestalt der Kaperei bei förmlichem
Kriegszustaude benutzt worden ist (§ 124 a). Dagegen üben die
Staatsgewalten selbst noch sür ihre und ihrer Uuterthaneu In¬
teressen sog. speeielle Repressalien )̂

durch Retaliation derselben rechtswidrigen Handlung oder
Unterlassung , deren sich eine andere Macht schuldig ge¬
macht hat , und zwar an Personen oder Objecten , welche
derselben angehören , so weit ein solches Versahren mit den
Anforderungen der Menschlichkeit zusammen bestehen kann ;

durch Sperrung des Verkehres, z. B . mittels Blokade (Z 112) ;
durch Wegnahme , Jnnebehaltung und Beschlagnahme von

Personen , Sachen und Forderungen des anderen Theiles ,
welche sich im Bereiche des verletzten Theiles befinden ;
eine Art von Arrest oder Pfändung , wodurch jedoch weder
ein Recht auf Leben und Tod der gepfändeten Personen ,
noch ans Appropriation der gepfändeten Sachen begründet
wird . Erst wenn das Mittel bei dem Gegner seinen Zweck
nicht erreicht , können jene Sachen zur Genugthuung sür
die verletzten Interessen verwendet werden. Die Personen
aber sind als Geiseln zu behandeln 5).

Einen zureichenden Grund zu derartigen Repressalien gewährt
jede völkerrechtlich ansechtbare Verzögerung oder Verweigerung des
Rechtes durch Eigenmächtigkeit der zum Recht verpflichteten Partei ,
es sei nun im legislativen , gerichtlichen oder Verwaltungswege ,
unter den im Z 103 a erörterten Bedingungen )̂. Nur unabhängige
Mächte können von jenen Mitteln Gebrauch machen, oder auch
Einzelnen ihrer Angehörigen die Ausübung überlassen, welcher letztere
Gebrauch jedoch aufgehört hat ; dritte Mächte sind hingegen weder
schuldig, auf etwaige Requisition sich der Ausübung zu unterziehen ,
noch auch berechtigt, Repressalien im Interesse einer anderen Macht
anzuwenden , wofern kein legitimer Fall einer Intervention vorliegt ,
wie bei Staatenvereinen Vorkommen kann oder eine Verletzung
allgemein erheblicher Grundsätze des Völkerrechtes durch ein absolut
rechtswidriges Verfahren )̂.

*) 6crotiu3 III , 2. Ildi äs rsprsssaliis . Huaest. iur. publ .
I . 24. Wurm, Staatslexikon XII . Berner, Staatswörterb. VIII . Vattsl II ,
8 342 —54. kkilliinors III , x . 18 — 43. Lall ß 120. Oalvo II , x . 597.

Digest . III , K 318. v. Llartsns II , 488 . v. Bulmerincq 1. o. 72.
Lankorä, Iks laxv ok speoisl rsxrisals . 1858. Wurm, Selbsthilfe in Friedens-
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zeiten. D . Vierteljahrschr. 1858. Nas I âtris , äu äroit äs Marcus st du äroit
äk r6xr68Li11s8 1868.

-) 16. Die älteste Form scheint in griechischen Staaten die gewesen
zu sein, wonach, wenn ein Bürger eines Staates im Gebiet eines anderen ermordet
war und dieser die Auslieserung oder Bestrafung weigerte, den Verwandten das Recht
zustand, sich bis zu drei Angehörigen des anderen Staates zu bemächtigen und die¬
selben als Geiseln zu behalten, bis Genugthuung gegeben war. (Liibker, Reallexikon
S . 82.) Im Mittelalter waren die Repressalien allgemein, aber schon früh wurden
sie in doppelter Weise beschränkt: I. daß nur der Staat dazu ermächtigen durste,
nachdem der Betressende das erlittene Unrecht bewiesen, so in den Statuten lombardischer
Städte vom 13. Jahrh . , den Verträgen Englands und der Hansa von 1326 und
1474, England 's und Frankreichs von 1526, den (iruidon äs lg, rasr oax. X , art . 1
und danach die Französische Oräonn . äs 1a inarins von 1681 ; 2. daß eine Vor¬
verhandlung vorausgegangen, welche die Rechtsverweigerung constatirte, z. B . unter
den gegenseitigen Garanten , den vonservatorsZ paeis , später in zahlreichen Statuten
und Verträgen bis aus unsere Zeit. So heißt es schon im Auläon cls lg, vier :
UsxrsElles 86 eonvöäknt . — yuanä liors 1k kalt ä.6 1s, Ausrrs Iss s^ 'sts äs
äivsrssZ ods ^88ano68 out xills , rg-VLAS 168 uns 8ur 1s8 Lutrs8 st, Hus xg,r
voẑ s äs ^uZtiss oräinairs , äroit n 'sst rsnäu s,ux intärs ^ Ä ou ĉus par tsrn -
xori8Ätion ou clölais, M8tio6 Isur S8t ässniäs (OK. X . art . 1 1>si Ortolan , Dipl .
äs 1» rasr I , p . 389). Art . 31 des Vertrages zwischen England und den General¬
staaten v. 31. Juli 1667 bestimmt, daß wenn Unterthanen des einen Theiles von
dem anderen ein Unrecht erlitten haben, „sivs in a-rtioulum s,1i<̂usin Kuiu8 tosäsris ,
8IVS LOlltr-g, ^U8 LOMinuirs xsssaluin kusrat ", Repressalien nicht ergriffen werden
sollen, „priu8yug ,m MMtia 866un<1mL IsKui» oräiriÄtionsni iinplorats , kusrit ;
st si ^U8titis, iltiäsrn äsus ^aditur aut x ^ stsr ^uÄin t»8 sst,, pi-otrsksrstur ",
soll die Regierung des Geschädigten von der des anderen Theiles fordern „ut Hus
st '̂U8titi8, Ällniinistrstllr " . — „Lt 8iHug,nZo 68U83, nikilominus psr trium
msQ8ium 8pg,tium L tsrnpors intsutatas L6tiorii8, 8iri6 äsLisions aut 8Äti8-
kactions IQ 8I18PSN80 rslili ^ustur , tum piKnorLtioiiurn litsras LOllLsäsntur
(8vIiiLg.u88, Oorp . ^snt . I , x . 608). Die Bestimmung der Französischen
Marine -Ordonnanz von 1681 entspricht fast wörtlich der des Guidon. Grotius sagt
(III , 6. 2 V. 1) „Nxtsri kabsnt iu8 ooASnäi 8sä ^uo uti non licsat , <niaw6iu
psr iuäisiuM 8uuni xo88int obtinsrs ", ebensoL ^nirsl'8lio6lc, H,uLS8t. iur . pudl .
I 6. 24 : „18 oräo s»t , ns r6pr688LliLS «onssclantur , ni8i xg-lain cisnsAgts,
iu8titia ." Valin (Oräonn . äs Is, Nsrins III l. 10) — „sn og,8 äs rstu8 8an8
6ÄU8S IsAitiins . 011 äs8 äs1kl,i8 trox alks6t68." 8ir 1 .̂ ^ snkin8 (I îLs II , x 759) :
„I»nt it re ^uirs8 a 1sAg,I xi -06688. I îrst in tks I ĝ-xv Oonrts , tlisn an axxsal
to tlis ? rinos or Lnxrsins xowsr , liskors 8U6li a äsnial ok ^U8tivs van bs
stooä nxon , 38 i8 to bs rsxairsä bz' rsx>ri8al8."^

^) Ug .i-t6N8 , ^ 889.1 60N6 . 1s8 » rinstsu ^ I Lz4 . s6 . DuoanAS vsrbo : Zlaro » :
„kg.ou1tL8 8, xrinsixs 8ubäito äatg ,, (̂ ui injuria aiksotuin 8ivs 8poIikt,turn sd
8>Itsr1u8 prinsixi8 subäito ^uasritur , äs Hus, '̂u8 vsl rsotuin si äsnsKLtur .^

R̂epressalien sind demnach stets einzelne Acte, das V. R . kennt keinen
„stat äs rsxrä8g ,i1l68", als welchen der Minister Challemel-Laeour den Zustand be¬
zeichnet , in dem Frankreich sich zu China befinde.) Sogenannte allgemeine Re¬
pressalien, als Verhängung oder Erlaubniß aller und jeder Gewaltmaßregeln wider
Personen und Sachen eines fremden Staates , wären , wie schon der Großpensionar
Witt bemerkt hat , nichts Anderes als die Eröffnung eines Kriegszustandes. Die
Britische Staatspraxis gebraucht übrigens die Bezeichnung Osnsral Lsprisals vor¬
nehmlich für die Autorifation der gesammten K. Schiffsmacht zur Wegnahme
feindlicher Güter und Schiffe. Vgl. kdilliinors III , 20. Das îst Kriegsanfang .
6̂ . so in der Kriegserklärung gegen Rußland v. 29. März 1854 „it 18 lisrsd ^

oräsrsä , ttiat Asnsral rspri8g ,l8 bs Arantsä LZÄinst tds sdip8 , V68ssl8 anä
xooäg ok tlis Hrnxsror ok 8,11 tlis Russias " u. s. w l
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5) H Persönliche Repressalien sind auch in neuerer Zeit vorgekommen .
Als 1740 die Kaiserin von Rußland den Baron Stackelberg verhaften ließ , der
als Russischer Unterthan geboren , aber in Preußischen Diensten war , setzte Friedrich II .
zwei Russen gefangen , bis Stackelberg frei gegeben ward . Derartige Repressalien
sind aber zu verwerfen , weil sie sast immer Unschuldige tressen. In keinem Falle
dürfen sie gegen Beamte geübt werden , welche im Namen ihres Staates handeln .
So ungerecht der Einfall Rußland 's in Finland 1810 war , so durfte doch der König
von Schweden deshalb nicht den Russischen Gesandten v. Alopeus verhasten lassen,
eine Verletzung des B . R ŝ . rechtfertigt nicht die andere . In Verfolg des Macleod -
Falles 1838 haben die Verein . Staaten durch Beschluß des Congresses v. 29 . Aug .
1842 die Unverletzlichkeit öffentlicher Beamten anerkannt . — Die fachlichen Re¬
pressalien können Gegenstände wie Forderungen betreffen . Auf letztere bezog sich
der berühmte Streit Friedrichs II . und Englands über das Schlesische Anlehen ,
wo Ersterer wegen Wegnahme Preußischer Schiffe die Forderungen Englischer Gläubiger
mit Befchlag belegte. Friedrich hatte hier Unrecht, sofern er den Englischen Prisen¬
gerichten das Recht absprach , über die Wegnahme zu urtheilen , aber die Englische
Behauptung , daß eine Schuld niemals antastbar fei, weil der König auf sein Wort
versprochen sie zu bezahlen , die aber übertragbar und theilweife in andere Hände
übergegangen war , ist nicht stichhaltig und wird auch dadurch nicht erwiefen , daß sie
Unschuldige traf , was bei Repressalien nur zu oft der Fall , f. Trendelenburg , Akad.
Vortrag : Friedrichs d. Gr . Verdienst um das V . R . im Seekriege . Berl . 1866 .
Ob es politisch ist, gegen auswärtige Staatsgläubiger so zu verfahren , ist Sache für
sich. Ungerecht war 1854 die Beschlagnahme von Gütern Lombardifcher Grund¬
besitzer, die mit Oesterreich' s Zustimmung ausgewandert , weil es mit der politischen
Rolle unzufrieden war , welche diefe in Sardinien spielten. !

6) stz. Ebendeshalb war Paimerston 's Verfahren in der Pacisicofrage 1850
ungerecht , weil gar kein Versuch gemacht war , bei den Griechischen Gerichten ' Genug -
thuung für die behauptete Unbill zu erhalten , und es war eine lahme Ausflucht ,
wenn er später behauptete , daß diese Gerichte keine Gewähr der Unpartheilichkeit böten .
Ebenso ungerecht waren die Repressalien Frankreichs gegen China Id85 , wo bei der
Behauptung eines Bruches des Vertrags von Tien -Tsin v. 1884 zwar nicht die
Chinesischen Gerichte angerufen werden konnten , aber keinesfalls ein r68 ininiins
äudig , vorlag , welche diplomatische Vorstellungen überflüssig gemacht hätte oder bei
der Gefahr in Verzug war , fondern wo es sich nur um persönliche Zusagen des Unter¬
händlers handelte , so daß China berechtigt war , die Anklage des Vertragsbruches
zurückzuweisen. Ferry , der ursprünglich " 240 Mill . Fr . Entschädigung verlangte ,
setzte denn auch diese Summe bald auf 80 Mill . herab und mußte sich fchließlich
mit der Wiederherstellung des Vertrags ohne jede Entfchädigung begnügen .

Wie schon in den zu 2 . angesührten Fällen bemerkt machen neuere Verträge aus¬
drücklich den Vorbehalt vorheriger Auseinandersetzung und dennoch festgehaltener Rechts¬
verweigerung , z. B . Art . 37 , 3 des Vertrages zwifchen den Vereinigten Staaten und
Salvator v. 6. Dec . 1870 : „Ik ok tbs artiolss eontkinsä
in tbis treaty -ckoulä ds violatkä or inkrinAeä in wkatsvsr , it 18
sxxr688l ^ stixulatsä , tbat neitliör ok tks oontraotinA partiss sbM oräain or
Lutkoriss aet ok rexrisal , nor sliall äsclars var tlis otbkr,
on eomplaints ok inauries or äaniriAks , nntil tbs xartv consläsrinA itsslk
otkknäeä , 8ka,II kave 1a,iä delors tks otlisr s btatenisut ok 8uo1i in ^nri68 or
äg>iüaS68 , vsriüsä eonixsteiit xrool8 , M8ti «6 anä satistaetion ,
and tbs 8LIN6 8liaI1 liavs dssn äsnieä , in violation ok tlik 1LV8 anä national
ri^kt ."

Daß Rußland im Gegensatz zu solcher Beschränkung im Art . 7 des Vertrages
von Adrianopel von 1829 die Pforte nöthigte von vornherein anzuerkennen , daß
ihm eine Verletzung der zugesicherten Rechte der freien Schifffahrt das Recht gebe
„ ä 'u8sr inunkäiatsinsnt äs r6x>r68g,i1l68 snvsr8 l 'sinxirs ottoinan ", war sicherlich
nicht einem Friedensvertrag entsprechend.^

?) Wenn ein Staatenverein wegen Verletzung von Rechten eines Mit -
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Gliedes Repressalien ergreift, so thul er es , weil in dem Theile das Ganze ge¬
schädigt nH

2) sk. Mit Recht weist v. Bulmerincq S - 85 1. e. eine solche Weltjustiz
zurück, welche mehr Unheil erzeugen als verhüten würde. Liegt ein so schwerer
Bruch des V. R 's . vor, daß dritte Staaten nicht dazu schweigen können, so werden
sie interveniren , aber nicht zu Repressalien schreiten. Solche sind nur für eigenes
erlittenes Unrecht zuläfsig, wobei aber 8ukäiti temporarii , also Fremde , die sich
aus dem betr. Staatsgebiet niedergelassen haben, wie Einheimische behandelt werden
können.̂

In dem bekanntesten Falle , wo England 1662 zu Gunsten der Malteser-Ritter
Repressalien gegen Holland ergriff, nahm es auf den Protest des letzteren die Maßregel
selbst zurück.

Embargo im- Klokadc.

112. Zu den Gcwaltmaßregeln gegen andere Nationen gehört
in der neueren Staatspraxis auch das Embargo (Span , srakargar ,
anhalten ), d. i. ein vorläufiger Arrest auf die in den Häfen oder
Territorialmeeren eines Staates befindlichen Schiffe einer oder
mehrerer Nationen , um das Auslaufen derselben zu verhindern ;
eine Britische Erfindung , dann aber auch von anderen Nationen
übernommen )̂.

Eine derartige Maßregel ist entweder die unmittelbare Be¬
gleiterin eines eintretenden Kriegszustandes , oder eine vorsorgliche
in der Erwartung eines solchen Zustandes , die sich bei dem Eintritt
desselben in eine definitive mit allen Wirkungen verwandelt )̂,
welchen feindliche Güter und Personen rechtmäßig unterworfen
werden können, wovon im nächsten Abschnitt ; oder sie ist auch nur
eine staatspolizeiliche für die inneren Interessen des sie verhängenden
Staates , insbesondere um zu verhindern , daß gewisse Nachrichten
von inneren Zuständen anderswohin gebracht werden ; um eine poli¬
zeiliche oder gerichtliche Nachforschung anstellen zu können ; oder auch
selbst um im Falle dringender Noth von den Schiffen , ihrer Be¬
mannung und Ladung einen für den Nationalstaat derselben nicht
feindseligen Gebrauch gegen eine dafür zu leistende volle Entschädi¬
gung zu machen (H 150 a. E .) )̂. Endlich kann das Embargo ein
Mittel oder eine Vorbereitung specieller Repressalien sein. Kommt
cs zu keinem Kriege , so muß für die Nachtheile der Sperre Ent¬
schädigung gegeben werden )̂.

In ähnlicher Weise kann ein B lokadezustand , d. H. die
effective Absperrung einer fremden Küste, eines oder mehrerer Häfen ,
gegen allen Verkehr von Außen durch bewaffnete Macht zu ver-

Heffter . Völkerrecht. 8. Ausg.
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schiedenen Zwecken angewandt werden. Nämlich entweder bei Er¬
öffnung eines wirklichen Krieges wider den fremden Staat, wovon
in dem nächstfolgenden Abschnitte das Nähere(H 121); oder auch
schon vorher und ohne eine vollständige Kriegseröffnung, sei es um
Repressalien zu üben, sei es um eine bevorstehende Rechtsverletzung
zu hindern, z. B. das Auslaufen eines Gefchwaders oder die Zu¬
führung einer Kriegshilfe für einen Feind, ehe der fremde Staat
sich über seine Absichten bestimmt erklärt hat, die inzwischen Be¬
denken erregen können. Zwar erst die neueste Geschichte liefert Bei¬
spiele der letzteren Art von Blokaden, als einer Art von Repressalien
ohne förmlichen Krieg(dloous ; es kann jedoch kein Be¬
denken haben, daß diese Anwendung eine vollkommen rechtmäßige
sei, und daß selbst neutrale Mächte, unter den im dritten Abschnitte
dieses Buches darzulegenden Bedingungen, daran gebunden sind.
Nur findet keine Conftseation außer dem Falle eines Krieges statt̂).

Das letzte Mittel vor dem Kriege ist die Bedrohung eines
Gegners mit einer unmittelbaren Kriegsthat, z. B. mit einem so¬
fortigen Bombardement, wovon in manchen Fällen eine freilich meist
tadelnswerthe Anwendung gemacht worden ist. Lxenixla sunt
oäio8N,6).

*) Vattel II , 106. kkilliinors III , 44. Oslvo II , x . 599. Hall , 310.
F . v. Martens II , 471. v. Bulmerincq 1. 6. S . 98. ÜLutet 'suills ,^ Droits stäsvoirs äk8 nat. v6ut,r68 III , 396. Ortolan, Ii6»l68 internet. I, 350. Perels,
Das internat . öffentl. Seerecht S . 166.

2) H Diese Art des Embargo , die früher sehr häufig war , kommt so wenig
mehr vor , als die Beschlagnahme beim Ausbruch des Krieges , wo vielmehr stets
eine Frist zur unbehinderten Abreise gegeben wird, dies ist durch zahlreiche Verträge
gesickert und neuerlich stets beobachtet, es liegt in der Natur der Sache , daß die
Schisse, welche im Vertrauen auf den bestehenden Friedenszustand in einen Hafen
gekommen sind, denselben auch ohne Schädigung wieder verlassen dürfen.^

b) Diese beiden Arten des Embargo haben keinen feindlichen Charakter.
1. Der sog. General-Embargo , indem alle sremden Kaussahrteischisse zurückgehalten
werden , lediglich zu dem Zweck, das Bekanntwerden gewisser Thatsachen zu hindern,
z. B . militärischer Maßnahmen , weil aus dem Bekanntwerden derselben dem betr.
Staate Nachtheile erwachsen könnten. So verfügt ein von Perels angeführtes Franzöf.
Decret v. 15. Aug. 1851 : „Og.r>8 Iss 6o1or>is8 ki-g.ntzai868, lors ^us Iss intersta
äs l 'stat lui (au soinwÄnäant sn slisk) xg.rsi88snt sxiKsr Hus Iss niouvsinsnt8
äss dLtiivsnt8 gu 'il somElläs , rsstsnt ssorst ^ , 11 xsut , rsynärir l'autorits
supsrisurs ä 'oräonntzr l ŝiubarKO sur äs8 KLtimsnts tran ^aib st etravASi-s, sn
Isur iLisLllt vounaitrs oonüäsntisllsmsut 1s inotik äs sa äsmanäs st Musils
äsva strs lg. äurss äs l 'siudLrAo." Gleich nach Ausbruch des Krieges im Juli
1870 wurde das Auslaufen von Schiffen aller Nationen ans dem Kieler Hafen
sowie das Einlausen von einem bestimmten Zeitpunkt ab im Interesse der Geheim¬
haltung der Sperrarbeiten verboten. 2. Das sog. ins auxarias , indem der Staat
fremde Schiffe in Beschlag nimmt, um sie selbst zu verwenden, wosür Entschädigung
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geleistet wird, dies ist jetzt im Frieden als unzulässig zu betrachten und nur im
Kriege gegen Neutrale zulcissig. Z 150, !

16. Hier kommt nur das internationale Embargo als Repressalie in Betracht,
nicht das sog. civile und staatspolizeiliche(v. Bulmerincq 1. e. S . 104) und nicht
das bei drohendem oder begonnenem Kriege, ck. Note 2. Es ist eine Psandnahme
von Schiffen bei erlittenem Unrecht, um Genugthuung zu erzwingen, so z. B- die
von England 1838 gegen Neapolitanische Schiffe verfügte Beschlagnahme. Nicht als
Repressalie dagegen ist die der Holländischen Schiffe durch England und Frankreich
1838 zu betrachten, um die Anerkennung der Unabhängigkeit Belgien's zu erzwingen,
denn durch seine Weigerung hatte der König von Holland kein Aiecht dieser Mächte
verletzt, die Beschlagnahme war eine politische Intervention. Nicht begründet aber
ist es , wenn H. sagt, daß, salls es zu keinem Kriege komme, für das Embargo
Entschädigung gegeben werden müsse, dies wird ohne besonderes Abkommen nicht
geschehen, erfolgt von Seiten des betr. Staates Genugthuung, so wird das Embargo
einsach cnngehodeu.j

6. Ich habe mich in der vorigen7. Ausg. dieser AnsichtH's. angeschlossen,
indeß bereits in der 4. Französischen meine abweichende Meinung begründet, daß eine
sog. Friedensblokade nicht berechtigt ist. In dem Begriff der Repressalie liegt es,
daß sie nur den schuldigen Theil treffen soll, die Absperrung seiner Häfen von allem
Verkehr trifft auch unbetheiligte Staaten, und daran ändert es nichts, daß bei der
Friedensblokade keine Schiffe weggenommen werden, sondern nur zurückgewiesen,
denn schon diese Hemmung des Verkehrs ist unberechtigt. Thalsächlich ist denn auch
eine solche Friedensblokade ganz neuen Datums, zuerst 1827 von Rußland, England
und Frankreich gegen die damals noch Türkischen Häfen Griechenlands, dann von
Frankreich gegen Mexico, die Laplatastaaten, von England gegen Griechenland und
Brasilien, immer aber nur von großen Seemächten gegen schwache Staaten geübt,
während dieselben sich wohl gehütet haben, sie gegen stärkere Gegner zu verhängen,
welche sich eine solche Maßregel nicht gefallen lassen würden. Auf die Blokirung
von Buenos-Ahres durch ein Französisches Geschwader antworteten die Hansestädte
am 10. Sept . 1838 mit einem ausführlich begründeten Protest gegen diese „dem
Völkerrecht unserer Väter unbekannte diplomatische Blokade" , worauf Graf Molk,
ohne auch nur einen Versuch zu machen, die schlagende Argumentation zu wider¬
legen, nur erwiderte, Frankreich habe sich eine Pflicht daraus gemacht, mit der
Ausübung seines Rechtes jede Rücksicht zu verbinden, durch welche die Folgen für
den Handel der übrigen Nationen so wenig lästig als möglich werden könnten, und
Guizot mußte in seiner Redev. 8. Febr. 1840 zugeben, da§ die Frage eiues halben
Krieges, wie man ihn gegen die Argentinische Republik führe, sehr schwierig sei.
Lord Palmerston ging weiter, mit Bezug auf die von Frankreich und England seit
1842 geübte Blokade des La Plata schreibt er dem Botschafter in Paris , Lord
Normanby, am 7. Dee. 1846 : „Ibs real trutb is , tbou^b baä bsttsr kssp
tbs taot to oursklvss , tbat, tds I 'rsneli g-nä LnZIisb dloekaäs ot' ilis
bg.8 b66n Irom tbs ürst tc> tbs last illeAg-l. I*66l snä Hrsrässn bavs al v̂ĝ s
äselarkä tbrrt bavs not kesu st ^ itlr ü -0838, liut bloelraäs 18 s.
IrsIliAkrsnt anä unlk88 ars Lt war avitii a 8t,at6, bavs no
io xrevent sliips ok otber 8tg.i68 l'roin v/itb tbs xorts ok tbat,
8t,attz. r>g.̂ eannot) prevent ẑ our oxvn inerebarit 8bip8 ki-om äoin^ so
(DallinA, ol kalnikrston , Dclit. III , p. 275). Wenn Palmerston
dann später in der Pacificosrage doch zu einer Blokade griff, obwohl er für dieselbe
nur die lahme Entschuldigung anführen konnte, daß der Zustand der Griechischen
Gerichte eine Klage bei denselben als schlechten Scherz erscheinen ließe, so ist dies
eine der Inkonsequenzen, an denen die Laufbahn dieses Staatsmannes reich ist,
aber alle anderen Mächte protestirten gegen diese brutale VergewaltigungGriechen¬
lands , die selbst das Englische Oberhaus für ungerechtfertigt erklärte, so namentlich
eine Russische Note v. 12. Febr. 1850. Der Vorschlag Gladstonês im Sommer
1880, Smyrna zu blokiren, um den Widerstand der Pforte in der Montenegrinischen
Angelegenheitzu brecheu, ward von Frankreich wie von allen anderen Mächten

16*
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abgelehnt , und es ist nur zu bedauern , daß gegen die rechtlose Verhängung der
Blokade Frankreichs gegen China und Madagascar die übrigen Seemächte nicht
Verwahrung eingelegt haben , zumal diese Blokaden längere Zeit nicht einmal noti -
ficirt und bei Madagascar auch nicht essectiv waren , indem man diese Insel , die
größer ist als Frankreich , mit wenigen Kriegsschiffen blokirt erklärte .

Dem entsprechend haben sich denn auch fast alle völkerrechtlichen Autoritäten ,
namentlich fämmtliche Französische mit Ausnahme Cauchy 's gegen die Friedens -
blokade erklärt . Unter den Französischen ek. besonders ki8to ^ 6 st Ouvsrä ^ , Irait «
äeg kri868 iaAritiM68 II , p . 376 . liautkkknills IX , «li . 7. Du blo6U8
p . 43 . Hali , Intsi -natioiikü I ^ v̂, 2 sä . x . 340 bemerkt : „It 18 <1i5Ü6u1t to 866,

td6 xi-Äctios 08.N ds äkfknäsä ."
Läßt man aber den Verkehr Dritter srei, wie Bluntschli sordert (Völkerrecht 507 ) ,

so fällt eben der Begriff der Blokade . So kann die am 4. Mai 1886 von den fünf Groß¬
mächten : Großbritannien , Deutschland , Oesterreich -Ungarn , Italien und Rußland der
Griechischen Regierung notificirte Blokade als eine solche im völkerrechtlichen Smne nicht
gelten , obwohl dabei eine große Zahl von Schiffen aufgebracht wurden , weil sie sich nur
auf Fahrzeuge unter griechischer Flagge erstreckte, während die Schisse dritter Staaten un¬
behindert in griechische Häfen aus - und einfuhren . Und als Repressalie konnte diese
Maßregel fo wenig betrachtet werden , wie der Note 4 erwähnte Embargo auf die
Holländischen Schiffe , da Griechenland jenen Mächten gegenüber sich keine rechts¬
widrige Handlung zu Schulden kommen ließ, fondern sie nur seinen Widerstand gegen
die von ihnen vereinbarte Grenzregelung durch Intervention brechen wollten . Wenn
daher das Institut ä6 äroit intern , am 7. Sept . 1887 sich dahin ausgesprochen hat ,
daß Blokaden , welche, wie jene griechische, nur die Schisse des Staates betreffen ,
über den man sich beschwert, auch im Frieden zulässig seien, so ist nur zu bemerken,
daß eine solche Maßregel keine Blokade d. H. Sperrung des Hafens ist.^

b) Calvo H 1572 . sk . Die frechste war wohl der Brief Ludwig 's XIV . von
1667 , durch den er seine Absicht verkündigte, die Spanischen Niederlande in Besitz zu
nehmen , „ssns 1a xmix soit i-oinxu6 äs notrs

Zweiter Abschnitt .

Der Krieg und sein Recht*).
Nechtsbrgriff des Krieges .

113 . Krieg ist seiner äußeren Erscheinung nach ein feindseliges
Verhältniß unter verschiedenen Parteien , worin man selbst die
äußersten Gewaltthätigkeiten gegen einander erlaubt hält . Dies
ist jedoch blos eine thatsächliche Erklärung . Ein Rechtsbegriff wird
der Krieg erst , wenn man sich ihn als Anwendung des äußersten ,
selbst vernichtenden Zwanges wider einen Anderen denkt zur Re -
alisirung rechtlicher Zwecke bis zur Erreichung derselben )̂. Es ist
mit anderen Worten die äußerste Selbsthilfe . Wie diese ist er
daher entweder ein Vertheidigungskrieg zur Abwehr eines un -
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gerechten Angriffes , womit man bedroht wird , wobei man selbst den
Angriff nicht erst abzuwartcn hat , wenn nur eine wirkliche Kriegs¬
gefahr von Seiten des Anderen droht oder er ist ein Angriffs¬
krieg wegen schon erlittener Rechtsverletzung und zum Zwecke der
Genugthuung . Eben dadurch wird sofort auch die Gerechtigkeit
eines Krieges bestimmt. Er ist nur gerecht, wann und so weit Selbst¬
hilfe erlaubt ist )̂ , wiewohl auch der ungerechte Krieg in seinen
Wirkungen dem gerechten thatsächlich gleichsteht )̂. Denn es giebt
keinen irdischen Richter, von welchem ein Ausspruch über Gerechtig¬
keit oder Ungerechtigkeit eines Krieges mit Unfehlbarkeit zu erwarten
wäre ; Zufälligkeiten Würfeln ihn oft zusammen und machen ihn
meist zu einem Spiele , dessen Schwankungen nie zuvor zu berechnen
sind ; er setzt ein Chaos an die Stelle der Ordnung , aus welchem
diese erst wieder neu ersteheu muß. Gewiß aber werden die mo¬
ralischen Nachwirkungen des ungerechten Krieges andere sein , als
die des gerechten; und niemals werden bloße Gründe des politischen
Nutzens oder moralisch gute Zwecke ohne das Dasein einer bevor¬
stehenden oder schon zugefügten Rechtsverletzung die Ungerechtigkeit
eines Krieges beschönigen können. Alle abstracten Fragen , ob Re¬
ligionskriege, ob Strafkriege , ob Kriege zur Erhaltung des politischen
Gleichgewichtes gerecht seien? sind daneben überflüssig und beant¬
worten sich aus den vorangeschickten Erörterungen der völkerrecht¬
lichen Verhältnisse ganz von selbst.

H.. OsntiliZ I , 2. Orotius I , 1 H2 ; 3 H 1. VattsI III , 1 H 1- kdilliivor 'S
III . 49 . II , 43 . Lüder in v. Holtzendorffs Handb. IV , S . 175. v. Martens
II tz I0l >. 6g .Ivo III H 161.1. ÜLÜ PLZ. 59 . v. Clausewitz, Vom Kriege, erl.
v. Scharff . 1883 . Blum , Strategie 1882 . Ns -rv Outraissk , Hi8t ,oir6 ävi äroit
äs Kuerrs st äs xslx äs 1789 — 1̂815 , kg .ri8 1867 (aus dem Französischen Ge¬
sichtspunkt) . Noriv , Is8 lois rklativss L Ia Z-usrrs . kg -r. 1872 . s. 8 .sv . äs
är . intsrn . IV , x>. 481 u . x . 550 . Eine Codification des modernen Kriegsrechtes,
von Bluntschli (Nördlingen 1866 ) unternommen , ist seinem modernen V . R . ein¬
verleibt.

s6. Scharf und treffend von General v. Hartmann (Militärische Nothwendig-
keit und Humanität 1877) kritisirt, der seinerseits aber , indem er Bluntschli's An¬
schauungen als geltendes Völkerrecht betrachtet, zu weit geht und ein Kriegsrecht
leugnet ; Rüstow , Kriegspolitik und Kriegsgebrauch. 1876 ^ etss äs Ia
äs Lruxs11e8 1874 . I^ vsls ^s , 1̂ 68 aotss äs 1a sontsrsnos äs Lruxsllss .
1875 . Lüder, Der neueste Codisicationsversuchauf dem Gebiete des Völkerrechts. 1874 .^

2) Krieg ist also erst da , wo ein Kampf von beiden Seiten stattfindet.
nicht wenn ein Staat die von den̂ ändern angewendete Waffengewalt ohne Wider¬
stand duldet, er ist aber überall vorhanden, wo Gewaltmatzregeln mit Gleichem er¬
widert werden. Es war also Sophisterei , wenn I!-84 der Französ. Minister
Challemel - Lacour den Streit mit China als einen „stat , äs rsprssaillss "
bezeichnte , welchen das V . R . nicht kennt, da beide Theile im Kampfe waren.
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Der Satz Bluntschü ' s oli : „In der Regel ist der Krieg ein Rechtsstreit zwischen
Staaten als Kriegspartheien über öffentliches Recht" verwechselt, wie v. Hartmann
hervorhebt , Anlaß und Wesen des Krieges . Ein Rechtsstreit dreht sich um be¬
stimmte Punkte , die zur Entscheidung stehen , die Ziele des Krieges hängen von
seinem Ausgange ab . Ein Rechtsstreit kann Ursache des Krieges werden , der Krieg
selbst erscheint nicht etwa blos , wie Bluntschli 510 sagt , in der Gestalt eines
Kampfes , sondern ist physischer Kampf und nur ein folcher , indem zwei Staaten
versuchen , gewaltsam einen Gegensatz der Interessen und Ansprüche , der durch
Mittel der Verständigung oder Aete einseitiger Selbsthilfe nicht auszugleichen schien,
dadurch zu überwinden , daß jeder mit Anspannung aller Kräfte die Mittel zu ver¬
nichten strebt , durch welche der Gegner seinen Willen aufrecht hält . So defmirt
Claufewitz den Krieg als einen Gewaltact , bestimmt , den Gegner unserm Willen zu
unterwerfen , einen Conflict politischer und socialer Interessen , der durch die Gewalt
entschieden wird . Auf der anderen Seite geht v. Hartmann zu weit, indem er diesen
Kampf als einen schrankenlosen betrachtet , der nur Brauch , aber kein Recht kennt.
Feldmarschall Graf Moltke scheint dieser Ansicht in seinem berühmten Briefe an
Bluntschli v. 1l . Dec . 1860 beizupfüchten. Ihm gilt als das beste Mittel die
Schrecken des Krieges zu vermindern : die Erziehung der Massen , für die Führer
ein Gesetz, dem sie sich so viel wie möglich bei der Führung des Krieges unter¬
ordnen , endlich der Ausschluß verwerflicher Kriegsmittel . Jndeß , welches die Er¬
ziehung sein soll, worin das Gesetz für die Führung besteht und welche Mittel ver-
werslich sind, wird nicht gesagt . Die Gründe , welche man gegen das Vorhanden¬
sein eines Kriegsrechtes anführt , find nicht stichhaltig ; darum daß der Krieg in
seinem Wesen physische Gewalt ist , indem das „ yui armis x1u8 xossst " an die
Stelle des Friedensrechtes tritt , ist noch nicht gesagt , daß diefe Gewalt fchrankenlos
geübt werden darf , denn dann wäre es fchwer , überhaupt Mittel als verwerfliche
zu bezeichnen , und man könnte im Gegentheil sagen , je furchtbarer der Krieg ist,
desto kürzer und seltener wird er sein , weil die Völker um so mehr diese Geißel
fürchten werden . Wie jede Thatfache im internationalen Leben civilifirter Nationen ,
bedarf auch der Krieg rechtlicher Ordnung . Wenn das Recht Krieg zu führen in
der Selbsterhaltung des Staates begründet ist, so ist das Kriegsrecht , d. H. das im
Kriege beobachtete Recht darin begründet , daß der Gebrauch der Gewalt durch das
Princip beschränkt ist , welches ihn rechtfertigt , das der Nothwendigkeit , der Krieg
giebt kein Recht , das nicht zur Erreichung seines Zweckes unentbehrlich ist. Das
Wort Groot 's : „Lslli ao pacis suiit sua , jura / - bleibt also bestehen , wenn auch
die der Kriegführung gezogenen Schranken nach Zeit und Umstünden wechseln; in¬
dem man das Kriegsrecht beobachtet , opfert man vielleicht vorübergehende Vor¬
theile , erreicht aber um so allgemeinere und dauerhaftere . Wenn die Kriege heute
durchweg kurz sind, so liegt das nicht darin , daß sie vernichtend sind , sondern daß
die großen , auf allgemeine Dienstpflicht gegründeten Heere , welche mit Eisenbahnen
rasch auf einen Punkt zusammengebracht werden können , und die dermaligen Feuer¬
waffen eine Entscheidung durch wenige Schläge herbeiführen und kein Staat stark
genug ist, diese ungeheuren Anstrengungen lange sortznsetzen. In sich selbst aber
ist der heutige Krieg begrenzt : l . weil er vorübergehend ist und nicht um seiner
selbst geführt wird , sondern um wieder zum Frieden zu gelangen , 2. weil er aus¬
schließlich gegen einen oder mehrere bestimmte Gegner gerichtet ist und zwischen
diesen und Nichtbetheiligten , Neutralen , unterscheidet , 3 . weil er dem Gegner die¬
selben Rechte zuerkennt , welche man für sich beansprucht , und auch beim Gegner
zwischen der bewaffneten Macht und den am eigentlichen Kampf nicht theilnehmenden
Bewobnern uuterfcheidet . . s. auch 8 1 ^ und Lüder , Recht und Grenze der Hu¬
manität im Kriege . l880 Daher denn auch die Aufstellung von gesetzlich verbind¬
lichen Kriegsregeln , zuerst durch die von Lieber während des ' Amerikanischen Bürger¬
kriegs verfaßten „Ivstruetions kor t-lis AovsrinQknt ok arniies ol tti « 17n. 8t .at68
in t>1i6 üslä " , die Petersburger Convention von 1868, der Entwurf der Brüffeler
Conferenz von 1814 , der Zlanuel äs 1'In8titut äs är . intsrn . : liiös loig äs 1a
Aiisrrs sur tsrrs . 1881 .̂
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b) K. z. B . Friedrich II . im Siebenjährigen Kriege . >
S . schon oben § 106 . Friedrich der Große erklärte in s. Antimacchiavell ,

Kap . 26 : t.out68 Iss Aukrrss Hui » 'auront , pour dut gus äs r6pou886r äss
rl8urpat6ur8 , äs waintsnir Ü68 äroit8 IsKitiiüss , c?6 ĉr kibsr'Le cke

6t ä 'övitsr lks viol6N668 kt 168 oppr688ion8 äss Lilikitikux , als oon -
sorinss L Ia Astios , sk. Alle solche Definitionen bleiben immerhin relativ , da
Alles auf die Umstande ankommt , man kann im Allgemeinen nur sagen , der Krieg
allein ist gerecht, der nothwendig ist. Das ist aber nicht blos derjenige , der als
eine Bertheidigung gegen einen Angriff erscheint ; man hat mit Recht gesagt , der
wahre Angreifer ist nicht der , welcher den Krieg formell beginnt , sondern welcher
ihn unvermeidlich macht . Ein Krieg kann gerecht sein, selbst wenn er gegen formell
M Recht bestehende Verhältnisse gerichtet ist , welche sich überlebt haben und die
Entwickelung eines Volkes hindern . Oesterreich und die früheren Italienischen Einzel¬
staaten waren an sich berechtigt , Bündnisse jeder Art mit einander abzuschließen,
aber das Uebergewicht, welches ersteres auf der Halbinsel übte , erstickte alles natio¬
nale Leben , und die Nothwendigkeit , diesen Bann zu brechen , war die Recht¬
fertigung des Krieges von 1859 , wenn man auch die Mittel mißbilligt , durch welche
er von Napoleon III . und Cavour herbeigeführt ward . Ebenso kann ein Angriffs¬
krieg gerecht sein , der bezweckt, einem mit Unrecht bedrohten Staate zu Hilfe zu
kommen.^

5) Dies wird von Allen anerkannt , auch von denen, welcke mit Aengstlickkeit
die Gründe gerechter Kriege zu bestimmen gesucht haben und eine rechtliche Ver¬
antwortlichkeit dessen bebaupten , der einen ungerechten Krieg sührt , wie z. B . von
Groot und v. Vattel III , H 183 f. 190 . Wie mißlich gerade hier die Unter¬
scheidung eines natürlichen und willkürlichen Rechtes fei , erkannte fchon Cocceji zu
Groot III , 10, 3 f.

kriegführende Theile . lus belli im subjective» Sinne .

114. Ein Kriegsstand kann rechtmäßiger Weise nur unter
Parteien eintreten, unter welchen der äußerste Grad der Selbsthife
erlaubt und möglich ist, hauptsächlich also unter völlig freien, von
einander unabhängigen, keiner gemeinsamen höheren Gewalt unter¬
worfenen Parteieni) ; insbesondere ein Staatenkrieg unter sou¬
veränen Staaten2), sowie gegen staatenlose Personen: z. B. Frei¬
beuter, Flibustier, Seeräuber und dergl?). Ein innerer Krieg
politischer Parteien desselben Staates kann höchstens nur als ein
Nothkrieg Anspruch auf Rechtsmäßigkeit haben; er kann auch keinen
eigentlichen Kriegsstand, wie unter fremden Staatsgewalten, Her¬
vorbringen̂), so lange nicht die streitenden Theile einen getrennten
territorialen Besitzstand gegen einander erlangt haben und be¬
haupten. Private Fehden oder Kriege auf eigene Faust unter
Personen desselben oder verschiedener Staaten hat die neuere Ent¬
wickelung des Europäischen Staatslebens völlig unterdrückt)̂. Selbst
Associationen vieler Privaten, wie z. B . kaufmännische Genossen¬
schaften, würden ohne Zulassung ihrer Staatsgewalten keinen Krieg



248 Zweites Buch. § 115.

zu führen berechtigt sein, so lange sie sich nicht, wie einst die
Hansa6). mit steinernen und hölzernen Mauern zu einer nicht blos
gehorchenden Macht erhoben haben sollten̂).

Unter den kriegführenden Theilen sind zu unterscheiden die
Hauptparteien und Nebenparteien.

Schriften bei v. Kamptz tz 273 .
") 6 . Halbsouveräne Staaten haben grundsätzlich kein Kriegsrecht , es war

unzweifelhaft eine Auflehnung , als Rumänien nach der Niederlage der Russen bei
Plevna diesen gegen seinen Suzerän zu Hilfe kam , dagegen handelte Bulgarien 1885
bei dem Ueberfall Serbien ' s offenbar im Stande der Äothwehr .^

b) A . Sind keine Feinde , die nach Kriegsrecht behandelt werden , sondern
Uebelthäter , die bestraft werden .^

4) So schon Illxian , 1. 2l . 8 1, D . osxtiv . : „ In 6ivi1ibu8 äi886ll8ionibu8
c>UÄiNvi8 89,6x6 x>6r 6L8 re8xud1i6L labatur , non tg ,in6v in sxitiuni r6ipul )1i6a6
oontknäitur : Hui in aItkrntr 'U8 xkrrt68 äi866ä6nt , vies liostinin non 8unt ,
6oruni , inter <iuo8 vaptivitatnin aut xo ^ Iiininiornin t'usrint .^

Da der Kriegsstand zwischen unabhängigen Staaten von jedem anderen
anerkannt werden muß , so kommt es bei Bürgerkriegen lediglich auf die Thalfrage
an , ob es sich nm einen vorübergehenden Aufstand handelt , oder ob sich zwei
Theile gegenüberstehen , die als staatlich organisirt gelten können . ,,Hi6 viiaraetei '
ok ksIliAkrsno ^ i8 not 80 innoli a xrinoipls L8 a kaet " (6annin ^ , In8trn6tion8
to Llr . 8trs .tkorä Oannin ^ . ^V6l1inAton , I )68x . H , 34 ) . Eine Macht , die
das Meer mit ihren Kreuzern bedeckt , mutz entweder als kriegführende oder als
Seeräuber behandelt werden . Nichts war unbegründeter als die Klage der Verein .
Staaten über die Anerkennung der Südstaaten als kriegführende Macht durch Eng¬
land und Frankreich , während sie selbst die Blokade der südstaatlichen Häsen
notificirten und also den ä6 taoto Kriegszustand anerkannten . Lsrnis , Hs r6 -
ooAnition ok rsdel dslIiAsrsno^. 1865.^

5) Die Sitten des Mittelalters oder der Feudalzeit s. bei 'Warä , Lnc ^nir ^ I ,
x . 344 . II , 209 f. Ein merkwürdiges Beifpiel einer Kriegführung auf eigene Hand
gaben noch Mansfeld u . Bernhard von Weimar im 30jährigen Kriege . S . auch

II , 312 . Schilds Zug ward reprobirt . H der Garibaldi ' s 1860 gegen
Sieilien nicht , wohl aber der von 1868 . ^ .Ib . 6l6ntili8 : „ Lelluin 68t publicorum
arinoruni ju8ta oontsntio . kubliva 6886 arms . utriu8 <iu6 iledsnt " !

Deren merkwürdige völkerrechtliche Stellung : "Ward II , 276 f. Pütter ,
Beitr . z. Völkerr .-Gefch . 141 .

' ) Erörterung des Kriegsrechtes von Handels - Compagnieen s. bei 6ar . IH .
kauli , ä6 iui -6 b6l1i 806 i6ti8,t,uin ni6i -6atoriLr . Hai . 1751 , über die Ostindische
Compagnie Macaulay ' s Essays über Clive und Warren Hastings .

Verbündete Mächte *) .

115. Zu den Nebenparteien-) gehören im Allgemeinen die¬
jenigen, welche der einen oder anderen in Krieg gerathenen Macht
Hilfe leisten. Eine solche Kriegshilfe ist entweder eine allgemeine,
ungemessene, mit allen der Hilfsmacht zu Gebote stehenden Kräften
und Mitteln; oder eine particulare, gemessene, welche nur in
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qualitativ und quantitativ bestimmten Leistungen oder Vergünstigungen
besteht; namentlich in Stellung eines bestimmten Hilfscorps, in der
Zahlung von Subsidien, Einräumung eines Waffenplatzes, Hafens;
überhaupt in der Gewährung bestimmter Vortheile, wodurch das
Angriffs- oder Vertheidigungssystem einer kriegführenden Macht
gegen die andere verstärkt wird, mit dauernder Verbindlichkeit dazu
bis zur Erreichung eines gewissen feindseligen Endzweckŝ). Dieses
ist der entscheidende Punkt. Nur dadurch tritt man aus der strengen
Neutralität heraus. (Vgl. 8 144 ff.)

Die Leistung der Kriegshilse ist selten eine ganz aus einseitigem
Anrriebe im Wege der Intervention übernommene; gewöhnlich eine
ausdrücklich verabredete und stipulirte; der ea8U8 bald ein
Angriffs-, bald ein Vertheidigungskrieĝ) ; entweder mit Gegen¬
seitigkeit oder auch ohne solche. Es gelten dabei die allge¬
meinen Grundsätze und Auslegungsregeln der Verträge, deren An¬
wendung jedoch hier oft Schwierigkeiten und Conflicte erzeugt. Ge¬
bieterische Rücksichten auf das eigene Wohl, ältere Verpflichtungen gegen
den zu bekämpfenden Feind setzen der versprochenen Hilfeleistung oft
unabweisbare Hindernisse entgegen̂); in jedem Falle bleibt auch dem
Verbündeten die Prüfung Vorbehalten, ob der Krieg, an welchem er Theil
nehmen soll, ein gerechter sei. Nichts trügerischer und unsicherer also,
als das Vertrauen auf geschlossene Allianzen, wo nicht ein vollkommen
gleichartiges und bleibendes Interesse vorwaltet,wie in Staatenvereinen.

' ) Vattel III , 8 78 f. ^ 1i6Ätou III , 2 : II . LLlIsok XVII , 7 f.
Lalvo III , 3, t; 756 8uiv .

o) 6. Wenn zwei Staaten von Anfang gemeinfam einen Krieg unternehmen,
so ist keiner derselben Nebenpartei (pLi-tis anxiliairs ) , sondern sie sind Alliirte .
Es ist also ein Jrrthnm , wenn O-uslIs (I L̂ Ausrrk vontinkntalö et Iss xsr -
sollllss l88I . x . 30 ) sagt , der Norddeutsche Bund sei 1870 Preußen zu Hilfe ge¬
kommen , welches ein Theil des ersteren war , der als völkerrechtliche Macht den
Krieg führte . j

b) 16. Die Leistung , so fern sie nicht ganz frei ist . wird durch das Kriegs -
bnndniß festgestellt, selten wird noch eine so allgemeine Allianz Vorkommen, wie sie
z. B . der Bourbonische Familienvertrag Art . I festsetzte: „1 6̂ li -ois Ires -Oliretien
6t, 1s Ii ,oi äsolLreut ^ u/ ils rsAaräsront g. I'LVkiiir coimus Isurs
6QU6nii8 tout >6 xai88LQ66 Hui Itz äsvisnäi -L 6.6 l 'uns ou äs I'autrs äs8 äsux
Ooui -onriss " , oder wie einseitig durch Vertrag von 1661 England Portugal ver¬
sprach , nicht allein dessen Besitzstand , sondern auch dessen zukünftige Eroberungen
unter allen Umstünden zu vertheidigeu . Durchweg wird die Allianz und Hilfe auf
einen bestimmten Fall beschränkt, auch wohl gegen eine bestimmte Macht , so in dem
Vertrage vom 19. Aug . 1796 Art . 18 zwischen Frankreich und Spanien :
tsrrs etant 1a, 86u1tz pui888,n66 oontrs 1'L8xÄAL6 g,id ä68 Aristi äi -
reots , Is xi-686ut6 glliairos n'aurg, 80u aotioQ HU6 voutre eile ptiuäsut 1s,
Z-U6I-I-6 6t 1'L8x3AU6 rsstkl -g, N6utr6 L 1'öKarä Ü68 g,utr68 xui88ÄN668 urmö88
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covtrs 1a 8 ,6pu1>1iH>i6." (Nard . Rse . VI , x . 661..) Jede directe Hilfeleistung
aber macht den Verbündeten zum Kriegsgegner des ändern Theiles. Rußland
wäre vollkommen berechtigt gewesen Oesterreich als solchen zu behandeln, als das¬
selbe in dem Vertrag mit England und Frankreich am 2. Dec. 1854 Art . 2 sich
verband, daß seme Besetzung der Donausürstenthümer „ns xortsr xi-Huäios
au lidrs niouvsllwllt äs trouxss anAlo-krLNtzaES ou ottoraanss snr 668 in6rn68
tkrritoirss oontrs Iss kor668 Mi1itLir68 ou 1s tsrritoirs äs Hussis ." (Nart .

ü ,66. XV , x . 60l ). !
sk. Ein Kriegsbündniß schließt oft, aber nicht nothwendig eine Garantie ein.!

'̂ ) sk. z. B . der Vertrag v. 2l . Nov. 1855 zwischen den Westmächten und
Schweden- Norwegen , in dem letzteres sich nur verpflichtet, keine Abtretungen an
Rußland zu machen, während erstere sich verpflichten, „äs lonrnir L 8 . N . äs «
ior6S8 N8.VÄIS8 st niilitLirss 8ukÜ8g>iit)68 xoni - ooopsrsr avso Iss t'orcss äs 8 . N .
äans Is Kat äs rssistsr a.ux xrstsntions st anx 3^^ 8810118 äs 1a L,u88is."^

b) Ueber den Fall , wenn man den beiden kriegführenden Hauptpartheien Hilfe
versprochen hat , f. Groot II , 15, 13 und dazu Cocceji. Juridische Bestimmungen
werden indeß hierbei schwerlich mit Erfolg zu geben fein.

Es kann aber der Betreffende doch den 6g.8ii8 kosäsris nnr für einen oder
keinen von beiden eingetreten annehmen. — Die Pflicht der Hilfeleistung bleibt be¬
schränkt durch die Nothwendigkeit der eigenen Vertheidigung und die Unmöglichkeit
das Versprochene zu erfüllen. Aber freilich muß eine solche unzweiselhast vor¬
liegen; als Rußland 1877 die Türkei augrifs , waren England , Frankreich und
Oesterreich durch den Vertrag v. 15. April 1856 unstreitig ebenso verbunden, ihr
zu Hilfe zu kommen, wie dazu im Stande , aber keine der drei Mächte rührte sich.
Gnelle irrt , wenn er sagt, daß demzufolge Oesterreich 1870 neutral geblieben ist, es
hatte mit der Vertheidiguug Deutfchland's seit 1866 nichts mehr zu thun und war
andrerseits ebenso wenig Verbündeter Frankreich'^

116. Das Verhältniß unter den Verbündeten selbst, sofern
es nicht genau in anderer Weise durch den Bundesvertrag bestimmt
ist , wird sich der Natur der Sache und der Praxis gemäß im
Wesentlichen dahin seststellen:

I . Bei allgemeiner Kriegshilse treten die Grundsätze des Ge¬
sellschaftsvertrages (Z 92) in Anwendnng , welchen zufolge jeder
Theilhaber gleiche Rechte und Verbindlichkeiten mit dem anderen
übernimmt , mithin auch zur Erreichung des gemeinschaftlichen
Zweckes in gleichem Verhältniß beitragen muß, so weit ihm dazu die
nöthigen Mittel zu Gebote stehen , also im Verhältniß derselben.
Findet keine Vereinigung statt , so kann correcter Weise kein Ver¬
bündeter für sich wider den Willen des anderen eine Kriegsunter¬
nehmung aussühren , keiner thun , was dem anderen schädlich ist,*)
mithin auch keinen einseitigen Frieden oder Waffenstillstand mit dem
Feinde schließen )̂, es wäre denn dem Zwecke des Bündnisses ge¬
mäß, oder dieser nicht mehr zu erreichen, oder die Fortsetzung des
Bündnisses eine Unmöglichkeit geworden , oder dasselbe von dem
anderen Verbündeten selbst verletzt worden . Keiner der Verbündeten
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kann sich endlich auf Kosten des anderen bereichern, sondern es
muß vielmehr jeder dem anderen herausgeben, was demselben von
Rechtswegen gehört, z. B . auch das dem Feinde wieder abgenommene
Eigenthum des Bundesgenossen, wobei ein Postliminium zulässig
ist, — ihn auch an dem gemeinschaftlichen Gewinn verhältnißmäßigen
Theil nehmen lassen )̂. Zufällige Schäden, welche das Spiel des
Krieges immer mit sich bringt, bleiben zur Last dessen, den sie be¬
troffen haben; nur was der eine dem anderen durch ein ihm sonst nicht
gewöhnliches Verhalten Nachtheiliges zugefügt hat, muß er erstatten.

II . Particuläre Kriegshilfe wird ganz zur Disposition der
kriegführenden Hauptpartei gestellt, wenn keine besondere Verab¬
redung dieserhalb getroffen ist. Besteht sie in Mannschaften, so
hat der Hilfcleistende ihre Ausrüstung zu besorgen, sie auch voll¬
zählig zu erhalten, wie er sie bei eigenen Unternehmungen voll¬
zählig erhalten würde und zu erhalten im Stande ist )̂ ; der
Kriegsherr hat dagegen für Unterhalt und Verpflegung zu sorgen;
er darf nicht unredlicher Weise die Hilfsmannschaft mit Schonung
seiner eigenen Truppenmacht bloßstellen. Ueberhaupt muß derselbe
so viel als möglich jeden Schaden von dem Hilfsverbündeten abzu¬
wenden suchen, worin der letztere durch die Erfüllung seiner Bundes¬
pflicht gerathen kann, ihm Beistand leisten, wenn der Feind sich
auf ihn wirft, vorzüglich auch bei Beendigung des Krieges ihn
gegen alle Ansprüche des Feindes sicher stellen und ihn daher in
den Friedenszustand einschließen. Zuwiderhandlungen berechtigen
den Hilfeleistenden zur Aufhebung des Bündnisses; dagegen aber
hat er kein Recht auf die errungenen Vortheile, mit Ausnahme der
Beute, so wie eines beschränkten Postliminiums 188).

sk. So darf kein Verbündeter ohne Zustimmung des anderen auf eigene
Hand Licenzen (ßH 123 . 142 ) ausstellen , die Feindfeligkeiten dürfen erst nach Ueber -
einstimmung beginnen , der Feldzugsplan mutz verabredet werden .^

2) Die Geschichte kennt solche Separatfrieden , wie den von Villafranca 1859 .
") H Alle Schiffe der Verbündeten , die an einer Unternehmung theilnehmen ,

haben gleichen Anspruch an den gemachten Prisen (Aaval , ki -E v. 1864 .
Ü . Engl .-franz . Vertrag v. 20 . Mai 1851 ), was bei der Landbeute nicht

gesagt werden kann , wo der Begriff der Cooperation enger gefaßt wird , indem nicht
blos die Einheit der Unternehmuug , sondern des fpeciellen Commandos Bedingung
der Gemeinsamkeit ist. kliilliinors III , 221 . So ferner für die Einzelheiten des
Verfahrens die Convention zwischen England und Frankreich v. 22 . Febr . 1860
>m Kriege aus China , die Convention zwischen Oesterreich uud Preußen v. 6.
Juni 1864 über die Prisen im Dänischen Krieges

4) Zuweilen ist dem Verbündeten die Wahl bedungen , anstatt Mannschaft ,
Geld u . dergl . zu liefern . Hierüber entscheidet die Bestimmung des Bünduißvertrages .
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117. Sieht man auf das Verhältniß des Feindes zu den
Kriegsverbündeten seines Gegners, so kann jenem unmöglich zuge-
muthet werden, sich eine derartige Verstärkung der Kriegsmacht
des letzteren ohne Weiteres gefallen zu lassen und der Verbündeten
zu schonen, so fern sie ihm nicht unmittelbar entgegentreten. Es ist
unleugbar, daß auch sie an den Feindseligkeiten gegen ihn Theil
nehmen, und daher auch unbedenklich, daß er sich ihrer zur unge¬
hinderten Durchsetzung seiner Kriegszwecke zu entledigen befugt
sein muß.

Während diese Besugniß nun von Allen zugegeben wird, in
so fern die Kriegshilfe erst nach Eintritt eines Kriegszustandes oder
mit Hinsicht auf einen bestimmt bevorstehenden Kriegszustand über¬
nommen wird, so meint man andrerseits sie bestreiten zu dürfen,
wenn eine Macht der anderen schon im Voraus für die von ihr zu
führenden Kriege, es sei überhaupt oder wegen eines gewissen Gegen¬
standes, eine partieuläre Kriegshilse ganz allgemein ohne Designation
eines bestimmten Feindes zugesagt hat , ja selbst eine allgemeine
Kriegshilfe für einen zu führenden Verteidigungskriegs). Dem
ungeachtet kann der Gegner hierdurch nicht verpflichtet sein, solchen
Hilfsmächten Neutralität zuzugestehen und sie nur da feindselig
zu behandeln, wo sie ihm unmittelbar gegenübertreten, wenn ihm
nicht die Politik ein solches Verfahren anräth ; vielmehr darf er
jede ihm nachtheilige Liga zu sprengen suchen; er darf dem Ver¬
bündeten daher die Wahl stellen, entweder von der ihm feindfeligen
Kriegshilfe abzustehen, oder den Krieg selbst ganz und gar anzu-
nehmen-). Gerechtfertigt ist die Stellung einer solchen Alternative
freilich erst dann, wenn der Verbündete des Gegners sich anschickt,
die versprochene Kriegshilfe zu leisten; so lange dieses zweifelhaft
ist, steht nur das schon srüher (§H 30 u. 45) erwähnte Fragerecht
zu; wird aber die Antwort unter bedenklichen Umständen verweigert
oder verzögert, so ist der Bedrohte unfehlbar befugt, sogar das
Prävenire zu spielen̂ ).

') Bynkershoek sagt mit Recht: „Non 1io8t68 Lxxsllo Mi rieutraruin
xartium sunt , » 66 ex kosäkrs Ki8 i1Ii8V6 Huicgug -in äkkss -nt ; 81 ^uiä äsbsLllt ,
t'osäerrtti 8iint, non 8irnx1i(;it6r ainiei." Jndeß das bloße Bestehen eines Bündniß-
vertrages eines dritten Staates mit einem Kriegsgegner berechtigt den ändern noch
nicht, denselben als feindlich zu behandeln, da letzterer den 6Ä8U8 kcikäsris in Ab¬
rede stellen kann. Es kommt auf das thatsächliche Verhalten an, auch steht es in
dem Belieben jedes Kriegführenden, ob er den Verbündeten seines Feindes als



M 118, 119. Völkerrecht im Zustande des Unfriedens. ZHZ

Feind behandeln will . Rußland , welches dazu gegen Oesterreich nach dessen, 8 118
Nr . 3 erwähnten Vertrag mit den Westmachten vollkommen berechtigt war , that
dies doch nicht, um die Zahl seiner Gegner nicht zu vermehren .̂

' ) Beispiel : das Verfahren RuUand 's gegen Preußen im Anfang des Jahres
1813 in Beziehung auf die Französische Allianz .

2) So verfuhr Friedrich II . von Preußen gegen Kursachsen bei Ausbrnch des
Siebenjährigen Krieges .

Das Krrrgsfeld.

118 . Sein natürliches Feld findet der Krieg zu Lande in
den Staatsgebieten der feindlichen Parteien ; der Seekrieg in den
feindlichen Territorialgewässern wie auf der offenen See . Neu¬
trales Gebiet darf nur im Falle der Noth und ohne Feindseligkeit
betreten werdendas nähere Verhalten dabei zeichnet das Recht
der Neutralität vor . Das Verhältniß einer Hilfsmacht , auch wenn
ihr sonst Neutralität zugestanden ist , schließt wenigstens den Feind
von der Verfolgung der gestellten Hilfstruppen in ihr eigenes
Gebiet nicht aus ; ist sie völlig in den Kriegsstand eingetreten ,
so theilt sie das Loos der kriegenden Hauptpartheien .— Beschränkungen
des Kriegsfeldcs oder sogenannte Lokalisirungen des Krieges können
nur durch Conventionen oder Politik herbeigeführt werden . Die
Geschichte liefert Beispiele von blos particulären Kriegsoperationen
gegen einen bestimmten Theil eines Gebietes , anstatt eines sonst
die Regel bildenden allgemeinen Kriegszustandes der feindlichen Ter¬
ritorien , und zwar vorzüglich bei Interventionen im Interesse des
Europäischen Friedens )̂.

' ) s6 . Den befriedeten neutralen Küstengewässern gleichgestellt sind gewisse
vertragsmäßig neutralisirte Wassergebiete , wovon bei der Neutralität § 145 .^

2) Wir erinnern an die Intervention Frankreichs , Großbritanniens und Ruß¬
lands in den Griechischen Angelegenheiten : Rouv . Rseusil t . XII , 1 syH . ; an
den particulären Feldzug Frankreichs gegen Antwerpen 1832 , auf Grund der
Verträge mit Großbritannien v. 22 . Oet . 1832 , und mit Belgien v. 10. Nov .
d. I . Ebendas . XIII , 29 . 87 : an die Intervention in den orientalischen An¬
gelegenheiten : an S . Jean d'Acre. — Im Siebenjährigen Kriege war von einer
während des Waffenstillstandes fortzusetzenden Belagerung der Festung Neiße die
Rede . Flassan , Oixl . kraatz . V , 146 . S . auch noch Lsllsvlr XIV , 2V.

krirgsrrcht im objrrtivrn Sinne. Lriegsmanier. krirgsraison.

119 . Auch der Krieg hat seine bestimmten Rechte und Formen .
Dieses ist das eigentliche ins belli im objectiven Sinne . Schon
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die Alten hatten ein solcheŝ) ; aber es setzte der ungebundenen
Willkür nur wenige Schranken. Erst im Mittelalter streiften sich
manche Härten ab, theils durch den Einfluß des Christenthums,
theils auch durch den Geist des Ritterthums )̂. Die letzten Jahr¬
hunderte haben nach manchen Schwankungen die Menschlichkeit, das
Bewußtsein der Gattung , als Regulativ angenommen. Civilisirte
Völker erkennen in dem Kriege nur einen Nothstand, ein unver¬
meidliches Nebel, welches nicht weiter ausgedehnt werden darf , als
die Noth es erfordert; wo nicht der Mensch gegen den Menschen
zu seiner Vernichtung und so gegen sich selbst, sondern Staat gegen
Staat mit den einem jeden zu Gebote stehenden Kräften und
Mitteln kämpft und seinen Willen durch Angriff und Vertheidigung
durchzusetzen sucht̂ ).

Daher ist auch sein oberster Grundsatz, geheiligt eben so sehr
durch Vernunft und Menschenliebe, wie durch den eigenen Nutzen:
füge deinen Feinden selbst im Kriege nicht mehr Nebel zu, als es
für die Durchsetzung des Zweckes unvermeidlich ist; während das
alte Kriegsrecht den Grundsatz befolgte: füge dem Feinde so viel
Nebel zu, als du kannst und nützlich findest. Die von der Sitte
im Einzelnen bestimmte rechte Weise des Krieges ist die sog.
Kriegsmanier , auf deren gleichmäßige Beobachtung jeder bei
dem anderen rechnet; sie zeichnet die erlaubten Mittel und äußersten
Grenzen vor; sie verbannt und ächtet mit dem Fluche der Geschichte
jede Nnmenschlichkeit und Barbarei )̂. Ihre Neberschreitung be¬
rechtigt den Gegner zu Repressalien und jede dritte Nation zu Vor¬
stellungen, ja zum Abbruch weiterer Verbindung mit der fehlenden.
Nur außerordentliche Umstände, nämlich entweder die äußerste Noth
oder die Erhaltung der Gleichheit des Kampfes und der Regel
selbst, können als sog. Kriegsraison zu Neberschreitungen der
gewöhnlichen Sitte berechtigenö). Regellos ist daher schon an sich
jeder Krieg gegen Horden und Banden, welche kein Gesetz der
Menschlichkeit über sich anerkennen. Strenger endlich und ver¬
nichtender als der Landkrieg ist der Seekrieg ; die Maximen des¬
selben haben sich bei dem Mangel eines gehörigen Gleichgewichtes
der Seemächte noch bei Weitem nicht zu einer gleichen Parallele mit
denen des Landkrieges erhoben̂) ; zur Hälfte behielt er selbst noch
im gegenwärtigen Jahrhundert den Charakter eines Raubkrieges.
Daß sich außerdem überhaupt noch manche Lücken und Mängel hin-
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sichtlich der rechten menschlichen Weise der Kriegführung vorfinden ,
soll nicht geleugnet werden b).

Für Bürger - und Partheikriege treten schließlich die inter¬
nationalen Kriegsregeln erst mit dem im Z 114 bezeichneten Zeit¬
punkt in Kraft .

Vgl - I îv . II , 12. XXXI , 30 : „6886 «min HULkäsin dslü iurg,, Huas
ut iaeers iis , Mti 8it 1'g,8." V , 9. 11 : o«

-) Die einzelnen Momente sind hervorgehoben bei von «dax . X
an . Schon Polybius hatte davon bereits eine edlere Ansicht. V , 11. A . Zwischen
dein Mittelalter (vgl . § 6 Note 11) und der Neuzeit liegt die traurige Periode
des 30 jährigen Krieges und der Raubziige Ludwig 's XIV . gegen Holland und
die Pfalz , in denen Plünderung das Ziel , Brand und Mord die Mittel des
Krieges geworden schienen. Rück'fttlle in die Barbarei find freilich auch in neueren
Zeiten nicht ausgeschlossen, drohte doch der Herzog von Grammont im Beginn des
Krieges von !870 dem Badischen Gesandten , man werde Niemand schonen, „xri.8
W6N168 168

So Portalis in seiner Rede bei Installation des 0ov86l1 äs8 xri868 am
14. Flor . I . VIII : „I ŝ äroit äs 1a Ausrrs est Lonäe 8ur es Hu'un xsuxls
pour l 'intsrst äs 88, eouvsrsAtiorr ou pour 1s 8oin äs 88 ääk6N86 vsut , psut ,
ou äoit t'Airs violsnos L nn autr6 psuxls . O'sst 1s rapxort ä68 e1i0868 6t
non äss x>6r8onri68 , oonstitus )g. ^ usrrs ; slls S8t uns rslation L
Ltat , st non ä 'inäiviäu a inäiviäu . lÄntrs äsux ou plusisn ^ nrrtiov8 lislli -
A6rÄNt68 , 168 PLrti6uIi6r8 äont 668 NkI.ti0N8 86 60INP08SNt , N6 8vnt 6NNKNli8
<̂N6 par Ä66i66nt : Ü8 N6 1s 80Nt, xoint 60MlN6 boiNIN68 , Ü8 N6 16 80nt M6N16
xa .8 60MIN6 oito ^ 6N8; Ü8 Is 80nt uni (̂ li6ln6nt 60ININ6 8o1ärrt8." Ueberein -
stimmend äußerte sich auch Talleyraud iu einer Depesche an Napoleon v. 20 . Nov .
1806 : 6 . deren Grundsätzen freilich die Kriegführung feines Gebieters nur wenig
entsprach^

„I?roi8 8166168 ätz eivilisation ont äonnä L l'Lui-oxs NN äroit ä68 K6N8
(̂ ns , 8sIon 1'6xpr688ion ä'un 66rivain i11n8tr6, lä natnrs 1ininain6 ns 8g.nrLit
S.88S2 r660NNÄitr6.

Os äroit 68t konäs 8ur 1s prinsixs , <iu6 Iss ng.iion8 äoivsnt 86 sairs :
äg,n8 1a xaix 1s x1n8 äs 1>i6n, st äans 1a Au6rrs 1s inoin8 äs inal S8t
P088i1>l6.

V 'krpi'W 1s. MAxiins (̂ us IrrZ'nsrrs n's8t xoint uns r6lÄtion ä'1ioinni6 L
Ironirns, M3i8 uns rslation ä '̂ tat L Dtklt, äans 1â u6ll6 l68 xarticulisrs N6
80nt snnsrnis ^u'ÄLsiäsntsllsinsnt , non xoint oonims 1lOINM68, non PL8 INSINS
60ININS ni6inbr68 ou 8ÛSt8 äs 1'LtÄt, inaig uniciusrnsnt 60ININ6 868 äsksn86ur8,
1s äroit ä68 A6N8 N6 xsrinst x)Ä8 HU6 1s äroit) ä6 Ausrrs, 6t 1s äroit ä6 60N-
HN6t6 ĉui SN äsrivs 8'st6llä6nt AUX 6ito^6N8 xAi8iI>l68 st 83N8 g,rir>68, LUX
1is1)itation8 st aux xropi 'ists8 privä68, ÄUX inLi'6liÄnäi8S8 än soininsros , LNX
ing.̂ a8in8 (̂ ni 168 rsnksrrnsnt, aux otiLi'iot8 ĉui 1s8 trAN8portsvt, sux 1>g,tirn6nt8
non arn>68 ^ni 1s8 voitnrsnt 8ur 1tz8 rivisi '68 ou 8ur 1s8 nisr8, sn nn inot a
Is. P6r80nn6 6t LNX ki6N8 äs8 partisnlisi ^.

(Ü6 äroit N6 ä6 Ia 6ivi1i83tion 6N a sÄV0ri8tz 168 pro^ W. 0 '68t ä lui
^U6 l'Lnrops a 6t6 r6ä6va1)l6 än niainti6n 6t ä6 1'L66roi886insnt äs xro8pä-
ritä , au rnilisn insni6 ä68 ^U6rr68 frä<iu6nt68 <̂ui 1'ont äivi86s 6t«." (Noni -
tsnr univ . äu 5. Däo . 1806.) Vgl. § 113 Note 4.

^) 16. Die Ueberschreitung einer Manier kann nicht als Barbarei gelten , nicht
einmal die Nichtachtung einer Sitte , sondern nur die Ueberschreitung des Rechtes ,



256 Zweites Buch . Z 120 .

das durch die gemeinsame Ueberzeugung feststeht. Der Ausdruck Kriegsmanier ist
wenig glücklich.^

b) Groot III . 1, 16 . 18 , 4 . , Huaest . I , 3 . Llorita ^ us
Lsi -nai -ä , I n̂.̂ 8 ok war . (Oxkorä 6889.̂ 8) 1856 . Instruktion « kor tks ^ ovsrn -
insnt o5 g-rniies ok tl >6 I7n . 8t . in tlis tiklä . 1862 . ftraliani , §Ii1it9 .r ^
knäb anä rnorsl ineantz . Morin , 1^68 1oi8 r6lg ,tiv68 ä lg. Auerrs 8s1on Is äroit
ä68 K6N8 inoäsrns . 1874 . Rüstow , Kriegspolitik und Kriegsgebrauch . 1876 .
Nannsl äs 1» Ansrrk xnblis ponr 1'In8titut äs äroit intern . 1881 . 1̂. Onells ,
I -a, ^ usrre oontinentalg et 168 pki ^ onnes . 1881 .

b) Der Unterschied des Seekrieges vom Landkriege geht auf die Mittel
wie die Gegenstände des Angriffs . Was die ersteren betrifft , so fehlen in dem See¬
krieg die sog. relativen Mittel des Landkriegs , d. H. solche, die an sich militärisch
indifferent sind und nur für eine bestimmte kriegerifche Action Wichtigkeit gewinnen ,
wie Straßen , Brücken , Eisenbahnen , Telegraphen ; alle Mittel des Seekrieges : die
Flotte , die Küstenbefestigungen mit ihrer gesammten Ausrüstung und die kämpfende
Mannschaft sind absolute , d. H. lediglich zum Angriff auf den Feind und zum
eigenen Schutz bestimmte Streitkräfte . Der durchgreifendste Unterschied vom Land¬
krieg aber liegt in den Gegenständen des Angriffs . Während in ersterem nur die
Zerstörung oder Wegnahme feindlichen Privateigenthums gerechtfertigt ist , welche
durch den Kriegszweck der Besiegung des Gegners gefordert wird , richtet sich noch
heute der Seekrieg ebenso sehr gegen das schwimmende feindliche Eigenthum und
den Handel der Privaten wie gegen die feindlichen Streitkräfte .

' ) Vgl . Z 139 Note 2.
2) Vgl . in Bezug auf den Krieg von 1870 / 1871 : Adolf Trendelenburg , Lücken

im Völkerrecht . Leipz. 1870 . N . O . ü -oliv - ^ ao ^ ueni ^ ns , I ĝ. Lotuells .
(ktzvus äs Or . intern , t . II ., p . 633 ff.) Eine Abstellung oder Verbefserung
diefes Uebelstandes ist zu erwarten einerseits von genauen Instructionen an die
Truppen bei Beginn des Krieges , wie die angeführten Amerikanischen von 1862 ,
mehr noch von Collectiv - Verträgen , wie die Pariser Declaration von 1856 , die
Genfer und die Petersburger Convention . Die Brüsseler Conserenz scheiterte leider,
weil sie nicht genügend vorbereitet war und in Manchem zu weit grifft

Anfang des Krieges.

120 . Ehe zu wirklichen Feindseligkeiten geschritten wird , muß ,,
wenn bisher ein gegenseitiger freundschaftlicher Verkehr bestand ,
dem Gegner , welchen man mit Krieg überziehen will , eine Kriegs¬
erklärung gemacht werden )̂. Es würde keine Treue und Glauben
unter den Nationen stattfinden , sondern ein System der Jsolirnng
und Furcht Platz greifen , wenn eine unerwartete Kriegsüberziehung
in jedem Augenblicke befürchtet werden müßte . Das Alterthum be¬
obachtete dabei besonders feierliche Formen ; der ritterliche Geist
des späteren Mittelalters hielt dergleichen ebenfalls für erforderlich ;
die Gewohnheit feierlicher Kriegserklärung dauerte bis in das acht¬
zehnte Jahrhundert . Seit der zweiten Hälfte desselben aber hat
man sich von bestimmten Formen mehr und mehr entbunden . Man
begnügt sich, jeden diplomatischen Verkehr mit dem Gegner abzu -
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brechen und auf einem der Publieitüt nicht entzogenen Wege, z. B.
durch sog. Kriegsmanifeste, die Absicht einer Kriegsunternehmung zu
erklären, oder sofort zu einer solchen sactisch zu schreiten, ohne eine
unmittelbare Benachrichtigung des Gegners noch für nöthig zu
halten, wiewohl sie immer etwas Geziemendes sein wird. Gewiß
bedarf es nach der Natur der Sache keiner näheren Erklärung bei
Vertheidigungskriegen wider einen bestimmt schon erklärten oder
doch wahrscheinlichen Angriff des Gegners. Recht und Billigkeit
fordert nur , daß eine plötzliche Schilderhebung nicht etwa gegen
Privatpersonen und deren Eigenthum, sowie gegen Dritte, nament¬
lich gegen Neutrale, gemißbraucht werde, um sich dadurch Vortheile
anzueignen, welche das Bestehen eines legalen Kriegszustandes dem
Kriegführenden darbietet. In dieser Hinsicht kann sich, ohne Treue
und Glauben zu verletzen, kein Staat entbrechen, bestimmte Er¬
klärungen, Bekanntmachungen und Fristen stattsinden zu lassen
und dadurch den Betheiligten Gelegenheit zu geben, sich und das
Ihrige gegen einen unvorhergesehenen Verlust zu sichern. Die
Staatenpraxis hat sich freilich nicht immer auf diesem Wege ge¬
halten, und mit wenigem Erfolge hat man schon öfter die Aneignung
solcher Vortheile bei dem plötzlichen Anfänge der Feindfeligkeiten
ohne vorherige Ankündigung derselben als illegal angefochten̂). In
der That ist sic Raub. Speeielle Anwendungen dieses Princips
werden weiterhin Vorkommen(8 139).

Nachdem übrigens unter den Hauptparteien der Kriegszustand
eingetrcten ist, so tritt er auch für Bundesgenossen mit den Z 117
gemachten Unterscheidungen ein, sobald dieselben anfangen, ihrer
Bundespflicht zu genügen̂ ).

*) „II taut uv kait 8ol6iui6l oonstats inälMtg ,dl6ni6iit > l 'stat äs
Kuerrs st Is rsnäs xudliu ( <Hvo III Z 1663 ) . Die Fvrm derselben , welche
wohl von der Entscheidung über Krieg und Frieden zu trennen ist und stets vom
Staatsoberhaupt ausgeht , ist nicht wesentlich. Man kann in unsern Tagen nicht
auf die Gebräuche des Mittelalters zurückgehen mit den feierlich überbrachten IkttrsL
<1.6 Es ist nicht einmal nöthig , die Kriegserklärung an die feindliche
Regierung zn richten , wie es 1870 der Französische Geschäftsträger in Berlin durch
Note v. 19. Juli that („Ln conss ^ usnck Is ^ ouvt . äs 8 . 2l . Iinx . — 86 eon -
«iäsre , ä68-L-pr686nt . vowins etant , 6v etat , äs Ausrrs svsv Ia kru886 ") ,
ein Kriegsmanifest genügt . Sie kann auch bedingt durch ein Ultimatum erfolgen
(z. B . Oesterreich an Sardinien 1856 ) , und die Feindseligkeiten können dann sofort
nach Verwerfung der Forderung eröffnet werden , aber welche auch die Form fein
mag , die Erklärung selbst kann nicht entbehrt werden . Sie ist schon deshalb nöthig ,
um das Datum des Kriegsanfangs festzustellen , welcher für die Unterthanen der
Kriegführenden wie für die Neutraleu bestimmte Verbindlichkeiten mit sich bringt ,

Hefftcr , Völkerrecht. 8. Ausg . 1 /
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hiernachz. B. ist die Gültigkeit eines Handelsgeschäftes zwischen Unterthanen von
Kriegsührenden zu beurtheilen. Zu sagen, daß der Krieg mit der ersten seindseligen
Handlung beginne, ist schon deshalb unrichtig, weil von Krieg nicht die Rede ist, so
lange nicht der Gegner darauf gleichsalls mit Feindseligkeiten antwortet. Richtig ist
es freilich, daß im 17. u. 18. Jahrh . Kriege vielfach ohne Erklärung begannen,
daß Kaperbriefe vor derselben ausgegeben wurden und felbst Seeschlachten und
Invasionen stattsanden. öall x. 345 n. 46 giebt eine Auszählung der Fälle, giebt
aber zu, daß alle Autoritäten außer Bynkershoek(Huaest. I 'udl. I c. 2) die
Erklärung sür nothwendig hielten. Und alle diese Ausführungen beweisen nichts
als eine Reihe früherer Gewaltthätigkeiten und widerlegen in keiner Weise die an¬
geführten Gründe der Nothwendigkeit einer Kriegserklärung. Das Englische Ad¬
miralitätsgericht hat die Irregularität der Praxis selbst anerkannt, indem es im
Kriege zwischen England und Schweden von 1812 anerkannte, daß, da keine Kriegs¬
erklärung des ersteren gegen letzteres ergangen sei, der Handel Englischer Unter¬
thanen mit Schweden nicht verboten sei. Heute hält England wie alle anderen
Staaten die Kriegserklärung für nothwendig, die jedesmal in der London Gazette
veröffentlicht wird, und der einzige neuere Krieg, der ohne solche begonnen ward, ist
wohl der der Verein. Staaten gegen Mexico 1846̂

2) sk. Der Grundsatz„Oxortst ut dsllum xudlies äkvrstura sit " geht durch
das ganze Alterthum. Ileroä . VII , 9. I , 29. 131; VI , 50 ; VII , 3.
klut . 26. VI , 3.̂

Die Römische Sage leitete ihn von den Aequicolern ab. I îv. I , 32. 1̂ . 118
D. <1s V. 5 : „Ho8t68 ki 8unt Hui nodis aut no8 xublios dklluin äe -
or6villiu8. (ÜLktsri 1atron68 aut xrL6äoli68 8unt."

b) Bei Privatsehden wie bei öffentlichen Kriegen. 'Warä , II , 207 f.
n Selbst Ungläubigen gegenüber wird dies beobachtet. Kaiser FriedrichI . kündigte
Saladin den Krieg an. „8i HrÜ8 trenKam äktalii rmts äit'üäkvtiam kravAkrtzt,
sts-tirn intsriiLkrstur (DueanAs). Die goldene Bulle XVII , Os äit'üäaLiovidus
schreibtH 2 vor, die literae äiküäg,6ioni8 drei Tage vor Beginn der Feindselig¬
keiten zu schicken.

4) Daß die Zurückberusung der Gesandten den Ansang des Krieges an sich
darstelle, kann nicht behauptet werden, die diplomatischen Beziehungen werden oft
abgebrochen und können es lange bleiben, ohne daß Feindfeligkeiten darans folgen.
In Verträgen ist jedoch dieser' Moment mehrmals für entscheidend erklärt worden.

So in dem Vertrage zwischen England und Portugal zu Rio de Janeiro v.
15. Febr. 1815. ,,8'il 8ui'V6nait un iNÄlsntknäu, uns 6688g,tion ä 'amitiö ou
uns ruxture kutrs 168 äsux oouronn68, lg. ruxtui -6 ns 86rg.it, 66Q866 cl'sxistsi"
qu'8,prs8 1s r p̂psl ou Is äspart äs 1sur8 9.A6nt8 äixloiriÄtî u68 rsspssti ^ ",
wo übrigens noch von Krieg nicht die Rede ist.

5) Daß die Fälle , wo man sich jeder Anzeige enthoben hat , noch kein Recht
aller oder einzelner Völker begründen können, ist klar.

A. England 1755, 1758, 1793, 18l2 : am ungerechtfertigtsten war die Be¬
hauptung Pitt 's , daß die Wirkungen des Krieges rechtlich mit dem ersten Angriff
begönnen(1761), da England franzöfifche Schisse genommen, während es diplomatisch
Frankreich seiner friedlichen Absichten versicherte. Nur im Bürgerkrieg findet der
Natur der Sache nach keine Kriegserklärung statt, da der eine Theil sich stets erst
organisirt, der andere denselben nicht als Kriegsührenden, sondern als Rebellen be¬
trachtet und daher auch seine Prisen als Seeraub bezeichnen wird. Jndeß haben
dies z. B. die Verein. Staaten , welche es hinsichtlich der Conföderirten zu thun
drohten, nicht durchgeführt, und fo verfuhren auch Neutrale Aufständischen gegenüber,
welche sich als organisirte Kriegsmacht zeigten, z. B. die Verein. Staaten in dem
Bürgerkrieg zwischen Mexico und Texas 1835. (I?wi88 II , 72.)j

o) Vgl. Groot III , 3, 9. Vattel III > 8 102.
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Maßregeln vor oder bei Anfang - es Krieges .

121. Maßregeln, welche der Eröffnung eines vollständigen
Kriegszustandes, d. H. eines solchen Zustandes, wo die Integrität
und Selbständigkeit eines Staates mit Waffengewalt bedroht wird,
noch vorangehen können, ohne selbst schon einen Kriegsansang noth-
wendig darzustellen, sind ein Embargo und die Verhängung einer
Blokade(Z 112). Beide bestehen vorerst nur in einer Beschlag¬
nahme, welche aber, wosern die Maßregel selbst durch schon zuvor
existirende Gründe gerechtfertigt war, nach wirklich eröffnetem Kriege
in eine Aneignung der in Beschlag genommenen und ihr nach Kriegs¬
recht unterworfenen Sachen verwandelr werden kann )̂.

Fernere Maßregeln sind:
die Erlassung von Manifesten, worin die Ursachen des Krieges

öffentlich dargelegt werden; nebenbei auch wohl die Ver¬
breitung besonderer Rechtsausführungen zur Beglaubigung
der wesentlichen Thatsachen und Grundsätze. Die Würde
der Staaten gebietet hierbei gemessene Haltung, insbesondere
eine zurückhaltende Schonung der Persönlichkeit des Feindes;
die Thatsachen allein müssen sprechen. —

Sodann :
die Erlassung von Abberufungspatenten an die im feindlichen

Lande befindlichen Unterthanen
die Erlassung von Martialgesetzenb), Untersagung eines jeden

oder doch bestimmten Verkehrs mit dem Feinde;
eine Benachrichtigung der neutralen Mächte von dem bevor¬

stehenden oder schon eingetretenen Kriegszustände;
endlich auch wohl

Austreibung der seindlichen Unterthanen aus dem diesseitigen
Gebiete zur Vermeidung der etwaigen Nachtheile, welche
aus dem ungestörten Verweilen feindlicher Staatsange¬
hörigen entspringen könnten̂).

Alle diese Maßregeln sind jedoch dem politischen Ermessen der
einzelnen kriegsührenden Theile ganz allein überlassen.

*) In dieser Weise wurden auch bei der Blokade von Vera -Cruz 1838 die von
dem Französischen Geschwader weggenommenen navirss Llexioalvs zuerst als 86-
hussträs xsLäant 1s cours äu d1o6U8 und dann als vaxtur68 L 1a suits äs lg.
ääLlaratioü äs Ausi -rs betrachtet . Man stellte aber nachher in der Convention

17*
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v. 6. Mürz 1839 die Frage zum schiedsrichterlichen Ausspruch: s'ils äsvaisnt Ztre
6on8iä6rä8 eomms IsAalkinsnt Lê iiis aux 6Äxt6ur8. äs 2lart6Q8, I ôuv. Reo .
XVI , 610. Vgl. übrigens^ iläman II , 9.

k̂. Daß dies hinsichtlich des Embargo nicht mehr geschieht, ist bereits zu 8 112
bemerkt, im Gegentheil kann es als geltende Rechtsregel angenommen werden, daß
die Kriegsgegner den in ihren Häsen befindlichen Handelsschiffen eine angemessene
Frist zur ungehinderten Abreise gewähren, auch wenn dies nicht ausdrücklich aus
den Kriegssall verabredet ist, wie Vielsache Verträge dies thun, z. B. Art. 13 des
Vertr. zwischen Deutschland und Cvsta Rica v. 21. Nov. 1875, Art. 27 des Vertr.
zwischen den Verein. Staaten und Salvador v. 6. Dec. 1870, Art. 21 des Vertr.
zwischen den Verein. Staalen und Italien v. 26. Febr. 1871. Ohne solchen Ver¬
trag gewährte bei dem letzten russisch-türkischen Kriege ein Ukas v. 12. Mai 1877
den in russischen Häfen von der Kriegserklärung ereilten türkischen Kanssahrtei-
schisfen ungehindertes Auslausen binnen einer Frist , welche zur Besrachtnng mit
Waaren genügt, die keine Contrebande bilden.̂

o) fk. Sog. Avocatorien, die indeß der feindliche Staat hinsichtlich der aus
seinem Gebiete weilenden Officiere, Reservisten, Landwehrleute zu dulden nicht ver¬
pflichtet ist, da sie bestimmt sind, die Waffen gegen den Staat zu ergreifen, der sie
bisher ausgenommen. Das Verbot ihrer Abreise würde einer gewissen Behinderung
der Rekrutirung des seindlichen Heeres gleichkommen. Da indessen die Betreffenden
noch keine activen Soldaten sind und ihre Zahl meist nicht erheblich ist, läßt man
sie bei einer liberalen Praxis abreisen, wie z. B. Frankreich 1870.j

3) HgllsvlL X V, 24 8HH.
4) Dergleichen Lenelasien haben in älterer und neuerer Zeit stattgefunden. So

noch im Jahre 1755 in Frankreich gegen die Engländer mit Trompeten und Pauken
(I . I . Mofer, Verf. IX , 45). Dabei muß eine billige Frist gestattet werden.
Vattel III , 63. Natürlich kann man auch einen unschädlichen ferneren Aufenthalt
den unverdächtigen Personen gestatten. H Und dies geschieht jetzt allgemein, auch
wenn es nicht vertragsmäßig sür den Kriegssall zugesichert ist, wie in den zu 1. an-
gesührten Verträgen, so z. B. im Kriege Rußland's mit den Westmächten 1854—56.
(Der Schutz der seindlichen Unterthanen wird nach Abreise ihrer Gesandten dem
Vertreter einer neutralen Macht übertragen.) Eigenthümlich war das Verfahren
Katharinas II .. welche 1790 von allen in Rußland weilenden Franzofen Ab-
fchwornng der Grundsätze der Revolution forderte. Ueber das Franzöfifche Ver¬
fahren i. I . 1870 f. Lev . äs I) r. intern . II , 671 f. Dasselbe war um so weniger
gerechtfertigt, als die Ausiveisung nicht zu Anfang des Krieges gefchah, fondern nach
den ersten Niederlagen, und also die Natur eines Racheactes gegen unfchuldige
Personen hatte, gegen die man nichts als den unbegründeten Verdacht der Spionage
Vorbringen konnte und denen man nicht einmal die Zeit gab, ihre Angelegenheiten zu
ordnen, und keinen hinreichenden Schutz bei der Abreise gewährte. Weist man sie
aus, so muß ihnen jedensalls eine angemessene Frist zur Abreise gewährt werden,
und erst wenn sie diese ohne Entschuldigung überschritten haben, können sie als
Feinde behandelt werden. Im russisch-türkischen Kriege von 1877 gestaltete der zu 1.
erwähnte Ukas den Unterthanen der Türkei, während des Krieges ihren Ansenthalt
und ihre friedlichen Beschäftigungen innerhalb des rufsischen Reiches unter dem
Schutz der geltenden Gesetze fortzusetzen. Bereits ein Statut Eduard's III . von
England gab eine Abzugsfrist von 40 Tagen nach der Kriegserklärung sür alle
Kausleute mit ihren Gütern, ähnlich ein Edict Karl's V. von Frankreich', ein Ver¬
trag zwischen Ludivig XI . und der Hansa von 1483 setzte sogar ein Jahr sest,
spätere Verträge 6 Monate, Ludwig XIV . in dem Edict von 1666 3 Monate,
jetzige Verträge gewöhnlich6 Wochen. Geradezu völkerrechtswidrig ist es , sie als
Kriegsgesangene zu behandeln; indem man sie hat kommen lassen, hat man still¬
schweigend Freiheit der Rückkehr zugesagt. Durchaus ungerechtfertigt war daher,
daß Napoleon 1803 alle in Frankreich befindlichen Engländer vom 18. bis 60. Jahre
zu Kriegsgefangenen erklärte (1wi88 II , 95) , sie vielfach selbst in's Gesängniß
werfen ließ, fo daß sie erst 1814 wieder srei wurden. Der Vorwand der Repressalie
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für rechtswidrig von den Engländern genommene Schiffe war nicht stichhaltig.
Was speciell die Güter der feindlichen Unterthanen betrifft , so ist ihre Beschlagnahme
noch weniger zulässig , als der Embargo aus ihre Schisse , als 1812 ein Districts -
gerichtshos der Verein . Staaten aus der Kriegserklärung gegen England die Con -
sequenz gezogen, daß Britisches Eigenthum auf Amerikanischem Boden als verfallen
zu betrachten sei , cassirte der Oberste Gerichtshof diesen Beschluß ausdrücklich. Die
Thatsache steht wohl einzig da , daß beim Ausbruch des Bürgerkrieges 1861 der
südstaatliche Congreß alles bewegliche und unbewegliche Eigenthum von Angehörigen
der Nordstaaten confiscirte , tz 140 Note 4. Das Gleiche gilt von Geldforderungen
feindlicher Unterthanen , welche unter dem Schutze der Gesetze erworben und so gut
Vermögenswerthe sind wie Waaren , wenn auch ihre Geltendmachung durch Ein¬
klagung snspendirt sein mag . Als England 1807 vor der Kriegserklärung alle
Dänischen Schiffe sowohl in seinen Häfen wie auf hoher See ausbrachte und Ver¬
salien erklärte , und Dänemark auf dieseu Gewaltact damit antwortete , alle Schulden
seiner Unterthanen an Englische Kaufleute für dem Staat verfallen zu erklären ,
sprach sich der Oourt ok XinA8 Lsnoli dahin aus , daß die Dänische Verordnung
dem V . R . nicht entspreche und daher kein Hinderniß sei , die betr . Forderungen
vor Englischen Gerichten einzuklagen , wobei aber übersehen ward , daß Dänemark 's
Schritt nur eine berechtigte Repressalie gegen den Englischen Gewaltact war . ĵ

Unmittelbare rechtliche Wirkungen - er üriegseröffmmg .

122 . Die nächste Wirkung einer Kriegseröffnung ist die that -
sächliche Suspension des bisherigen friedlichen Verhältnissesund
Verkehres unter den kriegführenden Mächten ; denn es fehlt nun an
der Möglichkeit einer Dikäodosie , auch nimmt der Krieg alle Mittel
und Kraftanstrengungen für sich in Anspruch . Dagegen ist kaum
zu behaupten , wenigstens nicht nach den Principien des neueren
Kriegsrechtes und in einem socialen Staatenkreise , daß der Krieg
jedes rechtliche Band unter den streitenden Parteien von Rechts¬
wegen auflöse und ein solches erst durch den Frieden von Neuem
entstehen lasse, weil der Krieg Alles , sogar die Existenz jedes darin
begriffenen Staates auf das Spiel setze*). Die bloße Möglichkeit
eines Unterganges steht noch nicht dem wirklichen Untergange selbst
gleich.

Eine fortdauernde Gültigkeit haben zunächst diejenigen Ver¬
pflichtungen , welche ausdrücklich auf den Fall eines Krieges über¬
nommen oder ausgedehnt sind , so lange kein Theil sich einer Ver¬
letzung schuldig macht und den anderen dadurch zur Aufhebung der
Verbindlichkeit oder wenigstens zur Suspension derselben als Re¬
pressalie berechtigt )̂ ; denn bis dahin besteht präsumtiv eine Einheit
des Willens , die Grundlage der Vertragsverbindlichkeiten . Ebenso
sind auch diejenigen Rechtsverhältnisse als rechtskräftig anzusehen ,
welche durch frühere schon in Vollzug gesetzte Verträge in das
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Leben getreten, folglich schon vollendete rechtliche Thatsachen sind,
vorausgesetzt, daß nicht im künftigen Friedensschlüsse eine ausdrück¬
liche Aenderung damit vorgenommen wird )̂.

Ferner treten selbst die allgemeinen friedensrechtlichen Ver¬
hältnisse der Staaten während des Krieges nur in so weit außer
Kraft, als cs Absicht und Nothwendigkeit der Kriegsührung erfordert.
Das Recht auf Achtung kann selbst dem Feinde nicht abgesprochen
werden und wird im neueren Kriegsgebrauche, besonders unter den
Souveränen nicht bei Seite gesetzt. Treue und Glauben darf man
auch unter den Waffen fordern.

Vertragsverbindlichkeiten, deren Erfüllung noch nicht bewirkt
ist, werden theils schon durch den Krieg, wenigstens sür die Dauer
desselbeu unmöglich gemacht, wenn ihre Voraussetzung ein Friedens¬
zustand ist; theils können sie überhaupt nicht als fortwirkend gelten,
weil ihr Gültigkeitsgrund, nämlich eine dauernde Willenseinheit und
die Möglichkeit einer Verständignng nach gleichem freien Rechte
durch den Krieg unterbrochen ist, außerdem auch der Völkergebrauch
zur Erfüllung früherer Verträge dem Feinde gegenüber nicht ver¬
bindet, vielmehr sie als aufgehoben oder suspendirt betrachtet. Ob
und welche davon mit dem künftigen Frieden wieder aufleben, wird
sich im vierten Abschnitte dieses Buches Herausstellen. Ist die Er¬
füllung eines streitloseu Vertrages bereits vor oder während des
Krieges fällig geworden, so kann sich der glückliche Feind sreilich das
Object oder Acquivalent davon mit eigener Willkür anzueignen
suchen. Allein diese Willkür ist noch keine rechtliche Thatsache; erst
durch den Frieden erlangt sie diesen Charakter.

Allgemeine Menschen- und Privatrechte werden an sich durch
den Krieg nicht ausgehoben; sie unterliegen nur den Zufälligkeiten
der Kriegsgeißel, welche ohne Wahl trifft. Allerdings aber müffen
sich die Unterthanen der kriegführenden Mächte denjenigen Be¬
schränkungen uuterwerfeu, welche eine jede derselben dem Verkehre
mit dem Feinde oder mit Neutralen zu setzen für gut findet. So
weit dies nicht ausdrücklich geschieht, darf in den Privatrechten der
Einzelnen, ja selbst in der Rechtsverfolgung derselben in Feindes¬
land nach neuerem Kriegsrecht keine Veränderung vermuthet werden.

*) III , 2, 7—9. Erörterungen der Frage bei Frär . Okpd.
'WLolitkr, äs iLoäi8 tollsucii ^aot-g. ivtsr A6nt68. 1780. 53 f. I ŝn-
xold , äs eK'kvtu novi belli Huoaä viiri obligandi xristinai*. xaviLoation .
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1792. I . I . Moser, verm. Abh. I . Klüber 8 165. NÄ8sä Z 144. So
zahlte England während des Krimkrieges die Zinsen des Theils der Russisch-Hol-
ländischen Schuld, den es 1815 übernommen, weil derselbe durch eine dauernde
Ursache, die Ueberlassung gewisser Holländischer Colonien, begründet war. T'wE
H , 112.

2) Dahin gehört namentlich die Stipulation der sechs Monate zu Gunsten der
Unterthanen , ihre Personen und Güter im Falle eines Krieges in Sicherheit zu
bringen. >6 . und andere Verträge, welche erst mit dem Kriegsfall praktisch wer¬
den, wie z. B . die Genfer, die Petersburger Convention, die Neutralisirung ge¬
wisser Gebietes

b) Es ist hier zu unterscheiden zwischen solchen Verträgen , welche offen¬
bar durch die bloße Thatsache des bestehenden Kriegszustandes zwischen den Part eien
vernichtet werden, wie z. B . nicht nur Büudnißverträge, sondern auch Berkehrsver¬
träge, — und solchen, welche an sich unkündbar und einen dauernden Zustand zu
schaffen bestimmt sind, wie z. B. Grenzverträge. Diese sind durch den Krieg nur
in ihrer Wirkung suspendirt und treten bei dem Frieden wieder in volle Kraft ,
wenn sie nicht ausdrücklich abgeändert werden. Hat einer der kriegsührenden Staaten
srüher dem anderu ein Gebiet abgetreten, so füllt dieses nicht etwa mit der Kriegs¬
erklärung ihm wieder zu ; wenn er dasselbe besetzt, so steht er dort wie auf jedem
anderen Theile des feindlichen Staates . Nicht berechtigt dagegen war es, wenn
Seitens der Verein. Staaten behauptet ist, daß weil der Genter Frieden von 1814
mit England die früher im Auseinandersetzungsvertrag von 1783 festgestellten Grenzen
wiederhergestellt hatte, nun auch die in dem Vertrage von 1783 den Amerikanern
gegebenen, aber im Vertrage von 18l4 nicht wiederhergestellten Fischereirechte,
gleichsam als Pertinenz der Grenzen, wieder aufgelebt seien, denn hier handelt es
sich um Verkehrsrechte, welche durch den Krieg annullirt sind. — Endlich ist es
selbstverständlich, daß der Krieg Collectivverträge nicht berührt, welche die Krieg-
führenden nicht nur unter sich, sondern auch mit anderen Staaten geschlossen Habens

Eiristuß- es Krieges auf den Handelsverkehr feindlicher Personen')»

123. Muß man es gleich als Recht jedes Erdenbürgers be¬
trachten , die Verbindungswege der Völker zum Verkehre mit den¬
selben , folglich auch zum Handel zu benutzen, und müßte dieses
Recht an und für sich wie jedes andere Privatrecht selbst unter den
Waffen fortbestehen : fo darf es doch nicht in Widerspruch mit den
Interessen der Staaten geübt werden, unter deren Schutze es steht ;
der Handel kann sich leicht mit seinem gewaltigen Nerv zu einer
unabhängigen , die Staaten selbst bedrohenden Macht erheben, wie
die Geschichte bereits an dem Beispiele der Hansa gezeigt hat ; er
würde in seiner Freiheit zuletzt der Beherrscher der Staaten werden,
dessen speculative Einseitigkeit viele edleren Elemente erdrücken
könnte ; zuverlässig aber würde er schon bei einzelnen Kriegen eine
große Abhängigkeit der kriegführenden Mächte von sich herbeiführen ,
eine gewisse Zweideutigkeit in das streng geschiedene Verhältniß der¬
selben hineinlegen und die Durchführung der Kriegsunternehmungen
vielfach durchkreuzen, ja dem Feinde selbst oft zu Gunsten dienen,
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Wenn man sogar unter den streitenden Nationen einen unbeschränkten
Handelsverkehr zu gestatten hätte . Denn der Handel hat keinen
Feind außer demjenigen , welcher ihn stört , und sein natürliches
Princip ist Eigennutz ohne Vaterland ; auch sein großartiges Ver¬
dienst um die Civilisation ordnet sich dieser Triebfeder unter . Es
liegt daher in der Natur der Sache , daß ein völlig freier , unüber -
wachter Handelsverkehr zwischen den Unterthanen der streitenden
Theile nicht zugelassen werden kann , vielmehr jeder kriegführende
Staat zur Beschränkung derselben Maßregeln zu ergreifen befugt ist .
Er darf also nicht allein seinen eigenen Unterthanen mit An¬
drohung von Strafen und Constscationen die gänzliche Unterlassung
oder gewisse Beschränkungen vorschreiben )̂, sondern er kann auch
thatsächlich jeden feindlichen Unterthan von solchem Verkehre zurück¬
weisen und Reactionen dagegen gebrauchen , wovon das Nähere in
Betreff des Seehandels bei der Seebeute Vorkommen wird ; er kann
feindlichen Handelsförderungen die Klagbarkeit versagen , z. B . den
Versicherungen feindlicher Güter , so wie er andrerseits durch Er -
theilung speeieller Licenzen einen bestimmten Verkehr erlauben
mag , wodurch aber natürlich dem feindlichen Theile keine Verbind¬
lichkeit zur Beachtung der Licenz auferlegt wird )̂. Keineswegs läßt
sich übrigens behaupten , daß eine absolute Handels - und Handels¬
geschäftssperre unter feindlichen Staaten die Selbstfolge der Kriegs¬
eröffnung sei, wenn sie gleich das Gesetz einzelner Staaten ist. Es
bedarf vielmehr deutlicher Erklärungen jeder Staatsgewalt über
diesen Gegenstand , wenigstens eines ausdrücklichen allgemeinen
Handelsverbotes , indem die Handelsfreiheit der Einzelnen nicht erst
von dem Staate kommt , sondern von demselben nur seine Be¬
schränkungen zu empfangen hat , der Krieg aber an sich ein absolutes
natürliches Hinderniß des Handelsverkehres unter Einzelnen nicht
darstellt )̂. Ebenso wenig kann ein Alliirter dem anderen Alliirten
eine absolute Prohibition , wenn sie nicht schon durch Vertrag fest¬
steht , zur Pflicht machen wollen ; nur offenbare Handelsbe¬
günstigungen des feindlichen Theiles von Seiten eines Alliirten
darf der Andere untersagen und thatsächlich dagegen durch Be¬
schlagnahme einwirken )̂.

*) Oalvv III Z 1682 . Lall x . 354 . klnllimors III , 124 ff.
2) Dies geschah sonst regelmäßig. Vgl . kutönäorf I. o. od8 . 207 . Aber es

hat auch Beispiele des Gegentheils gegeben. So decretirten die Generalstaaten
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1675 in dem Kriege gegen Schweden freien Handel unter den Kriegführenden.
und 1860 erlaubten Frankreich und England bei dem Kriege mit China ihren Unter-
thanen ihre Handelsbeziehungen mit China fortzusetzen. Die frühere Britische Praxis
s. bei ktlilliinors III , 141 ff.

A Noch heute gilt diese Beschränkung unbedingt sür alle Geschäfte, welche der
feindlichen Regierung irgendwie nutzen können. So erklärte ein Englisches Statut v.
12. Aug. 1854 allen Handel mit Staatspapieren, welche die Russische Regierung
während des Krieges ausgegeben, für strafbar, uud auch ohue solches specielles Ver¬
bot ward 1871 der Berliner Bankier Güterbock wegen Landesverrathes verurtheilt,
weil er sich an dem Morga-Anlehen Gambetta's betheiligt hattet

b) 6̂. Die Licenzen(§141 Note 2) haben den Charakter persönlicher und
sachlicher Geleitsbriese, sie sind allgemein, wie in dem erwälmten Falle des Handels
mit China 1860 oder speciell für die Ein- und Ausfuhr bestimmter Waaren oder
deu Handel mit bestimmten Häfen. Die persönlichen Licenzen sind nicht übertragbar,
wenn dies nicht besonders durch Indossament zu thun erlaubt ist. Licenzen können
auch an feindliche Unterthanen gegeben werden, und dann wird deren Rechtsunfnhig-
keit, wie sie Folge des Krieges ist, in den Grenzen der Licenz suspendirt.j

4) Anderer Meinung war iur . xudl . 1, 3 mit den
Worten: Huainvis autsm nulla specialis sit crominsroiorurli xrokiditio ixso

iurs belli «oinnierois . sunt vetit ».
sk. Grundsätzlich gewiß richtig, da die Natur des Krieges deu sriedlicheu Verkehr

aushören läßt, muß die Ausnahme ausdrücklich erlaubt sein, nicht das Verbot ge¬
geben sein. Ist der Verkehr gestattet, so muß auch möglich sein, die aus demselben
entspringenden Forderungen gerichtlich zu verfolgen, Feinde aber haben keine xsr -
svnA 8tg,näi in iuäioio. „X statö in vvbioli vontracts vanuot lis enkorvsä,
«svLot ds a stats ok IkZÄl Loininsrotz" erklärte Sir W. Scott. (Iks Loop ,
^ beaton IV , 1 H 13.) Eine während des Krieges unter gesetzlichen Feinden
contrahirte Schuld kann nicht nach dem Kriege eingeklagt werden, während eine vor
dem Kriege entstandene nur das Rechtsmittel des Gläubigers suspendirt. Nur
solche Schulden, welche in der Kriegführung begründet sind, wie Wechsel über Löse¬
geld, rs,n80 in-diI1 u. s. w. sind auch während des Krieges klagbar. Jndeß wenn
auch an sich die Duldung des Handels der Unterthanen, während die Regierungen
im Kriege sind, die Individuen mit der souveränen Gewalt in Widerspruch setzt, so
hat doch die Natur des hemigeu Handels die strenge Durchsühruug dieses Grund¬
satzes unmöglich gemacht. Im Krimkrieg ermächtigten die Westmächte ihre Unter¬
thanen, ihren Handel mit nicht blokirten Russischen Häsen in neutralen Schiffen fort¬
zusetzen, ausgenommen mit Contrebande, uud Rußland erlaubte die Einfuhr feind¬
lichen Eigenthums unter neutraler Flagge.̂

Auch hierüber findet man eine strengere Ansicht bei.L^nkerskosk , Huaest .
I , 10. ^VKsLtona. a. O. 8 14. Wurm a. a. O. 264. Billig aber fragt man,
wie ein Alliirter sich anmaßen dürfe, dem Verbündeten Gesetze seines Verhaltens
vorzuschreiben und eine Jurisdiction über seine Unterthanen auszuüben, wenn das
Bedürsniß kein Recht dazu ertheilt? jk. Dies geschieht auch nicht, ist aber der
Handel mit dem Feinde grundsätzlich verboten, so können bei einer Allianz auch nur
die Verbündeten gemeinsam von' dem Verbot dispensiren.j

Persönlicher Kriegsstand und - essen Artiv - und Passtv-Objerte im
Allgemeinen .

124 . Nach der modernen Kriegsart Europäischer Nationen
tritt ein vollständiger sowohl activer als passiver persönlicher Kriegs¬
stand nur unter den Repräsentanten der feindlichen Staatsgewalten
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und ihrer Hilfsmächte , so wie unter den von ihnen zum Land - und
Seekriege berufenen Personen ein. Die legitimen Bestandtheile der
Wehrkraft sind aber nicht allein die sog. regulären Land - und See¬
mannschaften , sondern auch die irreguläre Land - und Seemacht ,
welche außerordentlich aufgeboten oder in Disposition genommen
ist ; ferner nicht allein die zum unmittelbaren Waffengebrauche
bestimmten Personen und deren Führer , sondern auch die zu
ihrem Dienste angestellten sog. Nicht-Combattanten , Feldgeistliche,
Aerzte , Marketender und Oekonomie-Beamte ; mit dem Unterschiede
gleichwohl, daß dieselben von den activen Kriegsrechten und ins¬
besondere von den Waffen keinen unmittelbaren Gebrauch machen
dürfen , es sei denn aus Noth zur Rettung und Erhaltung ihrer
Person . — Alle übrigen Unterthanen eines kriegführenden Staates
gerathen daneben blos in einen passiven Kriegsstand , in so sern
nämlich ihr Zusammenhang mit dem Kriegsheere , so wie Art und
Zweck des Krieges , ihre Mitleidenheit unvermeidlich macht )̂. Jede
active Betheiligung an feindseligen Handlungen ist dagegen von der
Anordnung des Kriegsherrn abhängig )̂ , sie bestehe in dem Auf¬
gebote Einzelner , oder der ganzen, wenigstens waffenfähigen Nation .
Natürlich wird , wenn der Feind selbst einen Vernichtungskrieg er¬
klärt oder saetisch sührt , oder wenn einzelne Glieder des feindlichen
Staates sich nicht nach Kriegssitte betragen , jedem Einzelnen auch
das Recht des aetiven Widerstandes gegeben. Außerdem ist jede
feindselige Handlung an Personen und Eigenthum der feindlichen
Partei nicht blos eine Verletzung der Kriegssitte , die der Feind
ahnden kann, fondern sogar eine Uebertretung der eigenen Staats¬
gesetze, wodurch Verletzungen von Personen und Sachen als den
Bürgerpflichten zuwider verpönt werden , und sie verfällt entweder
dem einheimischen ordentlichen Strafgesetzes oder besonderen Martial -
gesetzen.

*) H H. übergeht ganz die wichtige Frage , was den feindlichen Charakter
bei den betreffenden Unterthanen bestimmt, Domicil, Natur des Eigenthums u. s. w.
Die allgemeine Regel, daß die Unterthanen der Kriegführenden und ihre Güter
gegenfeitig als feiudlich, die aller anderen Staaten als befreundet zu behandeln feien,
erleidet mannigfache Modificationen durch Umstände, welche eine neue Lage fchaffeu.
Wenn z. B . der Unterthan einer befreundeten Macht sich im feindlichen Staate an¬
gesiedelt hat und dvrt sein Geschäft während des Krieges fortfährt zu betreiben, fo
kann man vom anderen kriegführenden Theile nicht verlangen, ihn als Neütralen zu
behandeln, denn er ist durch freie Wahl thatsächlich Mitglied des Aufeuthaltsstaates ,
und umgekehrt gilt ein Unterthan des Feindes, der in neutralem Lande feinen
Handel betreibt, als Neutraler . Die Frauzösifche Gerichtspraxis freilich läßt nur die
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Nationalität des Eigenthümers über die Eigenschaft seines Eigenthums entscheiden,
die Englisch-Amerikanische aber macht den dauernden Wohnsitz des Einzelnen zum
Kriterium des feindlichen Charakters, deshalb ging z. B . die Englische Kriegserklä¬
rung v. 24. März 1854 gegen den Kaiser von Rußland , seine Unterthanen „and
otksi 's inlislritiriA uvitliiii ok 1ii8 oourltri68, t6rritori68 or äonüvionZ«.
Dagegen wird selbstverständlich der Unterthan eines neutralen Staates , der in den
Dienst eines kriegführendenStaates tritt , Feind der Gegenpartei, und wenn er nur
für sie gewisse Leistungen übernimmt, wird er, so weit diese gehen, als feindlich be¬
handelt. Außer dem Charakter des Eigenthümers kommt es auch auf die Natur
des Eigenthums an. Die Bodenerzeugnisse eines Landes unterliegen den gleichen
Wechselfällen wie dieses selbst, wird ein Gebiet von einem Kriegführenden erobert,
fo gelten seine Erzeugnisse für den ändern Theil als feindlich, selbst wenn es noch
nicht dauernd abgetreten ist. Das Gleiche gilt für Schiffe. Lr-itick Oräsr in
Oounoil 15 ^ .xr . 1854 : port or xlg.66, 8iig.11 bslon ^ or ds in
P088688I0N 01- ocouxatloii ot ' n . N '3. snslnisb " . Ein feindlicher Schiffspatz macht
das Schiff selbst zu einem feindlichen, selbst wenn es Neutralen ganz oder theilweise
gehört. Besriedet gelten nur Schiffe, welche in wissenschaftlichen und kirchlichen
Diensten stehen, und auf Grund besonderer Verträge und Verordnungen Fischerboote,
welche sich zu keinen militärischen Zwecken brauchen lassen. Frankreich und Rutz-
laud anerkannten den Verkauf feindlicher Schiffe an Neutrale nur , falls derselbe
vor der Kriegserklärung stattgefunden hat, die Englisch-Amerikanische Praxis auch
später, falls die Eigentbumsübertragung dorm käs und unbedingt erfolgt ist, so
daß der Verkäufer kein Interesse mehr cm dem Schiss hat. Vgl. 1 vvis8 II , 298.
ULlIecck OK. 20. Og.lvo III . 1. II 866t. 2. Lall III , «li. 6. Geffcken in
v. Holtzend. Handb. IV . Das Kriegsseerecht, d . 1. Der feindliche Charakters

2) Das Allgemeine Landrecht für Prenszen sagt dieses in der Einleitung Z 81
mit den Worten : ,.Den Schutz gegen auswärtige Feinde erwartet der Staat lediglich
von der Anordnung seines Oberhauptes ." Eine sonst allgemeiue Formel bei Kriegs¬
erklärungen, die Aufforderung an alle Unterthanen äs oourir 8U8 x>.ux emikmis ,
gehört längst der Vergangenheit an. sk. Cato Censorius hatte, wie Cicero erzählt
(äs ol'üo . I , «ax . 2 H36), einen Sohn im Heere des Hostilius, der im Lager blieb,
obwohl seine Legion aufgelöst war . Er schrieb demselben vor, nicht mehr am Kriege
theilzunehmen, da er nicht mehr Soldat sei, und bat Hostilius , falls er seiueu
Sohn im Heere behalten wolle, ihn einen neuen Kriegseid leisten zu lassen.^

3) ,,Der scheinbare Grund des Gegentheils," sagt Abegg, Untersuchungen aus
dem Gebiete der Strairechtswissensch. l830 . S . 86, „ist, daß der Staat , den im
Kriegszustände das Unglück tras , in seinen Landestheilen feindliche Truppen auf-
nehmen zu müssen, weder Pflicht noch Interesse habe, jene Feinde wider Angriffe
zu sicheru, nachdem an die Stelle des rechtlichen ein Gewaltverhältniß getreten ist.
Allein bekanntlich wird durch den Kriegsstand — allenfalls ein bslluin interns -
oinurn abgerechnet, welches nach dem Standpunkte unserer Zeit wohl nicht vor-
kommt — keineswegs der Rechtszustand in dem Grade aufgehoben, daß für den
Bürger , defsen Rechte auch vom Feinde selbst im Wesentlichen anerkannt werden,
eine Befreiung von den ihn verbindenden Gesetzen, gegenüber wem es auch wolle,
gerechtfertigt werden könnte. Man muß nur die bereits gerügte Ansicht aufgeben,
daß das Kriterium des Strafgesetzes in dem Schutze zu suchen sei, welchen es Je¬
mand gewähre. — In wie fern durch den Fall der Nothwehr oder fonstige Modi-
ficationen, die durch den Einfluß des Krieges auf das Strafrecht herbeigeführt
werden, Straflosigkeit oder Milderung der Strafe entstehen können, in wie fern das
Gebiet der Gnade eintreten dürfe, gehört einer anderen Seite der Verurtheilung an."
S . auch I >i8iu8 liinig . van ^ 3.uta , äs äklict ^ adv . p6r6Arino8 , naaxirns 8>äv .
ko8til68, OroninA . 1825, und des Verf. Lebrb. des Criminal-Rechtes § 37.
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Freibeuter. Freischützen. Freicorps und Corsaren.

124g.. Außerhalb des regelmäßigen Kriegsstandes besinden
sich nach den Grundsätzen des vorigen Paragraphen alle diejenigen,
welche einen Krieg auf eigene Hand mitmachen, sie mögen nun ver¬
einzelt als Freischützen(I ^ netirsurs) , Freibeuter oder in Frei¬
corps oder auf Schiffen vereinigt als Corsaren austreten. Eine
Ausnahme machen dagegen diejenigen, welche sich mit Erlaubniß
eines Kriegsherrn an den Feindseligkeiten betheiligen und darüber
durch schriftliche Ordres ausweisen können, desgleichen diejenigen,
welche einem Masseaufgebot solgen und in dieser Eigenschaft er¬
kennbar sind, sich auch demgemäß verhalten insbesondere die von
einem Kriegführenden mit Kaper- oder Markebriefen versehenen
P rivat -Kaper , welche dann als
Theil der Seemacht angesehen werden und unter den Befehlen der
Admiralität stehen.

Ihre Zulassung und Benutzung stammt aus dem mittelalter¬
lichen Nepressalienbrauche(H 104). Erst in neuerer Zeit hat man
darin eine Unsitte erkannt, sie vertragsmäßig beschränkt und ver¬
einzelt darauf verzichtet̂), auch bereits in mehreren Fällen freiwillig
davon abgesehen; ja die bei den Pariser Conferenzen 1856 ver¬
tretenen Europäischen Mächte haben sogar am 16. April die Ab¬
schaffung der Kaperei ausdrücklich beschlossen und declarirt. Ihnen
sind fast sämmtliche größere und kleinere Seestaaten Europa's bei¬
getreten5).

Sofern nun noch in künftigen Seekriegen Kaperbriefe ertheilt
werden sollten, würden auch noch die Grundsätze der älteren Praxis
ihre Geltung behalten. Es sind hauptsächlich diese:

Das Recht zur Ausfertigung von Kaperbriefen gebührt nur
den kriegführenden Hauptparteien. Eine Auxiliarmacht hat es nicht,
so fern sie ihren Charakter als Hilfspartei behaupten will. Die
Kapercommission darf jedoch auch Fremden, insbesondere neutralen
Unterthanen ertheilt werden, falls keine Verträge entgegenstehen̂);
nicht minder bewaffneten Kauffahrern, um nebenbei Prisen zu
machen. Die näheren Modalitäten der Ertheilung regelt der krieg-
führende Staat 7). Auf völkerrechtliche Anerkennung und Be¬
handlung nach der Kriegsregel haben jedoch nur diejenigen Kaper
Anspruch, welche sich in gehöriger Form nach den Regulativen des
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committirenden Staates auszuweisen vermögen und sich selbst dem
Kriegsgebrauch gemäß verhalten. Als Pirat aber gilt, wer von
den beiderseitigen Kriegsherren Kaperbriefe nimmt2).

Zallsok XII . Oalvo III H 1708 . Hall III . ok . 7. IH )6r , on Auerilla
xarti68 . 1863 . (^rsvanäsi ' , 8ur Iss 6on <Iition8 N6v688air6s xour
avoir le äroit ä 'strs oonsiäers kt traitä voiuins solZat . 1882 .

°) A . Das Verfahren Deutschlands auf Französischem Gebiete 1870 —71 ist
vielfach Gegenstand ungerechter Kritik gewesen, die theilweife auf Unkenntnis; deutscher
Institutionen beruht , so behaudelt Oalvo Z. 1801 Landwehr und Landsturm auf
gleicher Liuie mit den Freibeutern , richtiger dagegen Rolin -Jacquemins , Lsv . äs är .
intern . II , 660 . Der Hauptgrundsatz ist , daß der Krieg offener und ehrlicher
Kampf sein soll, die Streitenden sollen als solche kenntlich sein und das Kriegsrecht
beobachten . So sagt Grenander : „ I^ ennsini t'ait Ia Ansrrs L un stat , 11 äoit
xouvoir xo886ä6r 1a esrtituäs yns esux <̂ui sont oontrs lui r6xr686Qt6nt 66t
6tat , 6t <1116 66 äsrnisr 68t xar suits r68poii8Ai )l6 äs I6ur8 L6ts8 . — II 68t
äoQL al >80luni6nt N66688air6 äs 8ÄVoir ĉ ui 11 Ä 1s äroit äs traitsr 6N 6Nll6Mi
st gui a 1k clroit ä6 16 tr3it6r 60 inrii 6 t6l . Os 1ä 1s b68oin ä 'un 8iKns sx -
tsrisur äistinotjf xour 1s8 inäiviäu8 Lutori868 . Os 8iSns o'68t l ûnikorvis ,
äg .N8 1s 86Q8 l̂ us 1s äroit äss ^ 6N8 äollll6 L 06 MOt . II » 6 60N8titu6 , xour
Lin8i äir6 , ĉ us ts oots sxtsrisur , vi8ib1s , äs 1'autoi 'i8stion . Or , xour rsmxlir
80 ii kut intsrngtionLl il fg .ut c^us I ' unit 'orms alt äsux pro ^ ristss : la prsmisrs ,
oslls ä 'strs vi8id1s L uii6 äi8tg .n66 8ut 'Ü8Lnts ; 1a 8660 Qäs , vslls Hus l 'iiomrns
1s xorts , sn 8oit xour 3.in8i äirs niar ^ us , 1s si^ ns äi8tin6tiL (l 'urütorins )
äsvant strs tsl l̂ u 'il ns xui886 ni 8'6nksvsi -, ni 8s rsmsttrs kasilsrnsnt ." Die
feste und auf gewöhnliche Schußweite erkennbare Uniform ist alfo das sichtbare
Zeichen des zum Kampf autorifirten Soldaten . So hatte Frankreich durch Ver¬
ordnung v. 20 . August 1870 H 2 die Uniform vorgeschrieben als „un äs8 ÄAnss
äistinotiks äs sstts ^ sräs (n ^tionals ) sn sorts ĉ us Is8 60 in 1)^ttant 8 soisnt
reoonntli88sd1s8 L portss äs kEl ^. Damit ist nicht gesagt , daß die Uniform
immer vollständig zu fein braucht , der Drang der Umstände macht dies oft un¬
möglich, und die deutsche Kriegsleitung hat dies auch nie gefordert , aber die kransZ -
tirsul -8, welche iu der nationalen blauen Bloufe erfchienen , waren überhaupt nicht
als Kämpfer kenntlich, ein Rundschreiben des Präfekten der Oots ä 'Or v. 21 . Nov .
1870 forderte sogar offen zum Meuchelmord auf . „ I ŝ, patris ns vou ,8 äsinanäs
pas äs V0U8 rsunir sn nig,88S st äs vou8 oppo86r ouv6rt6lüsnt ä, l 'snnsrni ;
slls attsnä äs vou8 ĉ us sliscius inatin 3 ou 4 1ioinins8 rs8o1u8 partsnt äs 1a
60MN1UNS st 86 portsnt L snäroit äs8iZ -n6 xar 1a NLturs slls -insins , ä 'on Ü8
pui88snt tirsr 8an8 äan ^ sr 8ur 1s8 kru88isn8 ." Die militärifche Organifation , welche
durch ihre Unterordnung unter Vorgesetzte allein die Garantie für Beobachtung des
Kriegsrechtes giebt, ließ gleichfalls viel zu wünschen übrig . Zweifelhaft aber erscheint die
Berechtigung der dentschen Forderung , daß jeder Kämpfende eine fpecielle Ermächtigung
der Regierung haben müsse, die ost nicht zu beschaffen fein wird . Von dieser Vor¬
schrift kann auch das Massenaufgebot nicht befreit fein, und es trifft die Sache nicht,
wenn man sagt , daß bei einem folchen alle dienstfähigen Männer des Gebietes ,
so weit es nicht vom Feinde besetzt ist. Kämpfende sind, mit der fehlenden Uniform
fehlt das sichtbare Zeichen. Ebenso ist die Forderung Lieber 's , sie müßten einen
Widerstand in achtunggebietender Zahl repräsentiren , viel zu vag . Ein bloßes
Massenaufgebot bietet außerdem keine Gewähr der Subordination . Nach C. Rousset
waren die Französischen Freiwilligen 1791 —94 viel weniger Vertheidiger der Re¬
publik , als eine Geißel der Departements , in denen sie standen , die Spanischen Par -
tidas 1808 —12 hätten ihr Vaterland allein nie befreit und haben sich schlimme
Dinge zu Schulden kommen lassen. Man kann sogar sagen , daß das Massen¬
aufgebot für die Vertheidigung des Landes eher schädlich als nützlich ist, sein regel¬
mäßiger Unterhalt ist schwer zu beschaffen, Mangel an Disciplin , ansteckende Kränk -
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heilen , Paniks , die so leicht Vorkommen , machen sie zu einem Hemmniß der Krieg¬
führung , die heute zu sehr auf militärischer Durchbildung beruht , als daß sie durch
die bloße Kopfzahl ersetzt werden könnte. In der Brüsseler Conferenz von 1874
ist die Frage im Art . 9 des Entwurfs richtig formulirt , aber durch Art . 10 wieder
aufgehoben , der die ganze Bevölkerung eines nicht besetzten Gebietes als krieg-
sührende betrachtet „yui xrenä 168 armes xour 60 Nibs ,t,tr 6 168 trouxss yui 8'a-
vkmosnt , 88,ii8 avoir 6u lg tsinxs äs 8'orSLlli86r vontorEinsnt L I 'ai-t . 9,
pourvu hus vötts populg -tion ob86rv6 1k8 1oi8 äs 1a. Ausrrs " . Damit fällt
nicht nur die erkennbare Uniform , fondern auch die Ermächtigung . Andrerseits
darf man nie Milizen mit dem Massenaufgebot verwechfeln. Als Massena 18 lO
befahl , die Mitglieder der von Wellington organisierten portugiesischen Ordenanza
zu erschießen, schrieb ihm der Englische General : „es yus vou8 apxsls ? ä68 pau¬
sans 8LQ8 uniforme , äs8 L88L8siii8 ei äk8 vol6ur8 äs Aranä otisiuin , 80 nt 1'Or-
äsriÄQ̂ a äu soNirns äHL su l 'lioiinsiir äs vou8 Ä88 ursr 8ont
äs8 6orp 8 irii 1itairs 8 60ir >in8>nä68 xar äs8 o5livisr8 x>Ä̂ S8 st 3Ai88kMt sou8 1s8
I018 inilitairss ." ( ^ sllin ^ t . Dssp . VI , 464 .) Ebenso war es 1812 mit den
Russischen Milizen .^

2) Darüber s. das classische Werk von Ge . Fr . Martens , Versuch über Kaper ,
Götting . 1795 , und Französisch ebendas. Vgl . auch Hn-utslsuills , Oroit8 äs8
H6utr68 I , 327 . kdillimors I , 188 . Üallselc X VI , 11. Gesscken in V. Holtzend.
Handb . IV . Der Seekrieg . 2 . Die Seestreitkräfte , a . Geschichtl. Entwickelung ,
d . Die Kaperei im 19. Jahrh .

4) Thatsächlich unterblieb die Aussertigung von Kaperbriefen im Ruffich-Tür -
kifchen Kriege v. 1827 . Vertragsweife geschah es zwischen Preußen und Nordamerika ,
im Handelsvertrag von 1785 , Art . 23 . Die neueren Verträge beider Staaten von
1799 und 1823 schweigen davon . — Die 1870 Deutscher Seits beabsichtigte
Herstellung einer freiwilligen Seewehr hatte nichts mit Kaperei gemein , wie dies
jetzt vorurtheilsfreie Franzöfifche Schriftsteller unumwunden anerkennen . Calvo ,
welcher die Auffaffung der Französischen Note v. 20 . Aug . 1870 vertritt , muß zu¬
geben , daß die Englischen Kronjuristen die Maßregel Preußen 's als der Pariser De¬
claration nicht zuwiderlaufend erklärten . Die Behauptung jener Note hinsichtlich
der Offieiere und Mannfchaften „118 n '^Martisriiisiit M8 g, 1a inarins lsäsrals "
wird durch den Text des Aufrufs widerlegt : „treten für die Dauer des Krieges in
die Bundesmarine " , sie führen die Bundesflagge , tragen die Uniform , erhalten Sold
und Pension , werden auf die Kriegsartikel vereidigt . Dies anerkennt Lord Gran -
ville 's Antwort auf die Franzöf . Note v. 24 . Aug . Endlich aber kann fchon deshalb
nicht von Kaperei die Rede sein , weil als Zweck nicht Wegnahme von feindlichen:
Privateigenthum gilt , fondern ausdrücklich die Wegnahme oder Zerstörung seind-
licher Kriegsschiffe. Das durchaus legale Verfahren Preußen 's beweist nur , daß
mit der Abschasfung der Kaperei die Frage nicht gelöst ist. j

6 . Die Verein . Staaten aber eben nicht , obwohl sie selbst am meisten
durch ihre Weigerung gelitten , denn wären sie beigetreten , nachdem sie ihre principiell
richtige Forderung der Freiheit des Privateigenthums zur See nicht durchsetzen
konnten , so hätten die Consöderirten Staaten , die sich als ihre Rechtsnachfolger an -
fahen , keine Kaper ausrüsten dürfen .^

") >6 . Dies ist zu bestreiten , Annahme von Kaperbriefen ist mit der Neutralität
unverträglich , fo machte das Franz . Decret v. 22 . Mai 1803 die Franzöfifche Na¬
tionalität zur ersten Bedingung der Ertheilung von Kaperbriefen . 1828 erklärte
Admiral Baudin , daß er jedes nicht Mexikanifche Schiff , welches mit Ermächtigung
des Generals Santa Anna Feindfeligkeiten übe , als Seeräuber behandeln werde,
ebenso verfuhren die Verein . Staaten 1847 in ihrem Kriege mit Mexicos

H So sind die Kaper nicht nur den Kriegsgesetzen unterworfen , fondern
auch den für sie speeiell erlassenen Instructionen und müssen für deren Beobachtung
Caution stellen ; sie müssen offen die Flagge des Staates führen , von dem sie ihre
Ermächtigung haben , sie sind nicht wie Kriegsfchiffe frei von der Durchfuchung durch
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Staatsschiffe anderer Nationen , sie dürfen keine weggenommenen Güter auf ihre
Hand verkaufen u . s. >v. j

16. Dies ist unzulässig , weil es nur animo t'uranäi geschehen könnte, aber
auch von zwei verbündeten Regierungen darf kein Kaper zugleich eine Commission
annehmen , weil damit die bestimmte Verantwortlichkeit und Aufsicht unmöglich würde .
Aber streitig ist es oft , ob eine blos thatsächlich bestehende Regierung Kaperbriefe
ausgeben kann . Spanien bestritt dies 1569 dem Prinzen von Oranien und behandelte
die Geusen als Piraten , mit Recht erklärte der Engl . Geh . Rath , daß Jacob II .
nach seiner Vertreibung nicht das Recht mehr habe , Kaperbriefe zu ertheilen . (kkilli -
mors I , p . 507 .) Die südstaatlichen Kreuzer 1862 - 63 waren keine Kaper , sondern
Staatslchisfe . ĵ

Erlaubte Mittel - er Lriegfirhrung .

125. Was die Mittel der Kriegführung betrifft, so ist im
Allgemeinen nicht blos offene Gewalt, sondern auch List für zu¬
lässig zu halten, um den Zweck des Krieges zu erreichen. Nur die
Ehre und Humanität setzen den Nationen gewisse Schranken, welche
entweder nie, oder doch nur ausnahmsweise aus Kriegsraison über¬
schritten werden dürfen )̂.

Als unbedingt verboten, weil unmenschlich, betrachten wir Ver¬
breitung von Giftstoffen und Contagionen im feindlichen Landes ;
den Gebrauch vergifteter und solcher Waffen, wodurch unnöthige
Schmerzen und besonders schwer zu heilende Wunden zugesügt
werden, z. B. das Schießen von zackigen oder von Glas und
Kalk durchmischten Kugeln, oder mit doppelten oder halbirten
Kugeln, gewiß auch mit Brandraketen gegen Personen, den Gebrauch
von Bluthunden oder anderen wüthenden Bestien gegen den Feind.
Ausdrücklich ist unter den Europäischen Mächten der Anwendung
von Sprenggeschossen unter 400 Gramm entsagt̂ ). Ebenso sind
schon längst Kettenkugeln gegen feindliche Massen, desgleichen Pech¬
kränze und glühende Kugeln gegen Schiffe außer Gebrauch gesetzt.

Regelmäßig unzulässig, jedoch zur Rettung aus sonst unab¬
wendbarer Gefahr oder als Repressalie erlaubt, ist nach Kriegs¬
gebrauch jede Verheerung des feindlichen Gebietes, Zerstörung der
Ernten, Einäscherung der Wohnungen, wo sie nicht schon die Durch¬
führung einer Kriegsoperation mit sich bringt5). Tadelnswerth er¬
scheint endlich die Anwendung von Vertilgungsmitteln, wodurch
maschinenmäßig ganze Massen von Feinden niedergeschleudert werden,
ohne daß in den gegebenen Umständen eine Nöthigung hierzu vor¬
handen ist.

Befestigte Plätze unterliegen einem Bombardement nach gewöhn-
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licher Kriegsregcl erst nach vergeblicher Aufforderung zur Uebergabe
und nach vorheriger Bedrohung )̂.

Unter den Mitteln der List erscheinen zunächst alle diejenigen
rechtlich unzulässig , welche die vom Feinde dem Feinde selbst ge¬
gebene Treue verletzen. Ehre und eigenes Interesse verbieten so¬
dann den Meuchelmord am Feinde und Aufreizung dazu , ferner
Ausforderungen der Unterthanen zum Abfall von ihrer rechtmäßigen
Staatsgewalt . Dagegen kann Sparnng von Menschenleben und
ein schneller zu erreichendes Ziel des Krieges bei Anreizungen
Einzelner zum Verrath durch Bestechung und ähnliche Vortheile
das Unsittliche des Mittels einigermaßen entschuldigen )̂.

Unversagt ist die Annahme und Benutzung aller freiwillig von
der feindlichen Seite her dargebotenen Vortheile , wenn sic nicht wieder
zu einer an sich unerlaubten oder verdammenswerthen Handlung
hinführen , z. B . zum Meuchelmorde ; so die Annahme von Deser¬
teurs , selbst von Verräthern ; allgemein zugestanden der Gebrauch
von Kundschaftern )̂. Jedem Theile steht aber zu , gegen Listen
und Verrath kräftige Reaction zu gebrauchen ; geht die List zu
offenem Kampfe über , so muß die Verstellung anfhören

Wendet aber der Feind unerlaubte Mittel der Bekämpfung an ,
so verfällt er dem Gesetze der Wiedervergeltung , wenn eine solche
möglicher Weise die wahren Schuldigen treffen und eine Aenderung
im Verfahren noch bewirken kann.

Art . 16 der Amerik. Kriegsartikel von 1863. „Nilitar ^ nsckssit ^ äoss
not . Ääiriit ok vriiölt ^ , tliat is , ttis iliüiotion ok suü 'krinA t'or tlik 8»Ir6 ok
8ukt'6rinS or ior revkNAS , nor ok MLiniiiiA or exespt in ÜAkt , nor
ok torture to extort eontsZsions . It äo68 not Läiuit ok xrison in
nor ok tlik vLnton äsvL8tatioii ok a äi8tri6t . It s,äinit8 ok äsLsxtion , dut
äi86lÄini8 L6t8 ok xsrKä ^ ."^

Selbst der Islam verbot und verbietet dergleichen. Putter , Beiträge S . 54.
o) Diese verbot schon das christliche Mittelalter eax . 1 . X . äs ^ ittar .

Dennoch finden sich Beispiele des Gegentheiles bis in's 16. Jahrhundert , I ,
252. 253. 6̂ . Jnnocenz III . bemühte sich begreiflicher Weise vergebens, im Kriege
unter Christen Wurfgeschosse zu verbieten.^

4) S . Petersburger Convention v. II . Dec. 1868. Staats -Arch. Bd. XV
No. 3486 a. E.

A . Wiederholt von den Franzosen 1870 verletzt, vgl. Circular Bismarck's
v. 9. Januar 1871 , wobei dahin gestellt bleibt, ob nicht Soldaten in der Hitze
des Gefechts ohne Ermächtigung ihrer Vorgesetzten sich solcher Geschosse bedienten oder
nach neueren Beobachtungen her Luftdruck die Zerreißung der Gewebe herbeiführte.
Abgesehen von der Petersburger Convention dürsten die meisten oben angeführten
Mittel als obsolet gelten. In dieser Beziehung sagt v. Hartmann (Militär . Noth-
wendigkeit und Humanität S . 114) tressend: „Kettenkugeln, glühende Kugeln und
Pechkränze, die noch immer als verpönt selbst in den neuesten Bearbeitungen des



8 126. Völkerrecht im Zustande des Unfriedens. Z7Z

A. R 's. figuriren, sind längst in die Rumpelkammern der Arsenale resp. der Archive
gewandert. Die Projectile, welche die Artillerie der Gegenwart verschießt, bringen
da, wo sie treffen, viel großartigere Verheerungen zu Stande , als jene veralteten
Geschosse es jemals vermochten: Torpedos räumen gründlicher auf, als irgend
welche früher angewendete Zerstörungsmittel." Dringlich aber wäre ein allgemeines
Verbot, uneivilisirte Völkerschaften in Kriegen civilisirteL Staaten zu verwenden.
Vgl. Bismarck's Circular v. 9. Januar 1871 über die von den Tureos verübten
Grausamkeiten.̂

ö) Nach alt -englischen Maximen, die man während des nordamerikanischen
Freiheitskrieges bekannte und noch in nenerer Zeit in Ostindien geübt hat , wären
Verwüstungen erlaubt: t'oi-Lsr 168 kaditankl Z. sat-iskAirs aux ä6nig.nä68
ätz contributions sto . ; xonr SliALASr l ' tzniikirii L 8'6xx >o86r kn tLübant äs
«ouvrir 1s pour nuirs L l ' snnsnii ou xour Is ramsusr L iL EZon ; 6v
«3,8 äs rsvolts ou Zs rsbsllion äss li^ditLvZ äu xg-̂ s !" Bedenkliche Punkte und
Mittel der neuesten Kriegführung besprichtR. v. Mohl in der Geschichte der
Literatur d. Staats - u. Völkerr. I , 765 sf.

sk. In neuerer Zeit die Zerstörung des Capitols von Washington 1814, die
Verwüstungen Finland's durch England (1854), das Amerikanische Bombardement
Greytown's, das Spanische Valparaisos (1866). Die Berechtigung zur Beschießung
einer Stadt hängt nicht davon ab , ob sie befestigt ist, sondern ob sie vertheidigt
wird. Es ist rechtswidrig, eine Festung zu beschießen, welche ihre Thore öffnet,
aber nothwendig, eine offene Stadt anzugreifen, welche sich widersetzt. Die Brüsseler
Conferenz hat anerkannt, daß es erlaubt sein muß, eine offene Stadt zu beschießen,
die durch Forts gedeckt ist. Aus demselben Grunde ist es nicht möglich, die Ge¬
schosse ausschließlich gegen die Vertheidigungswerke zu richten, die von den Häusern
nicht zu trennen sind, man kann z. B. oft eine Festung nicht wirksam angreifen,
ohne die Vorstädte zu zerstören. Die Beschießung von Paris war unvermeidlich,
nachdem Frankreich aus dieser Riesenstadt eine Festung gemacht. Dennoch ist es
geboten in den möglichen Grenzen die bürgerliche Bevölkerung einer Festung zu
schonen, und der moralische Druck, den General v. Werder auf die Bewohner
Straßbnrg's auszuüben suchte, um sie zur Uebergabe der Stadt zu nöthigen, ist nicht
zu rechtfertigen. Mit Recht sagt Blnntschli 554k: „Ueberdem ist sie (die moralische
Pression), wie die Erfahrung zeigt, auch machtlos. Sie erbittert wohl und reizt zum
Haß und zur Rache, aber sie entscheidet nicht, und der Befehlshaber der Besatzungs¬
truppen unterdrückt und bestraft wohl die Auflehnung der Bürger , aber er ergiebt
sich nicht in Widerspruch mit seiner militärischen Macht und Pflicht ihrem Drängen."
Ebenfo müssen Hospitäler, Kirchen, Museen, die als solche kenntlich dnrch äußere
Zeichen sind und nicht für militärische Zwecke, wie Observatorien, Magazine u. s. w.,
gebraucht werden, nach Möglichkeit geschont werden, was ost freilich bei der Ent¬
fernung der Geschütze, die z. B. bei Paris 7—8 Kilom. betrug, schwierig ist.
(Art. 116 u. 118 der Amerik. Kriegsart.)^

b) sk. Eine besondere Anzeige des Beginns der Beschießung einer belagerten
Festung kann nicht verlangt werden, da die Ueberraschung häufig Bedingung des
Erfolges ist. Wer die Einschließung der Festung abwartet, muß ihr Loos theilen.
Vgl. Bismarck's Note an den Schweizer Gesandten in Paris v. 17. Jan . 1871.̂

?) sk. Es ist hier zu unterscheiden. Unerlaubt ist es , feindliche Officiere und
Soldaten, die noch unter dem ihrem Souverän geleisteten Fahneneid stehen, zur
Desertion oder zum Verrath aufzureizen, weil es ein allgemeines Interesse aller
rivilisirten Staaten ist, daß der militärische Eid respectirt werde. Oesterreich war
daher gerechtsertigt, gegen die von Frankreich 1859 und von Preußen 1866 ge¬
planten Ungarischen Legionen zu protestiren (vgl. Erlaß Rechberg's an Colloredo
v. 24. Aug. 1859). Nicht als unerlaubt kann es dagegen gellen, andere Unter-
thanen des feindlichen Staates zu Handlungen aufzurufen, welche nach dessen natio¬
nalen Gesetzen verboten, aber darum noch nicht nothwendig unehrenhaft sind, wenn
man sichz. B. auf eine unterdrückte Bevölkerung stützt, mit einem Prätendenten
Verbindungen anknüpftu. s. w.j

Heffter , Völkerrecht. 8. Ausg. 18
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b) A . H . behandelt diese ohne hinreichenden Grund nicht beim Krieqe , sondern
am Schluß des Werkes S . 250 . 1

b) Bei Beginn des Gefechts müssen die Gegner sich offen gegenüberstehen ,
der Gebrauch falscher Fahnen , Uniformen u . s. w. unmittelbar vor oder während
des Kampfes ist unerlaubt . (Art . 63 der Amerik. Kriegsart .) Die alten
Französischen Verordnungen von 1696 und 1704 , sowie ein Erlaß des Staatsraths
verbieten den Warnungsschuß unter falscher Flagge zn geben . Eine Verordnung
v. 15. Aug . 1851 fagt : äs Lonirasnosr l 'aotion , 1s 6n
cliek kait g-rdorsr 1s8 niarHU68 äistinotiks st IiisZsr 1s8 xg,vi11on8 sur
tous Iss 1>Ätirn6nt8 . VÄI18 g,U6UN 638 il US äoit 60 ni 1»attr 6 80U8 UN Äutrs
Pavillon . I) g,n8 1s8 60 lr»1)g,t 8 äs nnit , il oräonns (̂ u 'nn tanal 8oit) plg .66
g.n-äs88u8 äu Pavillon äs xouxs ." Ebenso ist der falsche Gebrauch der Par¬
lamentärflagge und des rothen Kreuzes rechtswidrig . Art . N4 der Amerik .
Artikel : „15 it ds äEovsrsä g.nä kg-irl ^ xrovsä , tbat a ok trues 1iÄ8 bssn
al)u86ä Lvr 8udrsptitiou8l ^ odtaininZ - Milltar -̂ lrno v̂lsäAS , tlis dsarsr ok tlis
Üg-A tliu8 adu8ir >A Iii8 8Ä6i'6ä oliru-Äctsr i8 ässinsä a 8p^. Art . 117 : It i8

eonsiäsrsä g,ot ok daä taitli , ok inkarnv or Ü6iiäi8lins88 to äsesivs
tlis snsrri ^ Ü9.A8 os xrotsotion ."^

Oeha»l- lung fem- licher Personen.

126. In Hinsicht auf die Behandlung feindlicher Personen
kannte das alte Kriegsrecht gar keine oder doch nur wenige
Schranken. Es überließ sie der Willkür des Siegers , mit der
Wahl zwischen Tödtung und Knechtung. Das neuere Kriegsrecht
christlicher Nationen ist auch hierin, seinem Principe gemäß, humaner;
es beschränkt sich auf das Unvermeidliche und unterscheidet die ver¬
schiedene Bestimmung, so wie das Verhalten der feindlichen Personen
in solgender Weises :

I . Nur gegen Personen des feindlichen Wehrstandes, welche
zum Gebrauche der Waffen verpflichtet und berechtigt sind (soA.
Combattanten) , es seien reguläre oder irreguläre Truppen , gilt
das eigentliche Kriegsrecht auf Leben und Tod, werden alle von
der Kriegsmanier erlaubten Mittel der Vernichtung angewendet̂ ).
Schonung einzelner Menschenleben ist jedoch geboten, wenn der
Andere sich dadurch selbst in keine Gefahr bringt oder die Erreichung
der Kriegszwecke dadurch nicht verhindert wird. Es wird daher
auch unter solchen Umständen der Pardon dem Einzelnen nicht
leicht verweigert, so fern nur der Feind selbst eine gleiche menschliche
Schonung beobachtet, und nicht durch ein entgegengesetztes Verfahren
zu Repressalien Anlaß giebt, um eine Gleichheit des Kampfes zu
erhalten. — Nicht-Combattanten, welche zum Troß oder zur Aus¬
rüstung der Truppen gehören, als Feldprediger, Wundärzte, Marke-
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tender , Quartiermeistcr , werden zwar vereinzelt am Leben geschont,
theilen aber natürlich im Gemenge die Schicksale der Combattanten
und verfallen in Kriegsgefangenschaft , wenn sie nicht ausdrücklich in
allgemeinen Verträgen oder in Capitulationen ausgenommen sind )̂.
Verwundete , welche selbst nicht mehr die Waffen gebrauchen oder
zu gebrauchen im Stande sind, müssen nach den Grundsätzen der
erlaubten Selbsthilfe , welche auch die Grundsätze des Krieges sind,
mit weiteren Angriffen auf ihre Person verschont werden. Dem
Loose der Kriegsgefangenschaft sind sie nicht entzogen ; die Sorge
für ihre Heilung ist zwar nur der Menschlichkeit und Großmuth
des Siegers auheimgestellt , allein sie darf bei der hierin bestehenden
Gegenseitigkeit sogar erwartet werden, nachdem der Sieger für seine
eigenen Verwundeten und Kranken zu sorgen im Stande gewesen
ist. Tödtung der feindlichen Verwundeten und Kranken kann im
Allgemeinen nie und in keiner Hinsicht gerechtfertigt werden, höch¬
stens Bestrafung derjenigen, welche sich kriegsgesetzlich verantwortlich
gemacht Habens . — Parlamentirende Militärpersouen , wenn sie
sich mit den herkömmlichen Zeichen nähern , müssen als unverletzbar
gelten und auch zur Rückkehr Zeit und Sicherheit erhalten )̂. Luft¬
schiffe gewähren keine Freibriefe .

II . Personen , welche nicht zur feindlichen Heeresmacht gehören,
mit Einschluß der blos zur Erhaltung der inneren Sicherheit und
Ordnung dienenden, obschon bewaffneten Personen , stehen unter
dem Schutze des Kriegsrechtes und werden, so lange sie selbst keine
Feindseligkeiten begehen, mit persönlicher Vergewaltigung verschont )̂.
Zur Schändung von Personen kann auch der Feind niemals ein
Recht haben )̂. Natürlich sind demselben Sicherungsmaßregeln jeder
Art zuständig , z. B . Abforderung oder Wegnahme von Waffen oder
Geiseln . Befinden sich feindliche Unterthanen bei dem Ausbruche
des Krieges in des anderen Theiles Gebiet , oder werden sie dorthin
durch einen Zufall während des Krieges verschlagen, so muß ihnen
Zeit zur Entfernung gelassen werden. Nur eine Sequestration kann
durch die Umstände gerechtfertigt sein, theils um Zuträgereien , theils
auch um Verstärkungen der feindlichen Macht zu verhindern )̂. —
Ebenso ist Bewohnern belagerter Plätze ein unschädlicher Abzug zu
gewähren d).

III . Eine vorzügliche Schonung erweist die Kriegssitte dem
feindlichen Souverän und den Gliedern seiner Familie , selbst wenn

18*
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sie an den Kriegsoperationen unmittelbar Theil nehmen. Man
richtet absichtlich kein Geschütz auf sie; der Kriegsgefangenschaft
unterliegen sie indeß ebenfalls. Franen und Kinder werden meistens
in ihrer bisherigen Lage ungestört gelassen und sogar gegen Be¬
unruhigung geschützt; auch werden hergebrachte Höflichkeiten während
des Krieges nicht völlig unterlassen. Natürlich aber sind auch hier
Sicherungsmittel gegen Mißbrauch und Repressalien nicht ausge¬
schlossen.

IV. Ganz außer dem Schutze des Kriegsrechtes und der
Kriegsmanier stehen:

a. diejenigen, welche auf eigene Faust und ohne Erlaubniß des
Souveräns einen kleinen Krieg führen(Z 124. 124a) ") -

d. diejenigen Militärpersonen und Nicht-Combattanten. welche
sich selbst nicht nach Kriegssitte berragen, z. B. Marau-
deurs, ohne zur Maraude von ihren Befehlshabern eom-
mandirt zu sein;

o. diejenigen, welche gegen den Feind, unter dessen Gewalt
sie sich befinden, Verrath üben oder sonstige Feindseligkeiten
begehen;

ä. die Ueberläufer, welche beim feindlichen Heere gefunden
werden.

Letztere verfallen den Militärstrafgefetzen; die vorher gedachten
dem feindlichen Martialgesetz und Kriegsgebrauch.

Art . 4 der Amerik . Kriegsart . n66 688it ^ , as uväsrZtooä
NloäsrN viviliilkä 71ÄtiON8 , 60N8i8t ,8 IN N66688it ^ ok t1l086 NI6g ,8Ur68

ars inäi8x6N8Ädl6 t'or 866urinA tlis 6uä8 ok tlis and sre
ÄLooräinA to ttiö moäsrn law anä U8ÄA68 ok var " , was dann in '

Art . 15 näher bestimmt wird . j

2) Proclamation König Wilhelm 's v. It . Aug . 1870 : „ Ich führe Krieg
mit den Französischen Soldaten und nicht mit den Französischen Bürgern ." ^

b) Vorleuchtendes Beispiel die Genfer Convention vom 22 . Aug . 1864 . sk . und
Zusatz -Artikel von 1860 , die jedoch nicht ratificirt und nicht einmal von allen Theil -
nehm 'ern gutgeheißen sind . Aehnliches war schon durch Vertrag v. 7 . Sept . 1759
zwischen Frankreich und Preußen verabredet .

4) 6 . Schon die Römer sagten : Ho8t68 üuni vulnerati kra -trss . Frühere
Verträge für Schonung der Verwundeten (Gurlt , Zur Geschichte der internationalen
uud freiwilligen Krankenpflege . 1873 ) bezogen sich nur auf besondere Kriegsfälle
zwischen zwei Staaten und waren , wie v. Hartmann 1. o. S . 113 hervorhebt , wesent¬
lich durch die Kostbarkeit des schwer zu ersetzenden militärischen Materials veran¬
laßt . Derart war z. B . die Convention von 1743 zwischen General Stairs und
Marschall von Noailles . Mit der Herstellung des Volkskrieges seit 1791 wurde
zunächst die Sorge für die Verwundeten ganz vernachlässigt , da genug Ersatz vor¬
handen war (vgl . Urokinann -OliAtriLn , 1^6 60N8orit ) . Der amerikanische Bürger -
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krieg 1861—64 zeigte zuerst eine Fürsorge fnr die Verwundeten in großem Maß¬
stabe, aber erst die Genfer Convention hat an die Stelle gelegentlicher Humanitäts¬
erweisungen eine große organisatorische Schvpsung gestellt. Ihr Grundgedanke, da¬
durch die Zusatz-Artikel auf den Seekrieg ausgedehnt wurde, ist nach dieser Seite :
Neutralisirung der Anstalten für verwundete und kranke Soldaten und deren Per¬
sonal, sowohl festangestelltes als freiwilliges, so lange es sich ausschließlich seiner
Aufgabe widmet. Nicht glücklich ist der Zufatz, daß dieser Charakter aufhört, wenn
jene Anstalten „ätaisnt Ag-rääs xar uns koros niilitgrrs ," da leicht streitig, was
eine solche ausmacht, und ein einzelner Posten vor denselben oft nicht entbehrt
werden kann. Richtiger hatte der rufsische Entwurf zur Brüsseler Conserenz vor¬
geschlagen: „wenn der Feind sich ihrer zu Kriegszwecken bedient". Als unausführbar
erscheint Art . 2 derselben, wonach dem Personal „tomdä sntrs Iss iri3,in8 äs
1'g,rin66 srillöilliö 1» ^ouissanos äs son ti-aiteMent ." gesichert werden
soll, dafür hat der seindliche Staat nicht zu sorgeu.

Auch der Art . 5 ist uuanweudbar , selbst mit der Abänderung des Art . 4 der
Zusatzconvention, >von ach die, welche Verwundete ausgenommen, von der Quartier¬
leistung für Truppen und theiliveife vou Contnbntionen befreit sein sollen. Die Be¬
stimmung des Art . 6, wonach verwundete Feinde, die uach ihrer Heilung als dienst-
unsähig erkannt werden, in ihr Land zurückgeschickt werden sollen, kann nicht als
Pflicht gelten, da die Geheilten ihrem Staat als Nichtcombattanten, z. B . Jnftruc -
toreu dienen können. Auch ist die Rücksendung oft schwierig uud kostspielig, sie muß
also saeultativ sein. Unausführbar ist auch Art . 5 der Zusatzcorwention, wonach die
Geheilten, welche nicht dienstunfähig find, heimgesandt werden sollen gegen ihr
Wort , nicht wieder die Waffen zu ergreifen, mit Ausnahme der Officiere „äonr 1a
xo88688ion irnxortsrg -it SU 80 rt äk8 Lrinss ", weil damit der Kriegführende ver¬
bunden wäre, diese ganze Kategorie auf Parole frei zu geben, die stets frei gewährt
wird. Die Convention bedarf der Revision und präeiseren juristischen Fassung, so¬
wie einer Controls, ob die betreffenden Staaten zu ihrer Durchführung befähigt
sind. Die Brüsseler Conserenz hat dieselbe nicht revidirt, sondern nur durch Art. 35
„ä68 niLlg.ä68 6t b1e8868" auf sie hingewiesen, die Revision aber sollte im Frieden
geschehen, um im Kriege wirksam zu sem. Ein Hauptgesichtspunkt sollte dabei sein,
daß das ganze unter die Convention fallende Perfonal den militärischen Befehls¬
habern unterstellt sein müßte, und also nur die zur Pflege zugelassen werden, die
sich der militärischen Organisation unterwerfen und nicht nach Belieben kommen und
gehen. Es ist richtig, daß in den Massenkriegen unserer Zeit das amtliche Perfonal
nicht ausreicht und Freiwillige herangezogen werden müffen, aber diese müssen unter
wirksame Controls gestellt werden. Or . L. Lefort fagt von den freiwilligen franzo-
fifchen Krankenpflegern im Gegenfatz zu der bewundernswürdigen Hingabe der
Orden : ,,8auk <̂U6l̂ U68 1lONN6t68 6X66ption8, ou N6 pouvkut trouvsr UN6
x1u8 bkUs eollöction äe pÄr6886ux et ä 'ivroKnes . klusisurs 1s
vol 6N ß-6118 6xp6riM6nt68 , 6t UN oertain nomdrs n 'ktment YU6 ätz8 pirates
äk8 6l>LMx)8 äe dataillks , äopouillÄnt xln8 volontier » Ie8 rnort8 , Hu'il8 ns
8oiAnai6nt Iss vivant8 ." (I ŝ ssrvios äs 83,ntö äkurs 1e8 a.rine68 nouvelles .
R,ev. äes 2 Llonäes 1. Nov . 1871.) Ebenso giebt Lefort, der eine freiwillige
Ambulanz in Metz leitete, zu, daß die franzosifche Armee wenig von der Genier
Convention wußte. Der Freiwilligendienst muß also mit der militärischen Organi¬
sation verbunden werden, und die, welche sich ihm widmen, müssen sür die Dauer ,
des Krieges sich verpflichten. Seit 1871 hat man in diefem Sinne bemerkenswerthe
Fortschritte gemacht, fast in allen Ländern Enropa 's giebt es jetzt Vereine des
rothen Kreuzes unter einer Centralbehörde, in Deutschland unter dem Proteetorat
der Kaiserin Augusta, welche die Sache in jeder Weise gefördert hat, allgemeine
Conferenzen zur Erörterung von Verbeffernngen werden gehalten, die letzte in Karls¬
ruhe im Sept . 1887. England hat sich durch freiwillige Hilfeleistung in den Kriegen
von 1870 und 1877 ausgezeichnet. Im letzteren, wo die Türkei mit Bernfnng auf
Vorschriften des Islam das rothe Kreuz durch einen Halbmond ersetzte, was von
Rußland anerkannt wurde, ist die Convention schwer mißachtet, die türkischen Sol -
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daten wußten nichts von ihr , machten keine Gefangene und gaben kein Quartier .
Die russische Regierung hatte für ihr Heer einen populären Katechismus über die
Grundsätze der Convention ausarbeiten lassen und schrieb am 22 . Juli menschliche
Behandlung der Gefangenen vor , gleichwohl weigerte sich der russische Befehlshaber
bei der Uebergabe von Kars sür die 4000 Türkischen Verwundeten zu sorgen und
trieb davon 2000 aus Erzerum aus , von denen 1000 unterwegs umkameu . Es
kommt also darauf au , zu bewirken, daß alle Soldaten die Convention kennen, auch
sind bei ihrer Revision einige Lücken ausznfülleu , wie z. B . Lefort mit Recht be¬
merkt, daß ein unterscheidendes Zeichen während der Nacht fehlt , wo weder Fahnen
noch Binden erkennbar sind uud doch oft Schlachten enden . Auch der Borfchlag
Moyuier 's , über Verletzungen der Convention durch ein Schiedsgericht entscheiden
zu lassen, von denen 2 den Kriegführenden und 3 neutralen Staaten angehörten ,
verdient Beachtung , äs 21 . Febr . 1872 .) Vgl . Lüder , Die
Genfer Convention , gekrönte Preisschrift , 1876 , eine erschöpfende Darstellung , wo
auch die sonstige Literatur über die Couvention zu finden ist. Dr . v. Corval ,
Die Genfer Convention im Kriege 1870 —71 . 6 -. No ^nisi -, Mnäs 8ur- 1a, eon -
vsntion 6s Osnsvs . 1870 . Treuenprenck , Das rothe Kreuz und das V . R .
1881 . Narinsl äs la Aiisi -rs des In8t . äs är . irrt . 1880 . Handbuch der Deut¬
schen Vereine des rothen Kreuzes von v. Criegern -Thunitz . 1882 (gekröut) .^

5) 6̂ . Jndeß ist kein Befehlshaber verpflichtet Parlamentäre zu empfangen ,
noch weniger kann man verlangen , daß das Gefecht eingestellt werde, sobald eine
Parlamentärflagge erscheint , wodurch vielleicht der entscheidende Augenblick des
Sieges uubenntzt vorüberginge . Unverletzlichkeit uud das freie Geleit zur Rückkehr
treten erst ein, wenn man den Kampf einftellt , um den Parlamentär sich nähern zn
lassen . Bismarcks Circular v. 9 . Jan . 1871 machte 21 solche Fälle namhaft ,
wo Jrrthum dnrch die Thatsachen ausgeschlossen uud französischerseits auf Par¬
lamentäre geschossen war .j

o) >6 . Proklamation Wellingtons bei Neberschreitnng der Französischen Grenze
1813 , König Wilhelms v. 11. Aug . 1870 . Jede Theilnahme an Feindseligkeiten
entzieht diese Privilegien , deshalb sind die Anklagen wegen Einäscherung von
Bazeilles unbegründet / wer als Nichtcombattant (H 124 a N . 2 0 -.) am Kampfe
theilnimmt , hat nicht Anfpruch , nach Kriegsrecht behandelt zu werden . Wellington
drohte 1813 folche hängen zu lassen. Jndeß ist anzuerkennen , daß man deutscher¬
seits zu weit giug , indem man nicht nur die Gemeinden verantwortlich machte , wo
diese Verletzungen vorgekoimneu , sondern auch die, denen die Schnldigen angehörten ,
was übrigens später aufgegeben ward . Ebenso war es nicht zu rechtfertigen , wenn
eine Proelamation des Generals v. Senden v. 10. Dee. 1870 nicht nur verbot , den
Schuldigen Zuflucht zu gewähren , souderu auch verlangte , daß die Maires sie dem
nächsten Befehlshaber auzeigeu sollten ; man hat kein Recht zu verlangen , daß die'
Behörden des besetzten Landes dem feindlichen Heere Dienste leisten.^

' ) 16. Der Grundsatz , daß unschuldige Personen nicht getötet werden dürfen ,
wurde durch den vs -non Vs ti -su ^ g. st ) xL«s (s . 2 XI , 34 ) aufgestellt : „ksrsonas
Iris snnnisrLtas xlsns . Aauäsut ssonl -itats tsiupors Auerras : Innovaraus
sutsni nt prssd ^ tsri , olerioi , nionaoki , «onvsrsi , psreZ -rini , nisi -oatorss ,
rnstioi 6nnt ,68 et reäs ^ntss st , in LArieuItur » sxiZtsntss — oonArua sssuri -
tats lastsutur ." Franeiscus vou Vittoria sagt (kslsst . Iksol . VI ) :
'<zug,ni lisst xsi - 86 st 6x intsiitioii6 int ^ ticsrs iimoosntsm . I 'unärirnsiitnrn
^U8ti dslli 68t injuria ; 86ä injuria , non 68t inno66nts : si -AO non liest
bsllo nti eonti -Ä illuni " , es sollen also selbst in einem Kriege mit Türken keine
Frauen getötet werden , das Land und die „alia , ASN8 toZnta st xaeilieg ," soll
bis auf Beweis des Gegentheils als unschuldig gelten . Der beredte Protest von
Grotius HI , o. 11 Z 8 - 12 läßt noch die Nachwirkung der Greuel des 30jähr .
Krieges spüreu . Die Verwüstungen Ludwig 's XIV . in der Pfalz und dessen Er¬
klärung an die Holländer „8 . N . ns äonnsrg , auLun Huartisr g,nx Kg,bitant3 (Iss
vi11s8" riefen selbst damals allgemeinen Tadel hervor . Im 18. Jahrh . giebt nur
Bynkershoek den Kriegführenden das Recht unbeschränkter Gewaltübung . (Hnasst .
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kadl . III , 6. 1) . Dagegen Art . 23 des Vertrages von 1785 zwischen
Preußen und den Verein . Staaten : , ,8 'il survient uns Ausrrs entrs Iss xartiss
60 ntra 6 tÄvt 68 — 1 ^68 k6 INN168 6t Iss önkemts , Iss A6N8 äs I6ttr68 äs tontss Iss
kÄ6u1t68, 168 oultivAtsurs , 9.rti8g .n8, iüÄnukÄ6tin 'i6r8 st xsolisurs HUI ns 80 nt
xoint 8.rnitz8 st Hui Abitant Iss vi1Is8 , villa ^ ss ou plAvss <̂ni ne sont pas
t'ortiües , st sn Asväral tous ssux äoiit 1a vooation tsnä L 8nb8i8t3 .n6S st
L l'LVÄiitijAS äu Ktznrs iruina -iv , suront lg. lilisrts äs eontinusr Isni 's pro -
ks88ion8 rs8p66tivs8 , st US ssront xoint raol68t68 SN Isurs xsr 80 iiiis 8, ui Isurs
Lia.i8on8 , ou 1s>ir8 bisns iiiosnäiss , ou autrsnrsnt ä6truit8 , ni Isurs «kg-nixs
rava ^ ss par 1s8 g.rMS68 äs l 'svnsini g,u xouvoir äu ^ usl Ü8 xsurraisut
toiubsi - par iss svsnsriisnts äs 1a Ausri -s ." Ebeirso Art . 22 , 1 des Vertrags
von Guadelupe -Hidalgo zwischen den Verein . Staaten und Mexico v. 2. Febr . 1848 .
Amerikan . Artikel 23 . 25 , 44 , 68 . Dagegen Erklärung des Herzogs v. Grammont
v. Juli 1870 an den Badischen Gesandten , daß man selbst Frauen nicht schonen
werdet

8) Nicht immer hat sich die Staatenpraxis in der Wnth des Krieges daran
gebunden gehalten . Schlimme Beispiele liefert 'VVarä I , 356 . 357 . dagegen
Oi-tolan II , 281 . Sehr verständig war schon die KaKns Obarta für England ,
Art . 41 ; auch ist durch Vertrüge vielfach den Personen feindlicher Unterthanen auf
bestimmte Zeit ein Schutz gewährt . Utrechter Friede zwischen England und Frankreich ,
Art . 19 ; zwischen England und Spanien , Art . 6. Englisch-Russischer Vertrag von
1766 , Art . 12. Vgl . oben tz 122 . Sehr milde war auch die Praxis der Westmächte
und Rußland 's im Jahre 1854 .

Napoleon I . führte unter den Motiven des Decrets v. 18. Nov . 1804
über die Continentalsperre an : „sonsiäsrMt ^ us l ^ nKletsrrs n 'aänist xas 1s
äroit äss A6N8 snivi univsi ^ sllsinsnt Mr tous 1s8 p6up1s8 x>o1ios8 , Hu'sIIs
rsputs snrlsrni tont iuäiviäu AppArtsuant a 1' sts .t snnsnii st sg-it , sn 60113s-
^ usnss , xrisonnisrs äs Ausrrs Iss e^ uipLASS äs8 VÄi88SÄUX äs «oniwsros st
äss na -virss luarsliLnäs " — ohne sich hieraus zu berufen , bezeichnet̂ Bismarck in
einer Note v. 4. Oct . 1870 es als völkerrechtswidrig , das; Frankreich die Besatzung
genommener deutscher Kauffahrer als Gefangene behandelte und wies die Ent¬
schuldigung Graf Chaudordy 's in dessen Antwort v. 28 . Oct . , daß sonst die Mann¬
schaft der Handelsschiffe zur Verstärkung der Kriegsschiffe dienen könne , in seiner
Replik v. 14. Nov . damit zurück , daß dies uur bei Ausrüstung von Kapern ge¬
schehen könne , auf die Frankreich wie Deutfchland verzichtet hätten . Abgesehen nun
von der schlechten Behandlung dieser Gefangenen , welche in keinem Falle zu recht-
fertigen war , hat Chaudordy anerkannt , das; die vom Kanzler aufgestellten Grund¬
sätze „ssraisut xsut -strs plus sn r ^pport avss 1'stLt aotual äs Ik», (Zivilisation
qus Iss g-nsisnnss voutuuiss ' , dagegen ivar das Argument des Kanzlers , die
Matrosen könnten nur für Kaper verwendet werden , nicht zutreffend , da dies auch
für die Marine geschehen könnte , dies fchneidet der Art . 18 des Preuß . Prisen -
Reglements von 1866 ab , welcher besagt , daß die Mannschaft auf Staatskosten bis
zum Urtheil zu unterhalten ist und nur als gesaugeu gilt , weuu das Schiff ver¬
urteilt wird . Diese Lösung ist sicher die dem heutigen Rechtsbewußtsein entsprechendste.
Jndeß jedenfalls war die Beschwerde Deutschland 's nicht so klar , um die Repreffalien
zu rechtfertigen , kraft deren 40 Notabeln von Dijon , Gray und Vefoul als Gefangene
nach Bremen geschickt wurden , wenn man sie nicht auf die schlechte Behandlung der
Gefangenen beziehen will ; unbegründet ist die Behauptung Eichelmanus (s. unten ),
daß die auf Blokadebruch oder Zufuhr von Contrebande Abgefaßten der Gefangen¬
schaft unterliegen , das Repressivrecht des Kriegführenden geht lediglich gegen Schiff
und Gut .^

1̂6 . Jedenfalls nur bis zur Einschließung , denn es liegt kein Grund für
den Gegner vor , den Mangel an Nahrungsmitteln zu mindern , der eben ein wichtiges
Motiv für Capitulatiou ist, was durch Abzug der Bewohner hinausgefchoben würde .
Amerik . Art . 18. „ Mksn tlis crominanäsr ok g. ds ^ s ^ sä xlaos 6xxsl8 tks
non -vvinlzLtants , in oräsr to Issssn tlis stocrlr o5 tlioss sonsurus Iiis
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stook oi' xrovisions , it is lavkul , tlroiiZIi an extrewk meaLurs . to ärivs tlisi »
dg.6k , 80 L8 t.0 liastsn tlik surrenäer ". Der Anspruch der Diplomaten , die in
dem belagerten Paris geblieben waren , ihre Correspondenz mit ihren Regierungen
fortzusetzen, wurde richtig durch die Note Bismarck's v. 27. Sept . 1870 zurückgewiesen̂

10) I îsdör , on ^nsrilla P. 13. R.6V. äs Dr . intsrnat . II , x . 667 .

Kriegsgefangenschaft .

127. Dem Loose der Kriegsgefangenschaft waren nach altem
Völkerrechte alle feindlichen Personen unterworfen , die der Sieger
in seine Gewalt bekam. Er konnte mit ihnen nach Belieben ver¬
fahren , wenn er sich nicht durch Vertrag zu einer bestimmten
Schonung verpflichtet hatte — und auch dieser schützte nicht immer ;
er konnte sie tödten , mißhandeln oder in Knechtschaft geben )̂. Nur
bei einzelnen Völkerstämmen finden sich theilweis mildere Grund¬
sätze, obgleich sie nicht immer befolgt wurden . So das Gefetz der
Amphiktyonen , die in die Tempel Geflüchteten nicht zu tödten )̂ ;
oder der angeblich allgemeine Brauch der Hellenen , solche, die sicb
freiwillig übergaben und um ihr Leben flehten, am Leben zu schonen̂
oder, was bei den Römern beobachtet zu sein scheint, das Leben
der Belagerten zu schonen, wenn sie sich noch vor dem Berenneu
der Mauern mit dem Belagerungsgeschütz überlieferten )̂.

Im Mittelalter trat zwar die Kirche vermittelnd für gewisse
Klassen durch Gottesfrieden ein )̂, allein es blieb die willkürlichste,
ja selbst grausame Behaudlung der feindlichen Unterthanen und
Kriegsgefangenen in ungehinderter Uebung )̂ ; nur die Aussicht auf
Lösegeld und ritterlichen Sinn führten zu Schonung , auch setzte die
Kirche allmählich jede Sklaverei christlicher Kriegsgefangenen unter -
christlichen Nationen außer Gebrauch )̂.

*) Groot III , 11 , 7 f. K. Im Altertum war Tod das gewöhnliche Loos
der Besiegten (klnt . Isiä . st 6. 73) , nach der Schlacht von Salamis
wurden die gefangenen Perser den Göttern geopfert, auf die Einnahme einer Stadt
folgte regelmäßig die Tötung der Mehrheit der waffenfähigen Besatzung(Hsroä . VI >
30. Xsnoplt . Üsllsn . V, 4). Aehnlich bei den Römern , nach der Einnahme des
Samniüschen Lagers wurden alle Feinde getötet (I îv . IX , 4) , ebenso nach der
Eroberung Karthago 's , wo Polybius (X, 15) sagt : „Diese Ausrottung ist bei den
Römern herkömmlich, offenbar um Schrecken einzuflößen." Tacitns läßt Germanicus
fagen (^ nn . II , 21) : „Mliil oxus «aptivis , solara interuseionsin Akntis ünsm
delli kor-6." Die Sklaverei der Gefangenen war ein durch das Jntereffe einge¬
gebener Fortschritt (I. 239, 1 O . H 19 äs vsrd . siKn.) : „Fervorum
ex so ünxit ,, Hnoä Irnxsratorss nostri oLx>tivo8 venäkrs , ae per koo servars
N66 066 iä 6r 6 solsnt .^

2) 8g.int -6roix , AONV. kscltzrat. x . 51.
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b) IliuexäiäkZ III , 55.
09,689.1-, keU. Asii. II , 32. Oiosro , äs oküo. I , 12.
Vgl. «. 2. X , äs treuKÄ.

o) ^ g-i-ä. liefert davon an mehreren Stellen die gräßlichsten Beweise. S . auch
Putter , Beiträge S . 47 ff. 6 . Nach der Schlacht von Azincourt ließ Heinrich V.
alle französischen Gefangenen töten. Es ist jedoch zu bemerken, daß, während im
Alterthum alle Gefangenen vor dem Sieger gleich waren und selbst Fürsten L-klaven
wurden , das Srandesbewußtsein des Mittelalters jedem Gefangenen seine Stellung
wahrte, man konnte einen Ritter töten, aber nicht znm Sklaven machen.^

Im Abendlande verbot das dritte Lateranische Concil unter Alexander III .
Christen zu Sklaven zu machen und zn verkaufen( l179 ). Auch bei den orientalischen
Christen hatte man denselben Grundsatz angenommen, wie Nicephorus Greg. o. 1260
berichtet. Vgl. Putter , Beitr . 69. 86. A . Leider machten nicht nur lange nachher
die Türken die christlichen Gefangenen zu Sklaven, sondern auch die Holländer ver¬
kauften den Spaniern als solche die von den Barbaresken gemachten Gefangenen. 1794
befahl der Convent alle englischen, hannoverschen und spanischen Gefangenen zu
töten , dies barbarische Gebot wurde von den französischen Generälen nicht befolgt
und bald wieder aufgehoben, aber im Krieg mit der Vendse , Juni 1871 beim
Aufstand der Commune wurden Gefangene ohne Weiteres getötet, so damals der
Mord der Geifeln.j

128 . Nach heutigem Kriegsrechte unterliegen der Kriegs¬
gefangenschaft, wie schon cmgedeutet ward , nur der Souverän mit
den waffcntragenden und waffenfähigen Gliedern seiner Familie ,
sodann alle zur bewaffneten aetiven Macht gehörigen Personen )̂.
Ausnahmsweise hat man anch noch in einzelnen Fällen die in
Feindesland befindlichen Unterthanen des anderen Staates als Kriegs¬
gefangene behandelt (Z 126 II ).

Ihren Anfang nimmt nun die Kriegsgefangenfchaft in dem
Augenblicke, wo eine feindliche, dem Kriegsrechte unterworfene Person
entweder unfähig zu fortgesetztem Widerstande in des anderen
Theiles Gewalt geräth und ihres Lebens geschont werden kann ,
oder wo sie sich freiwillig , sei cs mit , sei es ohne Bedingung als
kriegsgefangen übergiebt .

Weder in dem einen oder anderen Falle kann rechtsgrundsätz¬
lich dem Gefangenen noch das Leben genommen werden ; denn jede
erlaubte Gewalt endigt , wenn der Gegner widerstandslos geworden
ist , und berechtigt sind blos etwaige Sichernngsmittel . Wo diese
unter den vorwaltenden Umständen nicht zur Hand liegen oder er¬
griffen werden können, würde die Noth der Selbsterhaltung und der
ferner zu verfolgende Kriegszweck eine Zurückweisung der ange¬
botenen Uebergabe und selbst eine Vernichtung des widerstandslosen ,
jedoch noch widerstandsfähigen gefangenen Feindes entschuldigen. Ist
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die Uebergabe auf Treue und Glauben geschehen und angenommen,
so Mt auch diese Entschuldigung weg , es müßte denn ein Treu¬
bruch des Gefangenen oder eine neue durch sein Dasein verstärkte
Gefahr hinzugetreten sein.

Sollte sich ein Gefangener , der sich nicht auf bestimmte Be¬
dingungen ergeben hat , vorher einer Verletzung der Kriegsmanier
schuldig gemacht haben , so würde zwar dem Sieger ein Recht der
Ahndung innerhalb der Grenzen menschlicher Wiedervergeltung nicht
bestritten werden können ; verdammungswürdig aber wäre jede
Rache an einem Feinde , der nur seine Pflicht als Krieger gethan
hat , wie z. B . die Tödtuug eines tapferen und ausdauernden Ver -
theidigers einer Festung , sollte man ihn auch zuvor damit bedroht
haben. Die Annalen der Geschichte werden dergleichen unter christ¬
lichen Mächten hoffentlich nicht reproducireu .

DunÄnt , xr-oxosal toi- introLuoinA into tlis eonäition ok
xi-isonsi -s ok vai -, O. Eichelmann, Die Kriegsgefangenschaft. 1878. Brüsseler Ent¬
wurf, Art . 23—34. Verhandlungen des Institut äs är . intsrn . 1875 u. 77.

sk. Das Altertum schonte'die Ehre des besiegten Fürsten nicht, er mußte
dem Triumphwagen des Siegers folgen, im Mittelalter , wo der Stand des Gefangenen
geachtet wurde, behandelte man ihn doch oft sehr grausam. Heute , wo der Krieg
den persönlichen Charakter verloren hat, wird der gefangene Souverän seinem Stande
gemäß behandelt, die Behandlung Pius ' VII . hat Napoleon in St . Helena gebüßt.
Der König von Sachsen nach der Schlacht bei Leipzig, Napoleon III . nach Sedan
haben alle Rücksichten erfahren , die man ihrem Range schuldete, selbst mit Häupt¬
lingen nneivilisirter Stämme , wie Abd-el-Kader und Schamyl, ist dies geschehen.^

2) H Dies ist zu eng gefaßt, alle in Bezug auf den Krieg wirksam han¬
delnden Personen , Minister , Diplomaten , Beamte , Couriere u. s. w., unterliegen
der Kriegsgefangenschaft. Amerik. Kriegsartikel: „nko xroinots äirsotl ^ tks od-
^66ts ol war " (39). Die Englischen Kronjuristeu haben das Recht der Deutschen
Kriegsleitung anerkannt , die 1870 bei Ballonfahrten Gefaßten als Gefangene zu
behandeln, da sie die deutschen Linien ohne Erlaubniß überschritten und voraus¬
sichtlich um dem deutschen Heere zu schaden. Lord Granville lehnte es daher ab,
für den fo gefangeneil Schneider Worth eine Entschädigung zu verlangen. Das
Personal der Hospitäler und Ambulanzen ist durch Art . 2 der Genfer Convention
befriedet, so fern es sich nicht an Feindseligkeiten betheiligt. Diese Bestimmung ist
1870 wiederholt von den Franzosen verletzt, sie haben Ambulanzen angegriffen
Aerzte gefangen genommen, und der Schweizer vr . Burkhart erzählt, daß er am
30. Nov. eiuen französischen Militärarzt getroffen, der zugab , daß er mehrere
preußische Gefangene erfchoffen. Schwierig kann die Frage bei Aufständen oder in
Bürgerkriegen werden, es ist indeß in allen civilisirten Smaten Regel , alle Ge¬
fangenen, die einem organisirten Heere und nicht blos bewaffneten Haufen angehören,
als Kriegsgefangene zu behandeln. Das Gleiche ist der Fall hinsichtlich solcher
Geiseln, die eine versprochene Leistung sicher stellen sollen: nicht zu billigen aber war
es 1870 , daß man deutscherseits zwangsweise angesehene feindliche' Bürger als
Geiseln für die Sicherheit der Eifenbahnzüge gegen' die Angriffe der I 'rÄnötirsurs
nahm. Man ließ dadurch Unfchuldige leiden, ohne eine Gewähr gegen den Fana¬
tismus zu erhalten. Der Präfect des Elsaß verfuhr rationeller und zugleich wirk¬
samer, indem er die Gemeinden, welche solche Angriffe duldeten, mit starken Reaui-
fitionen bedrohtes
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129. Das Wesen der heutigen Kriegsgefangenschaft besteht
lediglich in einer thatsächlichen Beschränkung der natürlichen Frei¬
heit, um die Rückkehr in den feindlichen Staat und eine fernere
Theilnahme an den Kriegsunternehmungen zn verhindern̂). Mit¬
glieder der souveränen Familie werden zwar bewacht, jedoch rück¬
sichtsvoll behandelt, vorzüglich auch, wenn sie ihre Treue verpfänden,
von drückenden persönlichen Belästigungen befreit. Ebenso gestattet
man gefangenen Ofsicieren auf ihr Ehrenwort größere Freiheiten ;
Unteroffieiere und Gemeine werden unter engerer Aufsicht gehalten
und zu angemessenen Arbeiten gebraucht, um einen Theil des Unter¬
haltes abzuverdienen, welchen der Staat, in dessen Gewalt sie sich
befinden, wenn auch mit Vorbehalt der Erstattung oder Aus¬
gleichung, ihnen verabreichen muß̂). Unbedenklich ist der Gefangene
während der Dauer der Gefangenschaft der Gerichtsbarkeit des
auswärtigen Staates unterworfen, insbesondere der Strafgerichts¬
barkeit wegen der daselbst von ihm begangenen Verbrechen. Eine
willkürliche Behandlung durch Mißhandlung und Gewaltthätigkeit
anderer Art liegt außer den Grenzen der Nothwendigkeit im Kriege ;
nur wenn die Gefangenen felbft die gesetzten Beschränkungen über¬
schreiten oder den auswärtigen Staat auf gefährliche Weise be¬
drohen, finden Zuchtmittel und strengere Reaetionen gegen sie An¬
wendunĝ) ; nicht aber sollten an ihnen wegen der von ihnen selbst
nicht verschuldeten Thatsachen Nepreffalien an ihrer Perfon ge¬
braucht werden, obgleich dies sonst als Kriegsraison in Ermange¬
lung anderer Mittel behauptet, ausgeführt, oder wenigstens gedroht
worden ist. Zwang zum Eintritt in feindliche Militärverhältnifse
ist unerlaubt.

Geeudet wird die Kriegsgefangenschaft:
mit dem Frieden;
durch freiwillige Unterwerfung unter den sie annehmenden

feindlichen Staat ;
durch.bedingte oder unbedingte Loslaffung;
durch Selbftranzioniruug.

Geräth ein Selbstranzionirter von Neuem in Feindesgewalt,
fo wird dies ungeahndet gelaffen; denn der Gefangene hat nur dem
natürlichen Triebe zur Freiheit oder zum Vaterlande Folge gegeben.
Aber der Bruch des Ehrenwortes oder einer gestellten Bedingung
der Lossagung, z. B. nicht mehr gegen den anderen Staat dienen
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zu wollen , berechtigt zu einer entsprechenden Ahndung durch eine
schlimmere als die sonst übliche Behandlung )̂.

*) Im Mittelalter hing das Lovs der Gefangenen von dem ab, dem sie
sich ergaben , später behielten sich die Fürsten vor , über vornehme Gefangene zu
entscheiden, Gustav Adolf überließ noch die von untergeordnetem Rang denen, welche
sie gefangen nahmen, und verbot nur , ohne Erlaubnis; des Vorgesetzten Generals
sie gegen Lösegeld freizugeben. Jetzt sind aber Kriegsgefangene Staatsgefangene ,
der Soldat , dem sie sich ergeben, muß sie also seinem Vorgesetzten zusühren. Aber
Kriegsgefangene sind, wie Blnntschli sagt (601), Sicherheitsgefangene, nicht Straf¬
gefangene. (Amerikan. Kriegsartikel 46), sie sollen nnr unschädlich gemacht werden.
„ lout 66 Hui Isur ÄMartisnt p8r80QN6ll6I !16Nt , 168 ariNKS 6X66pt663 , rssts
Ikur proxristö ." Art . 23 des Brüsseler Entwurfs . Seltsam inconsequent dagegen will
Art . 72 der Amerikan. Kriegsartikel „lLi-o-e sums ok ausnehmen,j

2) sk. Enttveder der Bewegung oder Entlassung gegen Verpflichtung, nicht
wieder im gegenwärtigen Kriege gegen den gefangennehmenden Staat dienen zu
wollen. Die Parole , die stets durch schriftlichen Revers gegeben wird , kann aber
weder von der einen noch von der anderen Seite verlangt werden. Gewährung
und Leistung siud frei. Die Entlassung mit der Erklärung , daß sie frei auf Parole
sind, ist unwirksam und legt ihnen keine Verpflichtung auf. Ebenso kann ihre Re¬
gierung verweigern, ihre Parole zu bestätigen, in dem Falle sind sie verbunden, in
die Gefangenschaft zurückzukehren und sind nur frei , wenn der Feind verweigert sie
anzunehmen und damit sie von der Parole entbindet. Man läßt nnr Officiere auf
Parole frei, nicht weil einfache Soldaten unfähig sind die Gebote der militärischen
Ehre zu beobachten, sondern weil sie nicht beurtheilen können, wie weit ihre Parole
die Interessen ihres Landes beeinflussen kann . ihre Ossiciere müssen sie daher ver¬
treten. Die Parole verpflichtet, sich jeder militärischen Thätigkeit während der Dauer
des Krieges zu enthalte!: , nicht blos des Felddienstes , wie z. B - Calvo (H 186l )
meint , sie dürfen ebenfo wenig an den Befestigungen arbeiten und Rekruten aus¬
bilden, der auf Parole Entlassene ist verpflichtet während des Krieges sich neutral
zu halten. Unpraktifch uud unausführbar ist der Art . 5 der Genser Zusatz-Artikel,
welcher die Entlassung der gefangenen uud verwundeten Soldaten nach ihrer Heilung
verfügen will gegen das Versprechen, während der Dauer des Krieges die Massen
nicht mehr zu führen. Sie könnten entfernte Festungen befetzen und die dort bisher
befindlichen Truppen zur Action frei machen.̂

2) 6̂ . Art . 25 des Brüsseler Entwurss , der noch bestimmter gefaßt sein könnte.
Bluntschli (608) und Calvo (^ 1858) haben sicher nicht Recht, wenn sie sagen. Ge¬
fangene könnten verwendet werden, um an weit entlegenen Befestigungen zu arbeiten
da dies keine Theilnahme an den Feindseligkeiten sei, solche Arbeiten sollen immer,
den betr. Staat stärken und man kann die Gesangenen nicht nöthigen, dabei mit¬
zuwirken. — Der Staat unterhält die Gefangenen wie feine Soldaten von gleichem
Rang , aber zahlt ihnen keinen Sold .I

4) 6. Art . 24 des Vertrages zwischen Preußen und den Ber . Staaten von
1799 gab ausführliche Vorschriften über gute Behandlung der Gefangenen, die nicht
in Gefängniffe gebracht oder gefeffelt werden sollten: „leb gimxles soläats seront
äilstribuss äa -iis ä68 6Lntonn6rn6nt8 Ä8862 VÄ8t68 xour prsnärs l 'sir kt l 'kxsr -
6166 6t ils 86 r 0 nt 1oA68 äg .N8 ä68 ^ 9,1-1-^ 1168 8,11881 8xg ,ti 611868 st 3,11881 60I » Il10ä68
HU6 1s 80 nt 66lle8 ätz8 trouxös 6s lg, xui88Äiio6, -111 pouvoir Ü6 lg,HU6ll6 86
troiiv6iit 168 xri 80 llliisi-8". Ebenso Art . 22, 2 des Vertrags von Guadelupe-
Hidalgo zwischen den Ver . Staaten und Mexico v. 2. Febr . 1848. Dagegen
wurden 1812 die französischen Gefangenen nach Sibirien transportiert , 1870 die
wenigen deutfcheu theilweife fehr übel von Frankreich behandelt (Circular v.
9. Jan . 1871) , Art 25 des Brüsseler Entwurfs . !

5) >6. Bloßer Fluchtversuch Einzelner , die nicht ihr Wort verpfändet, kann
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durch scharfe Haft , aber nicht durch Tod geahndet werden , wohl aber geschieht letzteres
bei Complot zum Ausbruch , wegen der Gefährlichkeit.^

o) !6 . Die Strafe ist principiell der Tod . Bismarck 's Circular ' v. 14. Dec .
1870 über den Bruch des Ehrenworts Seitens französischer Offiziere ; weit schlimmer
war , daß die Regierung der Nationalverteidigung diesen Bruch des Ehrenworts
ermutigte , indem sie die Schuldigen wieder in das Heer aufnahm . Die Verord¬
nung des Kriegsministers v. 13 . Nov . 1870 versprach sogar eine Belohnung von
750 Fr . jedem Gefangenen , dem es gelinge zu entweichen „voulant ainsi sncou -

168 okÜ6i6r8 L s 'öLks .xxsi ' äks Ma .in8 äs l 'knneini . ^

Recht auf einzelne feindliche Sachen überhaupt *).

130. Nach dem Geiste des älteren Kriegsrechtes, welches jeden
Krieg als Vernichtungskrieg und jeden Feind als rechtlos behandelte,
war es eine natürliche Consequenz, daß auch alles feindliche Eigene
thumsrecht an Sachen, welche in die Gewalt des anderen Theiles
geriethen, hinfällig und wirkungslos wurde und dem Sieger die Aneig¬
nung dieser Sachen mit allen Wirkungen des Eigenthums anheim-
ficl. -) Ja , man hielt das dem Feinde abgenommene Gut für das
sicherste und gerechteste EigenthumWas man nicht behalten
wollte, unterlag willkürlicher Zerstörung. Nichts hatte auf Schonung
Anspruch; Verwüstungen des feindlichen Landes, der Städte und
Wohnungen, ja selbst der Tempel waren wenigstens der Regel nach
nicht ausgeschlossen; noch in der römisch-christlichen Zeit wurden die
sonst so heilig gehaltenen Grabmäler, worin Leichen der feindlichen
Staatsangehörigen geborgen waren, nicht als unverletzbar geachtet̂).
Auch was sich beim Ausbruche des Krieges in Feindesland befand,
verfiel dem Feinde als Beute )̂.

Hinsichtlich der Person des Erwerbers bestand nicht überall ein
gleiches Recht. Im Römerreiche beobachtete man hauptsächlich den
Unterschied, daß alles feindliche unbewegliche Gut durch die Weg¬
nahme des Siegers (ooeupatio kslliea) Eigenthum des siegenden
Staates ward, wogegen das bewegliche Gut der Feinde als Beute
(xrLsäü. kslliea.) den besitzergreifenden Einzelnen anheimsiel, die in
Gemeinschaft gemachte Beute aber in gewissen Verhältnissen unter
den Theilnehmern, auch wohl mit bestimmten Abzügen für den
Staatsschatz und die Tempel, vertheilt ward6).

Ein ganz anderes Recht mußte sich aus der Richtung des
neueren Kriegsrechtes ergeben, die wir bereits oben dargelegt haben.
Der Krieg begreift nicht nothwendig, fondern nur so weit als not¬
wendig eine Vernichtung oder Auflösung friedlicher Rechtsverhält-
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nisse; es ist kein ewiger Krieg unter sittlichen Nationen, sondern
sein immer im Auge behaltenes Ziel ist der Frieden. Dieser ist
nur einstweilen suspendirt; jener, eine vorübergehende Thatsache,
welche jeder Theil, wie ihn das Glück mehr oder weniger begünstigt,
zu seinem Vortheile als glücklicher Besitzer sür die rechtlichen Zwecke
des Krieges benutzen kann, ohne einer Dikäodosie deshalb unter¬
worfen zu sein. Immer sindet jedoch dieser Besitzstand wesentlich
nur gegen die seindliche Staatsgewalt statt , wider die Angehörigen
derselben blos in so weit, als sie derselben unterworfen sind und
die Nothwendigkeit dazu treibt. Man sieht diese Idee des neueren
Kriegsrechtes seit Groot immer entschiedener hervortreten; sie kann
gegenwärtig jede Schüchternheit ablegen, denn sie findet überall in
den gesitteten Völkern Europa's einen Nachhall̂), wie wohl man sich
noch nicht durchgängig von der älteren Praxis und Anschauungs¬
weise losgesagt hat.

Grool III , 6. 5 u. 6. Vattal III , 9. u. 13. TH88 II , ed . 3. Hall III ,
oli . 3 . Oalvo 1. VI .

2) 1 .̂ 1 ß 1, 1. 5 H 7 xr . D . de LLHU. rer . äoinin . 1 .̂ 20 § 1 I) . äs
eaxtiv . et xostl . 6Äi Oomniöiit . II 69. 8 17 , -I. äs äiv . rer .

6) „Omnium Maxillis ," sagt der Jurist Gaius a. a. O. IV , 16 von den
Vorfahren , 6886 6r6ä6b3nt Hua6 6x kostibus 66pi886nt . Ilnäs in osntuni -
viralidus iuäiLÜs liasta , xrasxonitur ."

4) 1 .̂ 4 I ) . äs sspulero viol . 1 .̂ 36 , D . äs reliAiog . „86xulorg . kostiuni
noI >i8 r6liAio8g . HOL 8Ullt ."

1̂ . 51 D . äs rer . äoui . I , 12, xr . I) . äs oaxtiv .
b) Vgl . Groot III , 6 , 14 f. 6uM6Ü OI>88. XIX , 7. Vmnius zu Z 17 ŝ. äs

rsr . äivis . 1̂. 1̂. Lartlislsm ^, Osuvr . äiv . kklr. 1798 . I , 1.
Unter den neuesten Schriftstellern nennen wrr Jsambert , ^ nng-lss xoli -

tiosuS8 st äixloWat . Inäl -oänetioQ . kar . 1823 x . OXV : ,,^ ou8 x6Q80H8 avse
6srotiu8 ĉ u'ori ao^uisrt par uns Ausrrs ûsts autant äs 6ti 08S8 sn taut
xour inä6inni86l ' sonixlstsNisnt 1s8 t'rai8 äs 1a Ausrrs ; rriais 11 n'sst xg,8
vrai , <ius xar 1s äroit äss ASN8 on ao^uisrs 1s äroit äs 1a xroprists sntisrs
äs8 disn8 äs8 8û st8 . On Q'aämst x1n8 au ôurä 'liui 1s xrinsixs ĉ us 1a son -
ĉ usts siiASnärs äs8 äroitZ . II g. ä 'iinmuadls , äÄN8 1a äs8 nLtioQ8,
ĉ us Iss prinoix68 Hui äsrivsnt illiir>6äig.t6rll6iit äu äroit äs 1a na-turs ."
Zachariä, 40 B . vom Staate IV , 1. S . 102 : „Feindesgut , das Privateigenthum
ist, steht unter dem Schutze des Völkerrechtes; es darf nur ausnahmsweise , rvenn
und in wie fern der Zweck des Krieges nach Zeit nnd Umstünden nicht anders er¬
reichbar ist , angetastet werden. Denn das Privatvermögen der Unterthanen ist
nur in so fern ein Bestandtheil der Kriegsmacht der Staaten , als einem jeden Staate die
Herrschaft über das Vermögen seiner Unterthanen zusteht." S . auch HaUeok , eli . XIX .

Forts etzung .

131. Als unmittelbare Folgerungen aus dem vorstehenden
neueren Kriegsprineipe ergeben sich die nachstehenden Sätze:
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I . Der eindringende Feind tritt nicht sofort durch die bloße
Besitzergreifung des anderfeitigen Gebietes oder eines Theiles des¬
selben an die Stelle der bisherigen Staatsgewalt , so lange der letz¬
teren noch eine Fortsetzung des Krieges , mithin auch eine Umkehr
des Kriegsglückes möglich ist *). Erst wenn eine vollständige Be¬
siegung der bekriegten Staatsgewalt (ätzdellktio , nltiniL vietoris )
eingetreten und dieselbe zu fernerem Widerstande unfähig gemacht
ist, kann sich der siegreiche Theil auch der Staatsgewalt bemächtigen
und nun ein eigenes, wiewohl nsurpatorisches , Staatsverhältniß mit
dem besiegten Volke beginnen , ein Verhältniß , welches weiter unten
(Abschn. IV .) seine nähere Erklärung erhalten wird. Bis dahin
findet lediglich eine tatsächliche Beschlagnahme der Rechte und des
Vermögens der inzwischen suspendirten bisherigen Staatsgewalt
statt . Der Sieger dars zu seiner Schadloshaltuug alle Vortheile
benutzen, welche das bisher bestehende Staatsverhältniß darbietet ,
so weit sie thatsächlich realisirt werden können; er darf sich in den
Besitz der Staatseinnahmen setzen )̂, ja, er darf Anstalten treffen ,
welche dazu dieuen , um sich das eroberte Gebiet bei der künftigen
Beendigung des Krieges zu sichern; ein Mehreres aber , nämlich
eine vollkommene Subrogation des eingedrungenen Feindes in die
Staatsgewalt des Ändern , vermag juristisch nicht sofort gefolgert
zu werden 2).

II . Privat - Eigenthumsrechte Einzelner erleiden durch eine
bloße Kriegsinvasion an und für sich keine Veränderung ; allein
der Sieger kann dieselben allerdings für die ihm an den feindlichen
Staat zustehenden Forderuugeu , die er im Kriege verfolgt , zur
Mitleidenheit ziehen und daraus feine Befriedigung suchen. Zu
jeuen Forderungen gehört nicht blos der Anspruch , welcher die
Veranlassung zum Kriege gegeben hat , sondern auch eine Ent¬
schädigung für die auf den Krieg verwendeten oder noch zu ver¬
wendenden Opfer . Andrerseits ist noch zu bezweifeln, daß die
Unterthanen des bekriegten Staates für dessen Verbindlichkeiten
auskommen und , wie sie von ihrer eigenen Staatsgewalt dafür in
Anspruch genommen werden könnten, so auch dem Feinde unmittelbar
für seine Befriedigung haften . Derselbe kann demnach Contributiouen
ausschreiben und beitreiben , Naturallieferungen und perfönliche
Dienstleistungen fordern , auch im Falle der Noth oder des Wider¬
standes die erforderlichen Mittel felbst wegnehmen, indem er dem
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künftig wieder geordneten Staatsverhältniß die etwaige Ausgleichung
überläßt )̂. Eine bestimmte Grenze des Nehmens kann freilich nicht
vorgeschrieben werden ; es giebt im Kriege keine Dikäodosie; etwaiges
Uebermaß kann nur durch Retaliatiou oder bei geändertem Kriegs¬
glücke durch nachtheiligere Bedingungen des Friedens compensirt werden.

III . Sachen feindlicher Unterthanen , die sich beim Ausbruche
des Krieges im eigenen Gebiete des anderen kriegführenden Theiles
befanden und dessen Schutz bisher genossen, müssen ihren Eigen -
thümern auch ferner verbleiben, und dürfen ohne Verletzung von
Treue und Glauben nicht weggenommen, sondern höchstens einer
Befchlagnahme unterworfen werden , wenn aus ihrer freien
Verabfolgung der feindlichen Staatsgewalt ein Vortheil in Betreff
der Kriegführung erwachsen könnte, so wie im Falle der Noth einer
Benutzung zum eigenen Vortheile . — Mit solchen Privatsachen ,
welche erst während des Krieges dem anderen Theile in die Hände
fallen , kann letzterer ebenso verfahren , wie wenn sie sich in dem
von ihm oeeupirten feindlichen Lande befänden .

IV . Reine Zerstörungen und Beschädigungen seindlichen Eigen¬
thumes gehören an sich nicht zu den Befugniffen des Siegers , wenn
sie nicht, wie schon srüher bemerkt wurde , durch die Kriegsraisou
gerechtfertigt werden (Z 125). Selbst Repressalien sollten unter
gebildeten Völkern in einer solchen Weise nicht geübt werden.

*) sk. Die occupirende Macht tritt allerdings nicht an die Stelle der bisherigen
Staatsgewalt , sie ist Verwaltung , nicht Regierung, kann also keinen Unterthaneneid
von den Bewohnern verlangen, was von den Preußischen Gerichten anerkannt ward,
als 1866 die siegreiche Macht nach der Besetzung von Schleswig-Holstein die Richter
absetzte, welche sich weigerten ihr den Eid zu leisten; wohl aber nimmt sie die grolle
Regierungsgew a lt des besetzten und hinter diesem liegenden Gebietes in die Hand.
Es bleibt also bis zur Entscheidung die Gesetzgebung des occupirten Gebietes in
Kraft , so fern nicht der Sieger im Interesse seiner Kriegführung einzelne Bestim¬
mungen derselben suspendirt, wie das z. B . stets für die Militäraushebung der Fall
sein wird ; es geht die nationale Rechtsprechung weiter, denn diese kann nur im
Namen des Souveräns stattfinden, was vorläufig noch der bisherige ist, auch die
Municipalverwaltung bleibt, sofern sie sich den Anordnungen fügt. 1'g.rE6
äs l'ivvAsion et Ia xoxulation . 1874. Löning, Geschichte der Verwaltung des
General-Gouvernements im Elsaß. 1874.^

") s6. Er kann also die Steuern für sich verwenden, muß aber daraus die
laufenden Verwaltungsausgaben leisten.̂

") Fehlerhaft ist die Theorie der Meisten , in so fern sie nämlich nicht zwischen
der bloßen Landesoccupation uud der völligen Besiegung des Feindes unterscheiden.
Auf richtigem Wege war H. Cocceji, äiss . äs iure victoriae und in feinem
Commentar zu H. Groot III , 6.

4) 6̂ . Man muß unterscheiden Requisitionen und Contributionen , erstere be¬
treffen Lebensbedürfniffe, Gefpanne u. f. w. oder deren Aequivalent, letztere sind
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Auflagen von bestimmten Geldsummen auf locale Verbände . Erstere sind fast für
jede vordringende Armee unentbehrlich , so sagt Friedrich II . (I-168 xrin 6ix 68 Asnä -
raux äs 1a Auerrs . Oeuv . 28 p . 91 ) : „Wenn eine Armee in Feindesland
Winterquartiere bezieht , hat das Land dem Soldaten Brod , Fleisch und Bier zu
liesern, es hat serner Pferde , Kriegsbedarf und Lebensmittel zu beschaffen und für
den Ausfall Geld zu zahlen ." Die Requisitionen werden durch bon 8 bescheinigt, um
den Betreffenden die Möglichkeit eines Ersatzes Seitens der heimischen Staatsgewalt
zu geben. Wenn ein Kriegführender auf diese Requisitionen verzichtet , fo thut er
es aus politischen Gründen , wie die Westmächte in der Krim , Frankreich 1869 im
Italienischen Kriege und die Verein . Staaten im Anfang ihres Krieges mit Mexico
1846 , wo aber der Kriegssecretär Mr . Marcy den Grundsatz festhielt : „an invaäinA
srrrr ^ Ka8 unHiiestiong -bl ^ tlik to ära .'iv 8uppli 68 srorn tl >6 dtkout

kor ttwm anä to inakk tks kssl t>k 6 ok tlis
Hg.Il 66k XIX ^ 1.7) . In dem Friedensvertrag von Guadelupe -Hidalgo v. 2. Febr .
1848 wurde allerdings für die Zukunft verabredet , Art . 22 , 1 : „ but ik tks ns -
6688 it ,̂ Lri 86 to talrs LlizsttiinA troiL tlitzin (i ^ ^ ^ ^ b.̂ ^8) kor tiis U86 ok 8U6I1
Lrmeä kores , tbs 8ani6 8da11 bk kor at an s ^ uitsbls xrios " , ebenso
schon früher Art . 23 des Vertrags zwischen Preußen und den Ver . Staaten von
1785 : „iQ9.i8 81 1'on 86 trouvs <1ar>8 1a Q66688it6 äs prsnärs odo86
Zs Isur8 proxri8te8 xour 1'u8LA6 äs Urmss snusinis , 1a valkur 6ü 86rg.

a un xrix rLi 80 nnabl 6." Es bleibt stets rathlich , die Requisitionen durch
die örtlichen Behörden gehen zu lassen, wie die Engländer dies 1815 in Frankreich
thaten , während die preußischen sie selbst erhoben , wie es auch 1870 geschah. Die
Bestimmung über den Umfang der Requisitionen haben die militärischen Befehls¬
haber zn treffen , 1797 verordnete Napoleon , daß ein Divifions -General keine ändern
machen solle, „Hus 061168 N60688 air 68 xour 168 ob '̂ 6t8 äs pour 168
t>ran8port8 iri<1i8p6ii8Äl)l68 et pour 1ö8 8ou1isr8 " , alle ändern solle nur der Ober -
besehlshaber ausschreiben . 1870 bestimmte eine Verordnung des Deutschen General -
Quartiers , daß die Befehlshaber detachirter Corps requiriren könnten , was für den
Unterhalt ihrer Truppen nothwendig sei, alle ändern im Interesse der Armee nvth -
wendigen Lieferungen sollten nur von Generalen und ihren Stellvertretern aus¬
geschrieben werden . Nicht zu rechtfertigen war es , wenn der deutfche Civil-Commissar
in Nancy , Gras Renard , im Jan . 1871 500 Arbeiter verlangte , um eine von Frei¬
schützen zerstörte Brücke herzustellen mit der übrigens nicht ausgesührteu Drohung ,
„ Is8 8urv6i11rtnt8 6,'g.dorä , st un osrtain nomdrs ä 'ouvrisrZ knsuits " ergreisen
und erschießen zu lassen, wenn die Arbeiter nicht gestellt würden . Die Contribntionen
d. H. Geldzahlungen außer den Steuern , früher sehr gebräuchlich, weil sich die betr .
Stadt damit von der Plünderung loskaufte (daher Brandfchatzung ) , sind heute Aus¬
nahme und nur durch besondere Forderungen berechtigt. Vattel lll , ek . 9 F 165 .^

Wirkliche Staatenpraxis .
132. Muß man auch der neueren Kriegspraxis das Zeugniß

ertheilen, daß sie auf dem Wege sei, die vorstehenden Grundsätze
zur Richtschnur ihres Verhaltens zu nehmen, so hat sie sich dennoch
bisher zu keiner vollkommenen Folgerichtigkeit erhoben und noch
manchen Rest des älteren Kriegsgebrauches beibehalten, auch in der
Theorie, vorzüglich in der rein historischen Schule, stets einige
Unterstützung gefunden.

Was zuvörderst die Rechte und das Vermögen der besiegten
Staatsgewalt betrifft, so hat man in der Praxis des letzten Jahr¬
hunderts noch immer sehr häufig das Recht der bloßen Invasion

Heffter , Völkerrecht. 8. Ausg . 19
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mit dem der völligen Debellation (ultima vietoria ) verwechselt und
jenem zugeschrieben, was erst in dem letzteren enthalten sein kann.
Es war nichts Seltenes , daß der Sieger sich sofort bei der Be¬
setzung eines Gebietes oder Gebietstheiles von den dortigen Unter -
thanen huldigen ließ ; man schrieb ferner dem Sieger , der vorläufig
verdrängten Staatsgewalt gegenüber, ein Co nfiscations recht
zu, geleitet durch die Ansicht des älteren Kriegsrechtes , welche sich
auch noch bei vielen Publieisteu erhielt , daß die Sachen des Feindes
res nullius seien oder als solche behandelt werden könnten. Man
disponirte sogar zuweilen über oeeupirte Länder wie über wirkliches
Eigenthum i). Jndeß ist diese Praxis nicht auch noch in den Kriegen
des jetzigen Jahrhunderts bleibend befolgt worden, sondern man hat
sie in der That nur im Falle einer Debellation und einer damit
verbundenen totalen Besitznahme von der ganz außer Kraft gesetzten
bisherigen Staatsgewalt geübt, in der Zwischenzeit aber sich mit
der thatsächlichen Benutzung aller Mittel und Hilfsquellen der bis
dahin bestandenen Regierung begnügt .

Ebenso hat man sich im Landkriege hinsichtlich des Privat¬
eigenthumes der Angehörigen des occupirten Landes im Wesentlichen
auf ein Contributions - und Requisitionssystem beschränkt, und für
das augenblickliche Bedürfniß eine disciplinirte Maraude in An¬
wendung gebracht ; man hat ferner Zerstörungen von Sachen ,
wenigstens von Seiten der Kriegsvorgesetzten, so viel als möglich
vermieden und nur als exeeptiouelle Maßregel zu vertheidigeu ge¬
sucht. Dagegen hat man im Seekriege noch immer ein das Privat¬
eigenthum schwer verletzendes System befolgt (s. unten ), nicht minder
im Landkriege das Recht der Kriegsbeute (xrasäa ksllioa ) binnen
gewisser Grenzen beibehalten ; endlich sind auch noch in Betreff
einzelner Gegenstände sowohl des öffentlichen wie Privatvermögens
selbst von den Publicisten der neueren Zeit manche Grundsätze be¬
hauptet worden , welche mit den aus der rechtlichen Natur des
Krieges fließenden nicht vereinigt werden können. Alle diese Punkte
sind nuu noch im Einzelnen zu erörtern .

*) „Georg I . von Großbritannien kaufte das Herzogthum Bremen, Verden und
Stade von Dänemark , welches diese Besitzungen den Schweden abgenommen hatte,
durch Act ratificirt am 17. Juli 1715 : vier Monate zuvor, ehe Großbritannien den
Krieg an Schweden erklärte!" Britische Publicisten nehmen dies System noch immer
in Anspruch. Oks NanninAH 277 not. 6. Wiläman II , 9. Allerdings haben

- sie Groot und Bynkershoek als Autoritäten für sich.
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Recht auf unbeweglichen Sachen im eigenen Lande des Feindes.

133 . In Ansehung der unbeweglichen Sachen ist man
im Allgemeinen schon längst einverstanden , daß dieselben wenigstens
dann , wenn sie feindlichen Unterthanen gehören , durch Invasion
und Landesbesitznahme von Seiten der anderen Kriegspartei ihren
Eigenthümer nicht verändern und nicht mehr , wie in älterer Zeit ,
in das Eigenthum des Siegers übergehen )̂. Es folgt daraus von
selbst , daß jede von demselben vorgenommene Veränderung eine
rechtlich unhaltbare ist , nur thatsächliche Wirkungen Hervorbringen
kann und durch das Postliminium hinfällig wird . Sollte sich der
Sieger künftighin in dem eroberten Lande behaupten und es zu
dem seinigen machen , so würde er freilich auch der tatsächlichen
Veräußerung einen juristischen Charakter zu geben im Stande sein .
Ganz auf dieselbe Weise verhält es sich mit dem unbeweglichen
Privateigenthum des verdrängten Souveräns , welches er nicht als
Souverän besitzt ^) ; ja auch von dem öffentlichen unbeweglichen
Staatseigenthume wird , so lange nicht die Staatsgewalt selbst
wenigstens interimistisch aus den Sieger übergegangen ist , ein
Anderes nicht zu behaupten sein )̂ . Natürlich wird in beiderlei
Hinsicht dem Sieger eine vorläufige Beschlagnahme und die Be¬
ziehung der Einkünfte zu feinem Vortheile freistehen .

*) Hierüber besteht durchaus keine Meinungsverschiedenheit unter den neueren
Publicisten. S . besonders Meermann , Bon dem Recht der Erobernnq . Erf . 1774.
Pufendorf VIII , 6 , 20. Vattel III , tz 195. 196. Klüber 8 256. v. Martens
§ 277. IV , 2 tz 16. Alle gestehen wenigstens zu , daß noch eine Be¬
stätigung der Erwerbung durch den Friedensschluß nöthig sei, wenn das Eigenthum
ein ganz sicheres sein soll.

2) Vgl. die Entscheidung des Pariser Cassationshoses bei 8ir6 ^ X VII , 1, 217 :
„1 6̂ äroit , äs oovHuZte n 'g. stkkt an äss xriness gns 8ur 168 disng
Hu'ils xc)886äsnt 6N yuglits äs xriQ668 6t non 8ur ls8 I>i6N8 Hu'1l8P088 tzäsnt
coillMk Zirvxls xroxristö ."

'̂ ) So eutschied derselbe Cassationshos bei 8ii -6^ XXX , 1, 280 : „H eon-
VjN6t,6 st l'ocvupLtiov ä 'un tztAt par UN 80 uv6rs.in n 'Aiitorissnt PÄ8 66 souvkrain
L äi8xo86r par äonation ou LutrtzM6nt äu äoinain6 60 HHui8 ou 066 ux>6."
S . auch A. L.-R . für die Preuß . Staaten I , 9 Z 198.

!6. Der Occupant wird pro tempore Nsufructuar, hat also jede zwecklose
Schädigung oder Verfügung über die Substanz zu vermeiden, ist aber nicht an den
bestehenden Wirthfchaftsbetrieb gebunden. Hierher gehören auch die Eisenbahnen
und Telegraphen, selbst wenn sie im Besitz Privater sind, weil dieselben Mittel der
Kriegführung sind. Die occupirende Beacht aber gewinnt auch hier nur das Ge¬
brauchsrecht und hat das Material dieser Anstalten beim Frieden znrückzugeben.
Art. 6 des Brüsseler Projects. Hat z. B. der Fiscus vor der Besitznahme ein
Staatsgut verkauft, dessen Preis in Terminen zahlbar ist, so ist der Feind nicht be-

19*
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rechtigt, die während der Besetzung gezahlten Raten sich anzueignen, denn diese sind
ein Theil des Kapitals und stehen nicht auf eiuer Stufe mit den Vorgefundenen
Kassenbeständen. Nur hat nicht, wie der Schlußsatz desselben annehmen läßt , die
occupirende Macht beim Frieden Entschädigung zu leisten, sondern es bleibt, wie
Bluntschli(645) bemerkt, dieselbe eventuell dem occupirren Staate Privaten gegen¬
über überlassen. Bei dem Prozeß über die von Preußen während der Occupation 1870
verkauften 15000 Eichen aus französischen Staatswaldungen in Meurthe und Meuse
hängt die Rechtsfrage lediglich davon ab, ob diese Anzahl Bäume als ein einiger¬
maßen normaler Schlag gelten kann, oder als Consumirung der Substanz betrachtet
werden muß, was Deutschland selbst auf der Brüsseler Conferenz als unberechtigt
anerkannte. Art. 7 des krönst iLoäiüö: „l'stLt ooeuxant äsvrs . 8kmv6Ag,rä6r
1s koncl8 ätz 668 pi -opri6t68 st Iss Ällininiströr eoiikoriii6lli6nt LUX r6Al68 äk
1'u8ul'ruit ." Darüber hinanszugehen wäre nur gerechtfertigt, wenn das Holz zur
Kriegführung nöthig gewesen, was Niemand behauptet. (Jahrb . für Gesetzgebg.
und Berivaltung von Holtzendorff und Brentano. I . Heft 2.) — Als befriedet
gelten Archive, Bibliotheken° Kunstsammlungen, Kirchen und wohlthätige Anstalten.
Für letztere gebietet die Achtung der Religion und Menschlichkeit Schonung, Museen
und Bibliotheken sind Nationaleigenthum, das dem Feinde nicht zur Kriegführung
dienen kann. Die Archive, obwohl aus einzelnen beweglichen Stücken bestehend,
sind in ihrer Gesammtheit Pertinenz der Souveräuetät, indem sie die Beweise des
Rechtes enthalten. Eine unbedingte Schonung solcher Gebäude ist freilich nicht immer
nnt dem Kriegszweck vereinbar, es kann nur, wie Art. 34 der Amerikanischen Kriegsart.
sagt, als allgemeine Regel hingestellt werden, daß solches Eigenthnm nicht öffent¬
liches im Sinne des Kriegsrechtes ist, daß insbesondere mnthwillige Schädigung
desselben zu vermeiden ist, wie z. B. die Zerstörung des Capitols in Washington
18l4 durch die Engländer, die auch im Parlament schars getadelt ward. Besonders
rechtswidrig ist die Wegschleppung von Sammlungen oder einzelner Gegenstände
derselben, wie sie Seitens der Französischen Republik und des Kaiserreichs stattfand.
Wellington erklärte in einer Depefchev. ll . Sept. 1815 dies Verfahren „oon-
ti -Hi-v to ilik prg ,otivL ol ' civili ^kcl xvg-rlars " ( Ua -rl . X . R . II , p . 648 ) , und
Lord Castlereagh verlangte in seiner Note vom selben Tage an die verbündeten
Mächte die Rückgabe dieser„äsxouillss , iu86pg.rg.dl68 ä68 pg.̂ 8 aux^u6l8 6ll68
Äppg .i't.eng .isnt !. prineixs ä6 1s. proxriötö lig .86 8nr 168 äroits ä68 tsrri -
toir68 ä 'oü 668 6ll6k8 - ä '06nvr68 ont 6t6 Snl6V68 68t 16 xlu8 8Ür st 16 86ul
Kuiä6 V6I -8 lg . iu8ti66 . " Als die franz . Regierung diefer Aufforderung nicht Folge
leistete, ließ Wellington die betreffenden Kunstgegenstände selbst aus dem Louvre
fortbringen. England gab 1812 sreiwillig die in einem genommenen Schisse befind¬
liche und für die Akademie von Philadelphia bestimmte Gemäldesammlung zurück.̂

Unkörperlichc Sachen') in Feindesland.

134 . Eine besondere Streitfrage hat sich auch noch in neuerer
Zeit in Betreff der unkörperlichen Sachen fortgesponnen , in wie fern
nämlich diese ein Gegenstand der Kriegsoceupation seien und von
dem Sieger als sein mit rechtlicher Wirkung behandelt werden
dürfen . Die meisten Publieisten )̂ haben sich in langer Reihenfolge
für ein solches Nerfügungsrecht ausgesprochen , dergestalt , daß ein
Postliminium des ursprünglichen Forderungsberechtigten ausgeschlossen
sei und der Schuldner durch den Sieger gültig liberirt werde ; ja
man hat behauptet , daß dieses auch auf folche Forderungen An -
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Wendung leide, deren Schuldner sich in dritten neutralen Staaten
besinden. Zur Begründung dieser Ansicht hat man sich hauptsäch¬
lich auf die traditionelle romanistische Lehre von der Unbedingtheit
der ooenxatio dellioL bezogen; auf das vermeintlich darin be¬
gründete Consiscationsrecht , unter welchem Titel auch in vielen
früheren Kriegen die Einziehung ausstehender feindlicher Forderungen
betrieben worden ist. Man hat sich auf verschiedene Friedensschlüsse
berufen, worin dergleichen sogenannte Confiscationen bestätigt worden
sind 2) ; man hat sogar eine vermeintliche Entscheidung der Am-
phiktyonen in Beziehung auf ein Schuldverhältniß der Thessalier
gegen Theben in Bezug genommen, wonach die Schuldforderung
der Thebaner an die Thessalier durch eine Schenkung aufgehoben
worden fei , welche Alexander den letzteren bei der Zerstörung
Thebens mit der Schuldverschreibung gemacht habe 4).

Dennoch aber muß diese Theorie und Praxis aus dem Stand¬
punkte des Rechtes bestritten , wenigstens modiftcirt werden. Wird
doch von vornherein zugegeben, daß durch Zahlung des Schuldners
an einen Anderen außer dem wahren Gläubiger , oder durch eine
sonstige Liberation von Seiten eines Dritten das Recht des wahren
Gläubigers streng juristisch nicht aufgehoben werde !

Näher tretend hat man von den unkörperlichen Sachen die¬
jenigen abzusondern , welche in dinglichen Rechten und nicht als
bloße Accessorien persönlicher Forderungen bestehen; jene haben die
Natur des unbeweglichen Eigenthumes , mit welchen sie auch vielfach
zusammenhängen , wie z. B . Servituten , und theilen daher auch das
Schicksal des unbeweglichen Eigenthumes im Kriege, wovon zuvor
gehandelt worden ist. — Unter den persönlichen Forderungen giebt
es sodann einige, welche das Surrogat von Eigenthumsnutzungen
sind, wie z. B . Pachtgelder . Bei diefeu mag nicht bestritten werden,
daß sie dem Feinde verfallen , welcher sich der fruchttragenden Sache
bemächtigt hat , weil es nur allein von ihm abhängt , ob er die
Pacht oder Miethe ferner gestatten wolle, und durch die factische
Fortbelassung derselben ein eigener Pacht - oder Miethsvertrag
zwischen dem Feinde und dem bisherigen Gebrauchsberechtigten ge¬
schlossen wird 5). Dagegen widerstreitet cs der Natnr aller anderen
Persönlichen Forderungen durchaus , sich dieselben als Gegenstand
einer thatsächlichen Besitzergreifung , wie doch die ooouxatio delliea .
an sich ist, zu denken; selbst der zufällige Besitz der Schuldverschrei-
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bungen giebt , wie man allgemein einverstanden ist und sein muß ,
kein Recht auf Einziehung der Schuld )̂ ; eine persönliche Forderung
ist eben etwas Unkörperliches , besteht eben nur in einem rechtlichen
Bande zwischen Gläubiger und Schuldner ; das Recht des ersteren
kann aus einen Dritten nur mit seinem Willen oder durch eine
legitime rechtliche Gewalt übertragen werden , wofür , wenigstens so
lange der Krieg mit seinen wandelbaren Schicksalen schwebt, eine
seindliche Gewalt nicht zu halten ist. Nöthigt sie den Schuldner
zu zahlen , so ist dies ein ihn treffendes Unglücks ; aber es kann
ihm daraus höchstens eine Einrede oder eine Forderung wegen
nützlicher Verwendung aus Billigkeit gegen den wahren Gläubiger
oder einen Dritten zustehen , der dadurch selbst von einer Zahlung
an den Feind befreit worden ist. Ein Anderes wird sich nur im
Falle einer Debellation oder vermöge ausdrücklicher sriedensgesetzlicher
Bestimmungen behaupteu lassen ; namentlich wenn die Schuldner
unter der Botmäßigkeit des oeeupirenden Feindes stehen , der jedoch
dritten Mächten keine dessallsige Verbindlichkeit auferlegen kann )̂.

Unbedenklich darf dagegen den Forderungen feindlicher Unter -
thanen an diesfeitige Unterthanen und Anstalten die Klagbarkeit
im Wege der Repressalien oder Retorsion versagt werden , wenn
nicht etwa hierauf vertragsmäßig verzichtet ist )̂.

' ) Spezielle Abhandlungen über diesen Gegenstand : Okr . Aottlisd 8o1iwg,rtr :,
äs iurs viot -oris in res divictor . inyorxorg ,l68. ^ ,1t. 1720 . B . W . Pfeiffer ,
Das Recht der Kriegseroberung in Beziehung auf Staatskapitalien . 1823 . Ferd .
Carl Schweikart , Napoleon und die Curhefsifchen Kapitalschuldner . Königsberg 1833 .

Nicht hierher gehört , wie Hall (p . 367 ) bemerkt, die Sache des Schlesischen An¬
lehens von 1753 , denn Friedrich II . war nicht im Kriege mit England , sondern
befahl die Beschlagnahme als Repressalie . 8 110 Note 6.j

2) So auch noch II , 1l , blos mit der gescheuten Ausnahme von
Forderungen einer Privatperson an den Staat !

Eine , große Reihe von Friedensschlüssen s. bei Schweikart S . 74 , besonders
von S . 82 an . S . auch L ^ nlr6r8lio6k , Hnaest . iur . xadl . 1, 7 x>. 177 . Es sind
dies aber eben ausdrückliche couventionelle Bestimmungen für einzelne Fälle , wo¬
durch noch keine Regel zu begründen ist.

Diese Geschichte steht allein bei HuiniiliAn , Inbt . or . V , 10 , 111s . Die
Publicisten haben mit Liebhaberei dieselbe besprochen. S . die Schriften bei
Schweikart S . 53 f. Das Amphiktyonennrtheil darüber ist wahrscheinlich nur eine
Fabel . 8ttint ,- Ooix , äes ancienZ Aouv . ksäkrat . x . 52 . Fr . W - Tittmann ,
Ueber den Bund der Amphikt . 1812 . S . 135 . Man erfährt nicht einmal , wie es
gelautet habe ; aus Quintilian construirt man sich den Inhalt nach Belieben .

ö) 2i6Al6r , iurib . MLikstat . I , 33 , § ult .
o) H . Der Fall der Fortzahlung der Zinsen des Russisch- Holländischen An¬

lehens während des Krimkrieges durch England gehört nicht hierher , da letzteres sich
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ausdrücklich verbindlich gemacht hatte , die Zahlungen auch nicht im Kriegsfall zu
nstireü . !

Als civilrechtlicher Satz unbestreitbar . S . Schweikart S . 94 f. 105 . 109 .
6. 1807 legte Dänemark als Repressalie Beschlag auf alle Schulden seiner Unter-

tlianen an Engländer zn Gunsten des Staatsschatzes , 1814 erklärte .lusties 8tor ^ .-
,.I taks it upon in « to 8k̂ , tliat no ^uribt ok rsputation oan 1>6 Lounä vvlro

äenisä tke ri ^ Iit, ot' Lont ^ oation ok knkviies ä6l >t8 (kliillimors III
ix 146 ), und 1861 erklärte eine Acte des Conföderirten Congresses , daß „propsrt ,̂
nf wliatvvsl ' naturs 6X66 ^ t pu1 )li6 8tc >oIr8 Lvä 8soul 'it ,i68 liklä an alisn

sivos tlis 21 . 1861 8ka11 ds 8s<̂u68trLt6l1 anä appropriatsd " .
>vas alle Personen traf , welche in den Staaten wohnten , mit denen die Conföderirten
im Kriege waren . Lord Russell aber hat mit Recht dies als den heutigen An¬
schauungen zuwiderlaufend bezeichnet. Schon sriiher hat der Oourt ot' Oomraon
? 1688 ('Wolük v . Oxiiolin ) erklärt : aeooräinZ to inoäern intkrnat .
tlitz 6oriÜ86ation of private ä6dt8 is illsAsI anä invalrä ." Erlaubt man jetzt
herkömmlich Unterthanen des Feindes bei friedlichem Verhalten im Gebiete zu
bleiben und ihre Geschäfte fortzuführen , fo follten um so mehr die Schuldansprüche
solcher, die nicht daselbst wohnen , geachtet werden .^

b) Das Gegentheil wird natürlich , wiewohl bald mehr , bald weniger bedingt ,
von den Publicisten angenommen , welche überhaupt eine Occupation unkörperlicher
Dinge vertheidigen .

o) Ein Beispiel solchen Vertrags ist der Handelsvertrag zwischen Großbritannien
und Nordamerika von 1794 . Vgl . 'V/ ksaton IV , 1, 12 .

Kenterrcht an beweglichen körperlichen Sachen *).

135. Ein allenthalben anerkanntes Aneignungsrecht findet in
Landkriegen bei eigentlicher Kriegsbeute statt. An und für sich
ist die Ausübung ein Recht der Staatsgewalt, welche aber darüber
die näheren Verfügungen treffen kann )̂. Gegenstände derselben
sind unbestritten alle beweglichen körperlichen Sachen, welche dem
feindlichen Heere oder einzelnen dazu gehörigen Individuen von
rechtmäßigen Streitern der Gegenpartei, oder ausnahmsweise den¬
jenigen Staatsangehörigen abgenommen werden, deren Plünderung
von dem Befehlshaber der Gegenpartei erlaubt worden ist, z. B.
bei Erstürmung einer Festung oder eines anderen hartnäckig ver-
theidigten Platzes. Nur in ersterer Hinsicht, unter den Kämpfenden,
versteht sich das Beuterecht ohne weitere Erlaubniß; die krieg-
führenden Theile geben gleichsam wechselseitig dem Spiele des
Krieges dasjenige Preis , was sie bei ihrem Zusammentreffen bei sich
sühren; in dem zweiten oder Ausuahmesalle erscheint die Beute als
eine Compensation für dasjenige, was man bei einer so besonderen
Gelegenheit auf das Spiel zu fetzen genöthigt gewesen ist, wobei
man die Wiederausgleichung den betroffenen feindlichen Unterthanen
mit ihrer eigenen Staatsgewalt überläßt. Daß es großartiger und
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edler ist, solche Ausnahmen nicht zu gestatten, da es besonders mit
der Wiederausgleichung des den Einzelnen zugesügten Schadens
sehr mißlich steht und durch eine solche Gewaltmaßregel gewöhnlich
nur Unschuldige betroffen werden, ist in neuester Zeit sogar in der
Praxis nur selten verkannt worden. — Sollte außer den obigen
Fällen einem feindlichen Unterthan etwas von seiner persönlichen
Habe von einem Krieger der Gegenpartei weggenommen werden, so
verfällt er der Disciplin seiner Vorgesetzten, ohne sich auf das
Recht der Kriegsbeute berufen zu können. Noch weniger fteht
letzteres einem Nichtmilitär zu, welcher sich der Habseligkeiten eines
feindlichen Unterthans bemächtigt hat.

In Beziehung auf die Person des Erwerbers unterscheidet der
allerdings durch kein Völkergesetz gebundene, aber gewöhnliche Ge¬
brauch der Staaten einerseits diejenigen Sachen, welche zur Aus¬
rüstung eines Kriegsheeres gehören und zu kriegerischen Operationen
dienen, ohne dem einzelnen Krieger einen unmittelbaren Gebrauch
oder Nutzen zu gewähren; andrerseits solche Sachen, welche einen
unmittelbaren Werth für den Einzelnen haben. Letztere, wiez. B.
Geld, einzelne Armaturstücke und Kostbarkeiten, werden regelmäßig
dem beutemachenden Krieger oder dem dabei gemeinschaftlich concur-
rirenden Truppentheil überlassen; erstere hingegen, z. B. schweres
Geschütz, ganze Convois, Magazine und dergl., behalten sich die
Kriegsherren gewöhnlich selbst vor, allenfalls gegen eine Vergütigung
an die Beutemachenden. Jedoch bleibt dieses den eigenen Regula¬
tiven jedes Kriegsherrn anheimgestellt. — Seltsam war der
frühere Kriegsgebrauch, wonach die Glocken eines eroberten Platzes
dem Chef der Belagerungs-Artillerie verfielen, wenigstens dann,
wenn sie während der Belagerung in Benutzung geblieben waren.

*) Groot III , 6. Vattel III , 196. Hall , x>. 396. v. Marteus II 8 120.
2) Lsllo xsrtk esäunt rsixudlioas ; ein Satz von Bynkershoek, in der Briti¬

schen Rechtsübung ganz besonders ausgebeutet.
sk. Die Ausfuhrungen dieses Paragraphen dürften doch nach neuerem Recht

wesentlich zu modisiciren sein. Abgesehen von dem russisch- türkischen Kriege von
1877, an den man überhaupt den völkerrechtlichen Maßstab nicht legen darf (Thiers
sagte voraus: „66 86i>g, 1a. AU6rr6 ä6 ä6ux barbai-ss"), hat in Kriegen civilisirter
Staaten eine Plünderung überhaupt nicht stattgefunden, die des Chinesischen Sommer-
Palastes ist scharf getadelt. Art. 17 des Brüsseler Projects sagt: lins vills priss
ä'Lssaut ns äoit xas 6tr6 1ivr66 au xi1IaK6 ä68 t.roup68 vi6tori6U868. Auch
davon abgesehen gilt von beweglichen Sachen der Grundsatz, daß nur die öffentliche
Habe dem Beuterecht unterliegt, nicht weil sie herrenlos geworden, sondern weil sie
der feindlichen Staatsgervalt gehört, deren Wille gebrochen werden soll. Dahin
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gehören Kriegskassen , Waffen sowohl der Gefangenen als der Arsenale , Vorrcithe ,
Magazine , Transportmittel . Die von dem IIn . 8t . Zupr . Ot . aufgestellte Theorie ,
daß die Confiseation von Baumwolle südstaatlicher Privateigentiimer berechtigt fei,
weil in der Baumwolle die Kraft des Ausstandes liege , war nicht zu rechtfertigen .
Einmal konnte die Baumwolle selbst die Conföderirten nicht widerstandsfähiger
machen , sondern nur ihr Verkauf nach Europa , den zu hindern Aufgabe der Blokade
war . Besonders bedenklich aber war die Behauptung , daß man den Feind jedes
Eigentums berauben dürfe , sei es innerhalb oder außerhalb seines Gebietes , was
seine Widerstandskraft erhöhe und dessen Wegnahme der eonsiscirenden Regierung
Mittel gebe, den Krieg fortzuführen . (^Vlisaton sä . tz 346 b .) Damit wäre
prinzipiell alles Privateigentum preisgegeben . Es kann nicht einmal zugegeben
werden , wie die Fassung des Art . 6 Al . 2 des Brüsseler Projects anzunehmen
scheint, daß zur Beute auch die Waffen - und Munitionsvorräthe Privater gehören ,
unstreitig können dieselben , wie der Art . sagt , nicht im Besitz des Feindes bleiben ,
aber nur eine Beschlagnahme , nicht die Wegnahme ist gerechtfertigt. Selbst die
Wegnahme des bei Kriegsanfang in den Häfen befindlichen Eigentums ist un¬
zulässig , da dasselbe im Vertrauen auf den bestehenden Frieden in dieselben ge¬
kommen ist und ebenso später , wo es nur auf neutralen Schiffen gekommen sein
kann , also durch die Pariser Declaration gedeckt wird , wogegen das seindliche Eigen¬
tum auf feindlichen Schiffen , das nur das Küstengewässer durchschneidet, unzweifel¬
haft der Wegnahme unterliegt . — Nach dem vorhin Gesagten gehört die Beute nicht
den Truppen , welche sie machen, sondern dem Staat . Das sog. Retten und Rollen
in der zweiten Hälfte des Französifchen Krieges war ein fchwerer Mißbrauch , den
die besten deutschen Officiere am entschiedensten auch für die Diseiplin beklagt haben .
Uebrigens sind die Anklagen der Franzosen in diesem Punkte sehr übertrieben ge¬
wesen und der sog. ,,r66U6i1 äs äoournents sur 168 sxaetions , vols kt 6rug .ut68
ätz8 Li-lliöss pru88i6nn88 6N I 'rÄNLtz" ist nur eine Sammlung anonymer Zeitungs¬
artikel , die Napoleouischen Marschälle haben ganz anders in Deutschland und
Spanien gehanft . Nach diefen Gesichtspunkten ist auch der folgende Paragraph zu
beurtheilen .^

136. Bei näherer Erwägung läßt sich nun eine Appropriation
von feindlichen Privatsachen nicht etwa mit der Fiction rechtfertigen,
daß dieselben r68 nullius seien, was sie in der Wirklichkeit nicht
sind , und ebenso wenig kann der Mangel einer Rechtspflege im
Kriege einer eigenmächtigen Besitzergreifung schon den Charakter
einer Eigenthumserwerbung wider Jedermann verleihen )̂. Nur
wenn die Dikäodosie unter christlichen Staaten überhaupt noch etwas
Willkürliches wäre und sein dürfte , wie in der alten Welt , ließe sich
darauf die Idee der sichersten Eigenthumserwerbung gründen ; jetzt,
wo der Kriegsstand ein nur vorübergehender ist , kann diese Vor¬
stellungsweise nicht stattfinden . Vielmehr wird man folgerichtig
mit den heutigen Begriffen einen Eigenthumsübergang bei der Beute
überhaupt nicht annehmen dürfen , sondern dem Beutemachenden nur
die ungehinderte Befugniß zu allen thatsächlichen, nach den Um¬
ständen möglichen Verfügungen über Nutzen und Substanz der Sache
zuschreiben müssen, ohne daß darüber von ihm oder demjenigen,
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Welchem er sie überträgt, Rechenschaft zu geben ist, so lange noch
der Kriegsstand dauert und der Besitzer dem Eigenthümer feindlich
gegenübersteht. Der letztere wird dagegen sein Recht an der Sache
allezeit wieder verfolgen dürfen, wenn er dieselbe an einem dritten
friedlichen Orte, z. B. in neutralem Gebiete, findet, oder in eigenem
Lande außerhalb der feindlichen Gewalt, oder endlich nach wieder-
hergestelltem Frieden, wenn nicht darin Aufgebung aller Ansprüche
für entzogenes Privateigenthum oder in Betreff von Bcutegegen-
ständen insbesondere stipulirt wäre. Kurz, das von jedem Staate
garantirte und unter der Gesammtbürgschast aller Staaten stehende
bürgerliche Eigenthum wird nur einstweilen suspendirt; der Besitz¬
stand tritt inzwischen an die Stelle des Rechtes, das heute mir,
morgen dir des Krieges. Von jedem einzelnen Staate hängt es
demnächst ab, ob und wie weit er während des Krieges oder nach
Beendigung desselben dem srüheren Eigenthümer einen Rechts¬
anspruch auf Wiedererlangung des weggenommenen Gutes gegen
den Besitzer zugestehen wolle, welcher seiner Gerichtsbarkeit unter¬
worfen ist; aber es existirt durchaus kein alle Staaten verpflichten¬
der Grundsatz, eine unter gewissen Umständen gemachte Beute als
unwiderrufliches Eigenthum des Beutemachenden und seiner Nach¬
folger im Besitze gelten zu laffen, wenn nicht Friedens- und andere
Verträge dem Besitzstände einen solchen Charakter ertheilen.

So giebt es denn auch kein allgemeines völkerrechtliches Gesetz,
mit welchem Zeitpunkte das Eigenthum auf den Beutemacheuden
übergeht, weil die Statuirung des Eigenthums selbst nur auf der
Autorität der Einzelstaaten beruht2). In älterer Zeit galt dem
Römischen Völkerrechte gemäß für die meisten Europäischen Völker
als Zeitpunkt der vollendeten Kriegsappropriation kein anderer als
drr der vollendeten ausschließlichen Besitzergreifung selbst, welche
nicht mehr durch den bisherigen Eigenthümer oder seine Hilfs¬
genossen verhindert wird, mithin sobald das erbeutete Gut in Sicher¬
heit gegen eine unmittelbare Wiedernahme gebracht ist, und die
letztere nur durch eine völlig neue Kraftanstrengung oder durch un¬
abhängige Zufälligkeiten bewirkt werden mag. Die Beute ist da¬
gegen noch nicht gemacht, so lange dieselbe Action wirklich fort¬
dauert (äuui fervet oxus) und ein ohne Unterbrechung fortgesetzter
Kampf das Verlorene wiedergeben könnte2). Denselben Zeitpunkt
haben auch noch manche neuere Eodisicationen beibehalten̂).
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Wegen der Schwierigkeit seiner Feststellung hat man auch wohl
eine vierundzwanzigstündige Dauer des Besitzes als maßgebend und
entscheidend sür den Eigenthumsübergang wie bei der Seebeute an¬
gewendet und empfohlen ; allein es läßt sich schlechterdings nicht
behaupten , daß dieser , ohnehin auch nicht alle Schwierigkeiten be¬
seitigende Termin ein gemeiner Völkergrundsatz geworden sei. In
Ländern des Französischen Civilrechtes entscheidet der aus kriegerische
Zustände vorzüglich passende Grundsatz : Ln Lit äe msudlss 1a
xosssssion vaut titre )̂.

Vgl. darüber auch ? 9.n6o, x. 389.
'') Vgl. Cocceji zu Groot III , 6, 3 a. E.
' ) 6. Von dem Gesichtspunkt, daß nur die öffentliche Habe dem Beuterecht

unterliegt, kann man sagen, datz dieselbe sofort nach Wegnahme Eigenthum des
Siegers wird. Allerdings kann sie vom Feinde wieder genommen werden, wie die
eigene Habe genommen werden.̂

So das Allg. Landrecht für die Preuß. Staaten 1, 9 § 201: „Die Beute
ist erst alsdann für erobert zu achten, wenn sie von den Truppen, welche sie ge¬
macht haben, bis in ihr Lager, Nachtquartier oder sonst in völlige Sicherheit ge¬
bracht worden. H 202: So lange der Feind noch verfolgt wird, bleibt dem vorigen
Eigentümer der abgenommenen Sachen sein Recht darauf Vorbehalten."

Ooäs vivil Art. 2279.

Appropriation im Seekriege.

137. Dehnt sich der Krieg auch auf die See aus , so sind nicht
allein die Schiffe der feindlichen Staatsgewalten gegenseitig dem
Rechte der Eroberung und Aneignung unterworfen , sondern man
legt sich auch eine unbedingte Appropriationsbefugniß gegen feind¬
liche Privatschiffe und Güter bei )̂, wovon man nur etwa die Fahr¬
zeuge und Gerätschaften der Fischer an den Küsten menschen-
sreundlich ausnimmt 2) , desgleichen schiffbrüchige und verschlagene
Güter 2).

Der bisher noch nicht aufgehobene Grundsatz war und ist : alles
feindliche Gut zur See , (? Pariser Dacl .) es gehöre dem Staate oder dem
Einzelnen , ist gute Prise der sich desselben bemächtigenden Gegenpartei ,
dasern nicht etwa Licenzen erlangt sind, oder Rechte der Neutralen
in Betracht kommen, auf deren Darstellung weiterhin einzugehen
ist. Das Prifenrecht beginnt mit dem Ausbruche der Feindselig¬
keiten, sogar gegen solche Schiffe, die hiervon noch nicht unterrichtet
sein konnten , oder mit Ablauf der etwa vergönnten Jndultfrist .
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Eine kriegführende Seemacht übt es nicht allein durch die von ihr
selbst unmittelbar zum Seekriege ausgerüsteten Schiffe, sondern auch
durch Corsaren oder Privatkaper( .̂rwatsurs), denen sie zu ihrer
Legitimation Kaper- oder Markebriefe ausfertigt (Z 124a) , und
zwar sowohl auf offener See , wie in feindlichen und eigenen Ge¬
wässern. Ueberdies kann Seebeute selbst durch Landtruppen, z. B.
bei Eroberung eines Hafenplatzes, gemacht werden, wobei dann
die Beschränkungen auf die Grundsätze der Landbeute nicht statt-
sinden. Für illegitim aber gilt eine Prise, die in neutralen Ge¬
bieten, oder durch Mißbrauch eines dort genossenen Asyls gemacht
worden ist )̂.

Betrachtungen über diesen Gegenstand s. in Büsch, Ueber das Bestreben der
Völker neuerer Zeit , einander in ihrem Seehandel recht wehe zu thun . Hamburg
1800 . R . I . Valin zur Ordonu . vvn 1681. und sein <168 pri868 ou xrin -
6ip68 äs Is Mi -ispr . krantz . conLsrnant Iö8 pr-Es ; ^ 1k>. L -oolikHs st kai ' . 1782 .
6s. I ' . äs Ng .rt6ii8 , ^ 883.1 concsrng -nt 1s8 Äi-N!iLt.6iir8 . 1795 . Nsi -Iin , köpsrt .
univ . rn . Intsrn . 1 .̂ IV , 3 Z 9 f. ; S 359 der
Ausgabe v. Dans . Ortolg -n II , p . 39 . kliillimors III , 206 . ÜÄlIscck oli . XX .
Hall , p . 403 —23 . v. Martens II 8 122 — 26 . 6a1vo III , x . 247 - 80 , und
wegen der Französischen Praxis ganz besonders noch äs I ^ to ^ s st Ouvsrä ^ ,
Dl '. äs8 p 1-1868 MÄritini68 . I ' ar . 1855 . 2 Bde . Gesscken, Das seindl. Eigen¬
tum zur See in v. Holtzend. Handb . VI .

2) In Frankreich haben sich die Gerichte dem Herkommen gemäß (s. Ortolan
II , 49 ) sehr bestimmt dahin ausgesprochen , daß nicht einmal zur Ausübung von
Repressalien Fischerboote des Feindes als gute Prise behandelt werden dürsten .
8irs ^ , Ls «. A6n. I , 2 , 331 . Vgl . Nsi -lin a . a . O . Vgl . die Discussion zwischen
England , das dies that , und dem ersten Consul . 1801 . Hallssk XX , 23 .
A . Wenig Ehre machte England 1854 die Zerstörung der Fischerboote und selbst
der Wohuuugeu der Fischer im Asowscheu Meere und Finnischen Meerbusen . Jn -
deß verlieren jedenfalls die Fischer das Recht der Besriedung , wenn sie sich für
militärische Zwecke brauchen lassen , womit England 1800 seine Wegnahme der
sranzösischen Fischerboote rechtfertigte . Die Ausnahme geht nie auf die große
Fifcherei auf hoher See , die eine Handelsunternehmung ist.^

3) R,68x66t xour 1s nisllisnr ! 8irs ^ , ebendas , x . 296 .
Aber nicht dem Feinde , sondern nur dem Neutralen gegenüber , der re-

clamiren muß ^ ^ ilänian II , 147. ^Vlisaton , Msrnsnts IV , 2 H 14 (Z 386
sä . Dana ) . Vkillimors III , 451 .

138. Hinsichtlich des Zeitpunktes, wo die Seebeute als ge¬
macht anzusehen ist, richtete man sich vormals nach demselben Grund¬
sätze des Römischen Rechtes, der bereits oben als entscheidend bei
der Landbeute angezeigt ward. Noch der Consolato del Mar ist im
Art. 287 ff. darauf gegründet. Späterhin erst wurde durch Laudes-
gefetze und Verträge eine vierundzwanzigstündige Besitzdauer als
maßgebend angenommen, und das Recht des Eroberers, so wie die
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Möglichkeit einer postliminischen Wiederervberung für den Eigen -
thümer davon abhängig gemacht )̂ . Jedoch ist auch dieses noch zur
Zeit kein gemeines Völkerrecht geworden 2). Außerdem besteht die
Einrichtung , daß der Nehmer des Schiffes sich bei einem compe-
tenten Prisengericht über die Rechtmäßigkeit der gemachten Prise
answeisen und den Eigenthumserwerb daselbst bestätigen lassen
muß , obgleich solcher nicht erst hierdurch bewirkt werden soll . Und
nicht blos Kaper , sondern selbst Schiffe der Staatsmarine sind
diesen Förmlichkeiten unterworfen )̂ ; auch sind beiden bis dahin
willkürliche Verfügungen über die genommenen Schiffe und Güter
meist ausdrücklich untersagt (ß 142 o). Insbesondere haben sie die
Prise regelmäßig nach einem Hasen des eigenen Landes zu diri -
giren , oder in einem neutralen Lande , welches ihnen den Zutritt
öffnet , vorläufig unterzubringen . Zerstörung der Prise ist nur im
Nothfalle zu gestatten 5) .

Als competent gelten in der Staatenpraxis die eigenen Ge¬
richtshöfe oder eigens dazu angeordnete Prisengerichte und Com¬
missionen des Staates , zu dessen Seemacht der Wegnehmende ge¬
hört . Neutrale Staaten haben die Prisengerichtsbarkeit nicht , wenn
ihnen eine Prise zugesührt wird ; auch sind sie nicht verpflichtet ,
einem kriegführenden Theile innerhalb des neutralen Gebietes eine
Consulargerichtsbarkeit für Prisenangelegenheiten zu gestatten . )̂.
Wohl aber hält man die Prise schon für hinreichend geborgen und
gesichert , wenn sie sich auch nur erst in einem neutralen Hafen be¬
finden sollte , und dann ein Erkenntniß der heimathlichen Prisen -
gerichte für zulässig .

Das Versahren bei diesen Prisengerichten six. wird von jedem
Staate selbständig geordnet . Werden Schiff und Waare als
Feindeseigenthum anerkannt , so werden beide einfach verurtheilt .
Streitfragen erheben sich erst , wenn Neutrale behaupten , daß Schiff
oder Ladung ihnen gehöre , wovon bei der Neutralität ^.

' ) Z 367 , 1 sä . Dana . Geffcken r'n v. Holßenö . Handb . I V.
Das feindliche Eigentum zur See . 2. Die Wegnahme .

2) So hat noch das Allg . Landr . für die Preuß . Staaten a. a. O . ß 208 ver¬
ordnet : „Güter und Schiffe , welche von Kapern weggenommen werden , sind erst
für verloren anzusehen , wenn dieselben in einem feindlichen oder neutralen Hafen
aufgebracht worden ." j6 . Um das Eigentum eines feindlichen Schiffes bezw. seiner
Ladung zu erwerben muß : I . der Captor dasselbe in unbestrittenem Besitz haben ,
2. das kompetente Prisengericht ihm dasselbe zugesprochen haben . Was ersteres be¬
trifft , so ist eine förmliche Besitznahme nicht unbedingt nothwendig , streicht der
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Capitän des betr. Schiffes seine Flagge , weil er weiß , daß es als feindliches der
Wegnahme unterliegt, so hat es sich dem Captor ergeben, wenn derselbe auch keine
Leute darauf fchickt, um es in Besitz zu nehmen, ebenso gilt es als Wegnahme, wenn
der Captor das L-chiff nöthigt in seinen oder seines Verbündeten Hafen einzulaufen.
In der Regel aber nimmt der Captor es durch Entsendung von Mannschaft in
Besitz, nachdem er constatirt , daß es ein feindliches ist. Außerdem aber muß er
die Prise in Sicherheit bringen (sn lock salvo , wie das Oonsolato eli. 287 sagt),
so daß es nicht gleich nach der Action vom ändern Kriegführendenwieder genommen
werden kann, er muß es in seinen Hafen bringen , wo es abgenrtheilt wird. Hat
er nicht hinreichende Mannschaft, um das Schiff dorthin führen zu lassen, so kann
er sich vom Capitän desselben das schriftliche Versprechen geben laffen, sich nach dem
betr. Hasen zu begeben. Geht das Schiss auf der Fahrt unter , fei es durch Natur -
ereigniß oder in einem Kampf und wird hernach die Wegnahme nicht bestätigt, so
muß der Captor den Eigentümer entschädigen. Mit der Unterzeichnung des Friedens
bezw. dem Abschluß des Waffenstillstandes erlischt das Recht der Wegnahme, meist
wird ausdrücklich ein Termin verabredet , nach welchem keine prifengerichtliche Ver-
urtheilung mehr stattfinden soll. Art . 3 des Züricher Vertrags v. 10. Nov. 1859.
Art . 13 des Frankfurter Friedensvertrags v. 10. Mai 187l .1

b) Diefe Institution hat sich besonders in Frankreich seit Carl 's VI . Ordonnanz
von 1400 entwickelt. Vgl. Valin zur Ordonn. von 1681 III , 9, 1. Aber auch
in allen anderen Seestaaten .

H Pardessus hat bereits nachgewiesen, daß das Datum dieser Verordnung ,
welche einen Admiral für ganz Frankreich ernennt und die Prisengerichtsbarkeit
einführt, nicht von 1400, sondern von 1373 ist. Ein ähnliches Gesetz ward in Eng¬
land 1414 unter HeinrichV . erlassen. Die heutige Organisation der Prisengerichte
ist je nach den Ländern verschieden; allgemein feststehend ist, daß diese Gerichts¬
barkeit nicht von einem der gewöhnlichen Gerichtshöse geübt wird , sondern durch
einen besondern, dessen Zusammensetzung Gewähr dafür giebt, daß die ihm an¬
gehörenden Mitglieder die einfchlägigen Fragen kennen. Die Erkenntniffe der Prifen -
gerichte sind deshalb der weiteren Prüfung und Anfechtung durch die ordentlichen
Gerichte entzogen. In England sind zufolge der kriss ^ .ot von 1864 das
Admiralitätsgericht und die Vive ^ clinirulr^ 6ourt8 competent. Appellinstanz ist
das Ooinrnittss des kriv ^ Oonnvil . In Frankreich wurde am 18. Juli
1854 das Oonssil ä68 xrises als erste Instanz eingesetzt, in zweiter entscheidet der
Staatsrath . In Preußen wurde durch Verordnung v. 20. Juni 1864 ein Prisen¬
rath eingesetzt, von dem Bernsnng an den Oberprisenrath stattsand. Das Deutsche
Reichsgesetzv. 3. Mai 1884 sagt 1 : „Die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit
der in einem Kriege gemachten Prisen ersolgt durch besondere Behörden (Prisen¬
gerichte)." Z 2 überläßt die Bestimmung des Sitzes des Prisengerichtes , seine
Bildung , das Versahren und das Verhältniß zu ändern Behörden der Kaiserl. Ver¬
ordnung. Aehnlich in Italien Art . 225 des Ooäios xsr lg, marin » nisrLkmtile
v. 25. Juni 1865. Die amerikanische Versassuug erklärt (Art . III , 866t. 1 u. 2)
den 8uxrsratz 6onrt und die ihm untergeordneten Gerichte sür allein competent.
Trotz der nationalen Zusammensetzung dieser Gerichte ist ihre Aufgabe international ,
sie erkennen nach den Grundsätzen des geltenden V. R 's .̂

Vgl. Valin zur Ordonn . II , S . 309. Nach heutigem V. R . ist dies
keineswegs eine Form , sondern erst durch Urtheil des Gerichts wird das Eigentum
an der Prise übertragen im Unterschied von der Landbeute, welche, wo sie über¬
haupt legitim, durch Besitzergreifung erworben wird. Dies erkannte die englifche
Jurisprudeuz fchon 1758 : lislä tlis propert ^ not vlianAkä tili tli6r6 liaä
1)66N Ä 86nt6n66 ok vonäkinns -tion ." kliilliinore III , 575 .^

Leitender Grundfatz bei verurtheilten Prifen ist, daß wie zu Lande fv auch zur
See das erbeutete feindliche Eigenthum nicht dem einzelnen Captor, sondern dessen
Staat gehört, „kriss is altoAktlisr » «rssturs o5 ttik crovn (LtoxvslI).
Die Regierung bestimmt allein nach Billigkeits- und Zweckmäßigkeitsgrimdenden



8 139. Völkerrecht im Zustande des Unfriedens. ZOZ

Antheil des Captors , kann aber jeden Angenblick ihre Ansprüche auf die Prise auf-
geben.^

5) sk. Zerstörung ist nur im Fall unzweifelhafter koros gestattet,
z. B . wenn der Kreuzer vom Feinde verfolgt wird, oder wenn er keine verfügbare
Mannschaft hat, um das Schiff in seinen Hafen zu bringen, und der Capitän sich
weigert, sein Wort zu geben, daß er es selbst dorthin führen will. Alle genomme¬
nen Schiffe grundsätzlich zu zerstören, wie dies die Verein. Staaten im Kriege mit
England (1812—14) thaten, ist barbarisch, sie konnten deshalb auch später den
Capitänen der südstaatlichen Kreuzer keinen Prozeß machen, die 1862—64 fast alle
genommenen nordstaatlichen Schiffe zerstörten, weil ihre eigenen Häfen blokirt waren.
Im Kriege von 1870 verbrannte der „I)68aix" am 21. Oet. zwei deutsche Schisse,
„Ludwig" uud „Vorwärts ", und der Staatsrath verwarf die dagegen eingelegte Be¬
schwerde am 26. März 1872, weil „Irr. ssouritä äu dLtiinsQt ns ^ sriüsttait
x>Ä8, L rmsort äu Aranä nomdrs äö8 prisonnisrs , äs detaolisr uns xg-rtis
äss iioiüinv8 äs l 'sHuipgAs xour eonäuirs Iss xris68 Zg>»8 un xort cls kra -nos ",
wobei Calvo, der dies billigt (IV , x . 268), außer Acht läßt, daß man sich das Wort
der Capitäne geben lassen konnte, dies zu thun .̂

o) Es folgt dies aus dem heutigen Charakter der Consular-Justitution . Die
französische Republik hatte sich zwar 1796 durch Consular-Commissionen zu helfen
gesucht; die Französische Regierung aber hat sie später aufgehoben, durch Decret
v. 18. Juli 1854. Fraglich' ist allerdings, ob nicht dergleichen Commissionen den
Charakter competenter Prisengerichte durch Duldung neutraler Staaten erlangen
können? Darüber läßt sich streiten, aber wohl am meisten dagegen. Vgl. kki 'lli -
raors III , 58l . Ebenso wenig kann die Gerichtsbarkeit den Gesandten in fremden
Ländern übertragen werden. Bgl . Martens 8 37. Z l5 . Oks Nan -
niiiA F 380.

sk. Es muß heißen „nicht berechtigt", Urtheile eines Prisenhofes oder auch
nur Einsetzung desselben dulden, ist Verletzung der Neutralität , ebenso wie die Zu¬
lassung einer Prise in einem neutralen Hafen, wie dies § 147 ganz richtig von H.
anerkannt wird.^

139 . Muß man indessen auch die angezeigten Maximen der
Europäischen Praxis in Betreff der Seebeute als ein durch Ge¬
wohnheit in den Hauptpunkten festgegründetes Staatenrecht aner¬
kennen , so bleibt doch die Rationabilität des Herkommens großen
Zweifeln unterworfen )̂ . Es fehlt an einer inneren Nöthigung ,
jene Maximen durchaus und für immer als wahr anzunehmen ; es
fehlt vornehmlich die sittliche Zustimmung der Völker ,
welche sich unmöglich mit einem Systeme reiner Willkür befreunden
kann . Wodurch soll es gerechtfertigt werden , daß die bloße Weg¬
nahme einer Sache oder ein mehrstündiger , beliebig 24stündiger
Besitz , oder selbst die Wegführung in einen Hafen des eigenen
Landes , Eigenthum an einer fremden Sache , besonders an einer
Privatsache , zu geben im Stande sei ! Welche Kraft kann das
Urtheil einer Behörde äußern , die für das Interesse des an dem
Fange und seinen Vortheilen allein betheiligten Staates nieder¬
gesetzt und an dessen eigene Satzungen gebunden ist ! Fürwahr ,
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schon längst ist es ausgesprochen, freilich nur von einzelnen Männern
des Rechtes und der Wissenschaft, daß ein solches System einer
christlich erleuchteten Zeit unwürdig sei. Es wird dies auch all¬
mählich immer mehr in das Bewußtsein der Völker treten , je mündiger
sie werden und im Stande sind, die Anforderungen der Gerechtigkeit
denen gegenüber zu vertheidigen und durchzusetzen, welche bisher
in einem solchen Willkürsysteme vorzüglich die Besörderung ihrer
Interessen gefunden haben und darum auch ferner dasselbe fortzu¬
setzen geneigt sein möchten. Es kann allerdings nicht die Tendenz
sein , einer kriegführenden Macht die Wegnahme von feindlichen
Staats - und selbst Privatschiffen und mit den darauf befindlichen
Gütern untersagen zu wollen. Es kann ihr nicht zugemuthet
werden , dem feindlichen Staate eine ungestörte Benutzung der
Wasserstraßen zu gestatten , um sich die Mittel zu einer fortgesetzten
Kriegführung zu verschaffen und einen Verkehr zu treiben , welcher
dem eigenen Handel jener anderen kriegführenden Macht verderblich
werden , überhaupt aber den Krieg zu verewigen vermag 2). Ein
folches System würde allerdings mit gutem Grunde für eine fromme
Chimäre zu erklären sein. Nicht minder schwierig erscheint aber
auch die Substituirung eines anderen Systems . Einem humanen
Kriegsrecht dürste freilich die Ansicht entsprechen:

Die Wegnahme des feindlichen Schiffes giebt dem Erbeuter
noch kein Eigenthum auf dasselbe und auf das darin be¬
findliche Gut , sondern lediglich das Recht der Beschlag¬
nahme während der Dauer des Krieges , um dadurch ein
Unterpfand für dessen Nachtheile zu haben und sich wegen
seiner Forderungen an den Feind zu entschädigen, im Fall
der Noth auch darüber zu verfügen . Erst der Friede oder
eine gänzliche Zerstörung des seindlichen Staates giebt dem¬
jenigen , was solchergestalt geschehen und verfügt worden
ist , den Charakter eines forthin gültigen Verhältnisses , so
weit man nicht genöthigt oder veranlaßt ist, in dem Friedens¬
schlüsse das Weggenommene ganz oder theilweise herauszu¬
geben.

Vis dahin findet dann auch das Recht der Wiedernahme einer
Prise zu Gunsten des Eigenthümers statt , von dessen bisheriger
Praxis erst weiterhin (Abschn. IV dieses Buches) gehandelt werden
kann. Ob indessen mit diesem System nicht größere Nachtheile für
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das Privateigcnthum verbunden sein würden als mit der bisherigen
Prisenpraxis , erscheint sehr fraglich.

2) du resxsvt äs 1s . xroxriäts xrivss sn t6rnp8 äs Z-lierrs . 1875 .
KöviiE äs är . ivt . VII . 6a1vo H 1986 ff. Hali , 404. Hauteksuills , Droits
et äsvoirs 3. sä . II , tit . H . Klobukowski, Die Seebeute. 1877. I->ÄAusrrs
rnLritiiris . 1881 x . 133, namentlich aber das ausführliche und vorzügliche Werk
Oti. äs Vosok , äk 1s, xroxriste xrives suLSwie sou8 pavillon snnsmi . 1882.
Geffcken in v. Holtzend. Handb. IV . 1. o., o. Die nothwendige Reform.

sk. Der Fehler der meisten Vorkämpfer der Freiheit des Privateigentums
zur See scheint der, daß sie den Rechtsstandpunkt in den Vordergrund stellen, wäh¬
rend diese Lösung des Streites deshalb als die einzig richtige erscheint, weil sie die
einzig praktisch durchführbare ist. Auf die Behauptung , daß die Wegnahme des
feindlichen Privateigentums zur See eine widerrechtliche Barbarei sei, da man doch
dasselbe zu Lande respectire, werden die Vertreter der bisherigen Praxis stets nicht
ohne Grund antworten, das dann verbleibende Recht des Seekriegs, der Zerstörung
der Staatsschisse und Festungen, so wie der Wegnahme der Contrebande und der
blokadebrechendenSchiffe, stehe nicht auf gleicher Stufe mit dem Kriegsrechte,
welches zu Lande durch die uothweudige Zerstörung von Privateigentum , Requi¬
sitionen, Contributioueu u. s. w. geübt werde, auch duldeten die Kriegführenden nicht
zu Lande den Handelsverkehr ihrer Unterthanen, der bei jener Freiheit zur See
gestattet sein würde. Man kann auch noch geltend machen, daß der Kriegführende
zu Lande das unbestrittene Recht hat, alles öffentliche Eigentum wegzunehmen und
die Steuern zu beziehen, wofür es zur See kein Aequivalent giebt. Alles das ist
nicht zu leugnen, und wenn auch andrerseits die principielle Wegnahme zur See
sehr viel weiter geht als das Kriegsrecht zu Lande, welches nur so weit reicht, als
es die Kriegszwecke, namentlich der Unterhalt der Armee nothtvendig machen, so
kann man , da der Zweck jedes Krieges ist, den Feind zum Nachgeben zu zwingen,
schwerlich bestreiten, daß es ebenso berechtigt ist, seinen Handel zu zerstören als seine
Soldaten zu töten. Mit mehr Recht kann man geltend machen, daß der Krieg-
führende zu Lande das seindliche Gebiet, wo er jene Befugnisse übt, besetzt hält und
dort zeitweilig fouveräne Rechte übt, wovon auf der See , die rmlliu8 tsrritoriuin
ist, keine Rede sein kann. Aber das Entscheidende ist, daß das Mittel dem Zweck
nicht entspricht, daß der Grundsatz der Freiheit des Privateigentums deshalb richtig
ist und der gegenwärtige Zustand als eine unhaltbare Halbheit erscheint, während
es doch unmöglich ist auf das frühere strengere Kriegsrecht zurückzukehren. In
diesem, wie es England nach Vorgang des Consolato del Mar bis 1854 festhiett,
war wenigstens ein klares Prineip , die Eigenschaft der Waare entscheidet. Man
unterscheidet die Sache, die transportirt wird, das Schiff, welches dies thnt, und den
dafür gezahlten Preis , die Fracht : alle drei sollen frei sein, wenn sie Freunden ge¬
hören, also die Freuudeswaare , auch wenn sie vom Feinde verführt wird, das
Freundesschiff, auch wenn es feindliche Waaren trägt , und endlich foll der Eigen¬
tümer solches Schisses seine Fracht empfangen. Umgekehrt unterliegt der Weg¬
nahme alles feindliche Eigentum , also die seiudliche Waare , auch wenn sie im
Freundesschiff gefunden wird, das feindliche Schiff, auch weun es nur Freundes -
waare führt, und die Fracht, die der Capitcin solches Schisses erhalten hätte. Den
umgekehrten Satz, „frei Schiff, frei Gut ," ivonach die Flagge entscheidet, vertheidigte
Bynkershoek damit, daß der Kriegführende die feindliche Waare auf neutralem Schiffe
nicht wegnehmen könne, ohne sich des letzteren bemeiftert zu haben, was ebenso ein
Gewaltact gegen den Neutralen sei, als wenn man aus seinem Landgebiet feindliche
Waare hole. Abgefehen davon, daß sich hiergegen Manches sagen läßt, dachten
übrigens die Holländer, welche diese Freiheit zuerst beanspruchteu, nicht daran , sie
als allgemeines Prineip aufzustellen, sondern suchten sie nur für sich durch besondere
Verträge zu sichern, indem ihnen daran lag, bei Seekriegen dritter Staaten möglichst
freien Spielraum für ihre Frachtfahrt zu erhalten. Neben dem Bortheil, den diese
so erreichten, war der Nachtheil gering, daß sie sich der Feindesschisse nicht bedienen

H efft e r , Völkerrecht . 8 . Ausg . 20
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durften, indem in letzteren auch das Freundesgut verfallen war. Principiell stellte
diesen Grundsatz die bewaffnete Neutralität von 1780 auf, der Frankreich, die Verein.
Staaten u. A. beitraten, ganz vereinzelt steht der Vertrag der Verein. Staaten und
Preußen 's , 1785 welcher die Freiheit feindlicher Waaren und Schiffe stipulirt. Daß
1854 die Westmächte beide ihre respectiven bisher festgehaltenen Grundsätze nwdificirten,
war einerseits durch die Nothwendigkeit eines Ausgleichs des bestehenden Gegensatzes,
andrerseits dnrch die Rücksicht auf die Neutralen geboten, welche sich schwerlich die
Anwendung des alten Seerechts hätten gefallen lassen, namentlich war bei England
die Furcht maßgebend, die Verein. Staaten auf Rußlands Seite zu drängen (f.
Orouin äs Iss nsutrss psnäs -nt Is. Z-uerre ä 'Oriönt . 1868. x». 14).
Dieser unleugbare Fortschritt, den die Pariser Declaration von 1856 definitiv machte,
so daß also mit Ausnahme der Contrebande die Flagge die Ladung deckt und
Freundesgut auf Feindesschiffen frei bleibt, und dem alle Staaten außer Spanien ,
den Verein. Staaten und Mexico beigetreten sind, ist gleichwohl nur eine halbe
Maßregel , weil sie lediglich die Neutralen begünstigt, denen sie den ganzen Handel
der Kriegführenden zuführt, während die eigene Rhederei bei einem Kriege nrit einer
bedeutenden Seemacht sofort brach gelegt wird, da unter gegenwärtigen Verhältnissen
von einer Convoyirung nicht mehr die Rede sein und keine Flotte groß genug
sein kann um z. B . den englischen Handel zu schützen. Die bloße Möglichkeit, daß
1859 England in den Italienischen Krieg verwickelt werde, genügte, um die wichtig¬
sten Frachten in englischen Häfen Fremden zuzuführen, und englische Schiffe
mußten 2pCt . Prämie für Kriegsgefahr bezahlen. Die Tories hatten vom Gesichts¬
punkte der englischen Seeherrfchaft principiell ganz Recht, die Parifer Declaration
anzugreifen, aber haben sie selbst respectirt, wenn sie im Amte waren, und also ge¬
zeigt, daß von derselben nicht loszukommen ist: ist das aber der Fall , hat einerseits
die Pariser Declaration England seiner Seeherrschaft beraubt und andrerseits ihm
für seinen Seehandel keine Sicherheit gegeben, so gebietet das eigne Interesse Eng¬
land , den zweiten Schritt zu thun, seinen Rhedern das Gleiche zu gewähren, was es
für seine Kaufleute und Fabrikanten 1854 gethan und wodurch zugleich feine Flotte
ausschließlich für kriegerifche Operationen verfügbar wird. Auf die Behauptung ,
daß die Freiheit des Privateigentums die Kriege nur länger machen würde, weil
man dem Gegner so weniger schaden könne, hat schon Lord Palmerston in seiner
Rede v. 7. Nov. 1856 geantwortet, daß Kriege noch nie durch Verluste von Privat¬
eigentum zur See entschieden seien. In den Napoleonischen Kriegen war die
sranzösische Handelsmarine vernichtet, aber erst durch die Niederlagen seiner Heere
ist Frankreich besiegt. Bei den großen Heeren der Jetztzeit sind die Kriege noth-
gedrungen kurz. Endlich sind auch die Nachtheile, welche man dem Kriegsgegner
durch Wegnahme seiner Handelsschiffe und der in ihnen verladenen Güter zufügen
kann, durch die modernen Verkehrsverhältnisse sehr gering geworden, sobald ein
Krieg auszubrechen droht, werden alle Interessenten ihre Schiffe telegraphischa'n-
weisen, in den nächsten neutralen Hafen einzulaufen, so daß der Nachtheil nicht in
dem Verlust der Sache, sondern nur in dem Stillliegen besteht, und eben deshalb
trifft der Einwand nicht zu, daß man durch Wegnehmen der Schiffe die Verstärkung
der Kriegsflotte durch die Matrosen der Handelsmarine hindern müsse, denn diese
werden gerade vorzugsweise aus die Kriegsschiffe übergehen, wenn die Handelsschiffe
brach liegen müssen. Aus diesen Gründen sowie dem § 124-4 Note 7 6 -. hervor¬
gehobenen bietet die von den Verein. Staaten stets vertretene und neuerlich durch
Marcy 's berühmte Depeschev. 28. Juli 1856 geforderte Freiheit des Privateigen¬
tums zur See die einzig praktische Lösuug, wovon der erste ernsthafte Krieg Eng¬
lands die dort noch Widerstrebenden überzeugen wird ; sie allein wird auch den
endlosen Streitigkeiten über den Charakter des weggenommenen Eigentums ein
Ende machen, welche die Prisengerichte vornehmlich beschäftigen und bei der Schwierig¬
keit, zwischen neutralem und feindlichem Gut zu unterscheiden, oft so willkürlich ent¬
schieden werden. Die Prisengerichte wären dann wesentlich auf die Fragen der
Contrebande und der Blokade beschränkt und würden sehr viel weniger Widerstand
bei den Neutralen finden. Alle ändern versuchten Reformen sind undurchführbar,
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die oben von H. vorgeschlagene, weil der Sieger jedesmal die Sequestration zur
definitiven Wegnahme machen würde , die von Prof . Lorimer vorgeschlagene, daß der
Staat die Eigentümer entschädigen solle, weil keine Regierung solche Verbindlichkeit
übernehmen wird . — Die Geschichte der Frage am vollständigsten bei Aegidi, Frei -
Schiff unter Feindes Flagge 1866 . Italien hatte in seinem Seegesetzbuch Art . 211
unter Bedingung der Gegenseitigkeit die Freiheit des Privateigentums ausgesprochen ,
1866 wurde sie von ihm selber wie von Preußen und Oesterreich proclamirt , 1870
von Deutschland auch ohne Gegenseitigkeit, aber im Jan . 1871 aufgegeben , was zu
bedauern ist, wenn dies nicht als Repressalie für die Behandlung der Matrosen
als Kriegsgefangener geschah. Die Verein . Staaten , welche mit Preußen dm
Grundsatz durch den Vertrag von 1785 zuerst emgesührt und ihn durch Marcy 's
erwähnte Depesche v. 28 . Juli 1856 wieder vorgebracht haben , sind mit der kurzen
Unterbrechung des Bürgerkrieges demselben treugeblieben . Staatssecretar Fish drückte
in seiner Note v. 22 . Juli 1870 dem Preußischen Gesandten die Hoffnung aus : „ tbrtt
t ,lw (Fovsrninsiit anci tbs xsopls ot ' tbs Ilnitsä 8tst68 , 1>6 AratjÜLä
sssinZ ' xrinoixls ok tds iinmunit ^ ok xrivats -lt ssa universalis
rtzcoo-llissä 3,8 anotlise rssti -sininZ ' anä liuinsniriiiiZ ' inüiisiiLs irnxossd
rnoäörn oivilisa -tioQ on tbs art ol ' war " . Am 26 . Febr . 1871 haben die Verein .
Staaten auch ausdrücklich iu dem Handelsvertrag mit Italien den Grundsatz aus-
geuommeu . (Art . 11 .) Der Abschluß ähnlicher Verträge wird am wirksamsten der
allgemeinen Lösung in diesem Sinne Vorarbeiten . Daß Frankreich und England
mit China 1860 aus die Wegnahme seindlicher Handelsschiffe verzichtet hätten , wie
wohl gesagt wird , ist nicht richtig, sie haben nur die Pariser Declaration angewandt ,
obwohl China ihr nicht beigetrelen war (Hi88 II , XXXIII .) , und ihren Unter -
thanen erlaubt die Handelsbeziehungen mit China fortzusetzen. !

Rechte der Kriegführenden auf feindliche Sachen im eigenen Territorium .

140 . Sachen einer im Kriege befindlichen Nation , welche sich
im Gebiete des Feindes befinden , unterwarf das alte Völkerrecht
dem feindlichen Appropriationsrecht durch Besitzergreifung , gleich
anderer Beute )̂ . Das heutige Völkerrecht kann diesen Satz nicht

. mehr billigen ; die Praxis der Staaten aber hat noch immer ziem¬
lich dasselbe Ziel zu erreichen gewußt , indem man nämlich dergleichen
Sachen unter dem Titel von Repressalien sogleich im Anfänge des
Krieges , ja sogar oft ohne ausdrückliche Kriegserklärung , mit Be¬
schlag belegt und dann confiseirt hat . Diefes Schicksal trifft vor¬
züglich die seindlichen Schiffe , welche sich zufällig zu dieser Zeit in
den Hafen eines Kriegstheiles befinden und mit einem Embargo
bestrickt werden können . Es trifft ferner die Waaren , welche ein
Unterthan des feindlichen Staates in dem anderen Staate gekauft
und für seine Rechnung liegen hat , desgleichen die Waaren und
sonstiges Eigenthum von feindlichen Unterthanen , die sich bisher
sogar längere Zeit hindurch sriedlich sür ihren Geschäftsverkehr in
dem auswärtigen Gebiete aufgehalten haben . Die Prisengerichte
mächtiger Staaten haben dann kein Bedenken gefunden , durch ihre

20*
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gelehrten Richter mit großer Scrupulosität die Heimatseigenschaft
solcher Verkchrstreibenden untersuchen zu lassen , wobei man nicht
verfehlt hat , wenn nur der geringste Zweifel obwaltete , ob die¬
selben noch feindliche Unterthanen feien oder ihr Domieil diesseits
genommen, eine Confiscation auszusprechen )̂. Selbst lang etablirte
Handelshäuser und Comptoirs feindlicher Unterthanen im Ge¬
biete des anderen Theiles sind diesem Schicksale nicht entgangen b).
Nur specielle Vertragsstipulationen , dergleichen sich in den meisten
neueren umfassenden Handelsverträgen finden , können hiergegen
schützen und die Möglichkeit einer ungehinderten Herausziehung
von Personen und Gütern aus feindlicher Botmäßigkeit ge¬
währen 4).

Allerdings hat man auf der anderen Seite gewöhnlich vermieden,
die unbeweglichen diesfeitigen Güter feindlicher Unterthanen unter
einen folchen Beschlag zu legen und Repressalien daran auszuüben ,
um nicht eine Retaliation der Maßregel von Seiten des Feindes
und dadurch ebenso viele oder selbst noch größere Nachtheile für die
diesseitigen Unterthanen hervorzurufen )̂.

Man erkennt hieraus leicht, daß in dem erwähnten Confis -
eationsverfahren ein gemeiner Raub enthalten ist. Die allein zu¬
lässige Maßregel würde die Schließung und vorläufige Beschlag¬
nahme feindlicher Handelshäufer fein dürfen .

Ii . 51. ß 1 D . äk ÄLHuir. rer . äs äow . : „Lt Huas r68 kostileg
Äpuä nos sunt , non pudlioas ssä ovoupLntiuni Vgl . mit 1. 12 xr .
D . äs oa-ptiv .

2) Man vgl . Iritsrn . 1 .̂ IV , 8 16— 18 und darüber die Be¬
merkungen von kanäo x>. 4l2 —424 . A . Das Citat aus 'Wd.saton paßt nicht,
La dort nicht die Frage feindlichen Eigentums im eigenen Gebiet erörtert wird,
sondern die , welcher Nationalität die Unternehmer gewisser von dortaus gemachter
Handelsoperationen waren.^

b) HVKeaton H 19. Die ganze frühere Praxis Großbritanniens lernt man
aus Instit . ok intern . 1̂ . Vol . 1, oli . 1 u. 2. Desgl . aus kinllirnors
III , 146 (der aber zugiebt , daß das , was er als striot rixkt betrachtet, längst
uicht mehr geübt, und ebeuso Halleck XIX , Z 12 gegen Hautefeuille, womit zu ver¬
gleichen Iüll6iN^8 territory snä g-lisn 6n6llli68 . L.. n . OallÄ . Ü 08t0ll 1864 ).

4) sk. Die Auffassung dieses Paragraphen muß als veraltet bezeichnet werden,
Las heutige V . R. sanctionirt die Beschlagnahme feindlichen Privateigentums im
eigenen Gebiet nicht mehr und hat auch den Embargo desselben in Häfen befeitigt.
Dasselbe gilt von Schulden, denn wie der NarskslI sagte : „listwesu
äsbts «ovtraetsä unäsr ttis kaitli ok anä xropsrt ^ aoĉ uirscl in tlis
6our8s ot' traäs , rsasor » no äi8tillotioir ." (T'Migg II , 100 .) Bereits 1812
cassirte der IIn . 8t . -8up . 6t . ein Erkenntniß, welches aus der Kriegserklärung die
Consequenz gezogen , daß britisches Eigentum auf amerikanischemBoden verfallen
sei. Nur bei Ausbruch des Bürgerkrieges 1861 coufiseirten die Conföderirten
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Staaten alles bewegliche und unbewegliche Eigentum des Nordens auf ihrem Ge¬
biete , mit Ausnahme der Staatspapiere , eine Maßregel , gegen die England als
,,g.n aot unusual as it, va8 ur^ust," protestirte. Ueber die von den Nordstaaten
dagegen aufgestellte Theorie vgl. 135 Note 2 6 -., sie war um so schlimnier, als sie
sich auf alles feindliche Eigentum erstreckte „wlistlikr witkin dis territory or
vitkout ", also auch auf Baumwolle , die in den Nordstaaten aus der Zeit vor
dem Kriege lagerte.^

5) a. a. O . ß 12 . LHIsok XIX , 12.

Vertrage währen - und auf den Lall des Krieges *).
141. Daß selbst unter seindlichen Parteien nnd während des

Krieges ein gegebenes und angenommenes Wort verpflichte, d. H.
nach Treue und Glauben zu erfüllen sei, so lange die Möglichkeit
dazu gegeben ist; daß vorzüglich auch das vom Feinde bewiesene
Vertrauen nicht zu seinem Nachtheile gemißbraucht werden dürfe,
ist eine heutzutage von allen christlichen civilisirten Völkern aner¬
kannte Regel, deren Verletzung den Gegner zur entschiedenen Genug-
thuung berechtigen und vor dem allgemeinen Völkertribunale der
öffentlichen Meinung infamiren würde )̂. Darauf beruhen nnn
auch die in neuerer Zeit auf den Fall eines gegenseitigen Kriegs¬
standes geschlossenen Cartels über das in gewisser Beziehung zu
beobachtende Verfahren, z. B. die Conventionen zwischen Frankreich
und Großbritannien wegen der Küstenfischereien und Fischerboote
u. dergl.

Die im Kriege selbst noch vorkommenden Conventionen haben
entweder ein dauerndes Verhältniß zum Zweck, oder nur gewisse
vorübergehende Leistungen. Zu der ersteren Art allgemeinen In¬
haltes gehören:

Erstens : die Cartels wegen des Postverkehrs zwischen
den kämpsenden Staaten ; wegen der Bezeichnung und Behandlung
der etwaigen Parlamentärs ; wegen der Couriere und Pässe ;
wegen des Gebrauches oder Nichtgebrauches gewisser Waffen; wegen
der Behandlung der Kriegsgefangenenu. dergl. mehr.

Zweitens : die Neutralitäts - Verträge , wodurch be¬
stimmte Gebiete, Plätze und Personen eines Territoriums oder ganze
Kategorien von Unterthanen außerhalb des Kriegsstandes gestellt
werden, mit denselben Wirkungen, welche die Neutralität überhaupt
gewährt, es sei nun in jeder Hinsicht oder nur in gewissen Beziehungen.

i) Groot III , 20. Vattel III , ok. l6 . Llüder , Di -, ä . A. § 273 f. Lallselc
XXVII . Nall III , cd . 8. Non - 1i08til6 rslationL bstwssn I»6lIiK6r6ntl8.
v. Martens II tz 127 .
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2) §iä68 etiam 1i08ti 86rvÄnäL . ^ .uAugtiv . 6 . 3 , 6 . 23 , Hu . 1 . Es qiebt
Niemand , der das Gegenlheil behauptet . S . selbst L ^nk6r8lio6k , (jnaest . 1 , 1,
der sonst Betrug gegen den Feind für erlaubt hält . Vgl . ^ ksaton IV , 2 , 17.

b) Interessante Beispiele aus der Staatenpraxis liefert in dieser Beziehung
Wurm in der Zeitschrift für Staats -Wissenschaft 1851 , S . 296 .

142. Specielle Kriegs-Conventionen sind:
a . Ertheilung von Schutzbriefen , namentlich einer sogenannten

89 ,uv6AZ .rä6 ( salva . Zunräis ,) , womit einer feindlichen Person oder

Sache ein ausdrücklicher Schutz gegen feindliche Behandlung von
Seiten der Partei des Ertheilers fchriftlich und authentisch zuge¬
sagt oder ein lebendiger Schutz durch Militärpersonen mit authen¬
tischer Legitimation gegeben wird , in welchem Falle die letzteren ,
so lange sie sich selbst friedlich und ihrer Bestimmung gemäß Ver¬
halten , bis zu ihrer Rückkehr zu den Ihrigen sogar von der Gegen¬
partei als unverletzbar geachtet werden müssen ; in ähnlicher Weise

die Ertheilung eines sicheren Geleites sür bestimmte Personen,
um einen ihnen sonst verbotenen oder gefährlichen Ort besuchen zu
können ;

imaleichen die schon mehrfach erwähnten Licenzen für Schiffe
und Schiffsgut (§ 123 a. E.) ').

b. Contributions - Verträge , welche mit feindlichen
Unterthanen abgeschlossen werden, und wodurch dieselben die
Zahlung bestimmter Summen oder gewisse Lieserungen übernehmen,
insbesondere durch Ausstellung von Schuldbekenntnissen statt zu
leistender baarer Zahlung . Verpflichtungen dieser Art eignen sich
zwar zu einer Einklagung bei den Gerichten des feindlichen Landes
selbst nur in so weit, als letztere sich im Bereiche des sorderungs-
berechtigten Oceupanten befinden; natürlich kann dieser aber auch
im Wege der Gewalt die Realisirung herbeisühren. — In wie weit
dergleichen Verpflichtungen noch nach vorübergegangenerOccupation
fortdauern, wird durch die Grundsätze des Abschn. IV bestimmt.

o. Loslassungs - oder Ranzioniru ngs - Verträge
bei der Seekaperei , wenn der von einem feindlichen Kaper ge¬
nommene Schiffer seine Loslassung gegen ein bestimmtes Lösegeld
mittels Ausstellung eines killet äs raiitzon und Ueberlieferung
einer oder der anderen Geifel erhält; üblich etwa seit dem Aus-
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gange des 17. Jahrhunderts . So weit dergleichen Ranzionirung
nicht durch neuere Staatsgesetze den Kapern verboten ist , entsteht
daraus einerseits die unbedingte Verpflichtung zur Bezahlung
des Lösegeldes , so fern die Prise selbst nur rechtmäßig gemacht
war — eine Verpflichtung , welche sogar von den Gerichten des
Schuldners gehandhabt werden muß ; andrerseits ein Recht auf
den Schutz des feindlichen Staates , dem das Lösegeld zufließen
soll , gegen fernere Angriffe bis zu dem angewiesenen Ziele der
Reise , unter der Bedingung jedoch, daß der Losgelassene davon
nicht willkürlich abweicht. Das killst äs rg-ntzon wird übrigens
selbst wieder ein Gegenstand der Beute , wenn der Kaper seinerseits
genommen wird . Gehört der Unternehmer des Kaperschiffes zu
dem Staate des Ranzionschuldners , so hängt cs von den
dortigen Gesetzen ab, so wie von den weiterhin darzustellenden Grund¬
sätzen der Wiedernahme oder des Postliminiums , in wie fern der
Schuldner von seiner Verbindlichkeit befreit wird 2).

6. Auswechselungs - Verträge wegen der Gefangenen .
Diese kamen vorzüglich erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahr¬
hunderts in lebendigeren Gebrauchs ). Es wurden dabei meist die
verschiedenen Kategorien der Militärpersonen berücksichtigt und ge¬
wisse Verhältnißzahlen bei der Ausgleichung zum Grunde gelegt.
Die Ausgleichung des Plus oder Minus geschah entweder durch
Geld oder in sonstigem Aequivalent )̂. Alles ist jedoch von den
jedesmaligen Conventionen abhängig .

e. Capitulationenb ) von Truppentheilen oder Waffen¬
plätzen oder Schiffen .̂ Sie werden bedingt )̂ oder unbedingt
geschlossen; die Vertragsform besteht meistens in der schriftlichen
Proposition der Bedingungen von Seiten des Capitulirenwollenden
und in der schriftlichen Erklärung des anderen Theiles auf jene
Proposition .

k. Waffenstillstands - Verträge b) wegen Unterbrechung
der Feindseligkeiten. Sie sind entweder allgemeine, sür die feind¬
lichen Parteien in allen Punkten gültig , oder nur besondere für
gewisse Truppen , Gegenden und Linien , und werden bald auf be¬
stimmte, bald auf unbestimmte Zeit eingegangen . Sie sind für die
Staatsgewalten verbindlich mit dem verabredeten Anfangspunkte ,
einzelne hingegen dafür nur verantwortlich von dem Tage der er¬
haltenen Kenntniß . Den hierdurch dem anderen Theile erwachsenen
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Nachtheil müssen die Staatsgewalten selbst wieder ausgleichen.
In der Natur eines Waffenstillstandes liegt übrigens die Er¬
haltung des 8tk>.1.n8 Hno in Bezug auf die gegenseitige kriegerische
Stellung , ohne weitere Ausdehnung derselben zum Schaden des
Gegners . Zur Befestigung und Sicherung der bisherigen kann
jeder Theil thun , was ihm gut dünkt 9). Auch kann ein un¬
schädlicher Privatverkehr mit rechtlicher Verpflichtung unter den im
Waffenstillstände eingeschlossenen Unterthanen der feindlichen Staaten
stattfinden . — Die Wiedereröffnung von Feindseligkeiten Pflegt,
wenn die Frist keine ganz momentane ist, geziemender Weise wenigstens ,
durch eine vorherige Aufkündigung angezeigt zu werden ^ ) ; bei dem
unbestimmt eingegangenen Waffenstillstände ist sie sogar wesentlich,
wenn nicht durch einen anderen bestimmten Grund der Vertrag
seine Existenz bereits verloren hat .

6-. UnAkIdreolit , äs salvs, Kuaräig,. 1743. Vattsl IV Z 171.
A . Ein solcher militärischer Schutz wird vorzugsweise Kirchen, Museen u. s. w.,
so wie neutralem Eigentum gegeben. Ein geringerer Grad sind Pässe, welche be¬
stimmten Personen nur die Erlaubnitz geben, sich in dem besetzten Lande zu be¬
wegen, ohne ausdrückliche Gewähr für Schutz derselben.

Solche Pässe sind streng persönlich, wirksam nur für die darin genannte
Frist und nur im Bereich der betr. Militärgewalt gültig , jederzeit widerrufbar so¬
wohl von dem Aussteller als seinem Vorgesetzten. Der Tod des Ausstellers oder
seine Ersetzung durch einen Anderen sind dagegen nicht relevant.̂

2) 6̂ . Licenzen sind nicht persönlich auf Fuhrmann oder Capitän, aber sachlich
aus die genannten Schisse oder Waaren beschränkt, sie werden in der verschiedensten
Form gegeben, sowohl an Unterthanen der Kriegführenden (allgemein wie 1860 im
Kriege der Westmächte mit China), oder beschränkt für gewisse Plätze und Waaren ,
an Neutrale für blokirte Häfen und sogar an seindliche Unterthanen , die dann ad
do « nicht als Feinde behandelt werden. Ihre Gewährung ist eine Frage der Politik
und geschieht gewöhnlich, weil der Kriegsührende gewisse Artikel aus dem Laude
feines Gegners selbst braucht. Nicht nur jeder Betrug , sondern auch jede unrichtige
Darstellung des Sachverhaltes beim Nachsuchen derselben zieht ihren Verlust nach
sich. Die beschränkten Licenzen, die in den Napoleonischen Kriegen eine große Rolle
spielten, haben durch die Eisenbahnen sehr an Bedeutung verloren und sind in den
neueren Kriegen nicht vorgekommen.^

5) 'VVtisatori, intern . 1 ,. IV , 2 F 27 (28. sä . Ir .). Vgl. v. Martens , Verf.
über Kaper 8 23. ^ killiinors III , 177. 644. A . Die juristische Definition der
ransoni von 8tor ^ bei I 'diUiwork 645 ss. Der Loskaus kann nie erzwungen
werden, sondern ist freiwillig anf beiden Seiten , er macht Schiff , Mannschaft und
Ladung frei , aber gilt nur für eine bestimmte Reise, und wenn der Capitän ohne
Seenoth von dem vorgeschriebenen Wege abweicht, setzt er sich neuer Wegnahme
aus . Der Preis des Loskauss ist eine geringere Summe , als die Prise bei Ab-
urtheiluug werth sein würde , weil er den Captor der Mühe überhebt, sie in den
Hafen zu bringen. Eben weil er eine Milderung des Kriegsrechtes ist , hat die
Raval krE Xct , von 1864 den Krenzern nur ausnahmsweise gestattet, seindliche
Schisse sich loskaufen zu lassen, und englische Schisse selbst dürsen sich nur mit be¬
sonderer Erlaubniß loskaufen, übrigens ist der Loskans ziemlich außer Gebrauch
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gekommen .^ ULllsek XXVII , 20 . OesZuer , 1 6̂ Droit äss ^ sutrsb p . 352 .
Loeelr , p . 182 8uiv .

Du Nont , Oorps univ . t . VII , I , x>. 231 , hat den ältesten Cartel dieser
Art aus dem Jahre 1673 .

5) v / dsaton IV , 2 8 3 . Wegen der älieren Praxis im Mittelalter : îVsrä ,
I , 298 844 . Vattel II § 278 LaUsoIc XVIII .

6) <1. § 1-. Duäovioi , äs oa-pitulationib . Hai 1707 . jk . Sie sind rein mili¬
tärisch, dürfen daher ohne besondere Ermächtigung nicht in die Politik einareifen , val .
z. B . die Capitulation Kleber 's bei El Arisch 1800 . Hall , x . 508 .

sk. Die Vertragsform kann nicht wohl in einer Proposition liegen , welche
nur den Ausgangspunkt der Verhandlung bildet.^ Eine sonst häufige "Bedingung
war : wenn nicht innerhalb einer gewissen Frist Entsatz kommen sollte, und dann
es auf den Ausgang des Kampfes ankommen zu lasten . 'VVarcl II , 226 f.

2) Groot III , 21 . Vattel III H 233 ff. Hallsvk XXVII , 5. Lall x . 500 .
v) sk . Dies ist schwerlich genau . Richtiger LUI : „T'lis eüect ok tru668 is

not to xut s. stop to g-ll äireetl ^ oUsnsivs aetb , dut to intsrälet all
Lot8 tSlläioZ ' to strsnAtbeii a, dslliAkrsnt tii3 6Q6M^ LMrt krom tlis
L^ r66irl6vt xvoulä kavs bseii in a Position to Kinder ." So wenig der Be¬
lagerer neue Werke aufführen darf , darf der Belagerte Breschen ausstlllen oder
neue Werke errichten an Stellen , welche nicht vorher außerhalb der Operationsweite
des Feindes lagen , aber der Belagerte kann sich an solchen Plätzen , die dem Feind
unerreichbar waren , verstärken , sowie der Belagerer neue Truppen oder Munition
an sich ziehen. Die Amerikan . Kriegsartikel betrachten die Reparatur von Breschen
als offene Frage , Art . 143 . Besonders streitig ist oft die Verproviantiruug von
Festungen , die Behauptung des Grasen Chaudordy : „Is xrinvips ä 'un arwistiev
iropliyuk useeMairsinklit , il 68t HU68tion ä 'uus xlaos a88i6A66, 16 rsvi -
tg,i1l6m6nt äs osttk xlaos " ist durchaus willkürlich und wird durch die Geschichte
widerlegt ; wird sie verweigert , so zeigt dies , daß der stärkere Theil die Verhält¬
nisse noch nicht zum Frieden reif halt . Preußen gab 1864 in Nicolsburg die Ver -
Proviantirung der Böhmischen Festungen zu, verweigerte die vou Paris Oct . 1870 ,
weil Graf Bismarck nach dem Aufstand v. 30 . Oct . glaubte , daß die Regierung
nicht stark genug sei , die Ausführung des Friedens zu sichern, er forderte deshalb
6(iuival6iit8 militaires , die Besetzung von wenigstens einem der Pariser Forts .
Thiers , der sich darüber beklagte , hätte sich daran erinnern sollen , daß er selbst
Napoleon I . gelobt hatte , weil er Mantua 1801 einen Waffenstillstand mit freier
Erneuerung der Vorräthe geweigert . (Hi8t . äs la, R-ävolut . fr . VII , p . 84 ,
Ug .2Lä 6. Är . Idisr ^ , Rsv . ä68 2 Nonä ,68 59 x>. 468 ) Zuweilen wird die Menge
der gestatteten Lebensmittel festgefetzt, bei Mantua von 10 zu 10 Tagen , bei Pleis -
witz 1813 von 5 zu 5 Tagen ,)

*0) K. Dies kann bei Waffenstillstandsverträgen auf bestimmte Frist nicht an¬
genommen werden .^

143. Von sämmtlichen vorstehend bemerkten Verträgen gelten
im Allgemeinen die nämlichen Grundsätze, wie auch im Frieden,
ja, die kriegerische Ehre gebietet eine um so strengere Beobachtung
jener Grundsätze. Befugt zur Abschließung solcher Conventionen
ist von Amtswegen jeder Truppenbesehlshaber, so weit das Be-
dürfniß derselben in seinen besonderen Wirkungskreis eingreift,
ohne daß cs dazu der Ratification des Souveräns bedarf̂). In
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so fern aber die Verpflichtungen oder Zusagen über jenen Wirkungs¬
kreis hinausgehen, sind sie als persönliche Sponsionen zu be¬
trachten, daher ohne Ratification des Souveräns nicht gültig,
sondern einer Rescission unterworfen(H 84). Sendboten, z. B.
sog. Parlamentärs, desgleichen die sog. Cartelschiffe, welche dazu
bestimmt werden, Verhandlungen mit dem Feinde einzugehen oder
authentische Mittheilungen über den Abschluß einer Verhandlung
zu machen, stehen unter dem Schutze des Kriegsrechtes als unver¬
letzbar.

Als Verstärkungsmittel und zur größeren Sicherheit der auf¬
erlegten Verpflichtung dienen die schon oben (Z 96) angegebenen,
mit Ausnahme der rein privatrechtlichen, für einen Feind nicht
realisirbaren; namentlich also die Gestellung von Geiseln, deren
Rechtsverhältniß auch im Kriege kein anderes sein kann als im
Frieden, ferner die Einräumung von Waffenplätzen, endlich auch
die Ueberlieferung von Faustpfändern, woran sich der Feind im
Falle der Nichtersüllung factisch gleichsam im Wege der Repressalien
halten kann. ^

Jede Contravention des anderen Theiles berechtigt zur so-
sortigen Aushebung des Vertrages ohne weitere Aufkündigung.
Es machen daher Verträge dieser Art eine vorzüglich sorgsältige
Abfassung nothwendig und eine sofortige Erfüllung ohne einigen
Verzug räthlicĥ).

>6 . Wenn Waffenstillstände ein bedeutendes Gebiet umfassen , so ist es oft
. nicht möglich , alle Truppen sofort von dem Abschluß in Kenntniß zu setzen, und es
wird dann für entferntere ein späterer Anfang verabredet . Werden aus Uukeuntniß
die Feindfeligkeiren nach Abschluß von irgend einem Theile des Heeres fortgesetzt ,
fo sind die dabei gemachten Gefangenen freizugeben . Es kommt auch vor , daß ge¬
wisse Corps vom Waffenstillstände ausgeschlossen werden , wie z. B . das Bourbakische
in dem von Versailles 1871 .^

2) Treffend bemerkt IV , 2 , 23 : „ In tbk86 oompaots , ti -ne rs
ivässä it ds said to de ot ' td .6 6886N66 ok tds oontract .

It ' tkinA 066 UI-8 to renäsr its iininsäikts exsontion impraotioLbls , it
1Z660N168 ok NO kü 'kt , or st Isast 18 snd ^ 66t to de vg -risä krtzLli LöSotiation ."
Warnende Beispiele : die wieder aufgehobene Convention von Kloster Zeven 1757 ;
die Convention von El Arisch 1800 ; die Capitulation des Marschalls St . Cyr 1813 .
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Dritter Abschnitt.

Die Neutralen und ihre Rechtes.

I. Ueberhaupt.
144 . Nichts ist so wichtig für den rechtlichen Bestand einer

sittlichen Staatengeseüschast , als ein klares und festes Verhältniß
der Neutralität -).

Neutral (meäiuZ in dsllo ) ist in der weiteren Bedeutung jeder
Staat , welcher an einem Kriege nicht als Hauptpartei Theil nimmt ;
der allgemeine Charakter dieses Verhältnisses ist : Fortbestand aller
Rechte des Friedens mit Parteilosigkeit und ohne Feindseligkeit gegen
die Kriegführenden . Hier finden allerdings Abstusungen statt 3).

Es giebt eine vollkommene oder strenge Neutralität ^
welche sich jeder Art von Theilnahme zu Gunsten einer Kriegs -
Partei enthält . Es giebt aber auch eine unvollständige Neu¬
tralität , wo von der Strenge der Regel etwas nachgelassen wird .
Ein solcher Fall tritt ein :

Einmal bei derjenigen Macht , welche vor dem jetzigen Kriege
und ohne Hinsicht auf denselben eine particuläre Kriegshilfe oder
auch selbst eine ungemessene Defensivhilfe zugesagt hat , so lange
diese nicht in einen Angriff übergeht und der Gegner sich dabei
beruhigt (ß 117 ) , im Uebrigen auch die Bedingungen der Neutra¬
lität beobachtet werden )̂.

Zweitens : wenn ein Staat allen kriegführenden Theilen die¬
selben Vergünstigungen wirklich gewährt )̂ ; oder zwar nur dem
einen Theile , jedoch vermöge früherer Verträge o) ; oder mit aus¬
drücklicher Genehmigung des anderen Theiles ; oder auch nur vor¬
übergehend und Kons , üäs im Drange der Umstände .

Außer dieser qualitativen Verschiedenheit der Neutralität giebt
es auch eine quantitative , indem sie nämlich sowohl eine allgemeine ,
dem Staate in seiner Gesammtheit zustehende oder , nur eine partielle ,
auf gewisse Theile oder Personen desselben beschränkte sein kann )̂ .
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*) Fsr6 . Oaliani (Neapolitanischer Diplomat 1787 ) , Vki äovsri äsi xrin -
vixi AusrrsAig -nti verso i usutrsli . Uapoli 1782 , übersetzt mit Commentar von
C. Ad . Cäsar . Leipzig 1790 . Lautklsuills , Oroit8 st <l6voii '8 ä68 oations
Q6ut,r68 6N t6Nix8 äs AU6rr6 Ilig.ritini6 . 3 . eä . karis 1868 . 3 vol . 0688N6r »
1 6̂ äroit äs8 nkutres 8ur nisr . 2 . öä . 1876 . Hall I H 19 — 25 . 1874 .
Ri ^ uölm « p . 141 . 270 . I 'liillimork III , 225 . Hallsolr XXII s. lü^lvo III
6t IV , I. I — VII . Geffcken in v. Holtzend. Handb . IV : Das Princip der Neu¬
tralität .

-) sk. GeffckeN1. 6. : Geschichtliche Entwickelung der Neutralität . Der Begriff
ist ein wesentlich moderner , weder das Altertum noch das Mittelalter kannten den¬
selben . auch der Oonsolato Nar spricht nur vou Äiuio1i8, man war Freund
oder Feind des Kriegführenden . Bis Ende des 17 . Jahrh . sieht man , daß Staaten ,
ohne selbst am Kriege theilznnehmen , Dinge erlauben , die unzweifelhaft für den
einen oder anderen Kriegsührenden nachtheilig sind , z. B . Truppenaushebungen ,
Ausrüstung von Kapern in ihren Häsen , Ausnahme von Prisen daselbst u . s. w.
Selbst die Regierung gab ost Subsidieu und behauptete doch nicht am Kriege theil-
zunehmen . Kurz , thatsächlich war die Furcht , selbst angegriffen zu werden , die einzige
Schranke , welche das Benehmen gegen Kriegführende regelte . Festere Grenzen
zogen zuerst Verträge , in denen man sich versprach , niemals den künftigen Feinden
des anderen Theiles zu helfen und nicht zu dulden , daß die Unterthanen dies thun
würden . Nur allmählich erwuchs hieraus das Rechtsbewußtsein , daß dies auch
ohne Vertrag nicht statthast , einerseits strebte die Eifersucht der Kriegsührenden zu
hindern , daß dritte Staaten Verbündete des Gegners würden , andrerseits hatten
diese Staaten das augenscheinliche Interesse , ihren sriedlichen Verkehr mit beiden
Theilen sortzusetzen. Die Rechte und Pflichten dieser Lage der Nichtbetheiligten zu
bestimmen , war die Aufgabe des Theiles des V . R 's . , welches die Gesetze der
Neutralität umfaßte . Die Ausfassung bei Groot : „Vs lÜ3 in dsllo msclii
sunt " war noch sehr unvollkommen , klarer tritt sie in Bynkershoek 's Huasst . sui '.
pnbl . 1737 hervor , aber blieb bis Ende des 18. Jahrh . noch sehr schwankend. Die
Nentralität setzt ein Gleichgewicht der Staaten voraus , welches dem Mächtigen nicht
erlaubt den Schwachen zur Heersolge zu zwingen , und dies Gleichgewicht sehlte
namentlich zur See . Zuerst strebten die Holländer , dann England ihr Uebergewicht
zu benutzen, um die Neutralen zu nöthigen , sich ihren Ansprüchen zu sügeu . Napoleon I .,
der gegen England zur See weitgehende Rechte der Neutralen geltend machte , trat
dieselben zu Laude mit Füßen , und wir haben in unseren Tagen gesehen , daß die
Verein . Staaten , die srüher vornehmlich die Rechte der Neutralen vertheidigten , die¬
selben während des Bürgerkrieges mißachteten und die der Kriegsührenden auf die
Spitze trieben .^

2) H Dies ist entschieden zu bestreiten , der Neutrale muß jedes Thun unter¬
lassen , was einen Theil der Kriegführenden stärkt. Eine „nsntralite disnvkillLnts ",
wie sie Graf Bernstorff 1870 in seiner Correspondenz mit Lord Granville über den
Waffenhandel wünschte , ist keine Neutralität mehr , denn in dem Maße , als sie sür
den einen Theil wohlwollend ist , muß sie sür den anderen übelwollend werden .
Auch waren die Gründe , weshalb der Botschafter aus eine solche Haltung Englands
gehofft, nicht völkerrechtlicher, sondern politischer Natur , die Ungerechtigkeit des Krieges ,
die Gefahr eines Sieges Frankreichs u . s. w., Erwägungen / die England zur Theil -
nahme am Kriege veranlaffen konnten , aber rechtlich irrelevant waren , so lange es
neutral blieb.^

4) Beispiele solcher Neutralität s. im Pyren . Frieden v. 7. Nov . 1659 Art . HI .
Du Nont t . VI , II , x . 265 ; in dem Dänisch-Schwedischen Kriege von 1658 ,
1659 hinsichtlich der Niederlande : im Spanischen Successionskriege hinsichtlich Däne¬
marks . Vgl . Nau , Völkerseer. H 233 . 234 . ZeliiniäUn § 10. XXII , 2 .
Die Zulässigkeit der Annahme einer solchen Nentralität bestreitet üa -utsktzuills I ,
382 — 393 . In der That handelt es sich aber auch nur um eine gemeinsame Be¬
zeichnung einiger möglicher , obschon ganz precärer oder konventioneller Ansnahmesälle .

sk. Ist nach N . 3 unhaltbar und wird nicht dadurch bewiesen , daß sich der
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andere kriegführende Theil vielleicht aus politifchen Gründen eine solche Haltung
gefallen läßt, wie z. B . Rußland Seitens Oesterreiäss den Vertrag v. 2. Dec. 1854,
der direct feindselig gegen ersteres war. Das von Halleck angeführte Beispiel der
Schweizer Capitulatiouen paßt so wenig als das der früher in Frankreich dienenden
Schotten oder der Irländer im 30jähr . Kriege, weil hierbei nicht die Staaten als
solche betheiligt waren , das des Vertrags von 1778 zwischen den Bereinigten Staaten
und Frankreich ist deshalb nicht zutreffend, weil die ersteren schließlich einsahen, daß
die letzterem eingeräumten Rechte mit der Neutralität nicht vereinbar seien, und sie
aushoben ( 1793). Nur das ist zugegeben, daß eine bloße Bundesgenossenschaft mit
einem Kriegführenden die Neutralität noch nicht unmöglich macht, denn einmal kann
der zur Unterstützung verpflichtete Neutrale den vs-sus koeäeris verneinen, andrer¬
seits kann die Bundesgenossenschaft begrenzt sein, wie 1859 die deutschen Staaten
wohl zur Sicherung der zum Deutschen Bund gehörigen Provinzen Oesterreich's ,
nicht zur Bertheidigung der außerdeutschen verpflichtet waren. Für den Krieg-
führenden kommt es lediglich auf das thatsächliche Verhalten an.l

ö) !K. Dies ist , sobald es sich um eine Abweichung von der strieten Neu¬
tralität handelt , schon deshalb nicht richtig, weil dieselbe saeultativ gewährte Be¬
günstigung nie für beide Theile gleich wirkt, wie wenn der Neutrale z. B . beiden
gestatten wollte in feinem Gebiete Truppen anzuwerben, was H. auch 8 146 2. und
147 anerkennt.^
> 6) IK. Der Neutrale mag durch solche Verträge, gebunden fein, fein Verhalten
bleibt thatsächlich eine Verletzung der Neutralität / die Klagen Englands und
Holland 's über den Französisch-Amerikanischen Vertrag von 1778 ivaren daher ebenso
berechtigt, wie die Deutschlands gegen England , das 1848 sich durch einen solchen
alten Vertrag mit Dänemark entschuldigte, als es die Waffenausfuhr nach Deutfchland
verbot : „si nisäins sini altsri non p 088 um ut s-lteri sagt
öMksrslioelL , H. k . I . 6. 9 und kliillinrors III , 226 : „it is IM« to oontsnä
iliat eitbsr t-liis xrevions 8tix>u1atioii or tbs lirnitkä vlig-rLotsr ok tlis suoLOur
«an takö liostile kmä partial oliaraetsr ok 8uoii k>.n g-otion ." Damit
ist die Auffassung Bluntschli's (759) widerlegt, der aus einzelnen früheren Ano¬
malien wie dem Falle Dänemark's 1788 , wo außerdem Schweden protestirte und
nur aus politischen Rücksichten keinen Kriegsfall stellte (I d̂iUiinors III , 226), einen
Satz des heutigen V. R 's. construiren will.)

") H Partielle Neutralität ist Wohl für einen Gebietstheil möglich, wie für
Chablais und Faueigny bei Sardinien , aber schwerlich sür bestimmte Personen , da
nur die Haltung der Staatsgewalt in Frage kommt und diese sür alle Handlungen
derer, die ihr Gebiet bewohnen, verantwortlich ist̂

Grund und Ende - er Neutralität .

145. Das Recht der Neutralität , jedenfalls der strengen Neu¬
tralität versteht sich von vornherein bei jedem Theilnahmlosen ganz
von selbst. Es kann aber auch ein durch Verträge besonders garan -
tirtes sein und dadurch seine eigenthümlichen Grenzen erhalten , ja
die Neutralität kann selbst eine nothwendige, durch Verträge *) auf¬
erlegte sein. Im letzteren Falle befindet sich bisher nach den Ver¬
trägen von 1815 die Schweiz 2) , (bis 1846 die Stadt Krakau )̂ ;)
serner das Königreich Belgiens , so wie auch das Großherzogthum
Luxemburg seit 1875 )̂, sH. die Jonischen Inseln «) seit 1863, das
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Schwarze Meer von 1856 —71 )̂ , die Schifffahrtsanstalten der
Donaumündungen , die interoceamschen Verbindungen durch den
Isthmus von Panama d) und der Kanal von Suez ^ ) ^. Wiederum
giebt es Staaten , denen unter Umständen die Annahme oder Bei¬
behaltung der Neutralität unmöglich gemacht ist , wie z. B . den¬
jenigen , die durch eine Familien -Allianz zu einer vollständigen , selbst
offensiven Kriegshilfe zu Gunsten eines anderen Staates verpflichtet
sind , desgleichen denjenigen , welche zu einer Staatenconförderation
gehören , wenn diese einen Krieg unternimmt ^ ), oder aber welche
in dem Verhältniß einer Realunion zu einem anderen Staate
stehen , sie sei nun eine gleiche oder ungleiche Verbindung wo¬
gegen eine nur persönliche Union mehrerer Staaten unter einem
gemeinschaftlichen Oberhaupte ohne Realverband die Möglichkeit
einer Neutralität nicht ausschließt .

Unleugbar ist jeder Staat berechtigt , die Annahme und Erhal¬
tung der Neutralität mit den Waffen in der Hand zu schützen und
jede Beeinträchtigung durch Vertheidigungsmaßregeln , die sich auf
jenen Zweck beschränken , zurückzuweisen . Dies ist die bewaffnete Neu¬
tralität , zu deren Erhaltung selbst auch wieder Bündnisse geschlossen
werden können .

Jede Neutralität endigt mit einer Kriegserklärung ^ ) , welche
an den neutralen Staat oder von ihm an einen der kriegführenden
Theile ergeht , oder mit einer sofort saetischen Kriegseröffnung . Da¬
gegen kann der Ablauf einer vertragsmäßig der Neutralität vor¬
bestimmten Zeit jene noch nicht von selbst in einen Kriegsstand ver¬
wandeln .

jk . Ein solches dauernd und obligatorisch für neutral erklärtes Gebiet nennt
man deshalb neutralisirt , dies kann nur auf einem Collectivbeschluß der betheiligten
Mächte beruhen , ein Staat kann sich fo wenig aus eigener Machtvollkommenheit
für neutralisirt erklären , als ein einzelner anderer Staat ihm diese Eigenschaft ver¬
leihen kann , in beiden Fällen würden andere Staaten nicht verbunden sein , solche
Erklärungen zu achten. Der neutralisirte Staat dars nie zu den Waffen greifen ,
fo fern er nicht felbst angegriffen wird , muß aber deshalb auch im Frieden Alles
vermeiden , was die Aufrechthaltung seiner Neutralität erschwert , darf also keine
Verpachtungen übernehmen , welche ihn in einem Streit Anderer verwickeln könnten ,
wogegen er berechtigt bleibt alle Anstalten zu treffen , um auch selbst seine Nentralität
vertheidiqen zu können. Vql . über den ganzen Gegenstand Gefscken in v. Holtzend.
Handb . 'IV : Die Neutralität III , >

") Declaration v. 20 . März 1815 . Acceptation der Schweizer Tagsatzung
v. 27 . Mai d. I . Cougreßacte Art . 84 . 92 und Anerkennungsacte v. 20 . Nov .
1815 . äs Älartsns , 8uxp1 . IV , 157 , 173, 740 . Auch ein Theil Savoyen 's war
miteinbegriffen . Art . 92 der Wiener Congreßacte und Protokoll v. 7. Nov . 1815 .
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U ,Lrt 6N8, L . IV , 189 . Vgl . L .6VU6 äs Dr . intern . 1870 x>. 636 . sk. Die
frühere Neutralität der Schweiz beruhte auf Specialverträgen der Cantone mit ihren
Nachbarn , die Mediationsacte von 1808 gab keine Neutralität , sondern war im
Interesse Frankreich 's geregelt , weshalb 1813 die Verbündeten sie nicht achteten,
erst die Wiener Congreßaete Art . 84 begründete die dauernde Neutralität der Schweiz,
die seitdem stets geachtet ist. Zur Ergänzung derselben diente nach Art . 92 die Neu -
tralisirung der savoyischen Provinzen Chablais und Faucigny , aus welchen „toutss
Iss 5oi8 M 6 168 x>ui 88 ÄN 668 voisinss cl.6 lg. 8 uis 86 86 trouvsront 6Q etat
ä 'liostilits ouvsrttz ou irnivinsliis " die sardinischen Truppen sich zurückziehen müssen
und durch welche keine anderen passiren dürfen , so fern nicht die Schweiz das Gebiet
besetzt. Dies Recht steht derselben noch heute zu , obwohl sie es 1859 nicht geübt
hat . Da cm dieser Bestimmung ohne Zustimmung aller Coutrahenten nichts ge¬
ändert werden konnte , erklärte Art . 2 des Turiner Vertrages v. 24 . Mürz 1860 ,
welcher Savoyen an Frankreich abtrat , daß die neutralisirten Theile desselben in
gleicher Weise an dasselbe übergingen , aber die durch sranzösisches Circular v. 21 . Juni
1870 kundgegebene Absicht, sich mit den Europäischen Mächten über die übernommenen
Pflichten m 's Einvernehmen zu setzen, wurde nicht ansgesührt . Offenbar ist die
Lage dieser Provinzen in den Händen Frankreichs eine ganz andere als in denen
Sardinien 's . Gegenüber der Tripelallianz von Deutschland , Oesterreich und Jtalieu
erscheint die Neutralisirung für Frankreich als ein Vortheil , indem dieselbe es an
seiner Südostgrenze deckt und ihm gestattet , seine dortigen Truppeu sortzuzieheu,
während es 1860 die Neutralisirung als eine Beschränkung seiner Souveränetät
auffaßte . Immerhin aber kann an dem Art . 92 ohne Zustimmung aller Groß¬
mächte nichts geändert werden .^

3) Convention v. (21 . April ) 3 . Mai 1815 Art . 6 und Congreßaete Art . 118 .
äs Nartsns 1. 0. x . 254 . 429 . >6 . Krakau wurde 1846 durch Uebereinkunst
Rußlands , Preußen 's und Oesterreich 's in letzteres einverleibt .^

Separationsoertrag v. 15. Nov . 1831 Art . 7. Houv . reoueil t . XI . x . 394
und Vertrag v. 19. April 1839 Art . 7 . (Ebendas . XVI , 777 .) j6 . zwischen den
Großmächten uud Holland , in den ein Artikel , die dauernde Neutralität Belgieu 's
ausgenommen ward , welcher mit dem Art . 7 des Vertrages v. 15. Nov . 1831
identisch war ; denselben Artikel enthielt der Vertrag von gleichem Datum zwischen
Holland und Belgien , während gleichzeitig ein Vertrag zwischen den fünf Großmächten
und Belgien unterzeichnet ward , der den Vertrag von 1831 aufhob und erklärte,
daß die Artikel des Belgifch-Holländifchen Vertrags „sont eonsiderss coWms

1» rusius force et vsleur , Hue s ' ilg etaieut iextuelleraeut irreres äg ,ri 8 ! e
xre 8ent acte , et czu'ils se trouvsut 8.iu 8i xl 8>668 8OU8 la AAraut-ie äe I ŝur 8
äites N ^ 68t 68." (^ renät , lÄE sur la neutrLlitä äs 1a Zelgiyue . 1845 .)
Die Verträge , welche England am 9 . und 11 . Aug . 1870 mit Preußen und
Frankreich abschloß , regelten nur die Ausrechthaltunq der Neutralität Belgiens für
einen bestimmten Fall . I

5) sk. Art . 2 des Vertrags v. 18. Mai 1867 (Oalvo III § 2313 ).^
°) stz. Art . 2 des Vertrags v. 14 . Nov . 1863 zwischen den fünf Großmächten :

„ 168 iles IorÜ 6 riu 68 3 ,xr 68 leur reunion au ro ^ aurae äe Aröve ĵouirout äss
avg.ntLA 68 ä 'une ueutra -lits xerpstuells . I ês partiss oor>trg .otLnt 68 s'6iiAg.A6llt
s. r 68x 6oter ostte ueutralite , mg.i8 r»e 1a Aara.uti 886 Lt ^ L8."

Uurichtig ist es , weuu Bluntschli (745 6.) nach dem Pariser Frieden von 1856
eine Neutralität Serbien 's behauptet , denn der Art . 29 spricht nicht von einer
solchen, sondern verlangt nur den „sooorä xrealadls sntre 168 Hautes I ŝrtiss
vontraotLntss " sür eine bewaffnete Intervention .^

7) 6 . Art . 11 des Parifer Vertrags v. 30 . März 1856 , anfgehoben durch
den Londoner Vertrag v. 13. März 1871 .^

b) >6 . Als Ergänzung wurden durch Vertrag der sechs Großmächte und der Psorte
v. 2 . Nov . 1865 , betr . die Schifffahrt in den Donaumündungen , die für die¬
selbe von der Europäischen Commission geschaffenen Anstalten neutralisirt , was
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auch nach Aufhebung der Neutralisirunc , des Schwarzen Meeres in Kraft blieb .
( Art . 7 des Vertrags v . 13 . März 1871 und Art . 53 des Berliner Vertrags
v . 13 . Juli 1878 .) )

?) sk . Art . 2 u . 5 des Bulwer - Clayton Vertrages v . 19 . April 1850 , was
Art . 8 auf jede andere interoceanische Verbindung durch diesen Isthmus ausdehnte .
Durch Zusatzart . Nr . 2 zu dem Vertrage v . 27 . Aug . 1856 zwischen Großbritannien
und Honduras und Vertrag v . Febr . 1870 mit Nicaragua , sowie durch die von den
Verein . Staaten mit diesen beiden Staaten 1864 und 1867 abgeschlossenen Verträge
wurde auch die interoceanische Eisenbahn neutralisirt . Dies Abkommen haben die
Verein . Staaten vergeblich als durch die Umstände veraltet angesochten , vgl .
rsnoe , Hie kang -wg , Oans ,! Lnä tlis Lu1w6r -6l8 ,̂ tc>n trsg -t./ , in 1 3̂83.̂ 8 on 80 in 6
äi8put6ä HU68tic >n8 ok modern intsrn . law . 1885 x . 9 .)

*o) H Der Kanal von Suez , als . eine künstliche Wasserstraße zwischen zwei
Meeren , konnte nicht wie eine natürliche Neerenge behandelt werden , schon weil auf
demselben Durchgangsabgaben erhoben werden , welche aus letzteren beseitigt sind , hatte
aber , obwohl beide User der Türkei formell gehören , einen internationalen Charakter ,
weil er zwei Meere verband und sein Zweck war , der sriedlichen Schifffahrt zu allen
Zeiten zu dienen . Die Neutralifiruug diefer Wafferstraße wurde denn auch von
Ansang an als wünschenswerth anerkannt , aber es bestand eine Meinungsverschieden¬
heit über die Neutralitätscoutrole , so daß es auf der Pariser Conferenz von 1885
zu keiner Einigung kam . Der englisch -türkische Vertrag v. 22 . Mai 1887 wurde zu
Folge Widerspruchs von Rußland und Frankreich vom Sultan nicht ratificirt . Neuere
Verhandlungen zwischen England und Frankreich sührten zu dem Vertrag v . 22 . Oct .
1887 , welcher die immerwährende Freiheit der Durchfahrt durch den Kanal in
Kriegs - wie in Friedenszeiten erklärt . Es darf keine Befestigung an dem Kanal
und dessen angrenzenden Gewässern angelegt werden , kein Act der Feindseligkeit in
demselben und seinen „ axprovliös ou xorts ä 'acoes " stattfinden , der Kanal selbst
nie blokirt werden . Eine internationale Commission der General - Consuln zu Cairo
überwacht die Beobachtung dieser Bestimmnngen und fordert den Khedive auf , alle
von ihr anerkannten Gefahren zu beseitigen .

Ganz haltlos war die Behauptung Dänemarks , Schwedens und Rußlands ,
daß die Ostsee als neutrales Meer anzusehen sei , wogegen England dnrch Note v .
18 . Dec . 1807 protestirte . (Nart ., ^ ouv . 8uxp1 . III x . 13 .))

" ) sk . Der Fall der Wiener Schlußacte Art . 41 gehört nicht hierher , da die
Bundesstaaten mit Ausnahme Oesterreick / s und Prenßen 's kein selbständiges Kriegs -
recht hatten .)

^ ) Man vergleiche z. B - wegen Schweden und Norwegen den Vereinigungs¬
vertrag vom 31 . Juni , bezüglich 6 . Aug . 1815 Art . 4 . ä « NartsnZ , N . L . II
x . 612 .

" ) sk . Nicht die permanente , würde Belgien durch einen Angriff gezwungen ,
sich zu vertheidigeu , so wäre damit seine vertragsmäßige Neutralität nicht auf¬
gehoben .)

Krüingungen und Pflichten - er Neutralität *).

146. Die Bedingungen, unter welchen man auf Anerkennung
und Achtung der Neutralität Anspruch machen kann, so- weit nicht
eine Relaxation davon mit der Bedeutung einer unvollkommenen
Neutralität stattfindet, sind wesentlich diese:

Erstlich: Nichtduldung von unmittelbar feindlichen Handlungen
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einer kriegführenden Partei wider die andere innerhalb des neutralen
Gebietes .

Zweitens : Nichtstörung einer Kriegspartei in ihren rechtmäßigen
Kriegsoperationen außerhalb des neutralen Gebietes .

Drittens : Unterlassung jeder positiven Begünstigung eines
kriegführenden Theiles , wodurch dessen Angriffs - oder Vertheidi-
gungssystem verstärkt werden würde, desgleichen Nichtgestattung von
Befugnissen , welche der einen Partei einen besonderen Vortheil vor
der anderen gewähren , sollte man auch bereit sein , die nämlichen
Befugnisse der letzteren einzuräumen .

Wird diesen Bedingungen zuwidex gehandelt, so ist ein Krieg-
führender berechtigt, sich einer ferneren Beachtung der Neutralität
zu entheben und entweder Reprefsalien zu gebrauchen , oder aber
eine Kriegserklärung ergehen zu lassen.

Ist die Neutralität eine unvollkommene, so sind ihre Grenzen
der strengsten Auslegung unterworfen . Es kann auch, wenn durch
vorausgegangene Verträge einem kriegführenden Theile gewiffe vor-
theilhafte Zugeständnisse gemacht sind , der anderen hierdurch be¬
nachteiligten Partei das Recht nicht abgesprochen werden , jene
Vergünstigungen durch Reactionen zu paralysiren ,. wenn nicht darauf
von ihr verzichtet ist. Keineswegs kann sie aber präcise von dem
Neutralen dieselbe Vergünstigung als ein Recht fordern .

' ) H Bei den Pflichten der Neutralität sind zwei Factoren zu unterscheiden,
die neutrale Regierung und ihre Unterthanen. Die erstere muß sich jeder Handlung
enthalten, welche einen der kriegführenden Theile begünstigt oder ihm schadet, und muß
ihren Unterthanen dieselbe Verpflichtung innerhalb ihres Gebietes auferlegen. Für
jede Verletzung dieser Neutralitätspflicht ist sie verantwortlich. Aber sie ist nicht
verbunden, von solcher Kenntnis; zu nehmen, wenn ihre Unterthanen sie in fremden
Gebieten begehen, sie ist nicht verpflichtet, dieselben auf hoher See darauf hm zu
überwachen, wenn sie sich nicht speciell dazu verpflichtet hat. Andrerseits kann den
Kriegführenden nicht zugemuthet werden, unter der Firma der Handelsfreiheit neu¬
traler Unterthanen, ihre militärischen Maßregeln wirkungslos gemacht zu sehen. Als
Compromiß dieser entgegengesetzten Interessen ist den Kriegführenden das Recht
eingeräumt, gegen gewisse Handlungen neutraler Unterthanen , welche ihr Kriegsziel
beeinträchtigen, selbständig einzuschreiten. Ihnen liegt es ob, den Handel mit Contre- l
bande und die Verletzung effectiver Blokaden zu hindern, der neutrale Staat braucht
ihnen dabei nicht behilflich zu sein, aber darf auch seine Unterthanen nicht schützen,
wenn sie solche Operationen unternehmen. Sie handeln auf ihre Gefahr und können
sich nicht beklagen, wenn der Kriegführende gegen sie einschreitet. Die Grenze
zwischen diesen beiden Seiten der Neutralität ist vielfach schwankend. Die Krieg¬
führenden verlangen die möglichst weite Ausdehnung der Pflicht des Neutralen, feine
Unterthanen zu überwachen. Die Neutralen schieben ihm allein die Ueberwachung
zu und bestreiten oft den Umfang des Rechtes der Kriegführenden, gegen behauptete
Verletzungen einzuschreiten. Die Unterscheidung selbst bleibt dabei bestehen, denn sie

Heffter , Völkerrecht. 8. Ausg . 21
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liegt in der Natur der Dinge . Vgl . Geffcken in v. Holtzend. Handb. IV . Kap. IV :
Rechte und Pflichten der Neutralen .^

I!. Im Einzelnen.
147. Vermöge der ersten Regel des vorigen Paragraphen

darf der neutrale Staat nicht zugeben, daß eine Kriegspartei in
seinem Gebiete eine unmittelbar feindselige Handlung gegen Per¬
sonen oder Sachen der anderen Partei vornehme oder auch fort¬
setze, wenn er es zu hiuderu im Stande ist )̂. Vermag er dies
nicht, so darf er wenigstens keine Billigung zu erkennen geben,
wodurch er fernere Handlungen der Art legalisiren würde. Er
muß demnach den verfolgten Theil, so viel er ohne eigene Gefahr
und Nachtheil vermag, in Schutz nehmen und das ihm etwa schon
Entzogene auf sein Verlangen von dem anderen Theile wieder her¬
ausgeben lassen2). Damit steht in Verbindung, daß ein Neutraler
keiner Partei in seinem Gebiete die Ausübung der Prisengerichts¬
barkeit gegen die andere erlauben darf so wenig als er eine solche
zu Gunsten des einen Theiles gegen die andere selbst auszuüben
berechtigt ist, es sei denn in denjenigen Fällen, wo einem Neutralen
zusteht, im eigenen Interesse über die Rechtmäßigkeit oder Nnrecht-
mäßigkeit einer Prise zu befinden(ß 172). — Völlig unverfänglich
ist, wie sich von felbst versteht, jede Beihilfe, welche einzelnen Noth-
leidenden der einen oder anderen Kriegspartei aus Menschlichkeit
geleistet wird. Auch wird ein bloßes Vorüberfahren längs der
Küste eines neutralen Staates noch nicht als eine Verletzung des
Territoriums angesehen̂).

Zufolge der zweiten Regel hat der Neutrale sich jedes Da-
zwischentretens in die kriegerischen Operationen zu enthalten̂ ), im
Besonderen eine rechtmäßige Blokade zu respectiren(§ 154).

Nach der dritten Regel des vorigen Paragraphen darf der
neutrale Staat einer kriegführenden Partei weder Mannschaften
noch Schiffe für ihre Kriegsunternehmungen zur Disposition stellen,
auch keine Waffenplätze oder Schiffsstationen für feindliche Unter¬
nehmungen einräumen und Geldmittel zum Fortbetriebe des Krieges
nicht zufließen lassen6). Für erlaubt hielt mau ehedem zwar die
Vermiethung und gewissermaßen Seelenverkäuserei von Truppen an
einen kriegführenden Theil, felbst ohne einen dem Kriege voraus-
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gegangenen Vertrags ; theils machen jedoch die constitutionellen
Rechte der Völker dergleichen heut zu Tage unmöglich ; theils wird
auch , wenn es noch vorkäme b), eine Kriegspartei durch kein Her¬
kommen gehindert , gegen einen solchen Truppenlieferanten nach
ihrem politischen Interesse zu handeln . — Ebenso war es eine vor¬
mals sehr gewöhnliche Meinung , ein neutraler Staat dürfe einer
kriegführenden Macht gestatten , fein Gebiet für ihr Angriffs - und
Vertheidigungssystem zum Schaden des Gegners vorübergehend zu
benutzen , falls man diesem selbst auch das Nämliche zu erlauben
bereit wäre , z. B . einen Durchzug von Truppen oder die Durch¬
führung von Schiffen durch das neutrale Wassergebiet , ferner die
Anhäufung von Magazinen , Ausrüstung von Truppen , Kriegsschiffen
und Kapern ; allein es lassen sich dergleichen Vergünstigungen mit
dem Wesen strenger Neutralität nicht vereinbaren v). Denn es
wird darin immer ein actueller Gewinn sür den Begünstigten in
seinen Unternehmungen liegen , und die Umstände werden selten so
geartet sein , daß aus solchen Gestattungen kein wirkliches Präjudiz
für die andere Partei entstehen könnte ; meistens wird die Lage
eines neutralen Landes für die eine Kriegspartei günstiger sein als
für die andere , demnach ihre Benutzung von Seiten der einen wirk¬
liche Förderung ihrer feindlichen Zwecke gegen die andere Partei .
Nur bei völliger Unverfänglichkeit der Verhältnisse und Zustände
würde daher der Neutrale Zugeständnisse der angegebenen Art
machen dürfen ; unter allen Umständen aber fordert es der gute
Glaube und die Klugheit , sich mit dem anderen Theile hierüber zu
verständigen ^ ). Minder bedenklich darf es im Allgemeinen er¬
scheinen, einzelnen Personen jeder Kriegspartei den Ausenthalt im
neutralen Gebiete , so wie das Einlaufen von Kriegs - und Handels¬
schiffen in seinen Hafen , sogar ihre nothdürstige Wiederinstand¬
setzung daselbst zu gestatten " ). Sobald indessen irgend ein be¬
stimmter feindseliger Plan gegen die andere Kriegspartei zu ver -
muthen ist , darf der Neutrale einen ferneren Aufenthalt nicht zu»
lassen " ) , so wenig als eine völlig neue Ausrüstung derselben ^ ).
— Vortheile , welche ein Kriegführender gegen den anderen bereits
desinitiv errungen hat , z. B . Beute und Kapergut , defsen Appro¬
priation eine völkerrechtlich bereits unantastbare geworden ist, kann
ein neutraler Staat unbedenklich erwerben , oder den Verkauf er¬
lauben " ) . Anzufechten wäre dagegen die Gestattung eines eigent -
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lichen, dem einen besonders vortheilhaft gelegenen Depots zur
Unterbringung solcher Gegenstände; feindlich auch die Annahme
und Erwerbung von Eroberungen, welche erst durch den Frieden
einer legitimen Disposition des Siegers unterworfen werden(Z132). ^

*) H Dies ist erste Pflicht des Neutralen , er muß also hindern , daß ein Krieg -
führender auf seinem Gebiete Truppen werbe , Kriegsschiffe ausrüste oder sonst feind¬
liche Unternehmungen vorbereite , ( Art . 4 der englischen Neutralitätsacte von 1870 ,)
jeder Durchmarsch von Truppen oder Gesangenen ist unerlaubt , Besiegle , welche
auf neutrales Gebiet hinüberaedrängt werden , müssen dort entwaffnet werden , wie
dies Anfang 1871 mit dem Bourbakifchen Corps in der Schweiz gefchah ( Convent ,
des Generals Herzog mit dem franzöf . Oberst Clinchant v . 1. Febr . 1871 ) , wo¬
gegen Luxemburg seine Neutralität durch französische flüchtige Truppen verletzen
lietz ( Staatsarchiv 1871 Nr . 4217 ) . Auch der Gebrauch von Anstalten , die ge¬
wöhnlich dem friedlichen Verkehr dienen , kann unterfagt werden . Von diesem Ge¬
sichtspunkt verbot die englische Regierung die Landung eines Telegraphenkabels ,
welches Frankreich 1870 von Dünkirchen nach dem Norden mit Benutzung des
englischen Gebietes legen wollte , indem die Umstände die Absicht ergaben , dies für
Kriegszwecke zu benutzen - ! Lg -utekkuills 1 , 312 Wegen des hiermit zufammenhängen -
deu Asylrechtes vgl . Z 146 . H Ist der Neutrale nicht dazu im Stande , so muß er
die Maßregeln tragen , die der geschädigte Gegner ergreift . Am wenigsten ist es eine
Entschuldigung , daß die staatlichen Gesetze nicht ausreichen , die Neutralität ausrecht
zu halten , denn jeder Staat ist verpflichtet , feine Gefetzgebuug fo einzurichten , daß
sie für die Erfüllung feiner völkerrechtlichen Verbindlichkeiten ausreicht . Das hat
England in der Alabamafrage ersahren müssen .^

2) Hus -est . I , 8 . v. Martens , Kaper tz 18 . ^ ksatoii IV ,
3 8 4 . 6 . 7 . 9 . 8g .1l66k XXII , 5 . 6 . sk . Die Ansicht Bynkershoek ' s , daß eine
Verfolgung in neutrales Gebiet „ änrri t'srvst oxu8 " zulässig sei, ist unhaltbar , speciell
ist jede Prise im Küstengewässer illegitim und null . Obwohl die Küstenbildung
Zweifeln über die Ausdehnung der Küstengewässer Raum bieten kann , so ist doch
der Grundsatz unbestritten und unabhängig davon , ob der neutrale Staat die Ver -
theidigungsmittel besitzt, um seine Hoheitsrechte geltend zu machen . Fall der R 088 L
Lsvliora äo Oarmslo ( Oalvo 8 2354 ) , die Fälle der O-snsral
Oaroliris , 0k68g .x6g .1r6 , Moricla bei Oalvo III , 481 ff. Der Neutrale ist ver¬
pflichtet , das unrechtmäßig Genommene dem Eigentümer zurückzugeben . Daffelbe
gilt von Prifen , welche von Kriegsfchiffen gemacht sind , die ihnen im neutralen Ge¬
wässer aufgelauert . Ist der Kaper mit seiner unrechtmäßigen Beute bereits aus
dem Bereich des Neutralen , so muß dieser die Restitution von der betreffenden krieg -
führenden Regierung fordern . Nicht inimer ist in früheren Zeiten der Grundsatz
beobachtet , 1793 nahmen zwei englische Schisse eine französische Fregatte im Hasen
von Genua und das Londoner Cabinet weigerte sie herauszugeben und sich nur
zu entschuldigen . Später 1805 dagegen gab England ein in den Gewässern der
Verein . Staaten genommenes Schiff „ Anna " heraus und leistete Genugtuung für
die Verletzung der Neutralität . Als 1862 der amerikanifche Kreuzer „Ädirondack "
ein englisches Schiff in die Gewäffer der Bahamas verfolgt , anerkannte die Re¬
gierung dies als „ an in6X6U8g ,dl6 violation ol tds lav ok nation8 " . Ebenfo
ist anerkannt , daß Kriegsschiffe nicht in neutralen Gewäffern Feindesfchiffen auf¬
lauern dürfen , wie Lord Stowell dies 1800 im Fall der Iwss an¬
erkannte . (Halleck XXII Z 12 . Hall tz 221 .) Das neutrale Gebiet darf nicht
Ausgangspunkt für feindliche Handlungen werden , deshalb verbot eine englifche
Verordnung v . 19 . Juli 1870 die britifchen Kilstengewässer zu benutzen „ g.8 a
8tg >t,ion or plg .66 ok rssort kor uvarliks xnrxoss or kor tlis purx >086 ok
obtaiainS tacilitiss o5 varliks

2) s6 . Das Einlaufen der Kriegsschiffe mit einer Prise ist noch keine Verletzung
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der Neutralität , sofern es nicht besonders verboten ist. Durchweg ist der Aufenthalt
auf kurze Zeit beschränkt. (Amerikan . Verordnung v. 22 . Aug . 1870 .) Dagegen
ist jede Verwerthung der Prise im neutralen Gewässer ausgeschlossen, was England
durch die Alabama im August 1862 in der Tafelbay verletzen ließ. Demzufolge
ist, wie oben erwähnt , jede Verurtheiluug einer Prise auf neutralem Gebiete unzu -
lässig (Urtheil Lord Stowell 's im Fall des I 'laä III , x . 581 ) .)

'Wkss .ton , Msnr . I , 252 . Ortolan II , 263 . LÄIsok XXII , 17.
Uv . List -. 36 , 48 : dsllo 86 non intsrpoüÄüt ."

b) x . 105 . llLutsksuills I , 450 . 462 . kkillirnors III , 247 . A .
1825 verkaufte die schwedische Regierung drei Fregatten an ein englisches Haus ,
das für das aufständische Mexico uuterhandelte . Auf die Reklamation Spaniens
machte Schweden , dem diese Bestimmung der Schiffe unbekannt gewesen war , den
Kauf mit erheblichen Opfern rückgängig . Die Verein . Staaten haben 1870 anders
gehandelt .

Durch die Verhandlungen über die Sumner 'fche Resolution ( 1872 ) sowie den
Prozeß Place ist actenmäßig festgestellt , daß die amerikanische Regierung nicht nur
alte Waffen , sondern solche, die sie „Avoä lor Zsrvics and Lt to ds äslivsrsä
to our ovvn trooxs tor nss " hielt , sowie eigens dafür fabricirte Munition an die
französischen Agenten geliefert , so unter anderen 240000 neue Gewehre , und darüber
direct mit der Regierung der Nationalvertheidigung verhandelt hat . Es ist sehr
auffallend , daß der Norddeutsche Bund sowie die ofsiciöfe Publicistik sich über diesen
flagranten Bruch der Neutralität kaum beklagt hat , während man nicht heftig genug
gegen die englische Waffenausfuhr von Privaten eifern konnte , welche, wie auch
Publicisten darüber denken mögen , bisher unbestritten erlaubt ist. Vgl . H 148
Note 5 .

Das Argument v. Kusserow's (Lev . äs vr . intern . 1874 x . 76) , daß „la äixlo -
iüs.tis s-llsniLnäs ns pouvait 86 plaiiiärs L g,u sû'st ües x>.riL68
et untres mnnition8 äs Anerre » Iss ^ .w6rieLin8 ont venäuss ouvsr -
tsiützLt Lux Z'rantzg.is " , weil Art . 12 des Vertrages zwischen Preußen und den
Verein . Staaten von 1828 nicht eine Wegnahme der Contrebande „äs rnAniers
ä. sntraiiisi - la psrts äs 1a xroxrists äss inäivillus ", sondern nur Beschlagnahme
gegen Entschädigung gestatte , trifft uicht zu, denn dies ist ausdrücklich auf „ia xro -
xrists äs8 inäiviäu8 " beschränkt und der doppelsinnige Ausdruck „Iks ^ .insriLLins "
kann niemals die Regierung von Washington decken.)

Eine gute geschichtliche und doctrinelle Erörteruug der Frage f. bei OIrs
NanninA 170 . Vgl . kkillilnorö III , 109 . Hsllsolc ^ 14.

b) Auch die Schweizer Cautous sind vermöge der ihnen allgemein zuge¬
standenen , ja auferlegten steten Neutralität gegen die Europäischen Mächte nicht
mehr berechtigt , mit einer derselben gegen die andere Militärcapitulatwnen zu
schließen.

d) Die deutschen Publicisten hatten sich zwar nebst Vattel (III , 119 ff.) meistens
sür die Zulässigkeil eines xas8g .̂ iuin iiinoeuuni entschieden, z. B . Nartenb , I 'rßois
äu är . ä6s K. tz 310 . 331 . Und auch der Verfasser hatte sich deshalb in seiner
ersten Ausgabe ,' obgleich er schon von der Unhaltbarkeit jener Ansicht überzeugt
war , noch etwas schwankend über diesen Punkt ausgedrückt . Jetzt , nach dem Vor¬
gänge von Oktz Ug -nniriA x . 182, P . 121 und ÜLuttzseuillk I , 442 . 447 ,
nimmt er keinen Anstand , sich ebenfalls , den Eintritt ganz außerordentlicher Um¬
stände ausgenommen , dieser Meinung anzuschließen. S . nun auch ? Iii11iinor6 III ,
283 . Hallsolc XXII , 5 . fk . die ältere hielt Historicus (Llsroourt ) während
des amerikanischen Bürgerkrieges aufrecht , um daraus die Straflosigkeit der Aus¬
rüstung der südstaatlichen Kaper zu folgern . Sehr correct verhielt sich die Schweiz
1870 , welche sowohl einberufenen Badensern als Elsässern jedes Durchschneiden
ihres Gebietes , selbst auf der geraden Eisenbahnlinie verbot . Belgien gab auf
französischen Protest selbst nicht den von Deutschland beantragten Durchzug Ver -
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wundster nach der Schlacht von Sedan zu , weil damit Kie französischen Eisen¬
bahnen für die deutschen Operationen verfügbarer geworden wären . j

ô) Schon Moser , Versuch X , S . 238 war auf diesem Wege . „Ganze Armeen ,
Corps u . dergl . durch ein neutrales Land marfchiren zu laffen , ist man nicht schuldig.
Und wenn es gestattet , kann es nach den Umständen als eine Verletzung der Neu¬
tralität angesehen werden . Wenn einem Theile ein solcher Durchzug bewilligt , dem
ändern abgeschlagen wird , ist es eine offenbare Parteilichkeit . Wenn ferner von
einem Durchzuge nur der eine Theil Nutzen zieht , der andere hingegen sich defsen
mit Nutzen nicht bedienen kann , — so kann der letztere von dem neutralen Staat
wohl verlangen , den Durchzug abzuschlagen ." A . Heute ist wohl Phillimore (III
H 154 ) der Einzige , der annimmt , daß ein beiden Theilen erlaubter Durchzug mit der
Neutralität vereinbar sei. Das Verbot neutraler Unterthanen , Kaperbriefe anzu¬
nehmen , fand sich früher in den meisten Neutralitätserklärungen . Nach der allge¬
meinen Abschaffung der Kaperei durch die Pariser Seerechtserklürung kann es nur
für die wenigen Staaten in Frage kommen, die derfelben nicht beigetreten sind. ĵ

" ) Es hängt dies lediglich von dem Ermessen der neutralen Regierung ab .
Vgl . Z 149. Erläßt diese keine Beschränkungen , so können die Schiffe das
herkömmliche Gastrecht beanspruchen , auch Alles kaufen mit Ausnahme von Kriegs¬
munition , ebenfo Reparaturen vornehmen , nur muß dies beiden Theilen gleichmäßig
gestattet fein. England beschränkte den Aufenthalt in feinen Häfen während des
amerikan . Bürgerkrieges auf 24 Stunden , ausgenommen bei Sturm und Reparatur ,
und ein geringes Maß von Provisionen (I^onäon Aasette 15 . Oso . 1863 ) .^

' 2) Deshalb verbot z. B . Oesterreich das Einlaufen in den Hafen von Cattaro
1854 für Kriegsfchiffe und die englische Regierung im amerikanischen Bürgerkriege
in den Bahamainseln überhaupt .^

" ) Vgl . 8 148 Note 4 , wodurch sich das „völlig neue Ausrüstung " er¬
ledigt.^

" ) Vattel III , 7 , 132 . In manchen Verträgen ist dies ausdrücklich stipulirt .
sk. Diese Frage hängt ganz von der Legalität der Erwerbung des genommenen
Eigentums ab , die nicht vollendet ist, bis das Urtheil des Prisengerichtes die Recht¬
mäßigkeit der Wegnahme bestätigt . Vor dem Urtheil ist also jeder Verkaus der Prise
auf neutralem Gebiete unzuläffig . j

A . Heffter spricht hier gar nicht von der Verpflichtung Neutraler , Genng -
thuung von dem Verletzer zu fordern , fowohl für den Verletzten wie für sich selbst.
Eine Regierung , welche Verletzungen ihrer Neutralität Seitens eines der Krieg-
führenden über sich ergehen läßt , setzt sich den gerechten Vorwürfen der Parteilichkeit
Seitens des ändern aus . Sie muß Genngthnung für die Verletzung ihrer Sou -
veränetät und Schadensersatz für den verletzten Kriegführenden fiädern , der dies
feinem Gegner gegenüber nicht thnn kann , fondern sich an den Neutralen hält , dessen
souveränes Recht ' mißachtet ist. Die Prisen , z. B . die im Küstengewüsser gemacht
sind, müssen herausgegeben werden und dürfen , bis dies gefchehen, nicht in neutralen
Häfen zugelassen werden . Wenn aber ein in Küstengewässern angegriffenes Schiff
sich vertheidigt , statt den Schutz des Neutralen anznrnfen , verliert es den Anfpruch
auf Schadensersatz (Fall des General Armstrong , Calvo III F 2359 . !

Ausdehnung auf dir Unterthanrn.

148. Durch das Vorstehende sind mit Berücksichtigung der
wichtigsten Fälle die engsten Grenzen gezogen, innerhalb deren sich
die Unparteilichkeit der neutralen Staatsgewalten halten muß. Was
nun diese zu thun nicht berechtigt sind , darf im Allgemeinen auch
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ihren UnLerthanen nicht zugestanden werden. Inzwischen kann da¬
durch die Freiheit der Einzelnen nicht so völlig beschränkt werden,
als es für die Staatsgewalt selbst, mithin auch für die Masse der
Nation, Gesetz der Neutralität ist )̂. Es kann daher keine Negie¬
rung, den Fall ausdrücklicher Vertragsverbindlichkeit ausgenommen,
dafür verantwortlich gemacht werden, wenn einzelne ihrer Unter-
thanen freiwillig in der einen oder anderen Weise an einem fremden
Kriege Theil nehmen, wenn sie sich mit einer Kriegspartei in Liefe-
rungs- und Darlehns-Geschäfte einlassen, oder in die Truppenreihen
derselben eintreten )̂, einem kriegerischen Drange oder besonderen
moralischen Interessen an der Sache dieser Partei nachgehend. Im
äußersten Falle würden hier die Grundsätze von der Auswanderung
der Unterthanen als Analogie dienen. Sollte freilich die Theil-
nahme der Unterthanen eine massenhafte werden, dadurch die Auf¬
merksamkeit und Bedenklichkeit der Gegenpartei erregen, demnach
Repressalien derselben befürchten lassen: so wird es von dem poli¬
tischen Ermessen der betheiligten Staatsgewalt abhängen, ob und
wie weit sie dagegen einschreiten wolle, jedoch nicht aus Pflicht
gegen den kriegführenden Theil, sondern lediglich aus Rücksicht auf
das eigene Staatswohl d). Als Verletzung der Neutralitätspflicht
darf nach neuerem Brauch jedenfalls die Erlanbniß zur Annahme
von Kaperbriefen und Ausrüstung von Kaperschiffen angesehen
werden̂ ). Desgleichen die Gestattung von Anlehen oder Liefe¬
rungen5).

Daß sich der Neutrale dem auf solche Weise benachtheiligten
Kriegführenden für die dem anderen Theile gewährte Begünstigung
verantwortlich mache und zum Ersatz etwaiger Schäden verpflichtet
sei, kann nach den Vorgängen in dem Alabamafalle keinem Zweifel
unterliegen̂).

*) s6. Keine Regierung kann unbedingt für jede Handlung ihrer Unterthanen
verantwortlich gemacht werden . Wenn jede Verletzung der Neutralität derselben
Gegenstand einer Unterhandlung zwischen den Staaten werden sollte , so wäre kein
Ende abzusehen , darum hat man nur dem durch solche Verletzungen geschädigten
Theile das Recht eingeräumt , sie in gewissen Grenzen zu hindern ; bei den Unter -
thanen liegt meist nicht die Absicht einer Kriegshilfe , sondern eines Geschäftes vor ,
das an sich nicht unerlaubt , aber dem Kriegführenden zu, schädlich ist , als daß er
es dulden könnte.'̂

Es grebt Nationen , größere oder kleinere, auch Zeiten , wo der Einzelne oft
für den Drang nach kriegerischer Ehre keine Befriedigung finden kann . Er muß
sie daher anderweit suchen. In Deutschland gehörte sonst dieses Eintreten in fremde
Heere zur „ löblicheu Gestalt Deutscher Freiheit " . Reichs-Abfch. von 1570 8 4.
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b) A. Sicher auch aus Neutralitätspflicht, der massenhafte Zuzug russischer Frei¬
williger zur serbischen Armee 1876 war eine flagrante Verletzung der Neutralität,
um so mehr, als die Regierung den Officieren die Erlaubniß gab, wie der Kaiser
später dem englischen Botschafter in Livadia selbst gestand. 1870 verbot ein Ukas
jeden Eintritt in das Heer eines der Kriegsührenden, „weil dies eine Verletzung des
Entschlusses Sr . Maj . sei, eine genaue Neutralität im Kriege zwischen Frankreich
und Preußen zu beobachten". Die englische torsi ^n enlistinsnt sot von 1870
Art. 4 verbietet allen englischen Unterthanen während eines Krieges, in dem Eng¬
land neutral bleibt, den Eintritt in das Landheer oder die Marine eines krieg-
führenden Staates oder die Werbung hierfür ohne ausdrückliche Erlaubniß der Re¬
gierung. Aehnlich das amerikanische Gesetz von 1818, die Verein. Staaten und
mehrere deutsche Staaten beschwerten sich energisch über englische Werbungen auf
ihrem Gebiete während des Krimkrieges. Das Verbot des Rekrutirens begreift in-
deß nicht den Fall, wo ein Kriegsschiff in einen neutralen Hafen kommt und feine
aus irgend welchem Grunde verringerte Mannschaft so weit ergänzt, daß es wieder
einen Hafen seines Landes erreichen kann (Hall p. 528). Dagegen ist es Lootsen
eines neutralen Staates verboten, fremden Kriegsschiffen zu dienen. (Engl. Verordn,
v. 7. Aug. 1870.)

4) In früherer Zeit finden sich nur Verträge, daß man den Unterthanen nicht
gestatten wolle, Kaperbriefe gegen den ändern Theil anzunehmeu. v. Martens ,
Ueber Kaper Z 13.

A. Die Frage der Ausrüstung von Kapern oder Kriegsschiffen ist durch den
Vertrag von Washington wohl endgültig entschieden. Es ist sicher unrichtig, wenn
Hall behauptet(S - 37), , daß die Sanction des Verbotes erst lm Werden sei, daß
„in tliö wsLntiins a sdix os va-r bk duilt g-nä armeä to tlis oräsr
g. belligerent " und ihm entweder außerhalb des neutralen Gebietes to
rsosivs L üZlitinA vrsxv" oder innerhalb desselben ohne Kriegsbesatzung geliefert
werden dürfe". Gewiß ist es nicht immer leicht zu bestimmen, worin eine feindliche
Unternehmung besteht, Deutfchland hat sich nicht beklagt, als sich 1870 1400 Fran¬
zofen in New-Aork einschifften, obwohl die Schiffe mit Waffen beladen waren, denn
letztere waren nur Contrebande und die Leute keine organisirte militärifche Macht.
Aber der Fall liegt anders, wenn ein Schiff unbewaffnet vom neutralen Hafen aus¬
läuft und Mannfchaft und Kanonen außerhalb des Küstengewässers empfängt, denn
obwohl dies zwei getrennte Acte sind, so bilden sie doch durch ihr Zusammentreffen
eine feindliche Action, deren Ausgangspunkt das neutrale Gebiet ist. Hall , der
es bestreitet, sagt doch, daß die Commission des Kriegführenden fchon allein ein Be¬
weis der feindlichen Bestimmung des Schiffes fei, habe es eine solche aber nicht, so
sei es ein Seeräuber. Diese Norm aber stand auch schon vorher fest, die amerika¬
nische Neutralitätsacte von 1818 verbot die Ausrüstung solcher Schiffe für Krieg-
führende und verlangte 866t. 10 für ihr Auslaufen Hinterlegung des doppelten
Werthes als Bürgschaft, daß sie nicht gegen Staaten gebraucht werden sollten, mit
denen die Verein. Staaten im Frieden sind. So geschah es 1848, als Deutschland,
damals im Kriege mit Dänemark, ein Kriegsschiff in Amerika gekauft, wenn auch
in ändern Fällen die Regierung das Gefetz nicht wirksam angewendet hat. Daß
auch England nach seiner Acte von 1819 einfchreiten konnte, zeigt der Terceira-Fall
(1828), und Russell selbst bezeichnete in seiner Note an die consöderirten Agenten
v. 13. Febr. 1865 die Ausrüstung als „s, xroeeeäiliA totall^ m^ustlÜLbls anä

<E6N8iv6 to tlis Lritisli Oroxvn". In dem Fall der Alabama er¬
klärten die Kronjuristen, das Schiff müsse sofort mit Beschlag belegt werden, denn
wenn man fage, daß die Worte der 6iili8tin6iit aot ,,6yuip, kurni8k, üt out or
arm" nur auf ein Schiff gingen, welches sofort Feindseligkeiten beginnen könne,
,,8uv1i8, 6ov8truotion voulä lrittsr ttis set anä Aive inixunit^
to oxsn Lnä ÜLKrant violLtions okt its provision8". Aber davon abgesehen war
das Unzureichende seiner Gesetzgebung keine Entschuldigung, denn jeder Staat ist
verpflichtet, seine Gesetzgebung für die Ersüllnng seiner völkerrechtlichen Verbindlich¬
keiten ausreichend zu machen, England aber, das die von dem amerikanischen Ge-



8 148. Völkerrecht im Zustande des Unfriedens . Z29

sandten beantragte Verbesserung seiner iorkiZ -n eulistnikut Lct ablehnte , gab später
selbst zu , daß sie unzureichend sei, indem die Commission für die Revision derselben
ihre Abänderungsvorschläge damit begründete , daß dieselben das englische Gesetz
„into kull oonforrait ^ witd ^ our intsruLtiorig -l oMAations " bringen
werde. (Gesscken, Alabamafrage 1872 . III . sehr ausführlich , auch ^ bsaton sä .
DoM . s. 439 a .) Die Verbote der Neutralitätserklärung v. 9. Aug . 1870 (IllsSal
sdixduiläivA g.nä illeKg-l exxeäitions . Staatsarchiv XIX Beil ., x . 38) waren
so strenge wie möglich.^

5) I >ki !Iirllor6 III , 248 . Vattel hat sich noch dafür erklärt . III , 7, 110 .
Die ausdrückliche Gestattung der Regierung wird schwerlich Vorkommen , die

Frage ist, in wie fern dieselbe verpflichtet ist, Anlehen oder Lieferungen zu hindern .
Was erstere betrifft , so wird das frühere Verbot kaum noch vertheidigt . 1823 er¬
klärten freilich die englischen Kronjuristen „8ud86rixtiov8 kor tke use smä avovvsäl ^
kor tlis suxxort ok ons ot' tvvo dölliKkrsirts inäiviäuÄl subzsots ok s.
KOVkrnMSllt xroksssivA suci MLintLininA ars ineorisistent xvitti
ukutrslit ^ ," doch könne der andere Theil dies nicht als feindseligen Act der Re¬
gierung ansehen , auch sei von solchen Unterzeichnungen 1792 keine Notiz genommen .
1824 aber erkannte das englische Gericht nur , daß es völkerrechtswidrig sein würde ,
wenn in England wohnende Personen Anlehen machten „kor tks xur -xoss ok
suxxortinA ok g, korsi ^ n state ; in arms ÄAg-inst g. Government in
allig -nos avitii onr o^ n " (I 'dilllinors III , 247 ) . Webster vertheidigte 1842 das
Recht Amerikanischer Bürger , einem kriegführenden Staate Geld zu leihen , nachdrück¬
lich. 1854 beklagte sich Frankreich lebhaft , daß Holland die Eröffnung einer rnssischen
Anleihe gestattet , uud verlangte von Preußen und Hamburg sogar das Verbot der
Notirung derselben. Ersteres wies dies zurück und bestritt die Analogie von Privat¬
anleihen mit Subsidien . Die Forderung Frankreichs war durchaus ungerechtfertigt
und sie ist nicht wieder geltend gemacht , man hat ebenso wenig vernommen , daß
England gegen das von Gambetta eontrahirte Nor »s.n I ôrm als gegen das des
Norddeutschen Bundes eingeschritten wäre , oder daß irgend ein neutraler Staat
seinen Unterthanen die Betheiligung an den russischen Orientanlehen untersagt hätte .

Lebhafter Streit ist neuerlich geweseu über die Waffenlieferungen neutraler
Unterthanen an Kriegführende , wesentlich auf Grund der deutschen Klagen gegen
England , uud vielsach sind solche Lieferungen als Verletzung der Nentralität erklärt ,
so von Geßner (Kriegführende nnd neutrale Mächte . 1877 . S . 7l ), LEsrov ,
Ü.6V. Zn Dr . Internet . 1874 . x . 77. Diese Behauptung ist , was das geltende
Recht betrisst, ebenso hinfällig wie die, daß sie die wissenschaftliche Autorität für sich
habe . Seit die Kriegführenden die Pratension aufgeben mußten , den Neutralen allen
Handel mit ihrem Gegner zu verbieten , habeu sie sich darauf beschränkt, ihr Recht
der Wegnahme der Contrebande aufrecht zu halten , und durch Verträge die Aus¬
fuhr derselben verbieten zu lassen. Die große Zahl der zu diesem Zweck geschlossenen
Verträge beweist, daß man ohne einen solchen kein Recht hatte , das Verbot zu ver¬
langen , in neuester Zeit sind kaum noch derartige Verträge geschlossen, nnd wo keine
älteren Vorlagen , ist die Ausfuhr von Contrebande nicht mehr für die Kriegführenden ,
sondern in speciellen Fällen nur allgemein verboten , wofür sehr oft das eigene Be-
dürfniß maßgebend war (Z 160 Note 10 6l.). So hat England es seit 1828 stets
gehalten , so Amerika seit 1793 , wo Jefferson den Wunsch Englands für ein solches
Verbot entschieden zurückwies (Erklärung des ^ .ttorns ^ Osnsral 30 . Jan . 1796,
Webster 's v. 8. Juli 1842 , Botschaft des Präsidenten Pieree von 1855 , Urtheil des
Obersten Gerichtshofes im Bürgerkriege , Fall der Lerninäs .) stets unter An¬
erkennung , daß der Contrebande Ausführende sich der Weguahme aussetze. Ja die
amerikanische Jurisprudenz ging so weit zu erklären , daß ein bewaffnetes Schiff ,
wenn es nur nicht mit der Absicht ausgerüstet war , gegen eine Macht gebraucht zu
werden , mit der die Verein . Staaten in Frieden waren , als bloße Contrebande zu
betrachten , deren Lieserung nicht verboten sei. Selbst in dem Streit mit England
über die Ansrüstung südstaatlicher Kaper hat Amerika hieran festgehalten (Note
des Gesandten Adams v. 2 . April 1863 an Lord Rnssell) . Auch hat es ausdrück-
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lich constatirt , daß der Verkauf solcher Schiffe und die Waffenausfuhr nicht unter
die Regeln des Art . 6 des Vertrages vvn Wafhingtou falle (Oase ok tlik On . 8t .
x . 71 und Befchluß des Congreffes von 1872 ). Nicht anders aber hat Deutsch¬
land gehandelt , während des Krimkrieges verbot es nur die Durchfuhr fremder
Waffen , nicht die Ausfuhr eigener , während des amerikanifchen Bürgerkrieges ist
der Waffeuhandel von deutfchen Häfen sehr schwunghaft betrieben und die durch
Einführung der Hinterlader verfügbar gewordenen Gewehre sind meist über Wasser
gegangen , endlich hat Niemand gehört , daß Krupp 's große Geschützlieferungen an
die Pforte wie an Rußland während des letzten orientalischen Krieges beanstandet seien.

Nicht besser steht es mit der Behauptung Geßner 's , daß die neuere deutsche
Wissenschaft sich für das Verbot entschieden; wenn er Heffter und Blnntfchli nennt ,
so kann man fast zweifeln , ob er diefelben nachgelesen , denn H. spricht sich oben ,
sowie 8 171 gerade entgegengesetzt aus , und ebenso Bluntschli (765 ) , der nur (766 )
Waffensendungen im Großen möglichst hindern will , wobei freilich die Grenze
zwischen Groß und Klein schwer zu ziehen ist. Unter Auswärtigen ist mit einer
Ausnahme volles Einverständniß , so ^ ^ 188, ok Kations II , 295 , den Geßner
selbst als einen der ersten Juristen Englands anerkennt . Llontg ^ us ösrnarä ,
Neutralität England 's im amerikan . Bürgerkriege , vli . XIX , 3. Ortolan , Dipl .
äs Ia Lier . II , 167 . Oalvo III , p . 461 .

Was aber den einzigen Schriststeller von Gewicht , auf den Geßner sich be¬
rufen kann , Phillimore , betrifft (III , 406 ) , so sagt dieser selbst, es sei „psrksotl ^
visar , tlig -t, g.t xr686nt tkis käs not 1)66n '̂ii8tiÜ6ä tlik xi -Lotios ok
8tg ,t68" (410 ). Bei diesem Sachverhalt konnte 1870 das Verlangen der preußischen
Regierung , England solle die Waffenausfuhr verbieten , keinen Erfolg haben . Nach
geltendem Völkerrecht hatten die Kriegführenden kein Recht , eine solche Forderung
vor dem Ausbruch des Krieges zu stellen , thaten es auch nicht ; während desselben
jene Ausfuhr auf Deutfchland 's Antrag zu verbieten , was nach den Umständen nur
diefem zu Gute gekommen wäre , hätte ' sich nicht mit wirklicher Neutralität vereinigen
lassen. Es ist auch nicht zuzugeben , daß zwischen dem Verbot der Waffenausfuhr
und dem des Baues und der Ausrüstung von Kriegsfchiffen , welches die englifche
Neutralitätsacte von 1870 ausgesprochen und die Nentralitätsproclamation v.
19 . Juli erneut hatte , kein Unterschied zu machen sei (Angsb . Allg . Ztg . Nr . 72 .
1872 ). Bei letzterer wird das neutrale Gebiet als Basis feindlicher Operationen
gebraucht , ein derartig ausgerüstetes Schiff ist eine sertige Kriegsmaschine , welche
sofort Feindseligkeiten beginnen kann , nachdem es den neutralen Hasen verlassen
hat . Das ist etwas ganz Anderes als eine Waffenfendung , welche erst das Gebiet
des Kriegsührenden erreicht haben muß , ehe sie ihm nützen kann . — Endlich trifft
es auch die Sache nicht, wenn man darauf hinweist , daß England doch 1870 auf
Deutfchland 's Befchwerde die Verfchiffung von Kohlen an die französische Kriegs¬
flotte verboten habe . Hier handelt es sich nicht um Ausfuhr von Contrebande
(wozu Steinkohlen nur fehr bedingt gehören ) nach den offenen Häfen des Krieg -
führenden , das Schiff , welches einer kriegführenden Flotte Kohlen bringt , macht sich
zum Transportschiff derfelben und verletzt damit die Neutralität fo gut , wie wenn
zu Lande vom neutralen Gebiet ein Proviantzug an die Festung eines Kriegführen¬
den abgesendet würde . Dies ist durch den Fall ' des Oownisrosn länqft festaestellt.
(^ ksÄtoli sä . öo ^ ä H 507 .)

Daß auch für die Zukunft die Forderung eines Verbotes der Waffenausfuhr
ebenso aussichtslos als innerlich unhaltbar ist, habe ich näher ausgeführt (Alaba¬
mafrage S . 14— 18 und „Die Lieferung von Contrebande Seitens Neutraler ",
Tüb . Ztfchr . für Staatswiffenfch . 1881 p . 81 .) Daneben Lehmann , Die Zufuhr
von Kriegscontrebande -Waaren nach kriegführenden Ländern Seitens Neutraler . 1877 .
Es ist auch bisher von bedeutenderen Schriftstellern nur Calvo dasür eingetreten ,
ohne indeß in die Frage selbst näher einzugehen . (LxAmsii ä68 troi8 r6Al68 . 1874 .
I ' ro ^et ^ .rt . 5 , 3 .)^

6) Dieser wichtige Jneidenzpunkt in dem nordamerikanischen Seeessionskriege
hat bekanntlich seine Lösung durch einen anglo - amerikanischen Vertrag ä . ä .



§ 149. Völkerrecht im Zustande des Unfriedens.

Washington8. Mai 1871 und durch den Spruch des danach zu Genf eingesetzten
Schiedsgerichts erhalten. In dem Compromiß hatten beide Regierungen folgende
Regeln als maßgebend für das Schiedsgericht aufgestellt: Eine neutrale Macht istverbunden:

1. hinreichende Sorgfalt anzuwenden, um innerhalb ihrer Jurisdiction die
Ausrüstung, Bewaffnung oder Equipirung irgend eines Schiffes zu verhindern, von
dem sie mit ausreichendem Grunde glauben kann, daß es bestimmt fei, gegen eine
Macht, mit der sie im Frieden lebt, zu kreuzen oder Krieg zu führeu; und ebenso
gleiche Sorgfalt anzuwenden, um das Auslaufen eines solchen Schiffes aus seinem
Jurisdictionsbezirk zu verhindern, so fern ein folches Schiff ausdrücklich ganz oder
zum Theil innerhalb des nentralen Gebietes zu kriegerischem Zwecke hergestellt

ist ;
2. nicht zu erlanben oder zu dulden, daß einer der Kriegführenden sich ihrer

Häfen oder Gewässer als Basis maritimer Operationen gegen den anderen bediene
oder dazu benutze, seine Kriegsvorräthe und Waffen zu erneuern oder zu vermehren,
noch Mannschaften anwerbe;

3. hinreichende Sorgfalt in ihren eigenen Häfen und Gewäffern, sowie in Bezug
auf alle Personen innerhalb ihrer Jurisdiction zu verwenden, um jede Verletzung
der vorbenannten Verpflichtungen zu verhindern.

Diefe Sätze sind zwar nur für den besonderen Fall von zweien der größten
Seemächte vereinbart; allein ihre Wahrheit kann unmöglich als allgemein gültig
verkannt werden. Man kann auch nicht, wie geschehen, gegen den Ausdruck äus
äiliSkiies einwenden, daß er zu vag sei, er ist es nicht mehr, als ähnliche Ausdrücke
im Civilrecht sind, und bedeutet offenbar, daß die Regierung über die Einhaltung
dieser Verpflichtungen wie über ihre eigenen Interessen wachen soll. Das In8titut
äs Droit iutsrnat . sprach sich daher 1874 gewiß richtig dahin aus, daß die drei
Regeln, wenn man anch gegen ihre Formulirung Einwendungen machen könne,
materiell die klare Anwendung eines anerkannten völkerrechtlichen Grundsatzes seien.
(Vgl. 8.6VU6 äks äöux raonätzZ. t . 49 (1871) p. 795—810. Gessckeu, Die
Alabamafrage. Stuttg. 1872. Os-Ivo K2267 ff.)

Die im Vertrage übernommene Verbindlichkeit, die anderen Mächte zum Bei¬
tritt zu diefeu Regeln aufzufordern, ist nie erfüllt, da beide Regierungen sich nicht
über die dieselben näher interpretirenden Noten einigen konnten, durch welche diese
Einladung ersolgen sollte. Das Unterhaus hat die Auslegung der Genfer Schieds¬
richter(März 1873) ausdrücklich verworfen, in einem Punkte unzweifelhaft mit
vollstem Recht, indem die Motive des Schiedsspruchs behaupteu, die genannte Sorg¬
falt müsse aufgewandt werden„sri raison äirsots äss äanAers, yui pourraisnt
resulter pour I'un ou l 'autrs äss bsIIiAkrarits äu ä 'oi-skrvMos cies
ätzvoir8 äs la nsutrglitk äs Isur xart ", über die größere oder geringere Gefahr
hat nicht der Neutrale zu entscheiden, er hat einfach seine Pflicht zu thun, selbst
wenn bei ihrer Vernachlässigung gar keine Gefahr für einen der Kriegführenden
entstände.̂

Rechte - er Neutralen .

149 . Hinsichtlich der Rechte der neutralen Staaten ist von
dem Princip auszugehen , daß ihnen in dem obwaltenden Kriegs¬
zustände alle diejenigen Rechte verbleiben und ungekränkt erhalten
werden müssen , welche ihnen im Friedensstande gebühren , so weit
sie nicht durch die vorausgeschickten Bedingungen der Neutralität
eine Beschränkung erleiden . Es folgt daraus insbesondere :

Erstlich die Unverletzbarkeit des Gebietes und die
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ungestörte Ausübung aller Hoheitsrechte in dem
Innern desselben .

Das neutrale Gebiet ist daher auch ein Asyl , welches man
einzelnen Gliedern und Angehörigen der sremden Kriegsmächte zu
öffnen und zu gestatten nicht gehindert ist )̂ , sofern nur damit
keine Begünstigung des einen Kriegstheiles gegen den anderen ver¬
bunden wird . Es kann daher selbst die Aufnahme einer verfolgten
Kriegsschaar oder Marine der feindlichen Partei noch kein Recht
zur Verfolgung der flüchtigen Schaar in das neutrale Gebiet
hinüber geben ; nur muß die neutrale Staatsgewalt verhindern , daß
die aufgenommene Truppen - oder Schiffsmacht sich hier von Neuem
sammele und das Asyl zu einem Angriffspunkte wider den Gegner
benutze. Man hat sie mit einem Worte nur als Einzelne und
Private zu behandeln , nur Pflichten der Menschlichkeit zu ersüllen
und lediglich zu ihrem weiteren ungekränkten Fortkommen über die
Landesgrenzen , ohne sie den Angriffen des Feindes wehrlos bloß¬
zustellen , nicht aber zu einer Wiedervereinigung mit der bewaffneten
Macht , wozu sie bisher gehörten , oder zu einer unmittelbaren
Offensive die Hand zu bieten 2). — Wird das neutrale Gebiet
wirklich zu einem Angriffe oder Gefechte zu Wasser oder zu Lande
benutzt , so hat die dortige Staatsgewalt das Recht eines tat¬
sächlichen Einschreitens zur Verhinderung der Gebietsverletzung .
Der Kampf ist in Hinsicht ihrer ein durchaus illegaler , dem sie also
auch keine rechtlichen Wirkungen zuzugestehen verpflichtet ist ; be¬
finden sich demnach die streitenden Parteien in ihrem Bereiche und
unter ihrer Botmäßigkeit , so kann sie selbst dem Sieger die Früchte
des illegalen Kampfes wieder entziehen und z. B . Gefangene und
Beute wieder frei machen b) . Thut sie es nicht , obgleich sie es ohne
Gefahr und Kampf vermöchte , fo würde dieses eine Verletzung der
Bedingungen der Neutralität sein (Z 147 ). Hat freilich der Neu¬
trale selbst ein Hilsscorps einem kriegführenden Theile gestellt , so
kann er sich natürlich über eine Verletzung des Gebietes nicht be¬
klagen , wenn jenes von dem siegreichen Feinde dorthin verfolgt
und der Kriegsschauplatz gegen dasselbe nun dahin verlegt wird
(8 118 ) 4).

*) Vgl. lutsrn . H IV , 3, 11. Ortolau II , 239. Nautsksuills
I , 251. VorzüglichI ûä . Orn . kütting -vn, äs iurs rkeipienäi liostes alienos.
Iäx8 . 1777.
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") Ueber die Maximen, welche man in Seestaaten befolgt, in Bezug auf Kriegs¬
schiffe und Kaper, auf Handelsschiffe und auf eingebrachte Prisen, ferner wenn feind¬
liche Schiffe sich neben einander dafelbst finden: Ortolkm II , 265. äs kisto^e
st Duvsrä/ , krises maritimes I , 108. Liantblenills I, 312—38. Eine inter¬
essante Behandlung über die hier sich darbietenden Fragen fand zwischen dem Senat
der Freien Stadt Lübeck nnd der Schleswia-Holsteinischen Regierung im Juli und
August 1850 statt, v. Kaltenborn, Kriegsschiffe auf neutralem Gebiete. Hamb. 1850.

s6. Es darf daher im neutralen Küstengewäffer kein Kriegsschiff eines Theiles
sich auf die Lauer zur Action gegen feindliche Schiffe legen. S . 8 147 Note 3 O.
Treffen in einem neutralen Hafen Kriegsschiffe zweier Gegner zusammen, so darf
bei Abfahrt eines derselben das andere ihm erst in bestimmter Frist (meist 24
Stunden) folgen. Kriegsfchiffe, die Prisen bei sich haben, miiffen binnen kürzester
Frist wieder anslaufen(frz. und engl. Verordnungen 1861). Nsutr. 1̂ v8 Lkx.
1868 x. 69. (Lord Granville an die Admiralität. 19. Juli 1870.) Kapern ward
früher das Recht des Einlaufens ganz geweigert, weil sie nicht dieselbe Gewähr
für loyales Benehmen boten wie Kriegsschiffes

Auch eine schon früher begonnene Verfolgung giebt dem Kriegführenden kein
besseres Recht, sk. Gegen Bynkershoek(tz 147 Note 2) anerkannte Lord Stowell,
daß selbst, wenn das Kriegsschiff in einem verlassenen Küstengewäfser ungehindert
ein Schiff nehme, dasselbe restituirt werden müsse(l 'Iüllirnors III , 285.) !
ton, Irltkru. Ii . IV , 3, 6 n. 7. v. Martens, Kaper 8 18. Ortolsn II , 255.
278. äs kisto ŝ st I , 22. Ilalieok XXII , 6. 6s,Ivo ß 2558. Der
Marquis Pombal hielt dies unwiderleglich gegen England aufrecht. 1759. Fall
der Caroline, in dem Webster die Unverletzlichkeit des Küstengewäffers vertheidigte
„nnl688 in 8, 68,86 ot' sslf-ätzlsnLs instant, ovsrxvbsIrninA, l6S,vinA NO«lioioe
ot intzg-ns Lncl no rnoinsnt kor d6liiisra.tion". S . 147 Note3 6-. Perels S - 236.

)̂ 16. Der beste Beweis, daß solche Hilfe unvereinbar mit der Neutralität
überhaupt ist, vgl. tz 144 Note 3.̂

Fortsetzung .

150 . Zweitens . Jeder neutrale Staat kann , so lange
er selbst Treue und Glauben bewahrt , die ihm auch im Frieden ge¬
bührende Achtung seiner Persönlichkeit , seiner Hand¬
lungen und Erklärung en sordern . Er hat die Präsumtion
für sich, daß er den Charakter der Neutralität streng bewahren und
nicht etwa Erklärungen oder sonstige Handlungen zum Deckmantel
einer Ungerechtigkeit gegen den einen kriegführenden Theil zu Gunsten
des anderen , oder auch beiden gegenüber in gleicher Weise benutzen
werde . Wichtig ist dies vorzüglich in Ansehung der von einer neu¬
tralen Gewalt ausgestellten Pässe , Commissionen und Beglaubigungen .
Kein Neutraler kann

Drittens vermöge der ihm zustehenden Unabhängigkeit und
Gleichheit mit anderen Staaten von den Kriegführenden oder
einem derselben in Beziehung auf sein Verhalten Gesetzen oder
einer Gerichtsbarkeit unterworfen werden , welche nicht in Verträgen
mit ihm oder in allgemein gültigen Grundsätzen des Völkerrechtes ihre
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Stütze finden . Er darf , wo diese nicht Platz greifen , innerhalb
seines Rechtsgebietes ganz nach eigenem Ermessen verfahren und
hat dagegen keiner kriegführenden Macht die Hand zur Ausführung
einseitiger Maximen derselben zu bieten ; vielmehr ist er berechtigt,
innerhalb seines Gebietes einer Kriegspartei seinen Schutz gegen
offenbares Unrecht zu ertheilen , vorzüglich auch seine eigenen Unter -
thanen in der Ausübung ihrer völkerrechtlichen Befugnisse und
Sicherstellung gegen die Willkür der Kriegführenden kräftig zu hand¬
haben.

Viertens . Alles , was dem neutralen Staate außerhalb seines
Gebietes gehört , verbleibt ihm als unantastbares Eigenthum
selbst dann , wenn es sich bei einer kriegsührenden Partei oder im
Gemenge mit den Sachen derselben besindet. Das Beuterecht findet
daran nicht statt . Eine Ausnahme tritt herkömmlich nur ein , in
so fern das neutrale Eigenthum zur unmittelbaren Unterstützung
eines kriegführenden Theiles bei den Kriegsunternehmungen dient
und demselben ausdrücklich zur Disposition gestellt ist , namentlich
wenn es zur Kriegseontrebande gehört , deren Begriff noch weiterhin
festzustellen ist , in welchem Falle auch das neutrale Gut der Be¬
schlagnahme und Aneignung von Seiten des siegenden Gegners so
wenig als feindliches Gut selbst entgeht .

Unbewegliches Gut eines neutralen Staates oder seiner Unter -
thanen in Ländern der kriegführenden Staaten kann natürlich den
Kriegslasten nicht entzogen bleiben. Dagegen ist es nur als Maß¬
regel in höchster Noth und nur gegen vollständige Entschädigung
zulässig , daß ein kriegführender Theil neutrale Sachen , z. B .
Schiffe, in Beschlag nimmt und zu seinen Zwecken verwendet (ins
anKarias ) i), oder neutrale Waaren , Magazine , Getreide und dergl.
in seinem Gebiete oder auf offener See für seine Zwecke gebraucht,
wenngleich gegen Vergütung des Werthes vermittelst eines soge¬
nannten Vorkaufs .

Dasselbe gilt von der Wegnahme und dem eigenmächtigen Ver¬
brauche der Matrosen oder Schiffsführer eines neutralen Staates .

*) Hg-utsksuills III , p . 398 . kkillimork III , 41 . A . Der Kriegführende
wird sicher neutrales Eigentum in Feindesland nach Möglichkeit schonen, aber ein
Recht dies zu verlangen besteht nicht für die Eigentümer . Sie haben sich mit
ihren Gütern zeitweilig der Hoheit des Aufenthaltsstaates unterworfen, und der
Kriegführende ist nicht verpflichtet, sie mehr zu schonen als die Unterthanen des
Landes . Wie diese unterliegen sie Requisitionen und Befehlen des Kriegführenden,
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sie haben nicht das Recht, aus einer belagerten Festung herausgelassen zu werden ,
sie können also auch keine Vorrechte für ihr Eigentum beanspruchen . Das Recht
der Angarien , das im Frieden kaum vorkommt , besteht im Kriege , wo neutrales
Gut genommen werden kann , wenn die militärische Nothwendigkeit dies fordert .
Selbst Verträge wie der zwischen Deutschland und Spanien v. 30 . März 1868 Art .
5 und der zwischen Deutschland und Portugal v. 2. März 1872 Art . 2 beschränken
sich aus Forderung angemessener Entschädiguug . Graf Bismarck war also berechtigt,
die Behauptung des engl . Botschafters in Berlin v. 30 . Dee . 1870 zurückzüweisen,
es sei „LltDASt-lwr unwarrkmtakltz " gewesen, als der deutsche General in Sinclair
einige englische Kohlenschiffe in der Seine versenkt, um dieselbe den französischen
Kriegsschiffen zu versperren , welche die Deutschen Truppen bedrohten , uud zu er¬
klären , daß man lediglich das Recht geübt , sich gegen eine drohende Gesahr zu ver-
theidigen , und daß der dadurch geschädigte Neutrale sich an die Landesobrigkeit halten
müsse. Nicht als Rechtsanspruch , sondern nur aus Freuudschast sür England ge¬
währte der Kanzler eine Entschädigung , (^ lülliiuors III , p . 650 .)^

Rechte - er Neutralen in Ailsehmlg des Handels .

151 . Welche Uebereinstimmung auch im Ganzen über die vor¬
ausgeschickten Grundsätze obwaltet , so mißlich steht es mit der An¬
wendung derselben aus das Recht des freien Verkehrs der Nationen ,
insbesondere aus den Seehandel . Zwar findet , was den Verkehr
der Neutralen unter einander selbst betrifft , kein Be¬
denken über die unbedingte Freiheit desselben statt ; nur die
Signalisirung oder Kenntlichmachung eines solchen Verkehrs und
die Abwehrung einzelner Plackereien , welche der Kriegsstand unter
anderen Nationen nach der bisherigen Praxis mit sich gebracht hat ,
macht noch die Feststellung gewisser Principien in Zukunft noth -
weudig , welche jedoch wieder mit der Hauptfrage zusammenhängen ,
ob und was sür Beschränkungen der neutrale Handelsverkehr mit
den kriegführenden Theilen selbst sich auferlegen lassen müsse. Diese
Frage ist seit Jahrhunderten ein Eris -Apfel für die Staaten ge¬
wesen ; sie ist es , welche am meisten dm Mangel eines Staaten¬
codex oder doch Staatentribunales fühlbar macht ; bei ihrer Ent¬
scheidung tritt in der Praxis vorzüglich das Recht des Stärkeren
und die Rechtlosigkeit der Schwächeren hervor . Und nicht blos in
der Staatenpraxis streitet man über die Frage , sondern auch die
Theorie ist noch nicht zu einer Verständigung über die Principien
gelangt . Zwar haben sich beide mitunter in die Hülle von gesetz¬
lichen Vorschriften und von Richtersprüchen in einzelnen Landen
einzukleiden und dadurch eine gewisse imponirende Autorität zu er¬
langen gewußt ; dennoch sind diese Gesetze und Urtheilssprüche nichts
als Acte der Politik einzelner Staaten , nicht bindend für die anderen ,
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ausgenommen wenn sie der schwächere Theil sind und die Voll¬
ziehung jener Gesetze, ihrer Ungerechtigkeit ungeachtet, zu befürchten
haben.

Nirgends sieht die Wissenschaft des Völkerrechtes eine weniger
gebahnte Straße vor sich als hier. Und doch kann es auch hier
an allgemein gültigen Grundsätzen sür die Staaten , womit sich unser
System beschäftigt, nicht sehlen , wenn überhaupt ein Recht unter
ihnen bestehen soll, wenn die Rechtsverhältnisse unter ihnen , wie sie
bisher dargestellt sind, der Wirklichkeit entsprechen. Hieraus haben
wir daher auch jetzt die Lösung der einzelnen Streitfragen vor¬
züglich zu schöpsen, indem wir nur die in der Staatenpraxis gegen¬
seitig und allgemein angenommenen Regeln als Gesetze des gemein¬
samen Willens gelten lassen, wo aber ein solcher nicht erweislich ist,
eine Lösung aus dem vorangeschickten Ganzen versuchen )̂.

' ) Eine gründliche Zusammenstellung der Theorie und Praxis über diesen Gegen¬
stand giebt die Schrift : ILssöLi-vIiss diLtorioal eritioal in inaritiinö iritki-nat .

Lzf ^ g,rn68 Lsääis . Läind . 1844, 45. II Vols . Im Resultat
freilich nur eine Vertheidignng der Hauptpunkte der Britischen Praxis ; jedoch mit
einzelnen Concessionen. S . darüber die Bemerkungen von Ortolan II , x . 432.

Aller Handel theilt sich, wie Hall Z 232 bemerkt, in Kauf oder Verkauf
der Waare und der Versendung derselben geben Fracht. Kauf und Verkauf zwischen
neutralen und kriegführenden Unterthanen sind ganz srei, und erstere können den
Kriegsührenden auf ihrem eigenen Gebiete selbst Kriegsartikel verkaufen, der andere
Theil kann sich darüber nicht beklagen, so lange die neutrale Regierung nicht dabei
betheiligt ist und diesen Berkaus nicht ans Gründen eigenen Interesses verboten hat.
Geschieht dies , wie Belgien und die Schweiz 1870 die Waffenausfuhr verboten, so
mag das politisch richtig sein, kann aber nicht gefordert werden. Der zweite Theil
des Handels , die Versendung der Waaren von Neutralen an Kriegsührende, bleibt
ebenfalls grundsätzlich frei , aber wenn die neutrale Regierung nicht verpflichtet ist,
denselben zu untersagen , so kann der Kriegsührende doch zweierlei nicht erlauben :
1. daß die neutralen Angehörigen zur See seinem Gegner Waaren schicken, welche
demselben zur Fortsührung des Krieges helfen sollen; 2. daß sie Waaren nach
einem feindlichen Hafen senden, den er von allem Verkehr abschneiden will. Die
Kriegführenden haben also das Recht, die Zufuhr der Contrebande und das Ein¬
dringen in blokirte Häfen zu hindern, die neutrale Regierung mifcht sich nicht
darein, sie fagt ihren Unterthanen nur , daß, wenn sie sich auf folche Uuternehmungen
einlaffen, sie es aus ihre Gefahr thuu , und behalt sich vor zu überwachen, daß die
Kriegsührenden ihr Recht dagegen einzuschreiten nach völkerrechtlichen Regeln üben.j

Entwickelung der Praxis .

152. Die Geschichte unserer Fraget beginnt vorzüglich erst
mit dem sechzehnten Jahrhundert , seitdem nämlich der Seehandel
nicht mehr blos in den Händen einiger weniger begünstigter thaten -
reicher Nationen , Gesellschaften und Städte verblieb, sondern eine
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allgemein anziehende Kraft auf jede Nation ausübte , als eine Haupt¬
quelle des Wohlstandes der Nationen erkannt und von den Regie¬
rungen befördert ward . Der Wettkampf der Interessen , welcher
hierdurch hervorgerufen ward , erzeugte in den Staaten , die dazu
Gelegenheit hatten , sowohl eine Vermehrung der Handels - wie auch
der Kriegsmarine und einen eifersüchtigen Kampf der Nationen mit
einander , aus welchem nur Ein Staat unter ungeheuren An¬
strengungen mit einer Größe und Bedeutung hervorgegangen ist,
wie ihn in bleibender Gestalt weder die alte noch neue Welt bisher
gesehen hat . Um diesen Mittelpunkt herum hat sich die ganze neue
Seekriegspraxis gestaltet. Scheinbar dem alten einfachen Rechte
früherer Jahrhunderte anhängend , Abweichungen davon nur der
Vertragswillkür zuweisend, hat der gedachte Staat nicht der Mittel
ermangelt , bei Anwendung seiner Grundsätze sein Uebergewicht allen
anderen Staaten sühlbar zu machen, ja zuweilen jene zu einer un¬
erträglichen Strenge auszudehnen , wodurch eine Reaction unver¬
meidlich und nothwendig ward . Eine solche trat denn auch vor¬
nehmlich seit dem siebzehnten Jahrhundert während der oftmaligen
Kriege Großbritanniens mit Spanien und Frankreich hervor ; die
letztere Macht seit Ludwig XIV . schuf sich selbst unter Lossagung
von dem bisherigen gemeinsamen und dem Aufblühen des Handels
verderblichen Systeme einen neuen Seeeodex in dem Meisterwerke
der Ordonnanz von 1681 , deren Grundsätze allmählich immer
größeren Beisall sanden, im Besonderen auch im Utrechter Friedens¬
schlüsse eine schon ausgedehntere internationale Geltung erhielten )̂-
Noch compacter ward die Reaction gegen Ende des vorigen Jahr¬
hunderts , während des Nordamerikanischen und französischen Revo¬
lutionskrieges . Frankreich ging 1778 mit einem neuen Reglement
zu Gunsten der neutralen Schifffahrt voran ; bald nachher schuf
1780 eine nordische Minerva mit Panin 's Hilfe das System der
bewaffneten Neutralität '̂ ) und erlangte auch in Kurzem den An¬
schluß mehrerer Seemächte daran , zur Handhabung bestimmter
Grundsätze dem Britischen Dreizack gegenüber, wodurch ihm, wenn
auch die Verbindung in ihrer ursprünglichen Integrität wieder ge- -
löst ward , dennoch einige vertragsmäßige Zugeständnisse abgerungen
sind 4). Den letzten Kampf wider das britische System führte
Napoleon durch Aufstellung des Continentalsystems , welches gewiß, '
wenn es mit Strenge nach Außen und mit weifer Mäßigung gegen

Heffter , Völkerrecht. 8. Ausg . 22
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die Verbündeten durchgesührt worden wäre, wenn es eine wahre
innige Vereinigung aller Continentalmächte geworden wäre, das
rechte Kampfmittel war5) (?) und nur durch seine häßliche, par¬
teiische, ja verkäufliche Vollziehung, durch gleichzeitige Erdrückung
aller Freiheit im Leben des Continentes eine schlechte Gestalt in der
Geschichte angenommen hat. Aber die Idee war die eines großen
Mannes! (?) Es gab damals kein anderes Mittel, Englands See¬
herrschaft zu zügeln. Ganz neuerlich hat nun auch das westmächt-
liche Bündniß gegen Rußland 1853 und 1854 zu einer milderen
Praxis6) und das britische Verlegenheitsbedürfniß eines herzlichen
Einverständnisfes mit Frankreich zu den so wichtigen seerechtlichen
Bestimmungen der Pariser Conferenz im April 1856 geführt, welchen
sich, wie schon gedacht worden ist, fast alle übrigen Seemächte un¬
bedingt angeschlossen haben.

*) Vgl . die ausgezeichnete Darstelluug von Hg -ntstsuiUs I , 26 f. Auch
6l688N6r, Dr . äks kr6liniin9.ir68 x . 2

A . Es ist schon bemerkt, daß die Geschichte dieser Frage mit den vom Consolato
del Mar ausgestellten Grundsätzen beginnt , wonach die Eigenschaft der Waare ent¬
scheidet (tz 139 Note 2 6 -.) England nahm dieselben sür seme seerechtliche Praxis
an . Frankreich wich davon ab durch seine Verordnungen von 1538 , 1543 , 1584
und 1681 , nach denen die feindlichen Waaren ebenso wie das neutrale Schiff,
welches sie verführte , und die neutrale Ladung unter feindlicher Flagge der Weg¬
nahme unterlagen . „Oonüseantnr ex ng-vilins r68 , sx r6bii8 navss ." Die aus
anderen Gründen allerdings berühmte oräonnanos 8ur Ia niar -ins von 1681
verdient an dieser Stelle H 's . Lob sicher nicht. Nur vertragsmäßig wurden davon
Ausuahmeu zugestanden , wie z. B . mit der Hansa am 10. Mai '1615 und 1655 ,
wonach die hanseatischen Schiffe in allen Fällen und an ihrem Bord die neutrale
Ladung frei sein solle. Holland erreichte gleichsalls vertragsmäßig von Frankreich
1646 und anderen Staaten die Anwendung des Satzes „ Is xavillon «onvrs ls
maroliÄiiäiss »" der auf gar keinem Gruudfatz beruhte , denn wenn Man zugiebt , daß
feindliches Gut an Bord von Freundesfchissen frei ist , so folgt daraus doch nicht,
das Freundesgut an Bord von Feindesfchiffen verfallen sei. Es war einfach ein
Compromiß , den die Holländer im Interesse ihrer Frachtsahrt durchsetzten, um sich
das Monopol derselben in Seekriegen anderer Mächte zu sichern. Im Vergleich
mit diesem Vortheil war es wenig wichtig , wenn sie den Kriegführenden das Recht
zugestanden Freundesgut aus Feindesschiffen wegzunehmen .s

2) lk . Diese Auffassung H's . ist nicht richtig, die sranzösische Marineordonnanz
von 1681 hatte keinen Einfluß auf die Utrechter Verträge , und diefe selbst waren
thatsächlich weniger wichtig, als sie dem Wortlaut nach erscheinen. Wenn damals
England und Frankreich übereinkamen , daß in einem Seekrieg , in dem einer der
beiden neutral bliebe , seine Flagge die seindliche Ladung decken solle , so war dies ,
wie schon Gentz bemerkt , ein Zugeständniß mehr dem Namen als der Sache nach.
Nach dem Rückgang der Seemacht Hollands und Spanien s waren England und
Frankreich die beiden großen Nebenbuhler , und es konnte nicht leicht ein Seekrieg
stattsinden , in dem einer von beiden neutral blieb . England hütete sich deshalb
wohl , denselben Grundsatz Spanien zuzugestehen , Frankreich nahm ihn allgemein
erst durch die Verordnung v. 26 . Juli 1778 au . (Losok x>. 58 .) j

b) sk. Bergbohm , Die bewaffnete Neutralität 1780 —83 . Eine Entwickelungs -
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Phase des B . R 's . im Seekriege , 1884 , giebl die erste cictenmüßige Darstellung ,
durch welche alles vorher über die Frage Geschriebene ziemlich veraltet erscheint.
Lesenswerth bleiben indeß die Denkwürdigkeiten Lord Malmesbury 's und die Be¬
merkungen F . v. Martens ' im Asousil äss ti -aitss oonolus xar L,u88is II ,
III , VI , x . 108 . Die Geschichte ist kurz solgende. In dem Kriege zwischen England
und seinen aufständischen amerikanischen Colonien hatten Kaper der letzteren mehrere
englische nach Archangel bestimmte Schisse weggenommen . Katharina II . wandte
sich deshalb 1778 an Dänemark mit dem Vorschlag , in jenen Gegenden der Nord¬
see den Handel durch ein gemeinsames Geschwader zu schützen, der dänische Minister
Gras Bernstorsf erkannte , daß dies völkerrechtlich nicht durchführbar sei, und beantragte
die beabsichtigte gemeinsame Action zu erweitern , indem man Grundsätze über die
Rechte des neutralen Handels ausstelle , welche man gegen England zu vertheidigen
sich vertragsmäßig verpflichten würde . Dazu war die Kaiserin damals noch nicht bereit ,
und erst als Spanien zwei Schiffe mit russischen̂ Getreide unter nichtigem Vorwand
weggenommen , ging sie auf Bernstorffs Idee ein. Panin , ihr Minister , entwarf
eine Erklärung , welche dessen Vorschläge fast wörtlich wiedergab , und dieselben
wurden dann durch Verträge mit Dänemark und Schweden v. 9. Juli und 1. Aug .
1780 sanetionirt . In den folgenden Jahren traten die Niederlande , Preußen ,
Oesterreich, beide Sicilien , Portugal , Frankreich und die Verein . Staaten bei. Die
erste Erklärung Rußland 's v. 28 . Febr . 1780 , die also thatsächlich von Bernstorsf
stammt , besagt :

1 . H,U6 1ö8 v3 ,i886ÄUx N6utr68 puiWsut NÄViAasr 1i1)rsni6iit äk xort SN
xort 811!' Iss 60 t 68 ä68 nations 6N AUsrrs ;

2 . HN6 168 6Ü6t8 axpartkNMt8 ÄI1X 811̂' 6t8 ätz8 äit68 Mi88M668 6Q AUSri -tz
soisnt libi ' 68 8ur les VÄEKÄUX N6iit ,r88 L l ' sxesptiori äes lnarolikin -
äisss äs /

3. HU6 l'Irliper-Ati'ies «s tisnt Hu8,nt L 1a, lixAtivn cis osllss-ol ä es (̂ ui
68t 6N0Q06 Zg.118 X kt XI äs 80r» trsit « äö 60N1N16r66 3.V66
Ia 6lraii<l6 'Lr6tg.KN6 en etendant 668 obli^g-tions L tout68 168
pui883N668 KN ^ usrrs ;

4. Huk xour Zstsi-inirisi-68ĉui cg-rLotkrise un on n'g,66 orä6
vktts 6kiiomiiiatiori 66 lui, oü 11^ a xai- 1» <Zi8xo8ition äs lg.
xui 88 ÄN 66 ĉui 1'8.tts.̂ UK LV 66 c1k8 vai 886 LuxM'6tk8kt sulüsairlNisiit
xi'o6b68, UQ äsnAtzr kviäsnt. ä'tzntrkr;

5 . HU6 668 x>r'ill6ip68 86rv6nt äk) rs ^ Ik cl3N8 Ik8 xr066äur68 6t äg .118 168
^UA6ir »6rlt8 8111- 1a, <168 xri868 .

(äs AIsi-tsQ8, 1^66. III , x . 1Ö8.) Dazu kamen später in den danach abgeschlossenen
Verträgen noch einige andere Bestimmungen .

Es ist richtig, daß die Contrahenten nnd speciell Rußland die Grundsätze, welche
sie als Palladium der Neutralen producirt , später wieder auf - und preisgegeben
haben . Nichtsdestoweniger behielt die bewaffnete Neutralität von 1780 ihre große
Bedeutung . Einmal hatten sich die bedeutendsten Staaten mit Ausnahme Eugland 's
über eine formulirte Fassung des Seekriegsrechtes geeinigt , andrerseits mußte England ,
obwohl es keinen seiner Grundsätze formell aufgab , die Mitglieder des Bnndes wohl
oder übel schonen, um sich nicht noch mehr Feinde zu machen.^

K. Im Frieden mir Frankreich 1783 erneuerte England einfach die Be¬
stimmungen des Utrechter Vertrags , weigerte sie aber Holland , für das sie seit dem
Vertrage von 1634 gegolten , nnd den Verein . Staaten . Die französischen Re-
volutionskriege führten bald wieder zu den alten Mißbrauchen . Die eoalirten Re¬
gierungen verboten den Neutralen , Lebensmittel und Waaren fremden Ursprungs
Frankreich zuzuführen . Der Convent that dasfelbe und hob am 9. Mai 1793 den
Grundsatz , daß die Flagge die Ladung deckt, auf . England erklärte 1794 , daß die
Neutralen nur ihre eigenen Erzeugnisse , nicht die anderer Länder verschiffen dürsten .
Frankreich erklärte jedes Schiff , wenn auch nur theilweise mit englischen Waaren
beladen , für gute Prise , wem diese Waaren auch gehörten . Die baltischen Staaten
erneuerten und vervollständigten 1800 die Grundsätze der bewaffneten Neutralität .
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Die bedeutendste Erscheinung dieser Jahre ist der Vertrag zwischen England und
Rußland v. 17. Juni 180 ^ der als die äußerste Grenze der Zugeständnisse Eng¬
lands bezeichnet werden kann (Art . III . Llai-t . 8 ,66. VII , 260), deshalb auch als
Abschwächung der englischen Rechte im Parlament heftig angegriffen wurde , ob¬
wohl England darin seine Weigerung aufrecht hielt, anzuerkennen, daß die Flagge
die Ladung decke. Der Vertrag war nicht von langer Dauer , als Rußland zu¬
folge seiner Kriegserklärung gegen England 1807 auf's Neue die Grundsätze der
bewaffneten Neutralität verkündete, antwortete England mit der Erklärung „8 . N
xrools -irns Lnsvv tlioso pi'in 61̂)168 ot raaritims I âv gAg-inst wliioli tli6 g-rinkä
neutralit ,̂ vas oriKing.11̂ direetsd " (Nart ., I^ouv. 8nppl . III x>. 15). Ruß¬
land gab schon 1809 die erwähnten Grundsätze auf, indem ein Ukas v. 1. Aug. die
Wegnahme feindlicher Waaren unter neutraler Flagge und des Schiffes befahl, wenn
diese Waaren mehr als die Hälfte des Werthes der Ladung ausmachten.̂

Dies Lob des Continentalfystems, welches das Meer durch das Land
beherrschen wollte, scheint wenig begründet, was H. als dessen Auswüchse betrachtet,
war durch die Natur desselben gegeben. Es hat dem Festlande weit mehr ge¬
schadet als England , dessen Handel trotz der siebenjährigen Sperre stets wuchs, und
gab ihm das überseeische Monopol . Nur die Verein. Staaten widersetzten sich den
Ansprüchen England 's und erklärten ihm 1812 den Kriegs

o) Soetbeer , Samml . osfic. Aktenstücke in Bezug auf Schifffahrt und Handel
in .Kriegszelten. Hamb. 1854. 1855. C. W. Ascher, Beiträge zu einigen Fragen
über die Verhältnisse des Seehandels in Kriegszeiten. 1854. Vrouin äv I b̂u^ s,
168 Usutrss xkndailt Is, Ausrrs ä 'Orisiit . 1868. Geffcken, Zur Gefchichte des
orientalischen Krieges 1854—56. Berlin 1881. S . 280 ff.

Darlegung - er einzelnen Fragen *) .

153. Da im Allgemeinen den Neutralen das Recht des Han¬
dels im Kriege nicht bestritten wird , sondern nur die Ausdehnung
desselben: so kommt es hauptsächlich auf Untersuchung folgender
Punkte an , die sich aus einer Kollision der Rechte der Kriegführen¬
den mit dem Handel der Neutralen ergeben :

I . Welche Rechte stehen den Kriegführenden gegen die Neu¬
tralen im Falle einer Blokade feindlicher- Gebiete oder
Gebietstheile zu ?

II . Welche Art von Verkehr kann ein kriegführender Theil
den neutralen Staaten und deren Unterthanen mit dem
Feinde untersagen ?

III . Welche formalen Rechte haben die kriegführenden Staaten
gegen die Neutralen zur Handhabung und Vollstreckung
ihrer materiellen Rechte?

Zum Theil stehen diese Fragen unter einander selbst wieder
in wesentlicher Verbindung , so daß sie erst vollständig durch eine
Beleuchtung aller beantwortet werden können.

In den publieistischen Erörterungen derselben ist man meist von
einem vorangestellten allgemeinen Princip ausgegangen . Die Einen ,
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von dem Princip absoluter Unabhängigkeit der neutralen Staaten,
die Anderen von einem Coordinations-Systeme oder von den Regeln
der Rechtscollisionen. Es wird sich aus dem Nachfolgenden ergeben,
ob es solcher Anlehnungen bedürfe, und nicht vielmehr die schon
vorgetragenen einfachen Grundsätze über die Rechtsverhältnisse der
Staaten unter einander genügen.

Von den Schriften früherer Zeit, welche großentheils nur noch geschichtliches
Interesse haben, sind zu nennen : 6 -6nti1i8 , äs dslli I , vk. 21 . Oroot III ,
1. 5. 9 . 4 . 17 , 3. LMktzrsliOki! , Huakst . pukl . I , «k. 10 ff. N . Lüdnsr ,
Dg 1a saisis äs8 IiLtiwsnts nsutres . 1757 . Deutsch. 1789 . 'VVIisg.ton , D8t .
2 öä . I , x . 273 . Büsch, Ueber das Bestreben der Völker neuerer Zeit , einander
in ihrem Seehandel recht weh zu thun. 1800 . Os-ucL^, 1s ärvit pudlio inaritimk .
1862 . Hg -utei 'euille , ülist . du äroit maritims . 1869 . Gesfcken in v. Holtzend.
Handb. IV . Die Neutralität . II . Geschichtliche Entwickelung.

Klokaderecht ') .

154. Schon oben (ß 112 und 121) ist das Recht der Blokade
gegen feindliche Häfen, Festungen, ja ganze Küsten als ein legi¬
times Recht der Kriegführenden unter einander aufgestellt worden;
alle Mächte, die dazu die Mittel haben, üben es; auch Neutral¬
bleibende können es daher den wirklich Kriegführenden nicht streitig
machen und müssen folglich die Rückwirkungen dieses Rechtes auf
sich selbst anerkennenb). Es ist ein Act der Occupation eines Theiles
des feindlichen Gebietes, auf offener See aber ein Act der Präven¬
tion4), den ein später Kommender ohne Kränkung nicht stören darf
(H 73). In der That besteht nun darüber nicht der mindeste
Zweisel, daß ein effectiver Blokadestand, d. H. in so fern ein im
Kriegsstande begriffenes Gebiet durch feindliche Kriegsmacht wirklich
eingeschlossen ist, es sei zur See oder zu Lande, den Neutralen die
Verbindlichkeit auferlegt, sich jeder Störung dieser kriegerischen Maß¬
regel und der darin begriffenen Zwecke zu enthalten )̂ ; der wesent¬
liche Zweck ist aber die Abschließung des blokirten Ortes von jedem
auswärtigen Verkehre und von jeder auswärtigen Unterstützung,
welche nicht blos durch Zufuhren von Lebensmitteln, sondern auch
durch Mittheilung von Nachrichten und Versendungen nach Außen
geleistet werden kann. Wer dennoch dagegen handelt, es sei durch
Ein- oder Ausgehen, stört nicht nur die Aufmerksamkeit der blokiren-
den Kriegsmacht, sondern läßt auch eine Vereitelung der Blokade-
zwecke befürchten, oder macht sich offenbar zu einem Gehilfen des
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Feindes; er kann sich also dann keiner anderen Behandlung ge¬
trosten, als dem Feinde selbst zu Theil werden würde. Wegnahme
der Schisse oder sonstiger Transportmittel mit allem daraus Be¬
findlichen, und dann serner nach Umständen eine Appropriation
dieser Gegenstände so wie Repressalien gegen die Führer und Mit¬
schuldigen erscheinen demnach im Allgemeinen ganz als eine kriegs¬
rechtliche Consequenz, welche sich auch die Staaten bisher und
wechselseitig ohne allen Einspruch zugestanden haben. Dennoch sehlt
es in der Ausübung dieses an sich unstreitigen Rechtes nicht an
Zweifeln, Controversen und Uebertreibuugeu.

Groot III , 1. 5 . (j,ug,68t. I . 11. Intern . 1 .̂
IV , 3 . 25. Desselben Listoirs äss propres , p . 84 . Oks NanninA p . 219 .
Ortolan II , 287 . Hg-utsksnillk II , tit . 9 . ^Vi1äing .n II , 178. ktiillirnors III ,
473 . Geszner, x . 163 . LlallkLlc XXX . Lall , «k . VIII . Oalvo IV , 1. 5.
Perels S - 27 !.. Geffcken in v. Holtzend. Handb . IV . b. Blokade . ? ol8on , tli «
1a,v ot ' dloekaäs . 1870 . Osans , tlis law ok dlockaäs . 1870 . Jetzt Hauptwerk :
FanLliillk , än Aloeus ing-ritiins . 1882 .

Die Blokade erscheint erst zu Ende des 16. Jahrh ., denn einmal verbot
man früher Dritten allen Handel mit dem Kriegsgegner , und es kam nur darauf
an , ob man stark genug war , dies durchzusetzen, andrerseits hatte man nicht hin¬
reichend starke Schiffe und Geschütze, um wirksam die Annäherung an die feindliche
Küste zu hindern . Man untersagte den Handel mit allen Häsen , ohne doch im
Stande zu sein, sie zu schließen, denn selbst die Holländer , die in ihrer Verordnung
von 1630 gegen die flandrischen Häsen sich darauf beriefen, daß dieselben dauernd
eingeschlossen (oontinusrl ^ S besst .) seien, hielten doch nur wenige Schisse vor den¬
selben und erklärten 1652 und 1666 alle Küsten Großbritanniens und seiner
Colonien für blokirt . Zunächst wirkten dem Verträge entgegen , wie nach Art . 4
der zwischen England und den Generalstaaten 1674 abgeschlossene, daß nur die
Städte als verboten gelten sollten , die „ob8iäion6 cineta , oii-enriExts vsl in -
V68titg." seien , aber die Papier - und Kreuzerblokaden dauerten doch svrt , und
gegen sie wandte sich die bewaffnete Neutralität , welche zum ersten Male dem
Blokaderecht eine feste Gestalt gab .f

2) stz. Die Blokade ist ein Kriegsrecht , Blokaden im Frieden sind unzulässig
(tz 112 Note 4) , jeder Staat daher , der die Rechte eines kriegführenden übt , kann
sie verhängen . Die Blokade ist wie die Belagerung eine Kriegsmaßregel , welche be¬
zweckt, Ein - und Ausgang aus einem feindlichen Platze zu fperren . Aber während
die Belagerung nur gegen Festungen geht, welche man einschließt und angreift , um
sie zu nehmen , richtet sich die Blokade vorzugsweise gegen Häsen , Flußmündungen
und Meerengen , die nnr von der Wasserseite gesperrt werden , und begnügt sich, sie
vom Verkehr abzuschneiden. Allerdings kann derselbe Platz auch zugleich zu Lande
belagert und zur See blokirt werden , und ebenso eine Stadt zu Lande nur einge¬
schlossen, ohne angegriffen zu werden , aber die fpeeielle Blokade hat den erwähnten
Charakter und die Eigenthümlichteit , daß sie sich auch gegen den Verkehr Dritter
mit dem Platze richtet, die an sich berechtigt sind mit den Kriegführenden zu handeln ,
während die Belagerung eine Folge der Besetzung des Landes ist und nur den
Verkehr des Platzes mit der Umgegend abschneidet. Es ist daher verkehrt , wenn
Hautefeuille das Recht der Blokade auf die Eroberung des Waffergebietes be¬
gründet . Dieselbe wird ebensowohl aus hoher See geübt , welche keiner Occupation
unterliegt , und die militärische Besetzung der Küstengewässer hat keine Analogie mit
der Herrschaft des Küstenstaates über diefelben , die eben auf dem Besitz der Küste
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beruht . Es kommt lediglich darauf an , daß der Zutritt abgeschnitten ist. „ Iks
bloojraäiQA i'oros lis at <1istg .n66 vonvtzriisnt kor 8liuttinA ux ttis
dlookaäsä poi -t ." (Offiz. Actenst. v. 1856 VIII , S . 23 .) An sich kann man
ganze Küsten ebensowohl blokiren wie einzelne Häfen , aber da eine solche Blokade
selten wirksam die ganze Strecke umfaßt , giebt dieselbe leicht zu Mißbrauchen An¬
laß . Demgemäß beschränkte die bewaffnete Neutralität von 1780 die Blokade auf
Häfen , Nr . 4 tz 163 Note 3, und England trat dem in dem Vertrage mit Rußland
von 1801 bei. 1806 aber erklärte es alle Häfen und Fliisse von Brest bis zur
Elbe blokirt, wobei es hinzufügte , daß die Blokade den betr . Regierungen erst an¬
gezeigt werden werde, nachdem die Maßregeln getroffen sein würden , um sie wirksam
zu machen. Eine solche Anzeige aber ersolgte nicht, da die britische Marine zu einer-
wirksamen Blokade dieser ungeheuren Küste unfähig war , und die Unzulässigkeit der
Maßregel ergab sich schon aus den Worten der Verordnung , wonach die besagten
Küsten , Flüsse und Häfen „äoivsnt sti -s Lovsiäöres eorains ötAnt kK'sotivsivknt
kloHuäs " (Ug-rt . Nouv . kso . I , 436 ) . Als Antwort auf die Verordnungen
Napvlevn 's von Berlin und Mailand , welche die Britischen Inseln in Blokade -
zustand erklärten , verhängten die Oi'äsr 's in Oouneil v. 11. Nov . 1807 die Blokade
über alle Küsten , Plätze und Häsen , von denen der britische Handel ausgeschlossen
war . (Llai -t ., I. o. 446 .) Im Kriege Spanien 's mit seinen aufständischen Colonien
erklärte der Präsident Monroe , da^ die Verein . Staaten nur eine Blokade be¬
stimmter Plätze anerkennten , daß dagegen eine solche, welche Küsten von mehreren
tausend Meilen umfasse, unmöglich und nur ein Vorwand für Plünderung sei. Da¬
gegen verhängten die Verein . Staaten 1861 selbst eine Blokade über die ganze Küste der
Südstaaten , obwohl in den vier Monaten nach dieser Erklärung 400 Schisse aus deren
Häfen aus - und in dieselbe:: einliefen ,- erst später ward die Blokade effeetiv. Im
Krimkrieg 1864 —66 gingen die Blokaden wieder gegen die „ports , raä68 ou ootss
äs 1'6nn6mi ," und die Parifer Seerechtsdeclaration von 1866 sprach von dem „g-ocös
Lu littoral äs l ' tznnsini ." Im russisch-türkischen Krieg vön 1877 erklärte die Pforte
die ganze Küste des Schwarzen Meeres von Trapezünt bis zur Donaumüuduug
blokirt, führte diese Blokade durch Kreuzer im Schwarzen Meere aus und fing die
durchgekommenen Schiffe am Bosporus ab . Die Blokade eines Flusses ist voll¬
kommen rechtmäßig , nur muß sie sich auf die Häfen beschränken, welche der Feind
selbst besitzt, und kann nicht gegen solche gehen , die ein Neutraler an demselben
Flusse hat . So anerkannte der Luxi -sme Oourt im Fall des Peterhoff 1866 ,
daß die Blokade des Rio Grande nicht gegen die mexieanischen Häsen desselben
gehen könne , ebenso achtete Frankreich 1870 bei der Blokade der Ems das Recht
der holländischen Häfen an derselben. Durch Vertrag v. 10. Juli 1863 der
Argentinischen Conföderation mit England , Frankreich und deu Verein . Staaten
wurde eine Blokade gegen Paraguay und Uruguay bei einem Kriege von Ufer-
staaten des Laplata ausgeschlossen. Der Vorschlag Haymerle 's auf dem Berliner
Congreß , die Donau zu neutralifiren (Protok . XI ) , wurde nicht angenommen , ob¬
wohl das Recht Rußlands , einen Strom zu blokiren, der verfchiedenen Uferstaaten
gehörtem einem Kriege mit der Pforte zu bestreiten war . Das Gleiche wie bei
Flußmündungen gilt von der Blokade der Meerengen . Wenn also Rußland 1877
England erklärte, daß es keineswegs beabsichtige den Kanal von Suez zu blokiren,
so beruhte das auf freier Entschließung , inzwischen ist durch den englisch-französischen
Vertrag v. 24 . Oet . 1887 Art . l die Blokade des Suez -Kanals ausgeschlossen.!

b) A . Das Recht der Blokade beruht auf der Nothivendigkeit, den Handel des
Feindes abzuschneiden , und kann deshalb , wie erwähnt , sowohl auf hoher See als
im Knstengewässer geübt werden . 1854 wurde die Blokade Riga 's auf dem ziemlich
weit von der Küste entfernten Lyser - Ort geübt , ebenso im Secessionskriege die
Charleston 's . Auch ist kein Zweifel darüber , daß die eigenen Häfen blokirt werden
können, wenn sie vom Feinde besetzt sind, wie 1871 Rouen , Dieppe nnd Fscamp ,
die im Besitz des deutschen Heeres waren von französischen Kriegsschiffen.)

4 ) Napoleon machte es in den Decreten von Berlin England zum Vor¬

wurf , daß es die Blokade nicht anf Kriegshäfen uud Festungen beschränke, sondern
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sie auf unbefestigte Städte , Häfen und Strommündunaen ausdehne. Es war dies
völlig grundlos , und das neuerdings auftretende Verlangen, die kommerziellen
Blokaden zu beseitigen, wie es auch officiell in der Depesche des Staatssekretärs
Cass an den amerikanischen Gesandten in Paris v. 27. Juni 1859 formulirt ist
und von Sbeldon Amos und Westlake in den Berathungen des Inst , äs är . int .
1875 u. 1877 vertheidigt wurde, hat weder Aussicht aus Erfolg noch innere Gründe
für sich, da damit der Zweck jeder Blokade vereitelt würde, haben doch die Verein.
Staaten selbst die kommerzielle Blokade gleich darauf im weitesten Maße zur An¬
wendung gebracht. Einmal laufen militärische und commerzielle Blokade oft in
einander, könnte aber, hiervon abgefehen, der Gegner seinen Handelshäfen Alles zu¬
führen, so würde bei den gegenwärtigen Eifenbahnen die Blokade einem befestigten
Platze nur dann schaden können, wenn derselbe auch vom Lande her eingeschlossen
wäre ; so lange die Zufuhr von da nicht abgeschnitten ist, hat die Sperrung des¬
selben von der Seeseite keinen rechten Zweck. Man übersieht den Unterschied zwischen
Belagerung und Blokade, der Zweck der ersteren ist Einnahme des Platzes, der der
letzteren Abschneidung des Handels . Dieser Gesichtspunkt ist so entscheidend, das;
häusig Kriegführende Häfen des Gegners nicht blokiren, von denen sie nothwendige
Bedürfnisse beziehen, da die Blokade dieselben nur auf neutrale Häfen lenken, also
für sie selbst vertheuern würde. Außerdem ist es bei Aulage vou Straudbatterien
und Torpedos gar nicht so einfach zu fagen, welche Plätze befestigt oder unbe¬
festigt siud.^

ö) sk. Keine neutrale Regierung darf sich daher weigern, eine regelrecht ver¬
hängte Blokade anzuerkeunen, es wäre das eine mit der Neutralität unvereinbare
Intervention . Die neutralen Unterthanen, welche trotzdem versuchen ein- und aus¬
zugehen. handeln auf ihre Gefahr, ihre Regierung darf sie nicht schützen, so lange
die Blokade vorschriftsmäßig geübt wird, wohl aber hat sie das Recht, sich durch
ihre eigenen Kriegsfchiffe zu überzeugen, ob dies geschieht, und wenn es nicht der
Fall , die Blokade als nicht zu Recht bestehend'zu erklären, wie es die Verein.
Staaten 1870 bei den Nordseehäsen thaten.^

b) fk. Ueber die Strafe des Blokadebruchs besteht noch keine Uebereinftimmung,
namentlich nicht darüber, wann das Schiff allein oder auch die Ladung verfallen
sein soll. Nach englischer Praxis soll beides der Fall sein, wenn der Rheder ver¬
antwortlich sür die Handlungsweise des Capitäns ist, weil die Verletzung der Blokade
sowohl aus das Schiff wie auf die Ladung geht und mit der Sanktion der Eigen¬
tümer des ersteren wie der letzteren confumirt ist. Diese Ausfafsuug ist offenbar-
berechtigt, wenn Schiff und Ladung denselben Eigentümern gehören, und selbst
wenn dies nicht der Fall , ist die Solidarität beider eine xra68umtio '̂uris , so
lange sie nicht durch die Schiffspapiere widerlegt wird, denn man muß annehmen,
daß der Eigentümer der Ladung die Bestimmung des Schisfs kannte, dem er seine
Waare anvertraute , und daß der Capitän sein Schifs nur im Interesse der Waare
wagte. Um die Ladung zu retten, muß der Eigentümer also beweisen, daß er die
Bestimmung des Schiffes nicht kannte.^

155. Als erster Streitpunkt erscheint die Frage : von welchem
Moment an die Blokade den Neutralen gegenüber als wirklich vor¬
handen anzunehmen sei )̂. Der Natur der Sache nach gehört dazu
die wirkliche Einschließung des blokirten Ortes , wodurch jeder Zu¬
gang von Außen her, es sei nun von allen Seiten oder doch auf
derjenigen Seite , von woher die Annäherung eines neutralen Trans¬
portmittels erfolgt , wenn auch nicht unmöglich gemacht, doch aber
so erschwert wird, daß die Verbindung mit dem blokirten Orte nicht
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bewirkt werden kann, ohne die Blokadelinie zu durchschnciden, und
ohne sich der Gefahr auszusetzen, von der Blokademacht aufgehalten
oder durch Kriegsgeschosse betroffen zu werden. In mehreren Staaten¬
verträgen sind ausdrückliche Bestimmungen in diesem Sinnes , zu¬
weilen selbst in der Art getroffen worden, daß man bei Blokaden
zur See die Zahl der Schiffe eines Blokadegeschwaders festgesetzt
hat s), was indeß nicht zur Regel geworden ist. In welcher Nähe
sich die blokirende Macht bei dem blokirten Platze zu befinden habe,
wird natürlich von den Umständen abhängen . Gewiß muß es schon
genügen, wenn ein Geschwader dergestalt stationirt ist, daß cs den
Zugang zu dem blokirten Orte beobachten und nach gewöhnlicher
Berechnung einem sich annähernden fremden Schiffe noch zuvor-
oder beikommen kann.

Nach allgemeinem Einverständnisse , welches wieder auf der an
sich unabhängigen Stellung der Neutralen beruht , kann indessen die
bloße Gegenwart einer Kriegsmacht vor einem feindlichen Platze noch
keine Gewißheit darüber geben, daß eine Blokade oder Absperrung
deren Zweck sei, namentlich bei Blokaden zur See . Es wird des¬
halb noch immer eine besondere Bekanntmachung an die Neutralen
für nöthig erachtet, welche entweder an Ort und Stelle einem sich
Annähernden oder schon unterwegs durch Kreuzer u. s. w. zu Theil
wird, oder auch allgemein auf dem Wege diplomatischer Mittheilung
an die neutralen Staatsgewalten , die dann nicht verfehlen, ihre
Angehörigen davon weiter in Kenntniß zu setzen̂ ). Ist eine solche
Notisieation geschehen, so nimmt man an, daß selbst eine momentane
Entfernung der Blokademacht aus zufälligen Ursachen, namentlich
wegen höherer Gewalt , den Blokadestand keineswegs aufhebt, der¬
selbe vielmehr noch ebenso respectirt werden muß, wie der effectiv
vorhandenes , und es ist hiergegen ein erhebliches Bedenken weder
nach juristischen Analogien noch nach der wirklichen Staatenpraxis
zu erheben ; die von einem Neutralen angenommene und seinen
Unterthanen mitgetheilte Notisieation vertritt sogar die Stelle eines
Gesetzes für die letzteren )̂. Dieselbe verliert jedoch ihre Verbind¬
lichkeit bei wirklichen Unterbrechungen der Blokade durch absichtliche
oder verschuldete Entfernung oder Vertreibung des Geschwaders
oder der Belagerungstruppen , wobei für jetzt die Fortsetzung der
Einschließung aufgegeben wird . Es kann daher auch zu gänzlicher
Aufhebung des Blokadestandes keiner ausdrücklichen Notisieation an
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die Neutralen bedürfen : er dauert wenigstens für den Verkehr nicht
länger als die effective Absperrung )̂. Diese ist immer das Sub¬
stanzielle , die Voraussetzung zur Wirksamkeit.

*) Intern . x . 222 suiv . sä . kr. II , 172 . XXIII .
4 . 0 -6880 ,617 x . 187 .

2) 6̂ . Die erste Bestimmung gab hierüber Art . 3 der bewaffneten Neutralität
(tz 156 Note 3) , wonach ein Hafen blokirt ist „oü. xar la. äiLposition xri86 xar 1a
xui88LN66 <iui 1'Attaĉ u6 ÄV60 ä6 vaisssanx arr6t68 6t 8n5ii8rtilirli6iit xrook68 ,
11 ^ a nn äanA6r äviäsnt ä '6ntr6r ." In dem englisch - rnssischen Vertrage
von 1801 war dies in die Alternativform „on " umgewandelt . Die Wichtigkeit der
Unterscheidung „6t " oder „on ^ liegt auf der Hand , die Schiffe festzuleaen , ihnen
die Bewegung verbieten , heißt ihnen das wefentlichste Element ihrer Wirksamkeit
nehmen . Die Pariser Declaration ist weit weniger klar als der englisch- russische
Vertrag . Noch besser ist die Bestimmung des amerikanisch- italienischen Vertrages
von 1871 , Art . 12 : g-ctnall ^ 1nv68t6 <Z. naval t'or668 6a.x9.bl 6 ok xreventinA
tb6 6ntr ^ ok n6ntral8 and 80 8tg .tion6ä L8 to ereats an 6viä6nt äanA6r on
tb6ir pLi -t to attsnipt it . ? bi1Iiinor6 III , 477 fordert nach einem Prifennrtheil
eine Anzahl Schiffe ,,torininA a.8 it W6r6 an arob ok 6ir6univg .Ug.tion rounä
tb6 rnoutb ok tb6 xrob1d1t6ä port , v̂1i6r6 1k tbs ar6li ka1l8 ln 0N6 xart , tb6
b1o6kg .ä6 1t86lk kg.118 LltoA6tb6r ." 1825 verweigerte Frankreich die univirkfame
Blokade des La Plata durch Brasilien anzuerkennen . 1864 ward die dämsche
Blokade der preußischen Küsten durchaus unwirksam dnrch Kreuzer geübt , die oft
nicht sichtbar waren , während doch Dänemark der Pariser Declaration beigetreten
war . Spanien , welches dies nicht gethan und 1865 die ganze Küste Chili 's für
blokirt erklärt hatte , beschränkte dies auf Frankreichs Borftellnngen auf 6 Häfen .
Die Verein . Staaten verweigerten die Anerkennung der Blokade der Nordhäfen
Mexico 's , weil der Kaifer Maximilian über keine hinreichenden Streitkräfte verfügte .
Die Blokade der deutschen Hafen dnrch Frankreich war 1870 nach den ersten
Niederlagen desselben vielfach nnwirkfam (f. Note 6) , und die Blokade der ruffi¬
schen Häfen durch die Pforte 1877 war es vollständig , was sie felbst im Art . 24
des Vertrags von San Stefano anerkannte . Ebenso die Blokade Chili 's gegen die
Peruanischen Häfen 1879 .>

2) Ein Vertrag zwischen Preußen und Dänemark vom Juni 1818 verlangte im
Art . 18 zwei Schisse. Ug .rt6N8 , L .. IV , 532 .

stz. Derartige Bestimmungen sind veraltet , in neueren Verträgen heißt es
stets analog dem italienisch - amerikanischen „nAval toi -668 vaxadle öl x>r6V6nt1n§
tlis öntrz ?."^

A . Da die Blokade nicht ip8o 1ur6 aus dem Kriege folgt, sondern erst
speciell errichtet werden muß , können die Neutralen sie nicht kennen und demgemäß ihre
Unterthanen nicht davon benachrichtigen, so lange sie ihnen nicht angezeigt ist. Indem
sie diese Anzeige entgegennehmen , erkennen sie die Rechtmäßigkeit der Blokade selbst
an , vorbehaltlich der regelrechten Ausübung derselben. Es ist nicht nothwendig ,
daß diese Auzeige auf diplomatifchem Wege gefchehe, obwohl derselbe regelmäßig ge¬
wählt wird, weil bei bloßer öffentlicher Bekanntmachung die neutralen Schiffe sich
darauf berufen können, daß sie von der Blokade nichts gehört . Sodann muß der
Befehlshaber des Blokadegeschwaders den Behörden des Ortes , den er blokiren will ,
Anfang und Umfang der Blokade anzeigen. Die englische Doctrin nach Sir W .
Scott (? bi11i7nor6 III , p . 475 ) behauptet eine doppelte Art der Blokade , die blos
thatfächliche uud die notificirte mit begleitender Thatfache . Die erste wird geübt
durch die einfache Aufstellung eines Gefchwaders , das ausreicht um die Verbindung
mit dem blokirten Hafen oder der Küste zu hindern . Bei der zweiten tritt zu dieser
Aufstellung die Anzeige auf diplomatischem Wege , durch Manifest oder eine einfache
Erklärung des Befehlshabers des Gefchwaders . Diese zweite Art wird als so lange
dauernd angenommen , als die Aufhebung der Blokade nicht amtlich erklärt ist. So
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sagt Sir W . Scott (citirt bei Oalvo IV , x . 108) : „ HuMä 1s kait est aooorri -
paZ -nö ä 'uns r>otiÜ6g,tiov otövikllk äu 1)6lIiA6rg .nt aux Aouv6rn6iQ6nt8 rieutrss ,
Zs oroiZ xrima faoie <̂U6 Is dloous äoit Ztrs vsrise sxistsr , os Hn'il
ait ktö Isvö ." Er will damit nicht sagen, daß nicht eine solche Blvkade in gewissen
Fällen thatsächlich aushören könne zu bestehen, und er betrachtet es als unredlich,
wenn der^Kriegführende die Neutralen nicht von dem Aufhören benachrichtigt, aber
dennoch ist diese ganze Theorie als unzulässig zurückzuweisen, denn einmal reicht die
bloße Thatsache der Blokade nicht aus , sie muß in irgend welcher Weise zur Kunde
der Neutralen gebracht sein, und andrerseits kann man nicht behaupten , daß eine
angezeigte Blokade so lange als gültig zu betrachten ist, als ihre Aufhebung nicht
amtlich erklärt ist, jede Blokade ist hinfällig , sobald die Thatsache der ausreichenden
Macht sie auszuüben aushört . (§ 166 Note 2 ) Die Verein . Staaten sind im
SecessionSkriege noch weiter gegangen , und Seward hat in seiner Note an Lord
Lhons v. 27 . Mai 1661 geradezu erklärt : „a tiloolraäs estalilisbesl l)v notitiostion
60ntinu68 in sü 'öot until notios of its rsliiiqui8kinsiit is ^ ivsn xi -osla -
niLtion ", eine Behauptung , der die Verein . Staaten 1870 selbst widersprochen haben ,
indem sie die thatsächlich unwirksame sranzösische Blokade der Elbe - und Weser¬
mündung sür nicht mehr zu Recht bestehend erklärt Habens

'') 6 . Eine englische Note v. 10. Febr . 1863 sagte in dieser Beziehuug : „It
LxpöLi-s suktioisntl ^ olear tka ,t tlis OsolLrkttion ok karis «oulä not bs in -
tsnäsä to insgn , tbat it was nsLössgr ^ , tliat ooinrnunioLtion witli L port
unäsr dloskaäs skoulä bs uttsrl ^ anä klbsoluts !^ imxo88ibl6 unäsr
6ii'6uni8taii668 " (Staatsarchiv IV Nr . 6I5 ) . j

°) Andere Arten der Notisiratiou , welche den neutralen Schissfahrern weder
durch ihre Staatsgewalt noch durch Kriegsschiffe der blokirenden Staatsgewalt ge¬
schehen sind, werden sür nicht ebenso bindend gehalten . Z . B . Bekanntmachungen
in benachbarten Häfen durch deu kriegführenden Theil . Wenigstens rügte man dieses
sranzösischer Seits bei dem Blokadedecret der Republik Chili von 1838 . Zlartsnb ,
X. Lee . XV , p . 607.

Mit Recht, denn nur wenn die ueutrale Regierung amtlich von der Er¬
richtung der Blokade verständigt ist, kann sie ihre Angehörigen davon anthentisch
unterrichten . Allerdings kann während der Fahrt eines Schiffes nach einem blo-
kirten Hafen die Blokade thatsächlich ausgehört haben , aber in dieser Beziehung
handeln die neutralen Nnterthanen aus ihre Gefahr , j

>6 . Hierin liegt das wichtige Recht der Neutralen , durch ihre Kriegsschiffe zu
controliren , ob die Blokade effeetiv ist, und dieselbe, sobald dies nicht der Fall , als
unverbindlich zu erklären , wie dies die Verein . Staaten 1870 bei der Französischen
Blokade der Elbe gethan .^

ek. Note 4.

156. Eine fernere Frage ist, unter welchen Bedingungen der
effective Blokadestand als von den Neutralen verletzt gelten kann.
Als erste Bedingung erscheint dabei ohne Widerrede eine legale,
von einer dazu autorisirten Kriegsgewalt angeordnete Blokade
und die wirkliche Kenntniß des Neutralen von dem Dasein derselben.
Dieser Punkt ist ein rein thatsächlicher, welcher vielfach nur nach
Vermuthungen zu eutfcheiden sein wird; gewiß aber läßt sich keine
Präsumtion als Regel aufstellen; es werden vielmehr von billigen
Richtern die vorwaltenden Umstände jedesmal besonders erwogen
werden müssen̂). Die zweite Bedingung ist, wie ebenfalls außer
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Streit liegt, daß der neutrale Theil schon thatsächlich in der Aus¬
führung des Versuchs betreten werden und nicht erst rein inten -
tionell im Begriffe stehen muß, die Blokadelinie zu durchbrechen )̂.
Entfernte Präsumtionen können hierbei , wie man schon mit Recht
getadelt hat , noch keineswegs genügen ; ja es würde sogar höchst
unbillig sein, das nicht sofortige Einhalten des Laufes eines Schiffes
auf geschehenen Anruf für den Beweis eines beabsichtigten effectiven
Eindringens in den blokirten Ort zu erachten.

Nicht allein unbillig , sondern sogar ungerecht ist und wird es
allezeit sein , ein neutrales Schiff schon deshalb , weil es sich auf
dem Wege nach einem blokirten Orte besindet , wenn auch in noch
so weiter Entfernung , in den Fall einer Blokadeverletzung zu er¬
klären )̂. Es ist hier nicht nur die Möglichkeit vorhanden , daß das
Schiff bei Fortsetzung seines Laufes die Blokade aufgehoben findet ;
seine Intention ist auch gewiß nicht sofort als eine unabänderliche
anzusehen ; es kommt aber noch außerdem dazu , daß , wie wir
weiterhin sehen werden, das Anhalten eines neutralen Schiffes außer¬
halb der in Krieg befindlichen Gebiete gar nicht gerechtfertigt werden
kann ö).

Ob und in wie fern das Herauskommen eines Neutralen aus
einem blokirten Orte für einen Bruch der Blokade zu erklären sei,
sollte ganz und gar von den besonderen Zwecken und Umständen
abhängig gemacht werden. Man wird z. B . Nachsicht haben müssen,
wenn die Zwecke der Blokade nicht gestört wurden ; wenn das Schiff
Konk, käs vor Eröffnung der Blokade sich in den abgesperrten Ort
begeben hatte und sein Wiederauslaufen keine Verbindung mit den
Feinden zum Zweck hat ; man sollte nur in dem offenbaren Falle
eines solchen Zweckes feindselig gegen dasselbe verfahren , bei bloßem
Verdachte hingegen mehr nicht als eine Beschlagnahme ohne Con-
fiscation eintreten lassen. Die Praxis läßt freilich auch hier dem
Prisenrichter einen beliebigen Spielraum zur Confiscation . Frei¬
gegeben wird indeß wohl regelmäßig jedes neutrale Schiff, welches
schon vor der Blokade in den blokirten Ort hineinkam und mit
Ballast oder mit einer schon vor jenem Termin angetansten Ladung
nach einem unverfänglichen Bestimmungsort absegelt 6).

Ist die Blokade einmal ausgehoben , was wesentlich von der
effectiven verstanden werden sollte, so kann auch selbst ein beabsich¬
tigter Blokadebruch nicht ferner geahndet werden. Das vermeint-
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liche Delict ist ein unmögliches, körperloses geworden und gewisser¬
maßen ein Schleier darüber geworfen̂) .

1) 8 154. 155.
' ) j6. Eine specielle Notification an das Schiff, das in den Bereich des Blokade-

geschwaders kommt, außer der allgemeinen durch diplomatische Anzeige oder Mani¬
fest, ist gewiß die liberalere Praxis , welche für jedes einzelne Schiff das sicherste
Mittel bietet, nicht in Schaden zu gerathen, und jeden Zweifel darüber ausfchließt,
ob es die Blokade gekannt hat oder"nicht. Demzufolge wurde eine solche Warnung
früher mehrfach in Verträgen verabredet, so von England mit Schweden 1661, mit
Dänemark 1670, mit den Verein. Staaten 1794. Aber erst die bewaffnete Neutra¬
lität von 1780 stellte sie als grundsätzlich nothwendig auf: „Hus tout batimsirt
vLviAuant vsr8 un xort dlo^us no xourra strs rsAaräs ä 'avoir oontrsvsiiu
s 1s xressnt « oonvsntioll Hus lors^u's.pi'es avoir stö avsrti xg-r lg Loraiüg-L-
äLLt du bloLus äs l'stLt clu xort , il täLdsr» pänströi- xar Foroo ou
1a ru86.« (LLart. 8uxxl . II , x>. 398.) Frankreich hat in neuerer Zeit denselben
Grundsatz beobachtet, so bei der Blokadeerklärung der Mexieanischen Häfenv. 14. Mai
1846 (Nant . Uouv. R.66. IX , p. 167) und Instruction v. 25. Juni 1870 K 7,
ebenso Italien durch Verordnungv. 20, Juni 1866 Art. 7; verkündet wnrde der¬
selbe auch von Lincoln bei der Blokade der südstaatlichen Häfen in der Proklamation
v. 19. Apr. 1861. Jndeß liegt hierin eine starke Beschränkung des Rechtes der
Kriegführenden, weil dann jedes Schiff, obwohl es die Blokade kennt, verfuchen
kann, sie zu brechen, indem ihm nichts Schlimmeres paffiren kann, als zurück¬
gewiesen zu werden. Ein neutrales Schiff, das nach einem Hafen segelt mit der
Wissenschaft, daß derselbe blokirt ist, muß annehmen, daß er es auch bei seiner An¬
kunft ist. Thatsächlich beschränkte der amerikanische Befehlshaber der Blokade der
südivestlichen Häfen die specielle Warnung auf die Schiffe,.cominA trom g.dros>ä
and Ignorant ok tlis klooks-äs ", und Art. 14 des Vertrages zwifchen Italien und
den Verein. Staaten v. 26. Febr. 1871 sagt: it, trsyuklMz? tiaxxsns,
tlrat V688618 8ai1 tor » port oi' a pla.06 bkIonZ-inA to au 6N6M̂ xvitlioû

tdat ttik 8ÄM6 is 1>68i6A66, bloeirLäsä or jrivs8t6<Z, it is LArssä ttiat
6V6r ^ V68861 80 6ir6UM8tano6ä bs turnscl froni 8ii6ti Port or
xlLLk", aber es soll nicht in Beschlag genommen werden, wenn es nicht nach Ein¬
tragung dieser Warnung auf's Neue versucht einzudringen. Entsprechend lautet
der Vorschlag des Ir>8t. äs är . int . v. 1877: „II s. rupturs äs b!o6U8 1or8lju'uii
navli-s illArolianä, iuLorins äs I'sxi8tsu66 äu I»Io6U8, a tsnts pÄr kores ou
xar russ äs xsnstrsi - L truvsrZ 1a li^ns äu dloous." Auf diese Weise wird
der Möglichkeit Rechnung getragen, daß das betr. Schiff nach den Gesetzen von
Raum und Zeit vom Bestehen' der Blokade nichts wissen konnte, und es ist nicht
unbillig, daß ihm der Beweis dasür auferlegt wird.j

6) ^ .6tu8 g,1ihui8, HON soluill 60N8i1ium. Vgl. Vattel III , 177. sk. Zur
Verletzung der Blokade muß das neutrale Schiff in Berührung mit dem blokirenden
Geschwader gekommen sein, nicht blos der wirkliche Bruch derselben, sondern auch
der Versuch dazu ist strafbar. Es ist nicht nöthig, daß, wie die bewaffnete Neu¬
tralität wollte, das Schiff dabei Gewalt oder List braucht, benutzt es den Umstand,
daß ein Sturm das Geschwader augenblicklich vertrieben hat, so liegt doch Bruch vor.̂

4) Ein Schiff kann nicht aufgebracht werden, ehe es überhaupt in den Be¬
reich des Geschwaders gekommen ist, blos weil es die Absicht gehabt haben soll, die
Blokade zu brechen. Abgesehen von der Contrebande(s. d. 88 158 ff.) ist der Handel
zwischen Neutralen und Kriegführenden frei, mit Ausnahme der blokirten Plätze,
diese Absperrung derselben ist auf eine gewisse Oertlichkeit beschränkt und nur inner¬
halb derselben gilt das Repressivrecht. Die englisch-amerikanische Praxis , daß ein
Schiff verfallen sei, welches abgesegelt„nitk g. üxsä intsnt to run tks dlooksäs «
(Russell an die Liverpooler Kansmannschaft5. Juli 1862), ist widerrechtlich. Das
Segeln nach einen: blokirten Hafen kann dem Kriegführenden gar nicht schaden, erst



350 Zweites Buch. 8 156.

das Eindringen in denselben Ihut dies, und kann das Blokadegeschwader dies nicht
hindern, so ist die Blokade nicht effectw. So sagt das preuß. Prisenreglement von
1864 Z 25 : „Die Ausklarirung nach einem blokirten Hafen oder der Lauf des
Schiffes nach einem folchen Hafen gilt noch nicht als der Versuch, die Blokade zu
brechen." Aus gleichem Grunde nicht besser begründet ist die englisch-amerikanische
Behauptung , daß ein Schiff, welches die Blokade gebrochen, auf der Rückreife ge¬
nommen werden könne. Wohl aber kann ein beim Versuch des Blokadebruchs be¬
troffenes Schiff auf die hohe See verfolgt werden.̂

5) Demzufolge liegt keine Verletzung vor , wenn ein Schiff durch Seenoth
in den Bereich des Blokadegeschwaderskommt: wenn die augenblickliche Unter¬
brechung der Blokade durch einen Sturm , welcher dasselbe vertreibt , dieselbe nicht
aufhebt, fo darf derselbe Umstand auch nicht dem neutralen Schiss schaden. Doppelt
rechtswidrig war es , wenn Sir W. Seott 1805 sogar ein amerikanisches Schiff
vernrtheilte, welches nach Neu-Orleans zurückkehrte, nachdem es blos die gar nicht
effective Blokade von Havre mißachtet und durch Seenoth gezwungen ward, in einen
englischen Hafen einzulaufen, indem er erklärte, daß dies nicht als die Vollendung
der Reife angesehen werden könne, die allein das Schiff von der Strafe für seinen
Blokadebrnch besreie.

Von diesem falfchen Ausgangspunkt ist man dann in Amerika zu der monströsen
Conseqnenz gekommen, in dein Fall des 8xrir >Adok , die Theorie der sog. einheit¬
lichen Reise aus den Blokadebrnch anzuwenden, d. H. zu behaupten, daß ein'neutrales
Schiss auch auf der Fahrt nach einem neutralen Hafen sich eines Blokadebrnchs
schuldig mache, wenn ein blvkirter feindlicher Hafen der eigentliche und definitive
Bestimmungsort sei, felbst wenn die betreffende Ladung auf einem ändern Schiffe
vom neutralen Hafen aus versandt war. Noch dazu erfolgte in diesem Falle die
Verurtheilung lediglich auf Grund der Vermuthung einer definitiven feindlichen Be¬
stimmung , obwohl nicht einmal der betr. blokirte Hafen angegeben werden konnte,
und man verweigerte dem Capitän wie den Eigentümern den Beweis des Gegen-
theils. Man kann nicht entschieden genug gegen eine solche rechtlose Willkür pro-
testiren, zumal vor dem Bürgerkrieg keine' Verurtheilung in deu Verein. Staaten
vorgekommen ist, die nicht ans wirklichem Blokadebruch begründet war und der
8uxr . 6t . fogar in diefem Krieg bei einem früheren Falle des ksterdotl ' zugegeben,
daß die Blokade aller südstaatlichen Häfen, folglich auch Galveston's an der einen
Seite des Rio Grande, sich nicht auf den ganzen Strom , also nicht auf das gegen¬
überliegende Matamoras erstrecke. Nur mußten dorthin gehende Schiffe sich südlich
von der Grenzlinie zwischen dem Gebiet von Texas und Mexico halten. Noch mehr
muß man es tadeln, daß die Revisions-Commission 1876 einstimmig die Beschwerde
der Springbok-Jnteressenten zurückwies, so daß England selbst das seinen Unter-
thanen zugefügte Unrecht sanctionirte (1^ 188, lg, tliöoris äs 1a continults du
vo^g.A6. karib 1877. His ot' tlis kriris Oourt ok Krieg, in tlis
6L86 ok tlik driti8ti 8xrir »AdoIr anä lisr oarAO, rkviswsd O . 0 . 1 .̂
Iionäon 1880). Ebenso anerkennt Hall (p. 626) , daß die amerikanischen Gerichte
die englischen Grundsätze entstellt haben „to eover xrinviplös ok unkortunats
viol6L66". Alles was zugegeben werden kann ist, daß ein Schiss nicht in der un¬
mittelbaren Nähe des Blokadegefchlvaders kreuzeu darf , weil dies den Verdacht
nahe legt, daß es eine gimstige Gelegenheit abwarte, die Blokade zu brechen.^

v) ik . Man wird allgemein sagen können:
1. Schiffe, welche vor der Blokade fchon im Hafen lagen, müssen eine an¬

gemessene Frist erhalten, um frei hinausgehen zu köuuen.
2. Schiffe, welche mit Licenz Hereingelaffen find, müfsen auch wieder frei

Hinausgelaffen werden.
3. Schiffe, welche durch Noth in den blokirten Hafen getrieben wurden, ver¬

letzen die Blokade nicht und dürfen frei ausgehen , müffeu sich aber jeder
Handelsoperation im Hafen enthalten.

4. Neutrale Staatsschiffe , welche ja eben keinen Handel treiben, gegen den
die Blokade geht, können nie weggenommen werden, und müssen frei
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ein- und ausgelassen werden, um eventuell den Verkehr ihrer Regierung
mit ihrem dortigen Gesandten zu vermitteln oder ihre Unterthanen zu
schützen.̂

Wie Sir William Scott 1807 sagte.

Uebrrmnßige Ausdehnung des ülokaüerechte ?.

157. Selbst in den bisher geschilderten weitesten Grenzen ist
die Seepraxis einzelner Seemächte nicht stehen geblieben, sondern
sie hat noch zu verschiedenen Zeiten unternommen, dem Blokade-
rechte eine Ausdehnung zu geben, welche über den natürlichen und
gewöhnlich sestgehaltenen Charakter desselben hinausgeht. Man hat
weitausgedehnte Küsten schon dadurch in Blokadezustand erklären zu
dürfen gemeint, daß man jede Zufuhr dahin und von dorther unter¬
sagte, einige Kreuzer in der Nähe derselben ausstellte und damit
eine Notification an die Neutralen verband̂ ) ; eine Maxime, welche
freilich wohl nur als eine außerordentliche bezeichnet worden ist,
jedoch den Neutralen unendlichen Nachtheil zusügte und zum Theil
das System der bewaffneten Neutralität hervorrief; durch weitere
Generalisirung kam man endlich dahin, daß man ganze Länder und
Inseln ohne alle Mittel eines effectiven Blokadezustandes dennoch
sür blokirt erklärte und gegen die Contravenienten, denen man bei¬
kommen konnte, die Nachtheilc der wirklichen Blokade eintreten ließ̂ ).
Dieser d1oeu8 8ur xaxisr war eine Frucht des sranzösisch-englischen
Krieges und das Hauptmittel des Continentalsystems zur Reaction
gegen die britische Uebermacht und Ueberhebung. Niemals hat in-
deß diese Maxime die Zustimmung der Nationen erhalten; sie war
stets nur etwas Einseitiges und zugestandenermaßen Außerordent¬
liches; sie ist widerrechtlich, weil sie in der That den neutralen
Mächten ein Gesetz vorschreiben will, welches durch sich selbst ver¬
pflichtend sie in ihrer Freiheit beschränken soll2). Man wird sie
demnach ihrer Einseitigkeit überlassen und den Neutralen, die es
vermögen, auch das Recht zugestehen müssen, dieselbe mit aller
Macht zu bekämpfen. Blokade ohne effective Absperrung ist ein
bloßer Deckmantel ungemessener Handelsverbote, ein verschleierter
Krieg gegen den Handel des Feindes und der Neutralen überhaupt.

Eine derartige Absperrung versuchte bereits Schweden 1560 gegen Rußland.
K. Durch die niederländische Verordnung von 1630, vertheidigt von Bynkershoek

Husest. Mr. xnbl. I, 11, die als eine Codification der fictiven Blokade bezeichnet
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werden kann; sodann die Niederlande ^egen Großbritannien 1652 und mit demselben
gegen Frankreich 1689. (Ouraont , Oorps äixlomatiqnö VII , 2. p . 238. ^ tieaton ,
ÜiZtoirö I ^ 16. II ß 31) ; 1793 die Coalition gegen Frankreich, mdem man zur
Rechtfertigung geltend zu machen suchte, gegen Frankreich könne in seinen damaligen
Zuständen das ordentliche Völkerrecht nicht beobachtet werden. ^Vlisaton , Hibtoirs
(II , 163). Im Jahre 1798 erklärte Großbritannien alle Häsen und Wassermündun¬
gen Belgien's siir blokirt is

2) sk. Die englischen Schriftsteller betonen, daß die viel berusenen Orders in
Oouncil von 1807, durch welche England die Kreuzerblokade auf die Spitze trieb, nnr ein
Act der Nothwehr gegen das Decret Napoleons war , durch welches dieser Iss llss
Lrits >ninqu68 sn stat d« bloous erklärte, während Frankreich kein Schiff auf hoher
See hatte. Canning betonte in einer Depesche an den Gesandten der Verein.
Staaten in London (23. Sept . 1808) den Charakter der „rstgliatioii in vonss^uencs
ol' tlis unpai 'g.IIölsll ÄAArkssionZ ok tlik snsrn ^," und die englische Jurisprudenz
hat stets anerkannt, daß sich die Maßregel nur als Repressalie rechtfertigen lasse, so
Lord Stowell bei Phillimore III , 516 : „Iksse msasurss intsnäsä klnä
prokssssä to 1>6 ÄZ-airist Uranos , -witliout rekki-encv to tliat vlia-
raetsr Iiavs not , anä -woulä not liavs dssn dsksiKlkä", nach Aushebung
der Dekrete von Berlin und Mailand (1812) wurden die Oräsi ^ in Oonnoil sofort
znrnckgenommen. Das ist an sich richtig, aber es wird dabei vergessen, daß das
Berliner Decret selbst eine Repressalie darauf war , daß England sämmtliche Häfen
und Küsten von Brest bis zur Elbe als blokirt erklärt hatte,' was sicher die Papier -
blokade schon ans die Spitze treiben hieß.̂j

3) s6. Ein anderer Mißbrauch der Neuzeit ist die sog. Steinblokade, indem
man durch Versenkung von Steinmassen die Einfahrt in einen Hasen oder eine
Flußmündung sperrt , wie die Verein. Staaten im Secessionskriege, was Russell in
seiner Dep. an Lord Lyons v. 20. Dee. 1861 als „rr plot aAg,in8t tks voimnsros
ok nk>.tion8" und , a pro ^sot wortli ^ on!^ «k t!i6 timss ot' nannte.
Dasselbe that Ruland 1877 an der Sulinamündnng ; nur unbedingte militärische Noth-
wendigkeit, die sicher in beiden Fällen nicht vorlag, kann ein solches Verfahren entschul¬
digen.— Im Gegensatz zu solchen Arisschreitnngen ist zu bemerken, daß durch die Umge¬
staltung des Seekrieges in Folge der Erfindungen der Nenzeit es ziveifelhaft geworden
ist, ob eine wirksame Blokade selbst nach der ungenügenden Definition der Pariser See¬
rechtsdeclaration aufrecht zu halten ist. Sie ist in der That bei einem durch Tor¬
pedos gut vertheidigten Hafen kaum durchznführen, weil die Schiffe während der
Nacht sich von der Küste fern halten müssen, um nicht raschen Vorstößen der Tor¬
pedoboote aus ihren Schlnpfwinkeln ausgesetzt zu sein, und sich erst gegen Morgen
wieder nähern können. Ebenso erheischt dieser Umstand, daß die Schiffe stets unter
Dampf bleiben, und selten wird ein Blokadegeschwader stark genug sein, um in be¬
deutender Entfernung von der Küste eine wirksame Sperre anfrecht zn Haltens

Unerlaubte Zufuhr von kriegpbedürfnissen, insbesondere sog. Lriegs -
Contrebande.

158. Da sich neutrale Staaten und deren Unterthanen durch
unmittelbare Gewährung einer Kriegshilfe für den einen Theil gegen
den anderen einer Verletzung der Neutralität schuldig machen, so
ist letzterer unstreitig berechtigt, auf offenem Kriegsfelde dagegen
einzuschreiten und die unbefugten Handlungen als feindselige zu
ahnden . Es gehört dahin , außer den weiterhin (Z 1613.) noch zu
erörternden Fallen , die Wegnahme von Gegenständen , deren Zu -
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fuhr von den Neutralen als sog. Kriegs -Contrebande unterlassen
werden solN).

Die darauf bezügliche Kriegspraxis knüpft sich an die gesetz¬
lichen Verbotes von Aus - und Zufuhren gewisser Artikel , welche
seit uralter Zeit von den Staatsgewalten ihren Unterthanen in Be¬
ziehung auf den Verkehr mit dem Feinde untersagt wurden . Schon
das Römische Recht enthielt dergleichen Verbotes ; ähnliche ergingen
von den Päpsten und Concilien während der Kreuzzüge in Hinsicht
aus den Verkehr mit den Sarazenen *) ; weiterhin erlaubte sich die
Hansa in ihren Kriegen , den Neutralen den Handel mit Kriegs -
artikeln oder wohl überhaupt jeden Handel mit ihren Feinden zu
untersagen 5). Im Allgemeinen scheint sich dann unter dem Ein¬
flüsse der Civiliften die Ansicht gebildet zu haben , daß sich jeder
Neutrale durch die Zusuhr derartiger Handelsartikel sogar gegen
den dadurch benachthciligten kriegführenden Staat strassällig mache
und diesem es zustehe, im Falle der Verletzung und Ertappung ein
Strafrecht gegen den Uebertreter auszuüben . Zu einer vollstän -
Praxis erhob sich diese Ansicht allerdings erst mit der Entstehung
bedeutenderer Kriegsmarinen und mit der Einsührung des Kaperei¬
systems, weil nun erst hierin das Mittel gegeben war , das ver¬
meintliche Recht gegen die Neutralen in Aussührung zu bringen .
Freilich die stets bewaffnete Hansa , so lange sie von Bedeutung
war , unterstand sich zuweilen, die völlige Freiheit ihres Handels
sogar in diesen Artikeln zu behaupten , so wie es ihr gelungen war ,
durch Verträge eine völlig freie Fahrt selbst nach den Ländern der
Feinde ihrer Vertragsgenossen zu erlangen 6). Während der letzten
drei Jahrhunderte haben sich dagegen alle Europäischen Seemächte
meistens ausdrücklich das Zugeständniß gemacht, daß jede im Kriege
befindliche Macht die Neutralen an der Zufuhr der sogenannten
Kriegs -Contrebande hindern und dasür strasen dürse, worüber eine
unzählige Menge von Handels - und Schifffahrts -Verträgen Zeugniß
giebt )̂ ; ja sie betrachten dieses als eine an sich feststehende Be -
fugniß . Sie haben daher auch ohne Vertrag eine solche Befugniß
geübt und Gesetze darüber erlassen s) ; man hat ihnen dieselbe an
und für sich niemals contestirt ; nur gegen eine zu weite Ausdeh¬
nung ist gekämpft worden ; was man aber selbst als Befugniß
ausübt , kann man dem anderen Gleichstehenden ebenfalls nicht ver¬
weigern. Wenn demnach einzelne Publiciften ein internationales

Heffter , Völkerrecht. 8. Ausü - 23
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gemeinsames Recht der Kriegs-Contrebande geleugnet oder es nur
von ausdrücklichen Vertragsbewilligungen abhängig erklärt habenb),
so muß dieses als der historischen Wahrheit widersprechend ver¬
worfen werden. Unbedingt anerkannt hat es die Pariser Conferenz
von 1856. Immer kann jedoch nur bei einem wirklichen Kriegs¬
stande von Contrebande die Rede sein, nicht auch vor Anfang des¬
selben oder während einer sogenannten friedlichen Blokade(Z112).

*) S . hierüber, außer den schon zu § 153 angeführten Schriften, LMkerskosk ,
Huasst . iur . xndl . I , 6. 10 . kkillimors , III part ,. X eti. 1. Osssnsr , I ŝ
äroit ä68 nkutrks sur rasr . 2. sä . p . 8. Perels , Seerecht II . Theil , Abschn. 3.
Marquardsen , Der Trentfall , S . 31 — 50. 1862 . Hantkksuills , Droits 6t
äsvoirs ä68 neutrss . 3 sä . II oli . 7. Oalvo , IV livrs V . Hall , kart . IV ,
oli . 5 . Geffcken in v. Holtzend. Handb. IV . Contrebande.

2) Daher das Wort , nämlich von eonti -g, danäuin i . ĉ . dannuM . Oontra -
davnuni hieß im Mittelalter eine verbotene und deshalb verfallene Waare . 6ar -
psntisr , OIoss. riov. Ioni . I , sol . 1123.

o) Hauptstelle 1. 2 , Ooä . , ^uss rs8 sxxort . non äslisant vom Kaiser
Marcianus ausgegangen .

4) Oon6. I ât . III von 1179 unter Alexander III . oan . 24 und I ât . IV
von 1215 (Jnnoeenz III .) ; oax . 6 u. 17 X . äs Mäasis st 8Lra6., auch o. 1. X .
vsA . oornrn. V , 2 . A . 1302 beschränkte Bonifaz VIII . das Verbot auf Waffen, Holz
und Korn, dagegen ward es ausgedehnt auf die vom H. Stuhl als Ketzer Erklärten,
so noch in der Bulle Ds oosna Domini 1627 . Umgekehrt erachteten Protestanten
das kanonische Verbot als unverbindlich, so sagt (̂ sntilis : „Miam licita :r<1 tureos
üsri xsr xlaoita rs ^inas U1i8g,bst1m6 " (^ ävoo . Ilisp . 6. 20 ) . Den Namen
Contrebande, der im 15 . Jahr , in italienischen Actenstücken im Sinne von ungesetz¬
lichem Besitz einer Waare vorkommt (DuoLNKs v. Oonti -g-bg-nnurn) , braucht er
dabei noch nicht, obwohl gleichzeitig mit dem Erscheinen seines Werkes 1625 der
Vertrag von Southampton zwischen England und Niederland , die nik>.l-6ka,iiäi868
äs oontrsdanäs als etwas allgemein Bekanntes annimmt .^

5) Sartorius , Hanseat. Bund II , 663 .
o) Vgl . Pütter , Beitr . S . 144 .
)̂ j6 . Die Verbote des Altertums wandten sich an die Nnterthanen, die der

Kirche an die Gläubigen , der völkerrechtliche Begriff der Contrebande tritt erst mit
der Ausbildung der Neutralität hervor, die Nationen , welche an einem Kriege un-
betheiligt find , sollen sich enthalten den Kriegsgegnern durch Zufuhr von Waaren
zu helfen , welche ihnen erleichtern Feindseligkeiten zu üben. Dies wird entweder
durch Vertrag bewirkt, meist als Folge der allgemeinen Zusage , den Feinden des
ändern Theiles nicht helfen zu wollen (fo schon Vertrag von 1303 zwifchen England
und Frankreich) , oder durch einseitiges Verbot des Kriegführenden oder der Neutralen
bei Ausbruch des Krieges.^

8) So die Französischen Verordnungen von 1543 , 1631 und 1778 (Dsksau ,
6oäs8 äs8 ? i'i8S8 I x . 97 ü'.) , im Allg . Preuß . Landr. II , 8 H 2034 f. vgl. mit
I , 9 Z 216 ff. und in vielen anderen Staatsgefchgebungen . S . im Allgemeinen
darüber Hantslsui ^ s II , p . 67 . kliiilimors III , 464 . Hallsvlr od. XXIV .
Die Britische Praxis zeigt V îlärngn II , 210 . Da Ansi -rs rnaritinis 1881
x . 37 L

b) Den Anfang hat hierin vorzüglich Samuel Cocceji gemacht im Aov . 8M .
xrnä . nat . Z 789 , woran sich dann die Uebrigen angeschloffen haben. Daffelbe
System hat auch noch Klüber § 288 f. feftgehalten. In dem Systeme der be-
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waffneten Neutralität von 1780 und 1800 ist keine Bestätigung dieser Ansicht zu
finden . Es ist darin das Princip der Kriegs -Contrebande nicht negirt . sondern nur
gegen willkürliche Ausdehnung gekämpft und eine Verständigung dieserhalb gefordert
und vorbereitet worden .

Juristische Äder - er kriegS-Contreban- r.

159. Wenn es nun darauf ankommt, einen allgemein gültigen
Begriff der Kriegs-Contrebande wenigstens für die Europäischen
und damit in Verbindung stehenden Europäisirten Nationen fest-
zustellen, so kann dieses nicht a xriors durch bloße Räsonnements
aus der Natur der Sache geschehen welche gerade hier sehr ver¬
schiedene, von Umständen abhängige Seiten darbietet, sondern ledig¬
lich auf historischem Wege. Es handelt sich um ein positives be¬
stimmtes Gesetz, woran unabhängige Mächte und deren Unterthanen
in Beziehung auf einen ihnen fremden Kriegsstand und in Ansehung
einer ihnen sonst zustehenden Befugniß, nämlich eines beliebigen
Verkehrs und Handels mit jeder Nation, die ihn selbst nicht zurück¬
weist, gebunden sein sollen. Ein solches Gesetz kann nur das Pro¬
duct des Willens der Betheiligten sein.

Aus der vorausgeschickten geschichtlichen Skizze, aus den Ge¬
setzen der einzelnen Völker und der Staatenpraxis tritt nun zuerst
auf das bestimmteste die Idee entgegen: daß die Zufuhr von
Kriegs-Contrebande an einen Kriegführenden eine strasbare Hand¬
lung hinsichtlich des anderen sei-) und deshalb wenigstens zur
Confiscation der Waare, ja selbst zu weiterer Strafe gegen den
wissentlich Zuführenden, der in der That begriffen wird, berechtige.
Strafen könnte iudeß ein Staat blos diejenigen Fremden, die er
innerhalb der legitimen Grenzen seiner Botmäßigkeit erreichen kann,
also entweder in seinem eigenen Gebiete oder in dem einstweilig
occnpirten feindlichen Gebiete. Soll er noch anderwärts, namentlich
auf völkerrechtlich freiem Gebiete, wie z. B. auf der See, dazu be¬
fugt fein, fo gehört dazu die Erlaubniß derjenigen Mächte, unter
deren Schutz und Botmäßigkeit die Betheiligten stehen. Ohne diese
Erlaubniß darf zwar ein kriegführender Staat gegen neutrale
Staatsangehörige, welche ihm in seinen durch das Kriegsrecht er¬
laubten Unternehmungen gegen den Feind störend entgegentreten,
Repressivmaßregeln gebrauchen; allein diese werden nicht den Cha¬
rakter der Strafe an sich tragen dürfen, eines Actes der inneren
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Staatsgewalt; sie werden der Anfechtung der anderen Staaten
unterworfen bleiben, wenn die richtigen Grenzen überschritten sind
oder cs an einer rechtmäßigen Begründung mangelt. Wo dagegen
die Gestattung eines Strafrechtes anzunehmen ist, da bleibt dessen
Ausübung dem Kriegführenden nach seinem Ermessen anheimge¬
geben, und höchstens eine Jntercession gegen offenbares Unrecht
oder gegen Unmenschlichkeit zulässig. — Wenn sich nun nach dem
vorausgeschickten historischen Verhalt nicht mehr in Zweifel ziehen
läßt, daß das Recht der Kriegführenden, gegen die Zufuhr der
Kriegs-Contrebande von Seiten der Neutralen Strafreactionen zu
gebrauchen, ein gemeingültiger Grundsatz des Europäischen Völker¬
rechtes bisher gewesen und dasselbe nicht erst von jeder Macht
speciell nachzuweisen sei, so bleiben nur noch die Fragen zu lösen:

1. welche Gegenstände zur Kriegs-Contrebande zu rechnen
und

2. was für Repressivmittel gegen die Zuführung derselben zu¬
ständig seien.

i ) H Hinsichtlich des Umfangs der Contrebande gewiß nicht, die Genesis der
Contrebande aber legt schon ^ 1b. Asntilis , Os belli dar : ki
eoirllllsroioruin sibi psrirs volunt ; illi nolunt Huiä tisri Huoä oontra Zalutsni
suarn 68t . ŝu8 ooinNisrLioruM g-sHuurn est , a.« lio « g.6Hniu8 tusnäas 8aluti8 ,
68t illuä M8 ASutiuin , lioo Ng.turii6 68t ; 68t illuä privatorum , Ii 06 röSnoruni ."
Dem polnischen Gesandten , der sich darüber beschwert , daß sie seinen Angehöriben
wehre ihre Waaren nach Spanien einzuführen , antwortete Elisabeth : „Huoä tu ^U8
Asntium xrastsnäis soirs äkbss , sxorto inter r6 ^68 bsllo , lio6r6 uni xarti
auxilig . V6l 8ud8iclig . aä s-lterLin . xart6in ini88a interciperis 6t proviäsrs n6
clanani ^uiL ^ualn inäs 8ibi g.66iäat / ^

So wird noch in dem Allianzvertrage England 's und Schwedens von 1661
Art . 13 von der Contrebande als von einem Verbrechen gesprochen , welches eine
Strafe verdiene Hualis summis criminibus äslzstur !

Gegenstände - er AriegS-Contreban- e.

160. Schon öfter hat man versucht, die Gegenstände der
Kriegs-Contrebande in eine bestimmte Formel zusammenzufassen,
allein eine allseitige Anerkennung ist bisher keiner zu Theil ge¬
wordeni). Nur im Allgemeinen läßt sich in der bisher bestandenen
Rechtssitte die Absicht der Nationen erkennen: es soll keinem krieg-
führenden Theile gegen den anderen im Wege des neutralen
Handelsverkehres eine dem Princip der Neutralität zuwiderlaufende
Kriegshilfe geleistet werden. Nun giebt es aber Sachen, welche
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unmittelbarund unbedingt dazu geeignet sind , wie z. B . Militär¬
effecten und Munition ; andere können sowohl zum unmittelbaren
Kriegsgebrauche , wie auch zu unverfänglichen , nicht feindlichen
Zwecken fofort verwendet werden , wie z. B . Pferde ; oder es sind
auch nur Stoffe oder Theile der vorerwähnten Sachen , die erst
weiter verarbeitet werden müssen ; oder es sind wohl gar erst die
Mittel , um Stoffe oder fertige Gegenstände der Art sich zu ver¬
schaffen. Ferner können Zeiten und Umstände gewiffe Gegenstände
zur Fortsetzung des Krieges für einen Kriegführenden unentbehrlich
machen , während sie für andere oder zu anderer Zeit dazu nicht
erforderlich sein würden . Man erkennt sofort , daß aus dem Be¬
griffe der Kriegshilfe an nnd für sich keine Entscheidung gewonnen
werden kann , welche der vorbemerkten Sachen für Contrebande zu
halten feien , welche nicht . Gleichwohl handelt es sich um eine
genaue , keiner Willkür unterworfene Festsetzung , wie bei Strafge¬
setzen, und auch diese Feststellung kann , wie das Recht der Contre¬
bande überhaupt , nur durch Einverständniß der betheiligten Staats¬
gewalten erlangt werden . Nie ist den Kriegführenden schlechthin
nach eigenem Gutsinden eine derartige Bestimmung überlassen
worden , obgleich sie sich dieses bei hinreichender Macht herausge¬
nommen Habens .

Zunächst also geben die einzelnen Verträge für die darin Be¬
griffenen Maß und Ziel^). Die Kriegs -Contrebande erstreckt sich
danach bald aus mehr , bald auf weniger Artikel . Dabei ist der
Grundsatz einer strengen Auslegung gerechtfertigt , denn es handelt
sich um Einräumung eines Strafrechtes )̂. Fehlt es an gültigen
Verträgen , so kann nur dasjenige als Kriegs -Contrebande gelten ,
was immer und gleichförmig von allen Völkern als Contrebande
der Neutralen behandelt worden ist. Dahin gehören indeß allein
militärische Angriffs - und Schutzwaffen nebst Kriegsmunition )̂,
worüber sich auch noch ein größeres Detail durch Zusammenstellung
aller Verträge gleichsam durch ein Abrechnungsexempel geben ließe .
Also nur unbedingt zu feindlichem Kriegsgebrauche dienendes , nicht
problematifches ! Außergewöhnliche Gegenstände der Contrebande
hingegen , die sich blos in vereinzelten Verträgen oder in der Praxis
einzelner Staaten finden , sind :

Pferde 6) ;
Materialien , welche erst zu Kriegsinstrumenten oder Bedürf -
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nissen verarbeitet werden müssen, namentlich Eisen,
Kupfer, Hanf, Theer, Schiffsbauholzu. dergl. ;

Lebensmittel aller Art̂ );
baare Geldsendungen̂).

Von Artikeln dieser Art wird man schon an und für sich nicht
behaupten können, daß sie eine unleugbar feindselige Bestimmung
haben, was doch wohl nach dem conventionellen Begriffe der Contre-
bande Voraussetzung ist. Es kann daher den Kriegführenden nur
gestattet sein, thatsächlich gegeu die Neutralen oder den neutralen
Handel einzuschreiten, wenn jenen Artikeln eine Bestimmung für
die feindliche Staatsgewalt und deren Kriegsmacht mit zureichenden
Gründen beizumessen steht. Allein der Begriff der Contrebande,
in dem Sinne eines schlechthin unerlaubten, strasbaren Handels mit
einem kriegsührenden Theile, welcher daher auch den Verfall der
Waare nach sich zieht, kann damit nicht verbunden werden. Das¬
selbe muß zur Zeit auch noch von Dampsmaschinen und Kohlen̂ )
gelten, die nach der neuen Seekriegsweise für die Schiffsmacht un¬
entbehrlich geworden sind, allerdings aber eine unverfängliche, fried¬
liche Bestimmung haben können").

*) sk . Grovt III , o . 1 tz 5 stellt zuerst die Dreitheiluug auf : unbedingte
Contrebande , Waffen und sonstige Dinge „ aä dslluiri nöLsssai -ig." , Waaren , die es
nie sein können , uud solche „ an6ixiti8 usus ," die bald zu friedlichen , bald zu kriegerischen
Zwecken dienen können . Bynkershoek ( ^ ,ua68t . Mi -, xndl . I 6. 10) bestreitet diese
Unterscheidung , da der Richter eius fehle .uud man Waffen uud Pulver
auch im Frieden brauche . Mau köuue fich uur au die ratio und den U8U8 halten ,
erstere , die Neutralität gebiete „ns in oausL dslli altei -uni Msri xi -Lkksravi ,
U8U8 intslliAitnr «x perpstug. <iuoäg.nillioäo xg,6i806näi 6äi66uäi<in6 oousustu -
äins " . Dieser Usus aber schwaukte sehr , schon 1661 sagte Clarendon dem Lübeckischen
Gesandten „es waren nicht allezeit gleiche Waaren vou Coutrebaude , sondern pro
rations delli sei der Begriff bald enger , bald weiter " , die kriegerifchen Seemächte
strebten ihn auszudehuen , die Staaten , für welche die Jutereffen freier Frachtfahrt
überwogen , ihn zu befchräukeu . Die Jurisprudenz staud meist auf der Seite der
Befchräukuug , fo sagte Sir Leoliue Jeukius in einem Gutachten von 1674 :
tlis law nLtion8 , notliiriA to de contradanä but 13

anä iininsdiatkl ^ 8nb86i -vi6at to t,k6 uss ok sxcsxt in ttis oa86
ok d68i6A6ä x1^ 668 " . Die Kriegsühreudeu kehrten sich indeß hieran wenig und
ließen ihre ii66688itg ,8 maßgebend sein , nur durch zahlreiche Verträge wurde der Begriff
der Contrebande beschränkt , z. B . Verträge von Southamptou und Westminster zivischen
Holland und Euglaud vou 1625 uud 1654 Art . 7 , Pyrennäenfriede von 1659 Art .
12 . 13 , Vertrag von St . Germain zwischen England und Frankreich von 1677 .
Im 18 . Jahrh . stellte England den Satz auf , daß nicht nur der Gebrauch für den
Krieg entfcheide , fondern auch das eigeue Bedürfniß , wobei es jedoch für Lebens¬
mittel Entschädigung gab , also ein Zwangsvorkanfsrecht . Dem trat die bewaffnete
Neutralität vou 1700 eutgegeu uud erklärte Art . III , daß nur solche Waaren als
Contrebande anzuerkeuueu feieu , welche iu den Verträgen der Coutraheuteu mit dem
einen oder anderen Kriegführenden namhaft gemacht , für , Rußland fpeeiell nach
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dem mit England 1766 abgeschlossenen, nur Waffen, Munition und Ausrüstungs¬
gegenstände für Soldaten. ' Dies drang aber nicht allgemein durchin den Revo-
lutionskriegen wurde vielmehr der Begriff der Contrebande in einer Weise aus¬
gedehnt, die allen neutralen Handel in Frage stellte. Ganz vereinzelt steht der
Vertrag zwischen Preußen und den̂ Verein. Staaten von 1785 Art. 13, der in un¬
erhörter Liberalität verabredet, daß selbst notorische Contrebande wie Waffen nicht
der Wegnahme, sondern nur der Beschlagnahme unterliegen folle, entweder gegen
Zahlung des vollen Werthes nach dem Preise an dem Bestimmungsort oder gegen
Entschädigung für den Verlust durch Verzug bei späterer Rückgabe. Ebenso Art. 13
des Vertrags von 1799 zwischen beiden Staaten und bestätigr durch Art. 12 des
Vertrags von 1828. Wie oben erwähnt, besteht keine allgemein angenommene
Definition der Contrebande, die Pariser Declaration hat eine solche nicht versucht,
ebenso spricht Art. 33 der Congo-Acte von 1885 nur von den „oHsts ässtinss
L uri dslIiAsrallt st oonsiäsrös , kn vertu äu droit äk!8 Asns, eormns krtivl63
cls conti'kdg.näs äs Ansrrs". Die englische Neutralitätsproclamationv. 13. Mai
1861 erklärt in gleicher Unbestimmtheit als Contrebande artiels or artivlss
«onsiätzrsä aiiä äökinsä ooritraliMcl ok wsr g-eeoräinS to tbs la v̂ or moäsrn
U8ÄA8 ok uations". Hall (p. 614) sagt, die Schwierigkeit bestehe darin, zu ent¬
scheiden, ob ein Artikel wesentlich für die Kriegsührnng sei, Kohlen und Maschinen
z. B. könnten dies ebenso wie Waffen sein, obgleich sie gerade so gut für friedliche
Zwecke bestimmt sein können. Dies ist an sich richtig, und Hautefeuille geht zu
weit, wenn er als Contrebande nur gelten lassen will „artivit expresbeinsnt et
uuiHU6M6Qt äs8tiu68 L kairs lg. Kusrrs" (Hist , äu äroit inaritiins P. 433),
denn dies würde alle Gegenstände Lnoipiti8 usu8 ausschließen, richtiger ist der
Vorschlag des In8t. äs är . int . von 1877: „1s8 ob̂'sts ässtivss a 1a Ausrrs ou
8U866ptidl68 strs 6Mp1ô68 illiinsdiatsinsnt ."I

-) A. Da es somit keinen seststehenden Begriff der Contrebande giebt, so kann,
falls keine vertragsmäßige Bestimmung vorliegt, man nur mit der englischen Ne¬
gierung (Antwort des Ausw. Amtes von 1859 aus Anfragen von Kaufleuten) fagen:
„Urs I'riös Oourt o5 tbs vaptor i8 tbs soMpstsnt tridunal to äsviäs , wbstlisr
it i8 LontradLuä or not ", aber keineswegs ist es damit in das reine Belieben der
Kriegführenden gestellt, welche Gegenstände sie als Contrebande behandeln wollen,
wie selbst jene englische Antwort hinzufügte: „Iks äsüision inust ds aoosptsä ,
unlsss tlisrs Iia8 lissn Ä Ü Ârant violation ot'intsrnationg-I Denigemäß
hat iu Bezug auf die Erklärung Frankreich's , daß es im Kriege mit China Reis
als Contrebande behandeln müffe, weil derselbe zu wichtig für die Ernährung der
Bevölkerung und des Heeres von China sei, Lord Granville am 4. April 1885 er¬
widert, er bestreite nicht, daß in erster Instanz die Prisengerichte der Kriegführenden
über die Rechtmäßigkeit der Wegnahme zu entscheiden hätten, aber wenn solche Ent¬
scheidungen für neutrale Regierungen bindend sein sollten, müßten sie den Grund¬
sätzen des Völkerrechtes entsprechen, und I . M. Regierung fühle sich verpflichtet
ihre Rechte zu wahren, indem sie entschieden gegen die Doctrin protestire, daß der
Kriegführende ohne Rücksicht auf die wohlbegründeten Rechte der Neutralen zu
entscheiden habe, was Contrebande sei und was nicht. Sie halte in jeder Beziehung
an der Note v. 27. Febr. fest, welche dagegen protestire, daß Reis allgemein als
Contrebande behandelt werde, uud werde sich an eine prisengerichtliche Entscheidung,
die das Gegentheil behaupte, nicht als gebunden erachten. Es ist zu bedauern, daß
die deutsche Regierung sich dieser Verwahrung nicht angeschlossen hat, indessen er¬
klärte doch der Reichskanzler auf eine Eingabe von 33 Hamburger Firmen hin¬
sichtlich des Salpeterhandels, also einer rss g.n6ixiti8 U8U8, daß zwar die betheiligten
Mächte „in jedem einzelnen Falle nach Maßgabe der Oertlichkeit und ihrer Interessen
diejenigen Waaren bezeichnen, welche sie wahrend der Dauer der Feindseligkeiten als
Contrebande zu behandeln beabsichtigen"/, daß er aber die in der Eingabe dar¬
gelegte Auffafsung theile, wonach „die früher übliche Behandlung des Salpeters
als Contrebande unter den heutigen Verhältnissen eine grundlose Beschränkung des
Handelsverkehrs darstellen würde, da derselbe zu Kriegszwecken nicht unmittelbar zu
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benutzen ist , sondern hierzu erst durch eine umständliche Verarbeitung verwendbar
gemacht werden kann , zu deren Vornahme bei dem jetzigen Stande der Kriegführung
während der letzteren kaum noch ein Bedürfniß vorhanden sein wird " . Demzu¬
folge versprach der Kanzler sich zu bemühen , „dieser Aufsassung zu Gunsten des
deutschen Salpeterhandels bei den streitenden Mächten Eingang zu verschaffen " .
Schließlich ist noch zu erwähnen , daß bei den Verordnungen der Kriegsührenden
wohl zu unterscheiden ist , was sie ihren eigenen Unterthanen auszuführen verbieten ,
wobei die Rücksicht aus den eigenen Gebrauch wesentlich mitbestimmend ist , z. B .
bei Pferdeausfuhrverboten , und dem , was sie bei Neutralen als Contrebande be¬
handeln . So die englischen Verordnungen v . 18 . Juli 1854 , also l ' /g Monate
vor der Kriegserklärung gegen Rußland , und v . 30 . Nov . 1861 . Dies übersieht
Phillimore III , 449 , der die in diesen Verordnungen bezeichneten Artikel als Contre¬
bande bezeichnet . Frankreich und England haben im Handelsvertrag von 1860 sich
zugesagt , die Kohlenausfuhr nicht zu verbieten , dies würde sie aber nicht hindern ,
wie Schleiden bemerkt hat (Allg . Ztg . 1881 Nr . 3) , in einem Kriege Kohlen als
Contrebande zu behandeln .^

2) Diese Verträge gehen vom 17 . Jahrh . bis auf unsere Zeit . Von den
neueren führen wir nur beispielsweife an Art . 15 des Vertrags zwischen dem Zoll¬
verein und Mexico v . 28 . Aug . 1869 , Art . 22 zwischen dem Zollverein und
Salvador v . 13 . Juni 1870 , Art . 20 des Vertrags zwischen Peru und den Verein .
Staaten v . 6 . Sept . 1870 , Art . 15 des Vertrags der Verein . Staaten mit Italien
v. 26 . Febr . 1871 , Art . 26 des Vertrags Deutschlands mit Costa - Rica v .
18 . Mai 1875 .^

4) n Nicht eines Stras - , sondern eines Repressivrechtes , wie H . selbst im
vorigen 8 anerkennt .^ Sir Will . Scott hat sich freilich daran nicht gekehrt . Ein
Prifenurtheil gegen die Holländer wegen des Schiffsbauholzes von 1779 giebt davon
Zeugniß . S . übrigens auch ^Vi1ärna .n II , 222 .

b) H Die älteren Verträge befchränken die Contrebande hierauf . Pyrenäen -
Friede von 1659 Art . 12 . 13 : „ Ln 66 Asurs äs inar6lia .riäi868 äs oontrsdanäs
g'entkvä . 86ul6M6nt ktrs cowxrEs tc >ut ,68 8ort68 <I 'arni68 b. keu 6t autr68
L88ortirii6iit8 ä 'io6ll68 ," die einzeln aufgeführt werden als „ 86rvLvt L 1' u8ÄA6 ä6
lg, Aueri -e " . Vertrag von St . Germäin von 1677 zwifchen England und Frank¬
reich verbietet alle Waffen „6t g,88ortim6n8 katzonn63 6t forni 62 L I' u8g.A6 äs
lg , AU6rr6 " . Nachdem dann im 18 . Jahrh . die Artikel immer zahlreicher geworden ,
kommen die neueren Verträge auf die frühere Beschränkung zurück , so zählt Art . 15
des Vertrags zwischen Italien und den Verein . Staaten die einzelnen Waffen ,
Munitionen , Uniformen , Cavalleriebedürfniffe auf und setzt hinzu „ s,nä
all kiiiä ok arinZ anä iii8truiu6iit8 ok iron , 8t66l , di 'Ä88 a.vä coppsr or ok

ottier Materials mavukacturkll , xr6xar6ä ailä lorni6ä 6xpr688l / to rnaks
var bzs 86Ä anä lanä " . Art . 25 des Vertrags zwischen Deutschland und Costa -
Rica von 1875 : „Kriegscontrebande , nämlich Feuer - und blanke Waffen , Geschosse,
Pulver , Salpeter , militärische Ausrüstungsgegenstände und Geräthschaften aller Art ,
welche für den Gebrauch des Krieges bestimmt sind ." !

v) Ausgeschlossen sind sie z. B . im Allg . Landr . sür Preußen § 2036 II , 8 .
sk . Dagegen erwähnt Art . 15 des Vertrags zwischen Zollverein und Mexico von
1869 ; nicht genannt ß 8 des Preuß . Prisenreglements v. 20 . Juni 1864 , in dem
Vertrag mit Salvador von 1870 , den Verträgen der Verein . Staaten mit Preußen
von 1828 und Italien von 1871 .^

Hierüber ist oft Streit gewefen .
k̂ . Zuerst nahm Elisabeth 1589 den Hansen 90 Schisse mit Korn und Schiffs¬

baumaterial , aber berief sich dafür auf die Clausel der ihnen ertheilten Freibriefe ,
wonach die Städte den offenen Feinden des Königreichs keine Zufuhr leisten sollten .
Die meisten älteren Verträge des 17 . Jahrh . schließen sie ausdrücklich aus , so der
Pyrenäen -Friede von 1659 Art . 13 : ,,krom6nt8 , dlsg 6t g.utr68 l6Suia68 ,
Imilsg , vill , Söl , ui AöllLi -slsiusnt tout 66 hui axxartikut ä, 1a nourriturs 6t
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sustsntation äk 1a vitz" , ebenso Vertrag von St . Germain 1677 . Im 18. Jahrh .
und in den Revolutionskriegen behandelte England sie als Contrebande und erklärte
alle mit Lebensmitteln nach Frankreich bestimmten Schisse sür verfallen , weil man
dasselbe durch Hunger bezwingen müsse. Dem widersetzten sich die Neutralen , so
Dänemark und die Verein . Staaten ; letztere behaupteten , „tliat vorn , üour s,Lä
in.6Ll ktzluA tks proäues ok tlis soil avä lsbour 05 tlis vouutr ^ , wsrs
not vontradanä ot ' var , unlsgs oarried to a pls .«« aotuall ^ inv68t6ä " . Neuere
Verträge erklären sie niemals für Contrebande und alle Autoritäten sind einig sie
auszuschließen . So Oalvo VI , x . 23 : „M I« varavtsrs 668 Auerrss Ävtuöllss ui

luoäk sölou Isc ûsl ss xvursnivsut , äs u 08 ^ours Iss oxeratiou ^ militLir ^ s
ns ^ustiüsnt , äu Woins Iss x>6uxl68 6ivilis68 , 1'g.cloption äs teil es ruesuröb
6xtr6m ,68. I^ous U0U8 «roz 'OQS konäes Ä xv86r 611 xrinvixs <̂ U6 16 LOMweros
ä68 äknräss g.lim6iitair68 rssts esssntisllsmsnt lidrs sn äs Ausrrs ."

(x . 619 ) sagt : „Io äivsrt Looä troiu a lai -A« population , vtiku uo
imMkäiatk enä 18 to ks 8srv6ä , bsoauss it> xossidl ^ bs intsullkä
to korni » xortion ok 8upxliv8 v̂liicrli in aliuo8t , svsr ^ 6Ä86 k>.n or a
Ẑ usäron voulä ooiuplsts fi'oui slsk ^ lisrs avitii littls inconvenisuce , xvonlä
ds to put g. stop t-o all nsutral tr ^äs in iunooslit Äi>tiol68 ." Frankreich hat
zuerst 1885 hiergegen gehandelt , indem es Reis für Contrebande erklärte , weil die
Wichtigkeit desselben für die Ernähruug der Bevölkerung und der Armee China 's
seiner Regierung nicht erlaube , die Zufuhr nach dem Norden China 's zu gestatten .
Lord Gränville hat , wie N . 2 erwähnt , hiergegen am 27 . Februar protestirt , da
Lebensmittel nicht Contrebande seien , falls sie nicht unmittelbar sür die feindliche Flotte
bestimmt seien. Letzteres ist unstreitig richtig, ein Schiff , welches dies unternimmt ,
leistet jener Flotte Hilfsdienste , denn die Lebensmittel sind für deren Mannschaft
bestimmt , während man von denen , welche ein neutrales Schiff nach einem feind¬
lichen Hafen bringt , nie wissen kann , ob sie sür die Armee oder die Bevölkerung
bestimmt sind. j

b) >6 Der Vertrag von St . Germain 1677 schlicht ausdrücklich aus : „ootons ,
6liLnvr68 . 1ili8 , poix , 60 räLA 68 , voil68 , ÄNvrss, ir>at8 , xlg -NLliss , xoutr -68 6t
lzois travaille äk toutss 68x6668 ä 'g.rl )r68 et Hui P6ut 86rvir L 60N8truii '6 ä68
VAISSSLUX ou L 168 I-Ääoubör " . Später behandelte England diese Artikel als Coutre -
bande , so in dem Streit mit Preußen 1744 , wo es zuerst erklärte , Schiffsbauholz
gelte im gegeuwärtigen Kriege nicht als Contrebande , gleichwohl aber hernach
preußische Schiffe, die mit diesem Artikel beladen , wegnahm , wofür es im Frieden
von Westminster Entschädigung geben mußte . Sein Handelsvertrag mit den Verein .
Staaten von 1794 erklärte als Contrebande alle Materialien , die zum Bau und
zur Ausrüstung von Schiffen gehörten , mit Ausnahme von Roheisen und Fichten -
brettern .1 Die Generalstaaten erlangten 1741 von Schweden die Zurücknahme
eines darauf bezüglichen Verbotes , v. Martens , Erzählungen II . 166. Frank¬
reich hat sie nie unter die Contrebande eingefchloffen. kotiiisr , äs la xroxristk .
Nr . 104 . Valin z. Ooäs ä68 ? ri868 Art . 11. Großbritannien nur unter ver¬
meintlich außerordentlichen Umständen .

6̂ . Geld wird nie mehr als Contrebande behandelt , ein solches Verbot
hätte auch bei dem modernen Bankwesen gar keinen Zweck uud wäre ebenso un¬
durchführbar wie das Verbot für Neutrale , sich bei eurem Anlehen Kriegführender
zu betheiligen . K 146 Note 5.^

" >) s6, Dampfkessel, Schrauben , Maschinen werden unbedenklich als Contre¬
bande gelten müssen, wenn ihre friedliche Bestimmung nicht klar ist. Frankreich
behandelte 1859 und 1870 Kohlen nicht als Contrebande . Lall sagt x . 618 :
„Oog.1 i8 sinplo ^ sä . 80 ls ,rA6lz?, g>n <1 kor 80 Arsat g. numbsr ok innooent , pur -
x>0868 , tdat no 8ukÜ6i6nt pr68Uniption ok g>u int6nä6 <1 >vLrIik6 U86 18 aKoräsZ .

tli6 sinipls laot ok it>8 äs8t ,ir>Ltion to a 1)6UiA6r6iit xort . Lut on tlrs
otlisr tiLncl it 18 in tli6 lii ^ dsst noxious -vvlikn 6inxIo / 6ä lor osr ^Lin
purxo868 : Lnä wdtzn it8 ä63ting .tion to 8U6ll xurposes «an ds slrovvn to l)6
sxtrsiüsl ^ probable , it i8 diEvult to 866 s,n^ r-vason for 8pLrinA it vvlrioli
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woulä not to Aunxo ^ äsr ." Wenn Lord Cockburne 1873 sagte (karl .
kax >. lis. ^ nisr . 2 p . 29 ) : „ Oval too , tkou ^ li in its naturs LN6ixiti8 U8U8,
^ 6t intsnäsä to «ontribut « to tiis inotivs xouvsr oL a V68861, must
8.8 wsU L8 inavliinsr ^ , dk xlg-Lkä in tlis 8g.ni6 eatsAor ^ L8 ing,8t8 anä 8ail8 ,
wliied liLvs g,1wa^ 8 dösn xliiesä Linons Arti6l68 ok oontradanä ," so trifft das
schon deshalb nicht zu , weil Segel und Masten keineswegs allgemein oder nur
überwiegend als Contrebande gegolten haben . Meist verfahren die Kriegführenden
ziemlich willkürlich nach ihren Interessen . So sagt das Läind . Lsv . 1854 :
,,Vut it 18 ok 80 inuvli iinportLnos to onr ovv̂n 6rni86r8 to bs adle to tLl; 6
in 609.1 at nsntral xorts , vliivli tk6 ^ vonlä not de adls to äo , ik oog.1 wa8
universalis rkKLräöä as a xroliibitsä artiols , Idat v̂s slioulä xrodabl ^ I086
inors tliÄn w6 6g.11 tzsin l)^ vontenäinA kor tlis xroliibition ." ^

" ) >6 . Die Fassung dieses Alineas ist bei H. unklar , indem er „Bestimmung "
zuerst sachlich, dann örtlich braucht , die örtliche Bestimmung ist nicht blos für r68
g.noipiti8 U8U8, fondern auch für Waffen Bedingung der Contrebande. Die erstere
als Contrebande zu behandeln , kann nur in dem Maß der Gefahr begründet fein,
welche die Zufuhr an den Gegner in sich fchließt, dann aber wird die betreffende
Waare sicher auch weggenommen und verfallen erklärt . Stets verboten ist die Zu¬
fuhr von Kohlen an die feindliche Flotte , wie England dies 1870 für die fran¬
zösische Flotte that , und 1885 den Gouverneuren seiner asiatischen Colonien unter¬
sagte , die französischen Schiffe dort Kohlen einnehmen zu lassen. (In8tru6tion8
to Oov6rnor8 o5 Lg,8t6rn 0o1oni68. karl . Oorrss^. 1885. Uranos I x . 28.)^

Thatbrstand und Folgen der Contrrban- r.

161. Um wegen Contrebande einem Kriegführenden straffällig
zu werden, genügt noch kein bloßer Verkauf der verbotenen Gegen¬
stände an den Feind, sondern es muß ein Versuch der Zusührnng
an den Feind hinzukommen und eine Betretung bei der Zufuhr )̂.
Transporte von einem neutralen Hafen zum ändern können ohne
klar erweisliche Falschheit der Bestimmung der Wegnahme nicht
unterliegen )̂. Der Verkauf an und für sich allein kann zwar von
einem neutralen Staate seinen eigenen Angehörigen untersagt
werden; allein durch die Überschreitung des Verbotes macht sich
der Einzelne nur seinem Staate verantwortlich; der Kriegsührende
selbst hat seinerseits keine Besugniß, die Contravention zu ahnden;
nur die wissentliche Gestattung Seitens der neutralen Regierung
könnte er als Verletzung der strengen Neutralität rügen (Z 148). —
Mit Beendigung der Reise ist die Schuld getilgt, wiewohl die neuere
Britische Praxis diesen sonst allgemein recipirten Grundsatz in ein¬
zelnen Fällen nicht mehr hat gelten lassen )̂. Auch kann dasjenige,
was zum eigenen Bedarf eines Schiffes bestimmt ist, niemals als
Contrebande behandelt werden̂ ).

Die Folge der Betretung mit Contrebande ist nach uraltem
Herkommen, welches sich wohl ganz oder zum Theil auf die Lehre
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der alten Civilisten und auf das Römische Recht gründet , die Weg¬
nahme der verbotenen Gegenstände und Confiscation derselben im
Wege der Prisenjustiz . Die Transportmittel und namentlich die
Schiffe werden aber regelmäßig dann als mitverfallen angesehen und
erklärt , wenn der Schiffseigenthümer , Schiffsherr oder Rheder davon
Kenntniß gehabt hat . Auch ist in vielen Verträgen die Confis¬
cation der Schiffe sogar ausdrücklich ausgeschlossen, desgleichen dem
Schiffsführer die Befugniß ertheilt , durch sofortige Herausgabe der
verbotenen Waare sich von jeder Wegführung und Störung seiner
Fahrt zu befreien )̂. Eine sonstige Bestrafung der Contrebande -
führer ist wenigstens völkerrechtlich nicht mehr hergebracht )̂.

In Betreff solcher Artikel, welche nicht unter den strengen Be¬
griff der Contrebande oder zu den vertragsmäßig dahin gerechneten
Artikeln gehören , erlaubt man sich zwar nicht immer dieselbe
Strenge , wie bei eigentlicher Contrebande , wohl aber ein eigen¬
mächtiges Vorkaufsrecht (1s äroit äs xrösmtiou ), indem nämlich die
dem Feinde bestimmten Waarcn nur weggenommen, jedoch dem
Eigenthümer vergütet werden )̂. Schon in der älteren Französischen
Praxis bestand ein solcher Gebrauch, ja er vertrat selbst bei eigent¬
licher Contrebande die Stelle der Confiscation . In der späteren
Zeit ist er auf die ausnahmsweisen Contrebandeartikel hauptsächlich
angewendet worden, bald mit mehr, bald mit weniger Billigkeit.
Eine gemeine Regel des Völkerrechtes ist er nichts ; juristisch er¬
scheint er als ein gewaltsamer Eintritt des Kriegführenden in eine
Forderung des Feindes an den Neutralen , oder, wenn eine solche
noch nicht besteht, als eine Eigenmacht gegen die Neutralen , welche
daher auch vollständig entschädigt werden müßten . Denn der Vor¬
wand, man dürfte dem Feinde so viel schaden als möglich, giebt
noch kein Recht, einem Dritten zn schaden. Die Vergütung sollte
also das volle Interesse mitumfassen , welches der Neutrale der
ändern Partei wegen Nichterfüllung der gegen sie übernommenen
Verbindlichkeiten zu leisten hat . Allein die Praxis der Seestaaten
berücksichtigt das nicht und begnügt sich mit willkürlicher Absin-
dung^o). — In einzelnen Staatsverträgen ist übrigens selbst bei
wahrer Contrebande die Confiscation ausgeschlossen und an Stelle
derselben Wegnahme gegen Vergütung gesetzt. Dies hat indessen
keine weitere Nachahmung gefunden.
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*) Oalvo IV , x . 31 . HaUsolr XXIV , 10 . 11 . Wegen der Vorfälle im
I . 1870 s. Rsvus äs Or . intsrnat . 1870 p . 614 .

2) Die Reael ist dargelegt in den Verhandlungen über die von einem Nord¬
amerikanischen Kreuzer weggenommene Britische Barke „ Springbok " . S . kapsrs
rslLtäiiA tks «onäsinvÄtion ok tlis öritibli bg -i-yuk 8xrinAdok . 1I,oiiä . 1864 .
Oalvo IV , p . 34 .

So heißt es in dem Llanusl ok Xaval I âw der britischen
Admiralität von 1866 : vssskl 's ä68tinLtion 8dou1ä ds ooriZiäsreä neutral ,
ik dotli tlis xort , to vliioli 8li6 18 bounä snä svsr ^ intki -wsäiats xort , g,t
vliioli 8li6 18 to oall in tli6 6vur86 ok lisr vo ^a,A6, l)6 nsutra -l." Es ist also,
da die feindliche Bestimmung entscheidet , die Anwendung der Theorie der einheit¬
lichen Reise bei der Contrebande nicht so abzuweisen , wie bei der Blokade . Erstere
unterliegt der Wegnahme , sobald sie den neutralen Hasen mit Bestimmung für den
anderen Kriegführenden verlassen hat , einerlei , ob die Zufuhr direct oder auf Um¬
wegen erfolgt ; äo1u8 eircuitu non xnrAg -tnr . So ward 1855 das hannoversche
Schiff Vrow Howina verurtheilt , welches mit Salpeter von England nach Lissabon
ging , von wo aus die Waare nach Hamburg verschifft werden sollte , um dann
weiter nach Rußland zu gehen ; so 1866 die Ladung des Peterhoff , die nach Mata -
moras bestimmt war . Der Unterschied bei einer ostensibel neutralen Bestimmung
ist nur die pi -assumtio iui -is der Unverfänglichkeit , so daß der Captor den Be¬
weis der feindlichen Bestimmung zu sühren hat , und dies geschah im Fall des
Springbok nicht , was die englischen Kronjuristen mit Recht rügten , zumal alle
Umstände gegen eine beabsichtigte Umgehung sprachen . Twiß irrt , wenn er in seiner
Z 156 Note 5 angeführten Schrift diefen Beweis als unzulässig ausschließen will . j

b) sk . 8 160 Note 2 in ÜN6.^

4) s6 . Es ist ein Repressivrecht , kein Strafrecht , das den Kriegführenden
eingernumt ist , muß deshalb in äslioto geübt werden . Daher war die
peruanische Beschlagnahme des Deutschen Dampfers Luxor ( 1879 ) , der eiuige
Kisten Waffen nach Valparaiso gebracht hatte , ungerechtfertigt , da nicht ein
peruanisches Kriegsschiff dieselben aus dem Wege nach Chili anhielt , sondern das
Schiff erst , nachdem es sie abgeliesert hatte , nach Peru kam .^

sk . Engl .-russ . Vertrag von 1801 : „ sn sxLsxtLnt toutökoi8 1a gug -ntits
äss 8N8<1it8 g.i-ti6l68 , Hui xisut ßtrs N66688g .ir6 xour lg , äkkönss än VÄi886g.u 6t
äk 66NX Hui 6N oornxo86nt l 'kHuipsSk .^

b) Das Geschichtliche hierzu findet sich bei ^Vlieaton , Hi8t . ( I . 179 , eä . 2 ) .
. sk . Da der Kriegführende hinsichtlich der Contrebande nur ein Repressivrecht

hat , ist die naturgemäße Folge des nach Natur der Waare und ihrer Bestimmung
feststehenden Handelns wider das Verbot die Wegnahme der Contrebande , nicht aber
der übrigen Ladung und des Schisses , sowie es andrerseits als eine übertriebene
Liberalität erscheint , wenn einzelne Verordnungen , wie die französische von 1584 ,
oder Verträge , wie die zwischen Preußen und ' den Verein . Staaten v. 11 . Juni
1799 und 1. Mai 1828 (Mart . R.60. VI , 697 , I ôuv . Rse . VII , 615 ) , auch bei
festgestellter Contrebande nur Festhaltung und Entschädigung erlauben . Gleich¬
wohl ging die ältere Praxis und Doctrin darüber hinaus . S . schon I . 11 H 21 ) .
äs publicanis Zouch behauptete , die übrige Ladung und das Schiff seien ver¬
fallen , wenn sie beide dem Eigentümer der Contrebande gehörten . Bynkershoek
( Hua68t . ^nr . xudl . I , 6 . 12 ) nimmt es sür die Ladung allein an , obwohl die
86nt6ntia pavtornrn 6t säivtornin nur Wegnahme der Contrebande gestatte.
Aber noch heute behauptet ktiillimors ( III , p . 463 ) : „ I 'lis xtzNÄltz-- of eontra -
I»g,n6 . 6xt6vä8 to all tbs proxsrt ^ ok tdk 8ains owner involvsä in tlis 8ains
unlswinl trg.n8g,6tioQ. tbsrekoro , ik tlis 8ains ownsr P088688 artislsg
vklvli ars , anä vvbioli ars not sontrabanä , all xvill ds alilrs eonäsninsä .
Io 6803.P6 iroin tlis «onta ^ion ok oontrabancl , tlis innoevnt artiolss mnst l)6
tlis xropsrt ^ ok a äitksrsnt o v̂nsr ." Dies ist zu bestreiten, treffend bemerkt
Perels (S . 264 ) : „ Auch wenn man den Eigentümer der unverfänglichen Ladung ,
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welcher zugleich Eigentümer der Contrebande-Artikel ist , gewissermaßen als Feind
und sein Eigentum als feindliches ansehen will, würde doch, so weit die Grundsätze
der Pariser Declaration von 1856 gellen, der unverfängliche Theil der Ladung eines
neutralen Schiffes nicht der Confiscation verfallen, weil sie eben keine Kriegs-
contrebande ist und sriedliche Waare , mit alleiniger Ausnahme der letzteren, der
Wegnahme nicht unterliegt. Ebenso wenig würde aus der Fiction, daß das neutrale
Schiff, dessen Rheder oder Capitün wissentlich Contrebande befördert, wie ein feind¬
liches anzusehen und zu behandeln sei, ein Recht aus Confiscation der an Bord
befindlichen neutralen Ladungsartikel, die nicht Contrebande sind, hergeleitet werden
können, weil die neutrale Waare , mit Ausnahme der Kriegscontrebande, auch an
Bord eines feindlichen Schiffes der Wegnahme nicht unterworfen ist." Zuzugeben
ist dagegen

1. daß das Schiss verfallen ist, wenn nicht blos ein Theil der Ladung, sondern
die ganze aus Contrebande besteht, weil hier der eigentliche Zweck der Reise die
Beförderung von Contrebande ist. (Preuß . Verordnung v. 3. März 1864. Dänische
Verordn, v. 15. Juli 1864. Die französ. Verordnung von 1870 giebt das Schiff
frei, wenn die Contrebande weniger als ^ der Ladung beträgt ; die österreichrsche
von 1866 unklarer, wenn sie nicht einen überwiegenden Theil der Ladung ausmacht.)

2. Daß das Schiff verfallen ist, wenn dasselbe dem Eigentümer der Contre¬
bande gehört, oder wenn der Eigentümer des Schiffes wußte , daß es zur Be¬
förderung von Contrebande gebraucht werden sollte, denn in beiden Fällen wird er
Mitschuldiger. Nicht dasselbe aber ist anzunehmen, wenn nur der Capitän , der
nicht Eigentümer ist, um den Transport der Contrebande wußte, da man hierfür
nicht den ahnungslosen Eigentümer strafen darf. In dem Springbokfall gab der
Appellrichter das Schiff frei, da weder Eigentümer noch Capitän etwas von der
feindlichen Bestimmung der betreffenden Artikel gewußt, und die Revisions-Commission
erkannte ihnen 5065 ^ für Schaden und Kosten zu. Ungerecht dagegen war daß
nicht blos diese, im Werth von 700 sondern die ganze Ladung , 66000 K'
werth, verurtheilt blieb.

3. Hiernach wird sich die Entscheidung bei Betrug richten, möge derselbe die
verhehlte Natur der Waare oder die Bestimmung derselben betreffen. Ist der Be¬
trug auf den Eigentümer des Schiffes zurückzuführen, so macht er sich der Theil-
nahme an einer feindlichen Handlung schuldig und das Schiff ist verfallen , nicht
aber, wenn er selbst dong, ücls der Contrebande unkundig ivar. I

?) sk. Also keine Gefangenschaft von Capitän oder Mannschaft, dagegen kann
bei Verurtheilung für Contrebande kein Ersatz für Fracht und Unkosten vom
Capitän und den Eigentümern der übrigen Ladung gefordert werden,j

2) Französische Ordonnanz von 1584 Art . 69. Groot III , 1. 5 , Nr . 6.
ktliiliiriors 449.

16. Es handelt sich also hier nicht um das unzweifelhafte Recht des Captors ,
die an Bord eines feindlichen Schiffes gefundenen Vorräthe sich anzueignen (Boeck
x. 280). Dies behauptete Recht, Neutrale zu zwingen, dem Kriegführenden Waaren .
die nicht Contrebande sind, zu verkaufen, ist einfache Vergewaltigung; es wurde
denn von England Ende des 18. Jahrh . nur bei zweifelhaften Artikeln als eine
Art Compromiß mit seinem Anspruch geübt, die Contrebande über Gebühr aus¬
zudehnen. Heute ist es so gut wie in Wegfall gekommen und kann am wenigsten
als geltender Rechtssatz behauptet werden, wie Bluntschli thut (811). Ebenso
wenig kann man andrerseits mit demselben sagen (806), daß bei den rss Lvvipiti8
usus nur Hinderung, nicht Wegnahme zulässig sei. Man nennt jene Waaren so,
weil sie vom allgemeinen Gesichtspunkte aus nicht nothwendig Contrebande bei Zu¬
fuhr an den Kriegführenden sind; dieser aber, der sie als solche erklärt, betrachtet
sie eben nicht mehr als zweifelhaft, übt er das Vorkaufsrecht, fo ist das eine milde
Praxis , er kann sie aber ebenso wohl wegnehmen. Eine neutrale Regierung kann,
wie dies oft geschehen, dagegen protestiren und einschreiten, wenn der Kriegführende
gewisse Artikel als Contrebande behandelt, sie kann nicht fordern, daß er sich aus
Sequestration beschränke oder das Vorkaufsrecht übe. Der wirksamste Grund für
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einen Kriegführenden , diese Kategorien nicht zu sehr auszudehnen , ist heute der,
daß die betr . Artikel sonst einfach über neutrale Länder gehen , wodurch der Krieg -
führende , wenn er diese selbst braucht , sie nur theurer bezahlen muß . >

i») So in den preußisch - nordamerikanischen Verträgen v. 11. Juni 1799 uud
1. Mai 1828 R >tz0. VI , 697 . Nouv . R .6V. VII , 615 ) , wo dem Krieg -
führenden die Wahl gegeben wird , die Contrebande gegen Entschädigung für den
Verlust , der durch die Beschlagnahme entsteht, festzuhalten , oder sie gegen Zahlung
des Werthes im Bestimmungshafen zu nehmen .

Analoge Fälle - er Ariegs -Contrebande .

161g,. Als uneigentliche Kriegs-Contrebande, sog. eontrsdanäs
xa-r aoeiäsnt , betrachtet man gewisse Transporte von Neutralen,
denen eine Beförderung oder Unterstützung der Absichten und Zwecke
eines Kriegführenden wider den anderen unverkennbar zum Grunde
liegt. Dahin gehört mit Beistimmung der Kriegspraxis *)

freiwillige Zuführung von Mannschaften für den Land-
und Seekrieg ;

freiwillige Zuführung von Kriegs- und Transportschiffen;
endlich

freiwillige Beförderung von Depeschen an oder für einen
Kriegführenden, mit Ausnahme jedoch solcher Depeschen,
welche eine durchaus friedliche unverfängliche Bestimmung
haben, im Besonderen der Depeschen von oder zu diplo¬
matischen Agenten des Kriegsühreuden in neutralen
Staaten )̂.

Die Folge solcher Handlungen dars unbestritten die Confiseation
des Transportmittels , ja selbst der übrigen Ladung gegen den von
dem verbotenen Zweck der Reise unterrichteten neutralen Eigenthümer
sein, obwohl dies nicht mit unterschiedloser Strenge gehandhabt
wird. Keinensalls kann der Transport diplomatischer Agenten eines
Kriegführenden an eine neutrale Macht an und für sich als Ver¬
letzung der Neutralität betrachtet werden, es müßte denn die Be¬
stimmung der Agenten auf eine Allianz für den noch andauernden
Krieg gehen, in welchem Falle die Befchlagnahme und Wegführung,
gerade nicht ungerechtfertigt sein würde )̂.

i) Lautsksuille II , x>. 162 — 177. Lallsolr XXVI , 16 - 18. Lall IV ,
o. 6 . Perels § 47 . Gesfcken in v. Holtzend. Handb . IV , Analoga der Contre¬
bande . Marqnardsen , Trentfall S . 50 —71 . H . Die Analogie liegt , wie Hall
bemerkt , nicht in den Handlungen , sondern in den Maßregeln , mit denen man ihnen
begegnet .^
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Marquardsen S . 58.
s6. Durch eine solche Thätigkeit macht das neutrale Schiff sich unmittelbar

zum Hilfeleistenden, verliert also seiuen Charakter; hier kann nicht mehr von Handel
die Rede sein, der Neutrale tritt in den Dienst des Kriegführenden und übernimmt
eine Thätigkeit, welche den Ausgang des Krieges beeinflussen soll. Deshalb wird
dies auch durch die Gesetzgebuug der meisten Staaten geradezu verboten. (Allg.
Landr. II , Tit . 8 2037 u. 38. Engl . Neutralitätserklärung v. 9. Aug. 1870.
IIIeAg.1 sxxsäitions 4, Amerikanischev. 22. Aug. 1870 8ud 11.) Der Captor
kann auch die menschliche Contrebande nicht wie Massen verlausen, muß die Ge¬
fangenen vielmehr ernähren : deshalb ist Verhinderung und Entziehung der Fracht
keine genügende Strafe , das Schiss ist verfallen. Zweifelhaft ist nur , was einen
Truppentransport eonstitnirt, die Mitnahme einiger Soldaten ist nicht ausreichend,
die Beförderung von Truppen muß Zweck der Reise sein; es muß sich also nicht
um einzelne Personen handeln, die ihre Reise wie andere Passagiere bezahlen, die
Leute müssen feruer wirklich im Kriegsdienste stehen; andrerseits kann die Beförde¬
rung einiger bedeutender Osfieiere nachtheiliger sein als die vieler Gemeinen, es ist
wesentlich gnasstio kaoti. Ungerecht war , wie Hall anerkennt x . 636, die frühere
englische Praxis , welche das neutrale Schiss auch bei gezwungener Besörderung
vernrtheilte und den Eigentümer wegen Entschädigung an den Vergewaltiger wies,
da ersterer in fremdem Lande nicht die Hilfe seiner Regierung anrusen kaun, um
seine Neutralität zu bewahren. Ungerecht war auch das Urtheil des Prisengerichtes
von Hongkong, welches 1855 das ' Bremer Schiff „Creta" verurtheüte, das von
einem japanischen nach einem russischen Hafen 400 russische Osfieiere und Sol¬
daten gebracht, die Schiffbruch gelitten x . 186) ;
die Einschiffung nach ihrer Heimath einberufener, aber noch nicht militärisch organi-
sirter Pflichtiger fällt nicht unter dies Verbot. Endlich muß der Eigentümer oder
Capitän des Schiffes wissen, daß die Lente sich in der Absicht einschissen, Kriegs¬
dienste zu leisten.̂

Vgl. unten Z 207 und Marquardsen 67—71. (Hvo H 2523.
s6. Hinsichtlich des Charakters dieser Action gilt das Note 2 Gesagte. Die

Bestimmung ist auch hier entscheidend, der Inhalt der Depeschen ist gleichgültig, da
der Neutrale nicht wissen kann, worin derselbe besteht. Das , woraus es allein au-
kmnmt, ist, daß es Depeschen in feindlichem Dienste sind, also solche, welche
von oder au Behörden der Kriegführenden von einem Theil ihres Gebietes zum
ändern, oder an ihre Kriegsschiffe, wo dieselben sich auch besinden mögen, selbst in
neutralen Häfen, gerichtet sind. Die feindliche Bestimmung und die Wissenschaft des
Eigentümers oder Capitäns des Schisses um dieselbe entscheidet. Es ist daher
falsch, wenn Blnntschli sagt (803, 8), daß Scott ein amerikanisches Schiss sreige-
sprochen, weil es „nur diplomatische Depeschen " des französischen Gesandten
in den Verein. Staaten an die französische Regierung an Bord hatte, der Grund
der Freigabe war nicht der Inhalt der Depeschen, sondern weil es Depeschen eines
französischen Gesandten in neutralem Lande waren , denn der Neutrale hat das
Recht, seiue friedlichen Beziehungen mit dem Kriegführenden fvrtzusetzen.I

4) >6- Das Recht der Kriegführenden, nicht militärifche Beamte feines Gegners
auf feindlichem Gebiete oder Schiffe festzunehmen, ist unbestritten, so der Fall des
Marschalls Belleisle, sranzös. Gesandten in Berlin , der 1744 auf der Durchreise
in Hannover von England verhaftet wurde, und des amerikanischen Congreß-Prä -
sidenten Laurens , der sich in diplomatischer Sendung nach dem Haag begab und
1780 von einem englischen Kreuzer auf einem amerikanischen Schiff festgenommen
ward. Ganz auders ist es auf neutralem Schiffe, giebt man das Recht' des Neu¬
traler: zu, mit den Kriegführenden diplomatischen Verkehr zu Pflegen, so muß es
ihren Gesandteu auch möglich seiu, sich unbehindert an ihren Bestimmungsort zu
begeben. Schon deshalb war es gegen das V. R ., daß der Befehlshaber des
amerikanischen Kriegsschiffes„San Jaeiuto ", Wilkes am 8. Nov. 1861 die Agenten
der conföderrrten Staaten , Slidell und Mason , mit Gewalt von dem neutralen
englischen Postdampser „Trent " wegführte. Außerdem handelte es sich in diesem
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Falle um eine Fahrt zwischen zwei unzweifelhaft neutralen Häfen , auf der es keine
Contrebande oder Analogie derfelben geben konnte. Der amerikanifche Capitan
konnte sich nur von der neutralen Bestimmung des „Trent " überzeugen , alles
Weitere war rechtlose Gewalt . Staatssecretär Seward gab in seiner Äntwort v.
26 . Dec . auf die britische Forderung der Freilassung der Gesangenen zu, daß
Wilkes „uxoii kis oxvn 8UAA68tion8 ok gehandelt habe und er keine In¬
struction gehabt , die Agenten auf einem britischen oder sonst einem neutralen Schiss
zu verhaften . Seine Gründe aber , aus denen er dem Verlangen Englands ent¬
spricht, können nur den Eindruck von Ausflüchten machen , mit denen er seinen Rück¬
zug decken wollte , ohne das Unrecht einzugestehen.1

Keschrantmngen des neutralen Handelsverkehrs .

sk. Die folgenden Paragraphen Heffter 's 162 —164 sind vollständig veraltet ,
sie waren es schon seit der Pariser Seerechtsdeclaration , nach welcher man z. B .
doch nicht sagen durste , daß Großbritannien den Grundsatz des Oonsolato äsl
Nrrrs , wonach die Eigenschaft des Eigentums entscheide, noch jetzt als Regel sest-
halte , wovon nur durch Vertrag eine Abweichung begründet werden könne. Auch
die Darstellung der geschichtlichen Entwickelung dieser Frage , die schon in den Noten
zu Z 139 und 152 gegeben wurde , ist durch die neuere Forschung überholt , vgl.
1^ 8, I â, Ausrre lliaritiiuk . 1881 . oli . 6. 1 6̂ coivursres ä «8 nsutrsZ . Losolr ,
äs 1L xroxi -iötä kunsuns . krsmisrk xartis . Gesscken in v. Holtzendorffs Handb .
IV , Die Seestreitkräfte, a. Geschichtliche Entwickelung, und „Die Neutralität", II .
Geschichtliche Entwickelung . Diese drei Paragraphen sind deshalb gestrichen.^

Iwrifelhafte und erlaubte Falle eines neutralen Handelsverkehres .

165. Zu den noch zweifelhaften Fällen eines erlaubten neu¬
tralen Handels- und Schifffahrtsverkehres gehört:

a. Die directe Zufuhr von Bedürfniffen einer feindlichen Land¬
oder Schiffsmacht nach einem feindlichen Hafen, obschon die Gegen¬
stände nicht zu eigentlicher Contrebande zu rechnen sind. England
und Nordamerika wenden hier die Grundsätze der Contrebande, .
selbst mit Confiscation des Schiffes an )̂. Streng genommen kann
nur eine Beschlagnahme oder allenfalls eine Präemtion gutgeheißen
werden.

d. Der Handel von Hafen zu Hafen oder längs den Küsten
eines feindlichen Staates (OakotaZs). Die bewaffnete Neutralität
suchte, wie schon angemerkt ward (Z 152), diesen Grundsatz als
einen sich von sich selbst verstehenden in den Codex des Völkerrechtes
einzuschieben; auch widerspricht es an und sür sich keineswegs
dem Begriffe und den Bedingungen der Neutralität, in einem krieg-
führenden Staate zu kaufen und das erworbene Eigenthum in dem¬
selben Lande wieder abzusetzen. Weil jedoch ein solcher Verkehr nur
zu leicht zur Verdeckung eines geheimen Handelsverkehrs mit feind¬
lichen Gütern dienen könnte, feindlicher Handel und Verkehr aber
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durchaus unterdrückt werden soll : so hat sich die Praxis der See¬
mächte, namentlich die Britische, nicht dazu verstehen wollen, jenes
Princip zuzugeben. Man erlaubte daher nur den Handel zu den
feindlichen Häfen und Küsten mit neutralen , anderwärtsher oder
wohl gar nur aus dem Heimathlande des neutralen Schiffes stam¬
menden Gütern , und stellte im Gegenfalle bei Ladungen in feind¬
lichen Häfen nach feindlichen Häfen die Präsumtion iuri8 et äs
iurs auf , daß die Güter selbst noch seindlich sind ; man confiscirt
jedoch nur die Güter , nicht das Schiff, und erklärt dieses blos der
Fracht verlustig. Sogar die ausdrückliche Stipulation , die sich in
so vielen Verträgen findet : äs n^vigusr lidrsinsnt äs port sn
Port 6t 8ur 168 eot68 äs8 nations 6Q Zusrre , konnte nicht ganz
jeden Zweifel beseitigen, in wie sern darunter auch Güter des Feindes
begriffen werden dürfen )̂.

e. Die Eröffnung eines neuen Handels , im Besonderen der
Handel mit feindlichen Colonien , wenn derselbe von dem Mutter¬
lande bisher den Neutralen verschlossen war , in Bezug auf den ein¬
getretenen Kriegszustand jedoch sreigegeben worden ist. Hier stellt
sich der glückliche Kriegsgegner gleichsam an die Stelle des Feindes
und läßt dessen Verbot gegen dessen Willen wider die Neutralen
fortbestehen. Vornehmlich hat dieses das Cabinet von St . James
durchzusetzen gesucht, wiewohl allmählich eine gewiffe Nachgiebigkeit
eingetreten ist

16. Diese Frage , welche schon 161 Note 8 u. 11 berührt wurde, ist von
H. nicht genau gefaßt, es ist nicht „die directe Zufuhr von Bedürfnissen einer feind¬
lichen Land- oder Schiffsinacht nach einem feindlichen Hafen", welche unstatthaft ist.
Die Zufuhr nach einem feindlichen Hafen von Gegenständen, welche nicht Contre-
bande sind, ist gestattet, wie H 161 Note 8 ausgeführt ist, so fern nicht festge¬
stellt werden kann, daß Lebensmittel oder (Note 11) Kohlen für die feindliche Armee
und nicht für die Bevölkeruug gebraucht werden. Dies war der Fall bei dem 6om -
M6r66n, einein schwedischen neutralen Schiff, welches im Kriege zwischen England uud
Fraukreich eine Ladung Korn nach Spanien für die dort kämpfende britische Armee
führte und von den gleichfalls im .Kriege mit England befindlichen Verein. Staaten
weggenommen wurde. Unstatthaft ist die Zufuhr nach wirklich belagerten Plätzen,
wo dieselbe aber regelmäßig schon durch die Blokade abgeschnitten ist, vor Allem
aber an die feindliche Flotte, weil der Neutrale sich dadurch unmittelbarer Kriegs¬
hilfe schuldig macht, wie dies die englischen Kronjuristen 1870 und Lord Granville
durch Note v. 27. Febr . 1865 bei Kvhlenzufuhr an die französische Flotte aner¬
kannt haben, solche Schiffe machen sich, wie das Gutachteu der ersteren sagt, zu
„stors V6886I8" im Dienste eines Kriegführenden.^

2) LÄutöksuiUs II , 51. HgllsLk XXVI , 19. 0-688Q6r x . 283. Verträge,
die dergleichen Küftenhandel ausschließen, finden sich bei Oke LlanninA x. 199 an¬
geführt. sk. Außer der bewaffneten Neutralität Art . 1 haben andere Verträge
dies Recht den Neutralen zuerkannt, so namentlich der zwischen Rußlaud und Eng-

Heffter , Völkerrecht . 8. Auög .
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land von 1801 Art . 3 , 1 : „ I>68 vavirss neutrss xourront naviKuer lidrernsnt
vers 168 xort8 stsur 168 6ot68 ä68 ng.tioll8 dslliAsravtks ", und heute ist
das Recht nicht mehr bestritten , so fern nicht em blokirter Hafen oder Contrebande
in Frage kommen, der Transport der letzteren ist natürlich von einem feindlichen
Hafen zum ändern fo gut verboten , wie von einem neutralen nach einem feindlichen,
denn er ist immer ein Dienst , den das neutrale Schiff dem Kriegführenden leistet,
der offenbar militärische Gründe hat , weshalb er jene Artikel an einem ändern
Platze zu haben wünscht.^

b) Es war dieses u . A . die sog. Lulk ok tke o5 1756 , welche dazumal
wohl noch einigen Schein für sich hatte , da Frankreich wesentlich nur den Hollän¬
dern Licenzen und Pässe zu dem Handel mit den Colonien ertheilt hatte . Merk¬
würdig übrigens , daß Hübner , sonst ein so großer Vertheidiger der Neutralen ,
dennoch ihnen den Handel mit den Colonien eines Kriegsührenden nicht erlauben
wollte , wenn er vor dem Kriege ihnen untersagt war . Ütidnkl -, äs 1s, 8ai8i6 äss
I)Ltirn6iit8 N6utr68 . I , 1, 4 , 6 : „Os Hui pourrait kaii-s suvisg -Asr 66 eorn -
Msres «omnis illieits , e'68t Hus 1s8 msinss psnxlsZ usutrss ris 1s tont âniai8
st n'ossnt 1s ka-irs sn tsinx8 äs xa.ix , ns Isur S8t ouvsrt (̂ u'sii tsinp8
äs Ausrrs st ä 6LU86 äs lg. Ausrrs st (̂ u'siiün , au i-stadlisssinsiit äs lg, xaix ,
118 sn 80 nt äsrsslisk sx6lu8, äs tslls 8orts ĉus 1s voininsrvs äs8 8n̂'st8 ä'un
souvsrain nsntrs Lvss 1s8 solonisZ ä'nn stat , c>ui S8t sn Ansrrs, parait strs
nn od ŝt än äroit ri^onrsux äs 1a Ansrrs." Die Vertheidignng der Rnls von
Lord Stowell bei Phillimore III , x . 375 , die Verein . Staaten bestritten sie als
einen Versuch „to Wtaklisli a nsxv xrinsixls ok tlis ok ng,tion8 " , und ge¬
eignet „nianz ^ otlisr prin6ip1s8 ok ^ rsat iinportanes , liavs lisrstokors
bssn dslä savrsä ainonZ nation8" zu zerstören. Der ganze Streit, der heute
nur dadurch iuteressant ist, daß er zuerst den Anlaß zu der Theorie der einheitlichen
Reise gab , gehört jetzt der Geschichte an , da kein Staat mehr den Handel anderer
Unterthanen mit seinen Colonien verbietet , außerdem aber die Lnls der Pariser
Seerechtsdeclaration widerspricht.^

166. Zu den erlaubten oder von den Kriegführenden nicht zu
verhindernden Handelsgeschäften der Neutralen gehören: Asfeeuratio-
nen feindlicher Unterthanen, Schiffe und Waaren; desgleichen jeder
directe oder indirecte Handel mit Unterthanen der Kriegführenden,
dessen Gegenstände keine Contrebandeartikel sind, und so lange das
Eigenthum der Waaren, welche etwa in die Hände des Feindes ge-
rathen, noch nicht an die andere feindliche Partei übergegangen ist;
im Besonderen jeder Eigenhandel nach einem kriegsührenden Staate ,
bei welchem eine Uebertragung des Eigenthums erst eventuell mit
einem dort gesuchten Ankänser vor sich geht; demnach auch ein
Commissionshandel dahin, wenngleich der dortige Commissionär
schon einen Theil des Werthes avancirt haben sollte. Denn der
Committent bleibt noch immer Eigenthümer der Waare; man würde
geradezu den in neuerer Zeit gewöhnlichsten Handelsverkehr aus-
heben, wollte man diese Art des Verkehres den Neutralen versagen.
Bedenklicher erscheint der aetive Commissionshandel ans einem feind¬
lichen Lande nach einem neutralen, wo der Absender selbst noch
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Eigenthümer verbleibt , weil dann nach der bisherigen Praxis der
andere kriegführende Staat die Waare selbst noch als feindliches
Eigenthum behandeln kann ; billiger Weise freilich nur gegen Er¬
stattung der darauf von dem neutralen Commissionär erweislich
gemachten Vorschüsse. — Bei direetem Verkanfe zwischen krieg-
führenden und neutralen Personen wird es auf die unter den In¬
teressenten entscheidenden Privatrechtsnormen ankommen, in wie sern
die Waare bis zur Ablieserung noch Eigenthum des Verkäufers
bleibt, und danach für den anderen Kriegführenden die Eigenschaft
einer feindlichen oder neutralen Waare sich bestimmen>). Sogar
Schiffe mnß ein Neutraler in einem kriegführenden Staate an¬
kaufen und frei abführen können , ohne daß der Feind darauf An¬
spruch machen darf , wenn nur der Kaus selbst doua üäs geschieht
und kein bloßes Scheingeschäst ist ").

Ein aetiver Speditionshandel aus neutralem Lande nach feind¬
lichem Lande sollte, so weit nicht die Grundsätze des Vlokaderechtes
oder der Contrebande entgegenstehen, dem neutralen Absender recht¬
licher Weise niemals sein Eigenthum gefährden.

6. Nuch wenn die Parteien überemgekmnmen, daß dcr Kaufpreis erst bei
Ablieferung der Waare am BestmimuncMn'te zahlbar sein soll, wird nicht der Ab¬
sender als Eigentümer betrachtet, weil , wie Halleolc H 6 sagt: „ttis rislr ok
travsportation vvoulä ds lsid on t^6 Lonsi^noi ' kinci tbk riZ-kt os oaxturs
voulä bk truZtrateä ." Ausgeschlossen ist der Verkauf in tr-Ansitu,
das Recht des Absmders, über seine schwimmende Waare zu verfügen, ist im Kriege
nur gestattet, wenn vor ihrer Ankunft der Empfänger zahlungsunfähig ist oder die Zahlnng
ausdrücklich iveigert. Sogar der vor Ausbruch des Krieges erfolgte Verkauf wird
nicht geachtet, wenn die Absicht des Verkäusers war, die Waare der Wegnahme zu
entziehen (Lord Stowell , Ilis Vrovv R,od. X p. 358) .>

2) 6. Scheint der Ausbruch eines Krieges bevorstehend, so werden Ilnter-
thaneu der betr. Staaten , zumal weun die Marine des Gegners stark ist, geneigt
sein, ihre Schiffe zu verkaufen. Andrerseits wünschen die Kriegsührenden, welche die
Schiffe des Gegners nehmen wollen, nicht, das; diese sich dem entziehen, indem die
Eigentümer den Geldwerth dafür erhalten. Dies kann aber nicht das Princip
antasten, daß der Handel zwischen Kriegführenden und Neutralen principiell frei ist.
Die französisch-russische Praxis v. LI . Oct. 1744 Art. 10 und Prisen-
Reglement von 1778 Art . 7, Mas von 1809, Art . 8), den Verkauf feindlicher
Schiffe nach der Kriegserklärung als unerlaubt zu betrachteu, ist daher durchaus
willkürlich. England und Amerika lassen den Verkauf zu, verlangen aber wirklichen
Uebergang des Schiffes an den nentralen Käufer und fordern mit argwöhnifcher
Strenge den Beweis der bona üäks . Die Eigentumsübertragung muß bedin¬
gungslos erfolgt fein, fo daß der Verkäufer keinerlei Interesse mehr am Schiff be¬
hält. Uebrigens ist während des Krimkrieges von der franzöfifchen Negierung an¬
erkannt, daß es zweifelhaft sei, ob die Vorschrift von 1778 noch gelte, worüber die
Gerichtshöfe zu entscheiden haben würden. Die beiden von 6g.1vo III H 2012 u.
13 angeführten Fälle beweisen nicht die Gültigkeit, da in beiden Mangel der bons ,
iiäss vorlag. Auch über die Gültigkeit des Russischen Ukases wird gestritten: Oalsd

24*



372 Zweites Buch. 167.

OustnvA , Opinion on tlis xureliLss ok dklliKsrknt 8liip8 6iti26N8. kdila -
äslpkig . 1850.^

Hrimsuchungs- uud Antersnchungsrecht )̂ . Ius visitationis , vroit äs
visito . LiKkt ok visit Liiä searod .

167 . Zur Sicherstellung der Kriegführenden , daß der neutrale
Verkehr in seinen nothwendigen und conventionellen Schranken
bleibe , dient hauptsächlich, auch von dem Falle einer Blokade ab¬
gesehen, die Anhaltung und ein unmittelbarer Besicht neutraler
Schiffe oder sonstiger Transportmittel . Obgleich von mehreren
Schriftstellern schon während des vorigen Jahrhunderts den Krieg¬
führenden ein eigentliches Recht hierzu , nentralen Staaten gegen¬
über , nach dem Princip der Unabhängigkeit und Freiheit aller
Nationen , wenigstens in der einen oder anderen Hinsicht, namentlich
auf offener See bestritten worden ist : so steht doch die Thatsache
unwiderlegbar fest, daß alle Seemächte, welche nur irgend die Mittel
dazu besitzen, ein solches Heimsuchungsrecht in ihren Kriegen wirklich
ausgeübt haben, uud daß sie cs gleichfalls auch anderen Seemächten
in deren Kriegen, theils durch ausdrückliche Convention , theils auch
ohne solche und ohne Widerspruch, ausgenommen bei vorkommenden
Ueberschreitungen gewisser Grenzen , zugestanden haben )̂. Es kann
daher mindestens nach Lage der bisherigen internationalen Ver¬
hältnisse nicht erst noch auf eine innere Rechtfertigung der Heim-
suchungsbefugniß für jeden kriegführenden Staat ankommen, vielmehr
sich nur darum handeln , die Bedingungen , Modalitäten und Grenzen
derselben theils aus dein anerkannten Zwecke, theils aus der gemein¬
samen Völkerpraxis darzustellen )̂.

*) Hautkt 'suillk III , tit . II —13. I 'tiillimors III , eli. 3. Hall p . 674.
Usllsek oll. UV . 0688N6I- P. 264. Oalvo IV , 1. 6. Perels V 8 53—56.
Geffcken in v. Hvltzend. Handb. IV ä . Anhaltung , Untersuchung und Wegnahme.

") Besonders ist dies geschehen seit Hübner von der Mitte des vorigen Jahr¬
hunderts ail.

") Als uralter Gebrauch erscheint das Heimsuchungsrecht schon in dem zuvor
angeführten 6on8o1kto clsl inar : nur über einzelne Punkte hat es Streitigkeiten
unter den Böllern gegeben. Eine grosze Menge von Verträgen, worin das gedachte
Recht ausdrücklich zugestanden und näher bestimmt ist, reicht bis auf unsre Tage.

16. Das Untersuchungsrecht, welches sich, wie Hautefeuille richtig bemerkt,
nicht sowohl gegen ein neutrales als ein unbekanntes Schiff wendet, muß auch nach
der Pariser Seerechtsdeclaration bestehen bleiben,

1. weil, so lange überhaupt Feindesgut in Feindesschiffen der Wegnahme unter¬
liegt, festgestellt werdeu muß, ob das betr. Schisf wirklich ein neutrales ist,
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2 . weil, selbst wenn das Privateigentum frei erklärt würde , zu ermitteln ist,
ob das Schiff nicht etwa Contrebande führt. Es handelt sich also nur darum, die
Ausübung dieses Rechtes zu begrenzen und zu regeln.^

168. Als Zweck der Schiffs - Heimsuchung erscheint im
Allgemeinen die Ueberzcugung des Kriegführenden , welcher einem
Transportmittel in einem denkbaren Zusammenhange mit der feind¬
lichen Partei begegnet, in wie fern solcher wirklich vorhanden sei, um
demnächst die ihm zustehenden materiellen Rechte sowohl den feind¬
lichen Staaten als auch den Neutralen gegenüber in Ausübung zu
bringen .

Eine derartige Nachforschung kann deshalb nur statt finden
in dem eigenen Gebiete eines Kriegführenden ;
in dem Gebiete des feindlichen Gegners , so fern man das¬

selbe besetzt hält oder doch vorübergehend erreichen
kann

endlich, allgemeinem Gebrauche gemäß, auf offener See . —
Unstatthaft ist sie dagegen innerhalb des Souveränetätsgebietes be¬
freundeter oder neutraler Staaten , ja selbst in dem Gebiete der
eigenen Buudesgenossen , wofern dieselben nicht ausdrücklich oder
stillschweigend dazu die Erlaubniß oder Genehmigung ertheilen )̂ ;

Sachen , welche visitirt werden dürfen , sind alle Arten von
Transportmitteln , denen keine vollkommen unverfängliche oder aus¬
schließliche Bestimmung zu gewissen erlaubten , mit dem Feinde in
gar keinem Zusammenhange stehenden Zwecken deutlich uud unver¬
kennbar anklebt 2). Befreit sind namentlich alle Kriegsschiffe der
neutralen Staaten , soweit sich deren Qualität unzweideutig kund
giebt ; unterworfen dagegen alle Privatschiffe und solche Transport¬
mittel , deren Qualität und Eigenthum oder unverfängliche Be¬
stimmung nicht von selbst in die Augen springt .

Speeielle Gegenstände der Ermittelung sind :
das etwaige Dasein feindlichen Eigenthumes , es sei in

Betreff des Transportmittels oder in Betreff der Ladung ;
das etwaige Dasein feindlicher Personen ;
die etwaige Zufuhr von Contrebande oder anderen ver¬

botenen Artikeln ;
Demnach ist zu ermitteln :

die Nationalität des Schiffes )̂ ;
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die Beschaffenheit, Herkunft und Bestimmung der Ladung;
die Nationalität der Bemannung, wofern nicht etwa diese

vertragsweise durch die Nationalität des Schiffes gedeckt
wird.

* ) >6 . Also im eigenen wie im feindlichen Küstengewässer . Der Ausdruck „ besetzt

hält " ist aber mißleitend , da man das feindliche Küstengewasser nicht besetzen kann.>

2) sk. Es war daher eine Verletzung der Neutralität , als im letzten russisch¬
türkischen Kriege am 25 . Juli 1877 ein russisches Kanonenboot die Deutsche Bark
„Oeeanus " innerhalb Kanonenschußweite an der japanischen Küste anhielt .^

6̂ . Ob dies der Fall , kann erst die Untersuchung zeigen, man sagt daher
richtiger : Gegenstand der Untersuchung sind die Privatschisse , die den Beweis ihrer
Neutralität nnd der Unversänglichkeit ihrer Ladung durch ihre Papiere führen .^

4) s6. Eiu eigenthümlicher Fall kam 1871 vor , das unter deutscher Flagge
fahrende Schiss „Palme " wnrde von einem französ . Kreuzer genommen , es stellte
sich aber heraus , daß es bereits 1866 an eine schweizer Gesellschaft für Missions¬
zwecke verkauft war uud nur deshalb unter deutscher Flagge fuhr , weil die Schweiz
keine Seeflagge hat und Frankreich eine solche auch 1854 anzuerkeuueu verweigert
hat . Nach französischer Praxis aber bestimmt die Nationalität , nicht das Domieil
den neutralen Charakter , der Staatsrath als Berusungsinstanz erkannte daher , daß
für die schweizer Eigentümer die Nothwendigkeit vorlag , eine sremde Flagge an¬
zunehmen , und gab ' das Schiff frei, welches außerdem seine Bestimmung in die
Kategorie der befriedeteu Transportmittel stellte.^

169. Berechtigt zur Vornahme einer Schiffs-Heim¬
suchung sind allein die von den kriegführenden Staatsgewalten hierzu
berufenen oder autorisirten Personen, insbesondere die Besehlshaber
der bewaffneten Land- und Seemacht, und zwar selbst ohne aus¬
drücklichen speciellen Auftrag, sodann die mit gültigen Markebriefen
versehenen Kaper, wofern nicht auf den Gebrauch derselben gegen
einzelne Staaten verzichtet ist>). Das gewöhnliche Verfahren der
Anhaltung und Heimsuchung selbst ist nach der Mehrzahl der hier¬
über geschlossenen Verträge, welche sich vorzüglich dem Pyrenäischen
Frieden Artikel 17 als Muster angeschlossen haben, dieses-): der
kriegführende Theil nähert sich dem zu besichtigenden Schiffe auf
Kanonenschußweite, nachdem letzteres durch ein bestimmtes Signal
(eoux ä 'assuranes , äs emones ) zum Jnnehalten seines Laufes auf¬
gefordert worden ist )̂. Der anhaltende Theil sendet dann eine
Schaluppe mit einer geringen Zahl von Leuten an Bord des frem¬
den Schiffes, oder er begnügt sich, den fremden Schiffer mit den
Seebriefen zu sich kommen zu lassen̂). Von wesentlicher Wichtig¬
keit sind hierbei folgende Papiere:
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die Pässe und etwaigen Ursprungscertificate über Schiffe
und Ladung,

die Connossements und odarte xa-rtis,
das Schiffsmannschastsverzeichniß,

endlich
das Reisejournal5).

Ist in Verträgen nichts Genaueres festgesetzt, was für Papiere
vorgelegt werden sollen und welche Beschaffenheit sie haben müssen,
so ist unbedenklich als Grundsatz zu befolgen, daß es nur auf die
moralische Ueberzeugung von der Unverfänglichkeit eines neutralen
Schiffseigenthums und seiner Ladung ankomme, und daß dabei nicht
blos subtile Beweisgrundsätze entscheiden können; ja die eigenen
Landesgesetze des untersuchenden Theiles müssen in diesem Sinne
verstanden werden. Erst wenn sich aus den Papieren selbst oder
aus dem Verhalten der Mannschaft der Verdacht einer Unrichtigkeit
in der einen oder anderen Hinsicht ergiebt, darf der Besichtigung
eine weitere und schärfere Ausdehnung gegeben Werdens.

Dies war schon der Fall in den Verträgen Großbritannien 's mit den nordischen
Mächten vom Jahre 1801. in Bezng auf couvoyirte Schiffe (Z 170). Jetzt fast
allgemein .

2) v. Martens , Ueber Kaper H 20 . 21 . Hautsksuills III , 48 .
b) sk. Hall x . 682 meint : oustomÄi ^ 1s not

tliouAtit tc> ks ssssrrtigl sitlisr in or practies " , die Auf¬
forderung kann aber doch nicht als uuweseutliche Formsache gelteu . Diese Vorschrift
ward im Trentfall verletzt , indem der Amerikanische Capitün sofort scharf schoß.
Das darf erst geschehen, wenn das Schiss die Mahnung nicht beachtet oder sich der
Anhaltung durch Flucht zu entziehen sucht. Hinsichtlich des Verfahrens sagt Art . 24
des Vertrags zwischeu den Verein . Staaten uud Peru v. 6. Sept . 1870 , daß das
Kriegsschiss ,,8dg.11 rsinain at tlis Arsaisst äistavos eorapatibls vitii tlis possi -
kilit ^ Lnä sgl'kt / ok ivakiuA tlis visit , uridtzi- tlis oiroumstano ^ ok ivinä
Lncl 86Ä Lliä ttis ä6Ar66 o5 8N8xi6ion ok tli6 V688S1 to de visitöä " , und Art . 18
des Vertrags v. 26 . Febr . 1871 zwischen den Verein . Staaten und Italien bestimmt
„g,t L convenient äi8tÄN66" . Der Seemann Ortolan (Ii ,6ßl68 int . II , 256 )
findet freilich, daß diese Bestimmungen unpraktisch sind und nur srnher in dem Miß¬
trauen gegen Kaper begriindet waren . !

4) 6̂ . Die Reglements Preußen 's , Oesterreich's und Dänemarks von 1866
bestimmen , daß der Capitän des Kreuzers den des Schiffes mit seinen Papieren an
Bord kommen lassen soll. Frankreich , England , Rußland , Italien , Verein . Staaten
schreiben das Gegentheil vor , und Deutschland selbst hat mehrere Verträge geschlossen,
welche dies ausschließen und bestimmen , daß der neutrale Theil in keinem Falle
genöthigt werden kann, an Bord des kriegsührenden Schiffes zu gehen, so Art . 17
des Vertrages mit Mexico von 1869 , Art . 24 des Vertrags mit Costa-Rica von
1875 , Art . 24 des Vertrags zwifchen den Verein . Staaten uud Peru von 1875 :
„ Itltz V68861 of VM 8tia11 86nä 006 ok 1l6l ' 8Mg .11 boat3 nitk NO Niork IN6N , tkg ,Q
8da11 b6 ll666888 ,r ^ to 6X60 ut 6 t1i6 saiä examinatiori ." Art . 18 des Vertrags
der Verein . Staaten und Italiens : ,,it8 boat witk tvvo or t1ir66 W6ri onl ^"
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(im Trentfall sandte der Capitän einen großen bewaffneten Kutter), worauf in beiden
folgt : „it 18 6xxr 688l^ aZrtzsä tkat tlik uvarmsä 8kaU in no oa 86 de
reguirsä to Ko on doarä tlie exaNiivinA V6886I kor tlis purx >o86 ok exkiditinZ -
Li8 xap 6r8, or kor purxo 86 xvliÄtsvör". So auch der Entwurf des R-sKls -
nisnt äss xri 868 maritiniss des In 8t . äs är . intern . : „Is vavirs arrstö ns
xourra ârnaib strs rsciui 8 ä 'snvo ^sr L borä du nsvirs cis ^usrrs 8on xatron
on uns p6r80nns HneloonHus , xour rnontrsr 863 x>Lx)i6r3 ou xonr touts antrs
6LU868. (H-nnuairs 1833 p. 214.) Sicher ist dies das Richtige, der Kreuzer kann
an Bord seines Schiffes durch mitgebrachte falsche Papiere getäuscht werden, für
den Neutralen hat ein Befehl, an Bord eines Schiffes zu kommen, nnter dessen
Autorität er nicht steht, etwas Demüthigendes und setzt ihn längerem Verzüge und
Festhaltung seiner Papiere aus .j

ö) sk. Es war daher unerlaubt , daß im Trentsall der Capitän nicht die Papiere ,
sondern das Passagieroerzeichniß des Schiffes zu sehen verlangtes

b) D̂ie bloße vi8ito, visit wird dann rsclisrebe , 86ai-6k. Diefe erfolgt unter
Zuziehung des Capitäns des neutralen Schiffs, der auf Verlangen verschlossene Be¬
hälter össnen muß und durch Weigerung den Verdacht steigert. Ergiebt die Durch¬
suchung die Bestätigung des Verdachts, so ersolgt Ausbringung des Schiffes.^

Schutzmittel gegen die Untersuchung - urch Convoyirung ') .

170. Um den Beschwerlichkeiten der Untersuchung zu entgehen,
ist man vorlängst auf ein Auskunftsmittel bedacht gewesen, welches
den Kriegführenden die Sicherheit gewähren sollte, daß aus gewissen
Schiffen keine verbotenen Waaren , Feindes -Güter oder Mannschaften
versendet würden , mithin die gewöhnliche Untersuchung selbst ent¬
behrlich machte. Dazu ist nun die Convoyirung der Handelsschiffe
durch (bewaffnete) Staatsschiffe neutraler Nationen bei verschiedenen
Gelegenheiten und Veranlassungen in Gang gekommen, nachdem
man schon früher das Convoyiren der Handelsschiffe als allgemeines
Schutzmittel gegen Handelsbeeinträchtigungen , Seeraub und dergl .
gebraucht hatte (vgl. § 174). Der Gedanke von jener speciellen
Anwendung des Convoyrechtes suchte sich besonders in der Mitte
des siebenzehnten Jahrhunderts geltend zu machen; namentlich er¬
griffen und vertheidigten ihn die Holländer . Indessen wurde er
nicht von allen Seemächten , am wenigsten von Großbritannien ,
zugestanden. Erst während der beiden letzten Amerikanischen Kriege
des vorigen Jahrhunderts gewann er größere Consistenz ; man
versicherte sich feiner durch Verträge )̂ , die bewaffnete Neutralität
des Nordens nahm ihn 1800 unter ihre Maximen auf 3) ; Groß¬
britannien hat in jenen Kriegen einige Connivenz dagegen gezeigt,
ohne jedoch das Princip selbst einzuräumen , und in seinen Con¬
ventionen mit den nordischen Mächten von 1801 nur eine Mil¬
derung der strengeren Visitation bei convoyirten Schiffen bewilligt )̂.
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Wiewohl nun kein allgemeines gleiches Einverständniß der
Mächte über den Grundsatz besteht, und sogar viele der ihn un¬
bedingt oder modificirt enthaltenden Verträge im Laufe des jetzigen
Jahrhunderts wieder gelöst sind: so wird er doch mit vollem Rechte
Von den Neutralen auch noch in Zukunft zu behaupten sein, wofern
sie bei ausbrechenden Kriegen solche Maßregeln treffen, daß die
unter Convoy zu stellenden Handelsschiffe vor der Absegelnng der
genauesten Inspektion unterworfen und die Führer der Bedeckung
mit authentischen Legitimationen versehen werden. Ist dieses beob¬
achtet, so würden die Kriegführenden die den neutralen Mächten
gebührende Achtung verletzen, wollten sie jenen Legitimationen und
den Versicherungen des Convoyführers keinen Glauben beimessen.
Mehrere Verträge des jetzigen Jahrhunderts lassen auch die Absicht
der Seemächte erkennen, noch serner den Grundsatz in Anwendung
bringen zu lasseu Natürlich können aber nur die ausdrücklich
uud bestimmt unter die Bedeckung von der absendenden Staats¬
gewalt aufgenommenen Privatschiffe auf das Privilegium Anspruch
machen, nicht auch solche, die sich einem Convoy eigenmächtig oder
unterwegs erst angeschlossen haben. Auch können sich diejenigen
Schiffe, welche unterwegs von der Bedeckung sich trennen oder ab¬
getrennt werden, auf das Privilegium nicht wieder berufen; vielmehr
laufen diese Gefahr, bei ihrer demnächftigen Betretung von den
Kriegführenden als besonders verdächtig behandelt zu werden. End¬
lich kann füglich eine Verifieation der Schiffe verlangt werden,
wenn sie durch Zufall oder absichtlich mit auderen Schiffen zu¬
sammen gerathen nnd vermengt worden sind").

*) Hist . p . 93 . Lall , x . 675 . Hauttzt 'suillö , III p . 112 — 156 .
OkLMer , I ) r . äss neutra p . 318 , Uz '8, rnaritiins p . 77 . Geffcken , in
v . Holtzend . Handb . IV . Geschichtl . Entwickelung der Neutralität .

") Vgl . v . Martens , lieber Kaper 8 20 . Zuerst stellte die Forderung der
Freiheit der Convoy die Königin Christine 1V53 in dem Kriege zwischen England und
Holland , der Friede von Westminster 165L ließ es zu keiner Entscheidung kommen ,
aber 165tt widersetzte sich der holländische Admiral de Ruyter erfolgreich dem Ver¬
such Englischer Kreuzer , die von ihm geleiteten Schiffe zu durchsuchen .^

2) Es wurde vereinbart : „ Hus la äsolaration de I'ostieiei - Lorninanäant 1s
vrrisssLU ou Iss vg-isses -ux lg. marine royale ou impsr -isls , Hui scoom -
MAveront Is vonvoi cl'un ou äs plu ^ surs dKtimsnts marokanäs , HU6 80n
oonvoi n 'a a borä auouns MÄrokanlliss äk eontrebLnäe , äoit 8uk6r6 xour
Hu 'il sit litzu ä aueuntz vi8it6 8ur 8on borä ni L eelui ä68 dätiinents äs
8on eonvoi ." Art . III , 5 . Dabei blieb die Contrebande auf die Waaren be¬
schränkt , welche Art . II als solche bezeichnete .

A . Diese Verträge mit Rußland v. 17 . Juni 1801 und mit Schlveden
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und Dänemark von 1802 geben als äußerstes Zngeständniß Folgendes nach : 1. die
Untersuchung soll nur durch Kriegsschiffe , nicht durch Kaper stattfinden . 2 . die
Eigentümer der zu geleiteuden Schiffe sollen vor der Abfahrt ihre Papiere dem
Befehlshaber des Convoy vorlegen . 3. derselbe soll dem Befehlshaber des be¬
gegnenden Kriegsschisss seine Papiere vorlegen , die ihn ermächtigen , diese Schiffe zu
geleiten , welche eine bestimmte Ladnng nach einen bestimmten Hasen fuhren , wo¬
gegen das Kriegsschiff sich seinerseits zu legitimiren hat . 4 . Wird Alles in Ordnuug
befunden , so soll keine Untersuchung stattfinden , ergiebt sich aber ein begründeter
Verdacht , so soll unter Assistenz der convoyirenden Officiere das betr . Schiff unter¬
sucht werden . 5. Zeigt sich dabei die Nothwendigkeit weiterer Nachforschungen , so
kann das Schiff in den nächsten Hasen des Kriegsührenden unter Assistenz eines
Officiers des Convoy gebracht werden . Dieser Vertrag wurde jedoch durch den
neueir Krieg Englands mit Rußland 1807 hinfällig und England hielt seinen alten
Anspruch aus Durchsuchung fest.̂

6. Eine allgemeine völkerrechtliche Geltung der Freiheit der Convoy kann
nicht behauptet werden , wie dies Viele , z. B . auch Ortolan (II , 271 ) und der Ent¬
wurf des Institut 8 10, thuu , weil die neutrale Regierung , welche das Geleit stellt,
selbst getäuscht sein kann , sie auch möglicher Weise andere Ansichten über das , was
ihren Schissen erlaubt ist, haben kann , als der Kriegführende . Den ersten Vorbe¬
halt macht auch die französische Jnstrnction v. 31 . März 1854 , die übrigens sich
mit der schriftlichen Erklärung des Befehlshabers des Convoy begnügt : „ 8i osxsu -
clant vou8 avis ? lisu äk gouxtzornisr <M6 la. reli ^ ion äu «omnianäLlit a, sts
8urpri86 , von « ooininuniciu 6r 62 vos 80 uxtz0N8 L 6st okticisr Hui xro66ä6rait
8sul L ln, visits cl68 bLtimsnt8 8u8x6ct68 ." Dagegen ist die Freiheit der Convoy
durch eine Reihe von Reglements und Verträgen ' festgesetzt. Von ersteren z. B .
durch l2 des preuß . Priseureglemeuts von ' 1864 ; 9 der österreich. Verord¬
nung von 1866 ; ^es dänischen Reglements von 1864 ; H 103 des russischen
Priseureglemeuts vou 1869 . Von Verträgen , der zwischen Preußeu und den Verein .
Staaten von 1828 , wodurch Art . 14 der Convention von 1799 für die Dauer des
ersteren beibehalten ward . Ferner die Verträge Nordamerikas mit den Central -
uud Südamerikanischen Freistaaten von 1824 ff.'; Art . 24 des Vertrags der Verein .
Staaten mit Mexico von 183 l , mit Peru 1870 Art . 26 , mit Italien von 1871
Art . 19 ; Art . 2l des Vertrags Dentschland 's mit Salvador v. 13. Juui 1870 ;
Art . 24 des Vertrags Deutschland 's mit Costa -Rica v. 18. Mai 1875 , welche das
Ehrenwort des geleitenden Besehlshabers sordern . England hat uur in dem Ver¬
trage mit den Verein . Staaten v. 7. April 1862 zur Unterdrückung des Sklaven¬
handels Art . II , 3 zugegeben , daß , wenn der Befehlshaber eines Kreuzers beider -
Mächte ein unter Convoy fahrendes Schiff für verdächtig hält , Neger au Bord zu
haben oder Sklavenhandel zu treiben , er dem Befehlshaber des Convoy seinen Ver¬
dacht mittheilen soll, und beide das verdächtige Schiss durchsuchen sollen <Mg >rt6N8
6t 6ll88 ^, Ü,6(ru6i1, 2 861-16 I P . 230 ) .§

0) jk . Die Frage der Convoy hat wesentlich nur noch geschichtliches Interesse,
da heute keiu Staat eiue hinlängliche Kriegsmarine hat, um seine Handelsschiffe ge¬
leiten zu lasseu, es ist auch nicht bekannt geworden, daß dies in einem der neueren
Kriege geschehen ist.I

Recht - er Keschlagnalime und Wcgführung.

171. Jedes Schiff setzt sich der Beschlagnahme und Weg-
fnhrnng aus :

wenn es sich der Heimsuchung thätlich widersetzt oder zu
widersetzen Anstalten trifft , in welchem Falle sogar Ge-
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leitsschiffe bei widerrechtlichem oder uncorrectem Ver¬
halten mit dem ganzen Convoyzuge aufgebracht werden
können

wenn es sich nicht sofort als ein neutrales zu legitimiren
vermag ;

wenn es sich im Falle einer offenbaren Zuwiderhandlung
gegen die Rechte eines Kriegführenden in Betreff einer
Blokade oder durch Zuführung verbotener Waaren oder
feindlicher Mannschaften und Depeschen befindet ;

wenn sich der Verdacht einer Unrichtigkeit in der einen
oder anderen Hinsicht ergiebt ; insbesondere wenn sich
gar keine oder doppelte oder unvollständige Schiffs¬
papiere vorfinden , oder dieselben ganz oder zum Theil
über Bord geworfen sind )̂ , oder wenn bestimmte Um¬
stände auf eine Simulation schließen lassen )̂ ;

endlich
im Falle einer Deviation , deren zureichender unschuldiger

Grund nicht sofort erkennbar ist )̂.
Von den weiteren Folgen kann sich das angehaltene Schiff

demnächst nur durch Ranzionirung , wenn solche dem Captor nach¬
gelassen ist 5), befreien , oder im Falle von Contrebande und ähn¬
lichen Contraventionen , wobei nicht Schiff und übrige Ladung ver¬
wirkt wird , durch Auslieferung der verbotenen Artikel , fofern sie
der Nehmer auf sein Schiff aufnehmen kann, gegen ein Empfangs -
bekenntniß desselben.

Mit dem Augenblicke der Beschlagnahme wird aber auch der
Nehmer , abgesehen von den Verpflichtungen gegen seinen eigenen
Staat , dem neutralen Schiffseigenthümer und Befrachter für alle
Nachtheile einer ungerechten Beschlagnahme verantwortlich )̂ , ins¬
besondere für jede durch sein Verschulden hervorgebrachte Einbuße
oder Verschlimmerung der Sachen . Der Nehmer muß daher für
die Prise die hergebrachte seemännische Sorgfalt anwenden , über
den Bestand derselben ein summarisches Vcrzeichniß aufnehmen, die
Schiffspapiere versiegeln , die Schiffsluken verschließen und so viel
als möglich jede Veränderung oder Deplaciruug in den einzelnen
Sachen unterlassen , wenn dergleichen aber nothwendig wird , sowie
überhaupt des besseren Beweises wegen schon bei Ausführung der
Beschlagnahme , den Schiffer des genommenen Schiffes zuziehen
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und sich die zweckdienlichen Bescheinigungen von ihm ertheilen
lassen 7).

Hinsichtlich der Wegführung der Prise ist ebenso zu verfahren
wie bei offenklar feindlichen Schiffen.

' ) Der Fall ereignete sich im Jahre 1798 mit einer schwedischen Convoy.
S . darüber v. Martens , Erzählungen I , S . 229 f. sk. bei bloßer Flucht wird es
nur als verdächtig aufgebracht, da es möglicher Weise nichts vom Kriegszustand
wissen konnte. Die Consiscation trifft aber bei Widerstand nur das Schiff, das sich
dessen schuldig machte, nicht die Ladung, so sern sie nicht Contrebande ist. Abgesehen
von der Convoy darf auch kein neutrales Kriegsschiff sich der Durchsuchung seiner
nationalen Handelsschiffe widerfetzen, fofern nicht eine Verletzung der Regeln statt-
findet.̂

2) A . Zumal weuu dies geschehen, als der Kreuzer bereits in Sicht war.I
A . z. B . wenn sich ergiebt, daß das Schiss früher ein feindliches war und

nicht dona , käs neutrales Eigentum geworden ist.̂
*) fk. Dies ist nicht klar, so fern mit Deviation nicht Flncht gemeint fein foll,

denn sonst kann jedes neutrale Schiss seinen Cours beliebig ändern.^
Ueber den Loskaus ist schon in H 142 Note 4 gesprochen. Unutekkuills

III , x . 262 bestreitet ihn für neutrale Schiffe , wie die Verordnung v 2 . Prairial
des Jahres XI dies verbot. Der von ihm angeführte Grund , daß die Weg¬
nahme neutralen Gutes erft durch gerichtliche Entscheidung bestätigt werden müsse,
erscheint indeß nicht zutreffend, da der Neutrale freiwillig auf den Vertrag eiugeht.
Story bemerkt mit Recht: „nor is ransoin 8tri6t1^ spsalrinA g, rexurvliLZS ok tlis
vaxtursä — it 18g, ot' s,1I tlrs int6i -68t anä dsnsiit
tlis or oonsummatk iri tlis bz? tlis rsAulai?
^urisäivtioQ ok a li -ibun -il " (bei Phillimore III , p . 64ö.)^

jk . Zerstörung eines neutralen Schiffes ist daber nur im äußerste): Noth-
salle zulässig, da dieses anders steht als ein unbezweifelt feindliches, dessen Verur -
theilung sicher ist. Solcher Nothfall ist anzunehmen, wenn das Schiff nicht mehr
feefähig ist, oder wenn der Captor von einem überlegenen Feinde verfolgt wird.
Jedenfalls aber muß er die Mannschaft des Schiffes in Sicherheit bringen, die
Papiere deffelben sorgfältig erhalten, und er bleibt dem Eigentümer für die Zer¬
störung verantwortlich, wenn das Prifengericht die Wegnahme nicht bestätigt.^

?) Zweckmäßig erscheint auch die Ausnahme einer schriftlichen Verhandlung über
die Anhaltung und über die Grüude derselbeu, wie das Französische Prisenrecht
verlangt. Jacobsen S . 564. Siehe auch den Erlaß des Nordamerikanischen Marine¬
departements wegen des Montgomery in den Cubanischen Gewässernv. 18. Aug. 1862.
K̂. Die Aufnahme eines Protokolls über die Wegnahme und Anfertigung eines

Inventars ist nicht nur zweckmäßig, fondern nothwendig und von allen Reglements
vorgeschrieben, j

Prisengerichtstmrkeit gegen Neutrale .

172. Ganz in derselben Weise wird auch die Rechtmäßigkeit
der Prise gegen den Neutralen der Entscheidung eines Prisen¬
gerichtes unterworfen . Diese Gerichtsbarkeit ist in neuerer Zeit
unangefochten von jedem kriegführenden Staate selbst ausgeübt
worden, ungeachtet dagegen von mehreren Publieisten seit der Mitte
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des vorigen Jahrhunderts mancherlei Bedenken erhoben sind , zu¬
weilen mit entschiedener Denegation )̂. Beruht sie, wie unter einigen
Staaten der Fall ist , auf ausdrücklichen Verträgen , so kann kein
Streit darüber erhoben werden. Außerdem ist sie nichts als eine
Politische Maßregel , für welche sich juristisch nur die Analogie eines
korum ai'i'68ti 8. äexreksnsionis anführen läßt , vorausgesetzt, daß
sie sich auf wirkliche Rechtsverletzungen des kriegführenden Staates
durch neutrale Unterthanen beschränkt. Eine rss iuäioata entspringt
daraus an und für sich nur für den Staat , welcher eine solche
Gerichtsbarkeit übt (H 39) ; anderen Staaten wird dadurch kein ab¬
solut verbindliches Recht gesetzt; jedoch werden gewohnheitlich im
Interesse der Eigenthumsgewißheit und zur Vermeidung von Con-
testationen die Prisenzusprüche als gültig anerkannt , wenn nur
dadurch kein unzweiselhaftes Princip des Völkerrechtes verletzt wor¬
den ist 2). Eine Ausnahme von der Competenz des kriegführenden
Staates , für welchen der Fang gemacht ist , wird vorzüglich dann
behauptet und zugestanden :

wenn die Wegnahme in einem neutralen Gebietes oder
durch Mißbrauch desselben zu einem illegalen Angriffe
erfolgt ist, oder

wenn das weggenommene Gut , noch vor dem Zuspruch der
Prise an den kriegführenden Staat , in das Gebiet des¬
jenigen Staates gelangt , welchem auch der Eigenthümer
angehört .

Im ersteren Falle wird nicht nur der neutrale Staat , welcher
die weggenommenen Gegenstände in seiner Gewalt hat , über die
Illegalität der Prise zu entscheiden befugt gehalten , sondern es
wird auch seiner Reclamation der unrechtmäßigen , nicht mehr in
seiner Gewalt besindlichen Prise im Wege der diplomatischen Ver¬
handlung von den Kriegführenden Folge gegeben; im zweiten Falle
kann er gleichergestalt nach seinen eigenen Gesetzen und nach den
mit dem Kriegführenden bestehenden Verträgen über die Reclamation
des Eigenthümers entscheiden. Daß aber ein neutraler Staat auch
über die Rechtmäßigkeit der von einem Kriegführenden gegen einen
dritten neutralen Staat gemachten Prise das Entscheidungsrecht
habe , kann , selbst wenn die Prise sich unter seiner Botmäßigkeit
befindet , als hergebracht nicht nachgewiesen werden ; nur ein pro¬
visorischer Schutz darf hier dem Weggenommenen angedeihen ; im
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Uebrigen ist die Sache zwischen dem Kriegführenden und neutralen
Staate auszutragen .

I) SLutsisuiUk III , x . 284 ff. x . 117. III , part . XI .
6a1vo IV , livrs 7. Geffcken in v. Holtzend. Handb. IV . Die Neutralität . 6.
Prisengerichte für die Neutralen . kriris law . 1867. Lulmsi -incy ,
11,6 äroit ä68 xri868 maritime . Rev . ä . Ür . Intsrn . X , xrsinikrs xartis .
1 6̂ äroit 6xi8taiit . XI . Iliäorik äu äroit ä68 pi'i868. sk. Vgl. meine Aus¬
führung am Schluß von Z 173.1

IK. Die Anomalie der Prisengerichte, Fremde zwangsweise vor das Gericht
eines dritten Staates zu bringen, das sie weder angerufen, noch dem sie sich dadurch
unterwerfen, daß sie oder ihr Eigentum sich auf dessen Gebiet befinden, kann nicht
geleugnet werden, und wenn Hautefeuille sagt , daß der Neutrale , welcher seine
Pflichten verletzt, sich ad Irov einer Feindseligkeit gegen den Kriegführenden schuldig
mache und somit dessen Jurisdiction verfalle, wenn er dabei ergriffen werde, so ist
das eine xstitio xrinoixü , da die Frage , ob der Neutrale sich einer solchen Ver¬
letzung schuldig gemacht, erst durch das Gericht entschieden werden soll. Ein Aus¬
kunftsmittel gegen Ungerechtigkeiten sind die weiter zu erwähnenden internationalen
Revisionscommiffionennach Beendigung des Krieges.^

3) Verhandlungen über einen Fall derart zwifchen Preußen und England
1870/71 s. in der Äordd. Allg. Zeitg. 1871 Nr . 60. sk. Auch der Einwand, daß
das Gewässer eine wüste Küste bespüle, daß also der Neutrale seine Hoheit dort nicht
ausübe , ist zurückzuweisen, wie das sranzös. Prisengericht 1797 im Fall der No88a
Lsnliors , da Oarruslo erkanntes

») Dasür gilt Versolgnng eines feindlichen Schiffes, mit welchem man in einem
neutralen Lmfen zufammengetroffeu ist, in den 24 Stuudeu , welche demselben voraus
zu vergönnen sind. Vgl. H 149. Desgl . eine unerlaubte Ausrüstung des Captor
auf neutralem Boden.

173. Das Verfahrens bei den Prisengerichten der Krieg-
führenden ist auch den Neutralen gegenüber ein sog. Reclameprozeß,
wobei den reclamirenden Neutralen der Beweis der Unrechtmäßig--
keit der Captur aufgebürdet wird )̂. Sowohl die Form des Ver¬
fahrens , wie auch die Grundsätze des Beweises und das Materielle
der abzugebenden Entscheidung richten sich nach den Gesetzen des
Landes , dessen Behörden mit der Prisengerichtsbarkeit beauftragt
sind , wofern nicht Verträge mit den Neutralen im concreten Falle
ein Anderes mit sich bringen )̂. Im Allgemeinen sind jene Pro -
ceduren und Entscheidungsnormen nichts weniger als günstig sür
die Neutralen ; sie sind politische Werkzeuge und Angeln des Eigen¬
nutzes, wie man sich leicht schon aus dem Durchblättern der Samm¬
lungen von Prisengerichtsurtheilen überzeugen kann , trotz der Be¬
wunderung , welche viele den „gelehrten Prisenrichtern " mancher
Nationen gezollt haben ! Es sind ja oft nur diejenigen Beweise zu¬
gelassen, welche bei der Wegnahme eines Schiffes vorgefunden werden ;
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mit den Schiffspapieren werden die Aussagen der Schiffsmannschaft
verglichen, hinsichts deren man fast inquisitorisch verfährt .

Welche Folgen den unterliegenden Reclarnanten treffen, ist nach
den vorausgeschickten Maximen der neueren Scepraxis in Ansehung
der einzelnen sog. Contraventionen leicht zu bemessen. Bald be¬
stehen sie in dem Verluste des Schiffes und der Ladung , nament¬
lich im Falle eines thätlichen Widerstandes , bald in dem des einen
oder anderen , bald auch nur in dem Verluste eines Theiles der
Ladung oder auch der Fracht . Der ganz oder theilweise Siegende
erhält die Restitution , auch wohl Schäden und Kosten vergütet ,
obgleich die Captoren dabei häusig geschont werden. Ein nicht
ganz abgelehnter Verdacht hat meist dieselben Wirkungen wie die
offenklare Contravention , oder entbindet doch die Captoren von den
Kosten. Indes ; — es giebt hierüber keinen Völkereodex )̂ ; Alles
ist von der Stimmung des Kriegführenden , seinem guten oder
schlimmen Willen , von der Gerechtigkeitsliebe oder Eingenommenheit
seiner Prisenrichter abhängig . Gewiß haben die Nentralen das
Recht , jeder offenen Ungerechtigkeit, die sie betrifft , Zwangsmaß -
regeln entgegenzusetzen )̂ , und wenigstens eine Entschädigung für
jene zu reclamiren .

Neuestes Gesetz von 1864 : kor rs ^ulatiriZ- naval xriris ok
>vai>. 27 u. 28 Viet . 6. 26. Preuß . Prisenreglement v. 20. Juni 1864.^

2) sk . Das Gericht prüft zunächst die Papiere des Schiffes und den Bericht
des Captors , stellt die für die Eutfcheidung erheblichen Thatfachen zum Beweise
und übergiebt die Akten dem Staatsanwalt . Hält dieser die Aufbringung für
unbegründet, fo stellt er euren bezüglichen Antrag , und tritt das Gericht ihm bei,
so ersolgt die Freigabe. Hält er die vollständige oder theilweise Bernrtheilnng der
Prise sür begründet, so beantragt er dies, nnd dem Vertreter des Schiffes liegt es
ob, seiue Unschuld zu beweisen.̂

Solche Verträge giebt es zur Zeit um wenige. Die meisten beschränken sich
darauf, eine unparteiische Justiz in Prisensachen gegenseitig zur Pslicht zu machen,
oder unverdächtige Richter zu postuliren (wie der Euglisch-Russische Vertrag von 1801.) .
Einige Verträge haben auch die Mittheilung der betreffenden Prifennrtheile stipulirt.
So die Verträge der Nord- , Mittel- und Südamerikanischen Republiken unter
einander.

6̂ . Man kann sagen, der Spruch des Gerichtes lautet :
1. auf Freigabe mit Schadloshaltung , die grundsätzlich erfolgen sollte, ivenn

anerkannt wird, das; die Aufbringung ohne hinreichenden Grund erfolgt war oder
doch der Captor feine Pflicht verletzt hat,

2. auf bloße Freigabe , wo die Unkosten dem Angeklagten zur Last fallen,
wenn die Verletzung der Nentralitätspflicht verneint wird, aber das Schiff sich ver¬
dächtig gemacht hatte,

3. auf theilweise Verurlheiluug, also der Ladung ohne das Schiff oder eines
Theiles der ersteren, oder aber des Schiffes ohne die Ladung, wie bei geleistetem
Widerstand,
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4. auf Verurtheilung von Schiff und Ladung.
Gegen das Urtheil kann an die zweite Instanz appellirt werden, mit ihrer

Entscheidung ist die Sache im Rechtswege erledigt, und die neutrale Regierung, die
ihre Unterthanen verletzt glaubt, muß dann auf diplomatischem Wege sich beschweren.
So zahlte England nach dem Vertrag von Westminster ( l756) an Preußen
20,000 Frankreich (1831) 25 Mill . Fr . an die Vereiu. Staaten . Letztere und
England setzten 1794 eine Commission über die Ansprüche amerikanischer Bürger
während des damaligen Krieges Englands und Frankreich'« gegen ersteres ein,
ebenso 1854 eine Commission für alle seit dem Frieden vom 24. Dec. 1814 uner¬
ledigt^gebliebenen Reclamationen der beiderseitigen Angehörigen, und 1871 wurde
für den gleichen Zweck während des Bürgerkrieges durch Art. 12—17 des Ver¬
trages von Washington ein Schiedsgericht bestellt. Chili hat sür Schadensansprüche
aus seinem Kriege mit Peru eine Reihe schiedsrichterlicher Entscheidungenvereinbart,
mit Frankreich am 2. Nov. 1882, mit Italien am 7. Dec. 1882, mit England am
4. Jan . 1883^

ö) sk. Das Justitut der Priseugerichtshöfe ist speciell für Neutrale vielfach
und mit Recht augefochten. Friedrich d. Gr. bestritt dasselbe England gegenüber
principiell. Da das Meer , sagte er, frei ist und nicht Eigentum der Engländer,
fo gehört das neutrale Schiff, das ein Theil feines Landes ist, vor die Gerichte
desselbeu und nicht vor die England 's . Darin liegt die Wahrheit, daß die Prisen-
gerichtshöse ein unvollkommenes Institut sind, alle Erklärungen von Manssield ,
Scott und Story , daß dieselben lediglich nach Völkerrecht zu urtheilen haben und
den Neutralen ebenso gut gehörten wie dem Kriegführenden, können diesen Gerichten
keinen internationalen Charakter nnd keine Bürgschaft gegen Parteilichkeit derselben
gewähren, das zeigen unzählige Entscheidungen der englischen und amerikanischen
Gerichtshöfe, namentlich der letzteren noch im Bürgerkriege. Bei allem juristischen
Scharfsinn und allem aufrichtigen Bestreben unparteilich zu sein, bleibt doch die
Thatsache bestehen, daß die Prisenhöfe in eigener Sache und stets nur nach ihrer
Auffafsung des V . R 's. über fremde Staatsangehörige urtheilen, bei denen das
korurn äslieti nicht zutrifft , sondern wo man nur das torum
geltend machen kann, das aber, da das Meer allen Nationen gehört, nicht einseitig
einem nationalen Gerichtshof das Recht zu entscheiden geben sollte.

Ebenso wenig Bürgschaft der Unparteilichkeit nach der ändern Seite hin geben
dagegen die Gerichtshöfe der Nentralen . England's Einspruch dagegeu, daß eine
preußische Commission darüber entschied, ob preußische Schiffe durch Zufuhr ge¬
wisser Artikel an Frankreich die Neutralität verletzt hatten , war daher ebenso be¬
rechtigt. Man dachte deshalb , namentlich bei der Ueberspannnng der Rechte der
Kriegführenden Seitens England 's, schon im vorigen Jahrhundert an einen Ausweg,
den der dänische Publicist Hübner in seiner Schrift „äs Ia saisis 6.68 bLtiinsnts
risutrsZ " 1759 II , 21 befürwortete, nämlich die Entscheidung gemischten internationalen
Behörden zu übertragen. Dieser Gedanke fand damals kaum Beachtung, ist aber
in neuester Zeit lebhaft wieder ausgenommen, fo von Trendelenburg : Lücken im
V . R . S . 49 ; Geßner , Kriegführende und neutrale Mächte 1877. S . 52 , von
beiden, ohne irgend welche näheren Vorschläge über die Ausführung zu machen.
Dies ist im In8titut äs äroit intern , geschehen, sür welchesv. Bulmermcq den oben
erwähnten Bericht erstattet. XI , x . 181. Das Institut hat demgemäß (Sept . 77)
sich dahin ausgesprochen, 1. daß durch Vertrag die allgemeinen Grundsätze des
Prisenrechtes zu sormuliren seien, 2. daß die gegenwärtigen Gerichtshöfe durch inter¬
nationale Tribunale zu ersetzen seien, welche den interessirten Unterthanen des neu¬
tralen oder sriedlichen Staates mehr Garantien der Unparteilichkeit geben, 3. daß
man sich über ein gemeinsames Verfahren zu verständigen habe. Verschiedene Vor¬
schläge, ein solches internationales Gericht zu bilden, sind gemacht und von Bul -
merincq beleuchtet, er selbst betrachtet „la oomdinal8oii cl'uns ^uriäiotion äsg
dkIIiAsrantg et ä68 nsutrss " als „I'uniyus solutiori äu Problems äs 1'orALni-
sntion äu äroit äe3 pri868" (p. l71) und findet diese in einem Tribunal von
drei Richtern, sowohl für die erste wie die Appellinstanz, von denen jeder der beiden



8 173. Völkerrecht im Zustande des Unfriedens. 385

kriegführenden Theile einen und ein neutraler Staat den dritten ernennt , diese ent¬
scheiden über alle Angelegenheiten der Kriegsührenden wie der Neutralen . Den
neutralen Staat , welcher den dritten ernennt , sollen sümmtliche Neutralen auf Auf¬
forderung der Kriegführenden bei Ausbruch des Krieges wühlen , wenn nicht Belgien
ein für allemal durch Vertrag dazu bestellt würde , wo denn auch das Gericht zu
tagen hätte . Das Institut beauftragte die HH . v. Bulmerincq und Westlake,
einen Entwurf auszuarbeiten , welche m Ansehung der Schwierigkeiten , eine so
durchgreifende Neuerung durchzuführen , beschlossen, sich auf die Forderung einer
internationalen Appellinstanz zu beschränken, wofür folgende Fassung vorgeschlagen
wurde : äöbut äs Ausrrs , il ssra kor-rns x>ar «kg-cuns ä 63 xar -
tiss dslliAörLntss un tribunal ä 'Lpxkl intkruationg ,! en inatisrs äs xris 63

le ^ukl 86r^ vonixoss cl'un xresiäsnt st ä 'un msindrs cdoiLi xar
«stts ps -l-tis st äs troi8 msinbrsZ , äs8iKn68 par 1s8 stats nsutrss " , und das
Institut nahm dies nach lebhafter Debatte am 8. Sept . 1887 an .

Daß ein derartiges Tribunal den Neutralen eine ganz andere Bürgschaft der
Unparteilichkeit als die jetzigen bietet , ist gewiß , aber weil in demselben stets die
neutralen Richter stets die entscheidende Stimme haben würden , werden die großen
Seemächte , die als Kriegführende vornämlich in Betracht kommen, sicher nicht darauf
eingehen , abgesehen davon , daß dies eine eingreifende Aenderung ihrer Gesetze er-
soroern würde , in den Verein . Staaten sogar der Verfassung , da nach Art . III , 1.
2 alle Fälle der Seegerichtsbarkeit zur Competenz des 8uxrsins Oourt und der
ihm untergeordneten Gerichte gehören sollen. Außerdem aber würden die praktischen
Schwierigkeiten bei einem solchen internationalen Tribunal sehr groß sein. Jetzt ist
bei Ausbruch des Kriegs das Prisengericht sofort da , die Errichtung des geplanten
internationalen Gerichtes aber würde schon großen Zeitverlust verursachen , so daß
es erst nach Monaten in Wirksamkeit treten könnte. In welcher Weise sollen ferner
die Neutralen abstimmen ? wie sollen sie über die Wahl der sechs Personen Überein¬
kommen, welche das Collectivwesen der Neutralen vertreten ? Diese Schwierigkeiten
würden sich noch sehr steigern , wenn das Gericht in Wirksamkeit träte . In
länger dauernden Seekriegen von Mächten , die wie England in den verschiedensten
Weltgegenden Häfen besitzen, in welche Prisen gebracht werden können , würde es
kaum möglich sein, alle Fälle abzuurtheilen , ohne die bedenklichste Verschleppung
eintreten zu lassen. Ein solcher Gerichtshos ließe sich nicht entfernt mit dem Bureau
des Weltpostvereins in Bern vergleichen. Wir können deshalb nur F . v. Martens
beistimmen , wenn er am 7. Sept . 1887 sagte , daß kein Staat sich einem solchen
internationalen Gericht unterstellen werde.

v. Bulmerincq selbst legt mit Recht besonderes Gewicht auf ein gemeinsames
Prisenrecht , und in der That ist die Frage viel weniger eine prozessuale , als eine
des materiellen Rechtes . Wie schon setzt die Prisengerichtsbarkeit durch die Pariser
Declaration sehr vereinfacht ist , so würde dies noch weit mehr der Fall sein , wenn
die Freiheit des Privateigentums gesichert wäre und gemeinsame Grundsätze über
Contrebande und Blokade vereinbart wären . Käme dazu noch eine Verständigung
über die Grundzüge des Versahrens in seinen drei Stadien : 1. die Anhaltung ,
Durchsuchung und Ausbringung des Schiffs oder der Maaren , 2. die vom Captor
zu beobachtenden Formen bei Uebergabe der Sache an das Gericht , 3 . das Ver¬
fahren vor dem Gerichte selbst, das stets eine wirklich richterliche Verfassung haben
müßte , so wäre alles Wünschenswerthe erreicht. Für zweifelhafte Fälle blieben nur
Schiedsgerichte , gegen die sich nicht einmal die Einwendungen geltend machen lassen,
die v. Äulmerineq gegen die suLties aäminigtrLtivs der Commissionen erhebt , und
wenn das 1871 verabredete fast alle amerikanischen Entscheidungen bestätigt hat ,
darunter auch so offenbar ungerechte wie die des Springbok , so könnte dasselbe bei
dem vorgeschlagenen internationalen Tribunal geschehen, denn für die Fähigkeit t er
neutralen Richter kann Niemand einstehen.^

He ffter . Völkerrecht. 8. Ausg. 25
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Außerordentliche Maßregeln - er kriegführenden zum Uachtheile der
Neutralen und deren Rechte hiergegen .

H 174 ist Weggelassen, weil er lediglich Mißbräuche des Rechtes
der Kriegführenden behandelt, die sämmtlich schon besprochen sind.

Rückblick auf die Rechte der Neutralen .

175. Blicken wir auf die bisher in kurzem Abriß aus der
Wirklichkeit dargelegten Rechte der Neutralen zurück: so erkennen
wir darin bei weitem mehr Beschränkungen und Hemmnisse, als
Freiheit und Unabhängigkeit der Neutralen; andrerseits maßlose
Anmaßungen der Kriegführenden; ja man kann sagen, es giebt im
Felde des Völkerrechts keine traurigere Gestalt als die eines Neu¬
tralen, den größeren Seemächten gegenüber. Der ganze neutrale
Seehandel wird in den Kriegszustand hineingezogen und von der
Willkür des Seeherrn abhängig gemacht. Das ist znm Theil die
Folge gemeinsamer Versündigung, indem beinahe kein Seestaat sich
gescheut hat, die Grundsätze, welche oft wieder zu seinem eigenen
Verderben dienen konnten, bei vorkommender günstiger Gelegenheit
selbst zu üben.

Ist aber darum dieses sog. Völkerseerecht ein gerechtes? unab¬
änderliches? und kann es Bestand haben?

Die Politik der Mächte hat allerdings seit 1854 bedeutende..
Verbesserungen der älteren Seepraxis herbeigeführt*); jedoch darf
die Humanität und gegenseitige Gerechtigkeit so wie gegenseitiges
Interesse noch immer weitere Fortschritte beanspruchen und erwarten.

Wir gehen nicht so weit, unbedingte Handelsfreiheit in Kriegs¬
zeiten zu fordern (Z 123) ; wir verlangen ebenso wenig die Unver¬
letzlichkeit aller Personen und alles Privateigenthumes, wie sie von
Nordamerika 1856 und in noch größerer Ausdehnung von Handels¬
und politischen Kammern und Vereinen reclamirt worden ist̂ ). In¬
dem wir aber von dem Prineip der Gleichheit aller Staaten , deren
keiner der Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit des anderen unterworfen
ist, ausgehen und in Erwägung nehmen:

daß auch die Unterthanen eines neutralen Staates weder
in diesem noch auf der offenen See Gesetze von anderen
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Staaten zu empfangen haben, so lange sie deren Gebiet
nicht betreten ;

daß der Krieg kein anderes obligatorisches Verhältniß
zwischen jedem Kriegführenden und den Neutralen be¬
gründet , als daß letztere den kriegerischen Besitzstand
des ersteren, seinem Feinde gegenüber, nicht zu stören
haben, ohne jedoch schuldig zu sein, zur Erleichterung
eines Kriegführenden etwas beizutragen , und daß im
Uebrigen die Verkehrsverhältnisse der Neutralen mit den
Kriegführenden unverändert bleiben;

daß es zur Zeit auch noch keinen geschlossenen Seekrieg¬
codex giebt, woran jeder Staat bleibend gebunden ist,
sondern nur ein System von Maximen , welches man
gegenseitig um seines Nutzens willen ausübte , oder aus
Schwäche sich gefallen lassen mußte ;

daß daher jeder Staat sich davon lossagen und den wahren
Grundsätzen der Gerechtigkeit zuwenden kann, welche sich
aus der Gleichheit und Unabhängigkeit der Staaten , wie
aus den allgemeinen Menschenrechten ableiten lassen :

dürfen wir folgende Thesen eines künftigen darauf hin gebauten
Völkercodex mit manchen älteren Publieisten aufstellen :

I . Ein Kriegführender kann den Neutralen nur durch effec¬
tive Blokade feindlicher Häfen , Küsten und Inseln , des¬
gleichen durch Cernirnng feindlicher Geschwader Be¬
schränkungen ihrer Handelsfreiheit auferlegenb).

Denn hier ist jener ein wirklicher Besitzer feindlichen Landes
oder Seegebietes , s? oder doch Besitzer einer Operationslinie auf
einer gemeinfreien Sache, die nicht von mehreren zugleich ohne
Kränkung des Prävenirenden gebraucht werden kann.

II . Kein Schiff kann auf offener See von Kriegführenden
angehalten werden , ausgenommen um sich über seine
Nationalität , oder, was gleichviel bedeutet, sein nationales
Flaggenrecht , und daß sich kein Feind oder Kriegsgehilfe
desselben darauf befinde, durch ordnungsmäßige Schiffs¬
papiere auszuweisen. Wird der Beweis über letzteres
und über eine neutrale Nationalität geführt , so ist das
Schiff frei mit Allem, was sich darauf befindet ; im Gegen¬
falle der Beschlagnahme bis zur besseren Rechtfertigung

25 *
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in billiger Frist unterworfen , sonst als präsumtiv feind¬
lich mit allen darauf befindlichen Gütern verfallen .

Denn Schiffe sind Wandertheile ihrer Heimath -Staaten , auf
offener See nur von diesen abhängig )̂ . Fragen darf aber der
Kriegführende jedes Schiff , wer es fei , weil die offene See dem
Freunde und Feinde dient , Treue und Glauben überall bewahrt
werden muß , und Jeder wider Gefahr sich zu sichern berechtigt ist .
Kampf oder Ausweis über friedliche Nationalität ist also eine recht¬
mäßige Alternative , welche der Kriegsührende stellen kann .

III . Es giebt keine Contrebande und Handelsverbote zwischen
Neutralen und kriegführenden Mächten )̂. Nlir die
wirkliche Absperrung hebt jeden Verkehr auf und be¬
rechtigt den Blokirenden zur feindlichen Behandlung jedes
davon unterrichteten Contravenienten , wenn er die Sperre
actuell zu verletzen im Begriffe ist . Auch dars neutrales
Gut , was dem Feinde als Kriegshilfe dienen könnte ,
unter Beschlag genommen werden . Welche Gegenstände
dahin zu zählen seien , hat jeder Kriegführende den
Neutralen anzuzeigen , nöthigenfalls sich darüber mit
ihnen zu verständigen .

IV . Reclamationen der Neutralen gegen die Beschlagnahme
oder Wegnahme ihrer Schiffe müssen einem unparteiischen
Schiedsgerichte dritter Staaten zur Entscheidung unter¬
breitet werden . Sonst bewendet es bei der Zulässigkeit
der in Z 172 erwähnten Maßregeln .

Wir sind weit entfernt , diese Sätze als ein schon gültiges Völker¬
recht vorzutragen , aber wir glauben , daß man zu ihnen übergehen
wird , je mehr die Völker selbst eine politische Stimmfähigkeit er¬
langen , und die Regierungen sich an das nationale Bewußtsein , an
die Ehre und das Wohl der beherrschten Völker gebunden halten
müssen , darin aber auch ihre kräftige Stütze finden . Hoffen wir
indeß , daß das Rechtsgefühl aller Glieder des Europäischen Staaten¬
kreises sich übereinstimmend von dem morschen Kram selbstsüchtiger
Maximen lossagen werde , welche noch im Anfang des Jahrhunderts
das vermeintliche Seerecht der Neutralen bildeten , durch dessen An¬
wendung einst jene berühmten Prisenrichter , wie Sir Marriot ,
Jenkinson und Will . Scott , in patriotischem Eifer den Handel der
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Neutralen abschlachteten, jede andere Rechtsanforderung in das
Reich der Chimäre eines goldenen Zeitalters verweisend!

*) S . bes. Soetbeer , Samml . osfic. Actenstücke 1—IX . Hamburg 1854 , 1858 ,
und Marquardsen in der Kritischen Zeitschrift III , 202 .

2) sk. Bgl . dagegen meine Ausführung § 132 Note 2 . Daß aber trotz der
Begünstigung oer Neutralen durch die Pariser Declaration auch diese ein Interesse
an der Freigebuna des Privateigentums haben , hat der französische Krieg gezeigt,
denn die Declaration schützt zwar das neutrale Gut gegen Wegnahme und Ber -
urtheilung , aber nicht gegen Zerstörung . Die deutschen Schiffe „Ludwig " und
„Vorwärts " wurden von dem französischen Kriegsschiff „Oksaix " genommen und
sofort verbrannt . Das Prisengericht in Bordeaux erklärte dies als durch koros
msHsurs gerechtfertigt , und die Appellinstanz wies am 16. März 1872 die Be¬
schwerde der englischen Ladungsrnteressenten ab , weil Art . 3 die Neutralen nicht
vor Schaden sicherstelle, der ihnen durch die legitime Wegnahme des feindlichen
Schiffes oder Kriegsacte zugeführt würde , welche die Wegnahme begleiteten und ihr
folgten . (Oalvo IV , x . 268 .) j

3) sk. Es ist schon oben bemerkt , daß der durch die Pariser Declaration fest¬
gestellte Satz die wichtigste Frage offen läßt , was eine effective Blokade fei. ĵ

4) sk. Ist , wie ß 78 Note 1 ausgeführt , uicht unbedingt zu behaupten .^
°) 6̂ . Muß , was die Coutrebande betrifft , heißen : es giebt keine Contrebande

mit neutraler Bestimmung . !̂

Vierter Abschnitt .

Die Veendigung - eS Krieges ; - re Usurpation und
das postliminium.

I . Ende - es Krieges.

176. Die einzigen wahren Beendigungsarien des Krieges sind:
ein allseitiges Einstellen der Feindseligkeiten nebst Herstellung

eines freundrechtlichen Verkehrs unter den bisher feind¬
lichen Staaten;

die unbedingte Unterwerfung des einen feindlichen Staates
unter den anderen;

die Abschließung eines förmlichen Friedens unter ihnen.
Dagegen tritt nur ein usurpirter Zwischenzustand ein, wenn

zwar der Widerstand der feindlichen Staatsgewalt beseitigt, ein
Wiedereintritt derselben jedoch nicht völlig ausgeschlossen ist. Endlich
findet vor oder nach Beendigung des Krieges nicht selten eine all-
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gemeine oder partielle Wiederkehr der früheren , durch den Krieg that -
sächlich gestörten Rechtsverhältnisse (ein sogenanntes Postliminium )
statt .

Ueber alles dieses müssen hier noch die entscheidenden Grund¬
sätze zusammengestellt werden.

a. Allseitige Aufhebung der Feindseligkeiten .

177. Es ist nicht nothwendig , daß ein Kriegszustand durch
formelle Erklärungen der kriegführenden Theile aufgehoben werde,
obgleich es räthlich und gewöhnlich ist. Man kann stillschweigend
die Feindseligkeiten einstellen und einen gegenseitigen sreundschast-
lichen Verkehr wieder eröffnen , und Niemand wird dann noch eine
Fortdauer des Krieges für sich anrufen können. Von selbst ver¬
steht sich dabei als Basis des ferneren gegenseitigen Rechtszustandes
der Statnsquo , bei welchem sich jeder Theil seit Einstellung der
Feindseligkeiten beruhigtjhat )̂. Allein es würde daraus ohne bestimmte
Friedenserklärung schwerlich schon eine Beilegung der Streitigkeiten
gefolgert werden können, welche zu dem Kriege Anlaß gegeben haben,
so wenig als ein Verzicht auf diejenigen Forderungen , welche jedem
Theile durch das Verhalten des anderen im Kriege erwachsen sein
können 2).

*) So endigte der Krieg zwischen der Krone Polen und Schweden im Jahre
1716 mit einer gänzlichen Einstellung der Feindseligkeiten, und der eingetretene
Friedenszustand wurde nur noch zehn Jahre später durch gegenseitige Schreiben der
Souveräne anerkannt. Ltsok , Lsss -iZ sur äivsrs äs xolit . n . 2. Ebenso¬
endete der spanisch- französische Krieg 1702 ohne Friedensschluß. PlaEn ,
kr. IV , 484. A . So brach Kaiser Paul bei seiner Thronbesteigung 1801 den
Krieg mit Persien ab, den Katharina begonnen. Aehnlich der Fall zwischen Frank¬
reich und Mexico (R,6vu6 äs Or . ivtsrii . 1872 x. 474) , erst 1881 sind die
diplomatischen Beziehungen ausgenommen. Die Seltenheit dieser Beispiele zeigt, wie
unzuträglich ein solcher Zustand ist, wo die Beziehungen der Staaten und ihrer
Nnterthanen unklür bleiben. In dem Kamps zwischen Spanien und seinen âuf¬
ständischen Colonien endigten die wirklichen Feindseligkeiten 1825, aber erst 1840 er¬
laubte Spanien den Handel mit einigen der centralamerikanischenRepubliken uud
anerkannte die Unabhängigkeit von Venezuela erst 1850.^

") Auf einen solchen jetzt sehr seltenen Fall würde im Allgemeinen anwendbar
sein, was H- Cocceji in feiner Abhandlung äs po8t1iMinio st amusstis . von einem
Friedensschlüsse ohne Amnestieclausel deducirt hat.

d. Völlige Unterwerfung des feindlichen Staates .

178. Die ältere Geschichte liefert Beispiele in Menge , wo der
Krieg zu einer völligen ausdrücklichen Unterwerfung überwundener
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Staaten mit Einschluß ihrer Herrscher führte . Sie kann eine un¬
bedingte oder bedingte sein ; aber auch im ersteren Falle versteht sich
die Unterwerfung nur nach menschlichem Rechte, also daß dem Sieger
keine Macht gegeben wird , etwas zu verfügen und anzuordnen , was
der Mensch dem Menschen abzusordern und aufzulegen durch das
Sittengesetz verhindert wird . Wohl die höchste und unbeschränkteste
Staatsgewalt kann nach neuerem Kriegsrechte auf den Sieger über¬
gehen, nicht aber ein Recht auf die Personen und Privatrechte der
besiegten Unterthanen Der unterdrückte Staat wird übrigens
meist mit dem besiegenden Staate in einer der obigen Weisen (Z 19.
20) und mit den schon früher besprochenen Wirkungen (Z 24. 25)
vereinigt . Ob ihn der siegende Souverän sich selbst Vorbehalten
oder einem Dritten abtreten dürfe , hängt von seinen rechtlichen
Verhältnissen zu dem eigenen Staate ab )̂.

*) Untersuchungen hierüber finden sich in Hern -, äs Oooô ji , Oi8p. äs iure
viotoria .6 H 10—32 und im Comment. zu Groot III , 8 , wobei jedoch Einzelnes
einer Berichtigung bedürfen würde , namentlich daß der Sieger über den besiegten
Staat keine andere Gewalt erlange , als diejenige, welche ihm über den eigenen
bisherigen Staat zustaud! !6 . Eine äsäitio im römischen Sinne giebt es nicht
mehr.j '

'-') 16. Unstreitig ist unter civilisirten Staaten die Eroberung in diesem Sinne ,
die Vernichtung der politischen Existenz des Gegners der wenigst wünschenswerthe
Besitztitel, da er auf bloßer Gewalt beruht , nichtsdestoweniger ist anzuerkennen,
das; es auch in nuferen Verhältnissen Fälle giebt , wo eine solche äsdtzllLtio als
die einzige Lösuug erfcheiut. Es ist sicher kein Werth ans die Erklärung der fran¬
zösischen Verfaffung Von 1791 Art. 6 zu legen: na-tion IrantzaibS renones a
eatrexrenäre auoune ^ uerrs äsirs 1a vus äe t'sire des vonHuetes ", die so rasch
und grausam durch die Republik und das Kaiserreich widerlegt ward, aber es giebt
ebenso gewiß Fälle , wo es unmöglich ist, mit dem besiegten Theile zu einem den
Staatsinteressen entsprechendenFrieden zu kommen, so bei Hannover und Hessen
1866. Hall meint, die Eroberung könne auch aus einen Theil des besiegten Staates
gehen, aber so lange derselbe eine völkerrechtlichePersönlichkeit bleibt und verweigert
die thatsächliche Erobernng durch Abtretung zu bestätigen, dauert der Kriegszustand
fort. Offenbar muß für den Titel der Eroberung die Absicht, das Land fortan
besitzen zu wollen, mit der vollendeten Thatfache seiner Beherrfchung zufammen- .
fallen. Letztere muß der Eroberer durch einen Besitzstand beweisen, der jede
Wiederentreißung ausschließt. Die Absicht giebt sich in der Einverleibungserklärung
kuud. Die unbestrittene Eroberung giebt dem Staate alle Rechte, welche eine Ab¬
tretung übertragen kann, aber die moralische Stellung jseinen neuen Unterthanen
gegenüber ist eine verschiedene, bei der Eroberung unterwerfen diese sich einfach der
Gewalt , gegen die sie keine Waffe haben , bei oer Abtretung sind sie rechtlich ge¬
bunden, ihrem neuen Souverän zu gehorchen, weil der alte ausdrücklich seinen bis¬
herigen Rechten entfagt hat. tz 185.̂

o. Friedensschlüsse .

179. Friedensschlüsse sind die feierlichsten Verträge , wodurch
zwei oder mehrere Staaten den Krieg unter sich für beendigt er-
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klären und ferneren Gewaltthätigkeiten ein Ziel setzen, ohne daß
einer sich in völlige Abhängigkeit des anderen begiebt, wodurch sich
dieser Fall von dem vorigen der Deditio *) unterscheidet. Alle
Regeln der Staatenverträge gelten vorzüglich auch von den Friedens¬
schlüssen. Ihrem Inhalte nach sind letztere entweder einfache, reine
Friedensschlüsse (paix xuro et 8iin̂ l6) , nur auf die Herstellung
eines Friedensstandes sich beschränkende, oder bedingte, mit Stipu¬
lationen anderer Art, namentlich mit Veränderung des Besitzstandes
verbundene. Das Eigenthümliche derselben wird in dem Folgenden
angemerkt werden.

*) sk. Richtiger äkdöllatio s. K' 178 Note 1 und 2 O. Guelle drückt sich
militärischer aus (1. 6. 214 ) : traite äs xkäx sst l 'aots xar Isyuel Iss
dslÜAäi 'Äiits 60N8ts>t6» t I'stat äs 1sur8 korosg, rs ^lsiit d'axrs8 Iss rssultats äs
1a Ausrrs , Isurs prstsntions rsspsstivss , st 1s8 eonvsrtisssnt sn äroits ." Die
bisherigen Kriegführenden treten in ihre normalen friedlichen Beziehungen zurück.
Der Besiegte hat gegen den Sieger keine Verpflichtungen, die nicht im Friedens¬
vertrage oder in früheren Verbindlichkeiten, welche durch den Krieg nur fuspendirt
waren, begründet sind. Dem endgültigen Friedensvertrag gehen ost Präliminarien
vorauf , wenn die Zeit mangelt Alles bis ins Einzelne festzusetzen, man aber die
großen Grundsätze sichern will , so die Präliminarien von Villafranca 1869 und die
von Versailles 1871 , denen die Verträge von Zürich und Frankfurt folgten. Z 89 .^

180. Als natürliche Ergebnisse aus den allgemeinen Grund¬
sätzen, welche das Recht der Staaten leiten, so wie aus dem Wesen
der Friedensschlüsse müssen hauptsächlich folgende anerkannt werden:

I . Ein von den bevollmächtigten Staatsrepräsentanten ge¬
schlossener Friede ist unter allen Umständen verbindlich, wenn er '
auch durch die Uebermacht eines Theiles herbeigeführt ward und
wenngleich unbestreitbare Rechte dadurch aufgegeben werden follten,
ist er nur nicht durch persönlichen Zwang gegen den Inhaber odet
den Vertreter der Staatsgewalt bewirkt worden*) ! Ob der voran¬
gegangene Krieg Seitens des Siegers gerecht oder ungerecht war,
ändert nichts. Der Friedensschluß erzeugt jederzeit ein neues Rechts-
verhältniß unter den Contrahenten (Z 113).

II . Mit dem Eintritte des Friedens muß von selbst jede Feind¬
seligkeit und Ausübung von Rechten des Krieges aufhören. Das
Recht des Krieges schließt mit diesem selbst ab. Es können dem¬
nach auch keine Kriegsbeiträge in dem feindlichen Lande ferner ein¬
gefordert werden, ja nicht einmal die Rückstände früher eingeforderter
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Leistungen 2), sollten die Requisitionen auch nach dem Kriegsgebrauche
völlig erlaubt gewesen sein.

III . Der Friede soll einen Streit definitiv beseitigen: sonst
wäre er nur ein Waffenstillstand . Jeder Streit demnach, welcher
zum Kriege Anlaß gab , muß von selbst als abgethan gelten , auch
dürfen die im Kriege zugefügten Verletzungen und Beschädigungen
unter den beiderseitigen Staaten keinen Grund zu neuen Streitig¬
keiten abgeben, weil sonst Krieg aus Krieg entstehen und ein dauernder
Friedenszustand unmöglich sein würde s).

In diesem letzteren besteht das Wesen der sog. Amnestie-
clausel )̂, die, wie angedeutet , eine doppelte Beziehung hat, wiewohl
sie in engerer Bedeutung meist auf eine Niederschlagung aller An¬
sprüche aus dem vorübergegangenen Kriegsstande beschränkt wird .
Gewöhnlich findet sie sich ausdrücklich in den Friedensverträgen ;
allein auch ohne Beifügung versteht sie sich von selbst )̂. Vorbehalten
bleiben dagegen :

Privatansprüche einer Partei an die Angehörigen der an¬
deren , welche während des Krieges aus rechtmäßigen
Gründen erwachsen sind, selbst diejenigen, wodurch man
sich von einer nur kriegsrechtlichen Befugniß des Feindes
losgekauft hat dr¬

alle Privatansprüchc unter den Angehörigen beider Theile ,
welche schon vor dem Kriege existirten ; endlich

alle außer Streit befindlichen Forderungsrechte unter den
Parteien selbst, welche vor dem Kriege existirten und
durch dessen Ausbruch nicht mehr betroffen werden
konnten )̂.

*) sk . Vgt . H 85 Note I . Ebenso ist es gleichgültig , ob während des Krieges
die Regierung , die ihn begann , gestürzt und durch eine andere ersetzt ward , wenn
letztere im unbestrittenen Besitz ist. Lallsok XXXIV , 13 : „Irsatiss ok xeaos
s-rk vg ,1iä , wkktksr mg -äs tbs Autlioritiss vvliiod äsolsrsä tks var ,
or g. new riilivK powkr or äs kaoto ZovsrniQkut . Otksr ns >tioll8 kavs
iro to intsrksrs witli tks äomestio LÜ'sirZ ok xartioular nation ."
(L 8x>6r80n , Is Aouvernsmsllt äs 1a äsksnss nationsls .)^

2) S . 8 183 . Häufig wird Obiges in den Friedensverträgen ausdrücklich er¬
klärt. S . z. B . dem Hubertsburger Frieden von 1763 Art . 2 ; desgl . dem Teschener
von 1779 Art . 6 . Anders verhält es sich wohl mit den besonderen Privatver¬
pflichtungen , welche gegen den Feind von Einzelnen contrahirt worden sind, um sich
von geforderten Kriegsleistungen zu befreien .

2) >6 . Bis zum Frieden von Kudjuk -Kainardji ( 1774 ) schloß die Psorte nur
Waffenstillstände , das muselmännische Reich betrachtete sich in dauerndem Kriegs¬
zustand mit den christlichen Mächten .^
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4) H . v. Oo666̂ i, äs xostlirvinio st Amn68ti8. 1691. 8ts <?Ir , äs arrmsstig,
in 0 ^88. 811̂1866. n. 13 und schon Grovt III , 20, 15.

ö) Ouäslin , äs xg.66 6. 3 : „in Linn68tig, 6on8i8tit substantia xaoi8 st
LdsHus lila ns <iuit esss xax , atgns aäso xaei i8ta Isx in688s intslliAitnr ."
^Vlisg-ton , Intsrn . 1 .̂ IV , 4. H. Cocceji behauptete fast allein das Gegentheil.

sk. Wäre es gestattet, den Streit wegen Schädigungen während des Krieges
nun aus civil- oder strasrechtlichem Wege fortzusetzen, so wäre kein Ende abzusehen,
auck dürfen die, welche im Aufträge des Staates gehandelt haben, nicht persönlich
verantwortlich gemacht werden und sind für Ueberfchreitung ihres Auftrages nur
der eigenen Regierung verantworlich, deren Strafrecht natürlich nicht durch die
Amnestie berührt wird. Vorbehalte können natürlich bei jeder Amnestie gemacht
werden , so z. B . Seitens Deutschland's im Frankfurter Friedei: wegen der von
französischen Gefangenen verübten gemeinen Verbrechen. Mit Unrecht behaupten
Calvo 2956 und Guelle (x . 217) , daß dies eine Verletzung des Grundfatzes der
Freigebung der Gefangenen gewesen sei. Die Gefangenen können allerdings nicht
nachträglich wegen Insubordination , Fluchtversuch uud soustiger Handlungen be¬
straft werden, welche sich auf ihren Stand als Gefangene beziehen, denn gegen folche
wurde nur auf Grund des Kriegsrechtes eingeschritten. Es ist aber nicht abzusehen,
weshalb Gefangene nicht wegen' gemeiner Verbrechen, Diebstahl u. f. w. fo gut wie
jeder Andere bestraft werden sollen. Wenn Frankreich nicht den gleichen Vorbehalt
machte, so lag das darin , daß es wenige Gesangene hatte und gegen diese keine
ähnlichen Klagen Vorlagen. Besonders nöthig ist die Amnestie auch wegeü des häufigen
Einflusses des Krieges auf die Nnterthanenverhältnisse, so der Parteinahme einer
Bevölkerung für den Gegner , wie z. B . die Polen , die 1813—15 für Frankreich
kämpften, und bei Bürgerkriegen, wo jedoch oft Ausnahmen von der Amnestie ge¬
macht werden, fo von Dänemark 1852.̂

b) Z. B . Ranzionirungsgelder (s. oben F 142) ; Schulden der Kriegsgesangenen
für ihre Bedürfnisse, ^Vbeaton a. a. O. 3. Schuldverschreibuugenfür erlaubte
kriegsrechtliche Requisitionen — wiewohl dieses nicht sür unzweifelhaft gehalten wird.
Klüglich werden daher in Friedensschlüssen alle Verschreibungen pour «g-nss äs ^usrrs
für nichtig erklärt,- s. z. B . den Teschener Frieden von 1770 Art . 5. Unbedenklich
sind es die nur durch kriegsrechtswidrige Vergewaltigungen erzwungenen. Vgl.
Osnabrücker Friedensschluß IV , 46.

Tressend bemerkt Wlwaton mit Bernsuug auf Vattel IV , 19—21 Folgendes :
Hie sKsst o5 ki. trsat ^ ot psacs i8 to xnt an snä to tlis anä to aboli8li
tiis 8ul>̂66t ok it . It i8 LN »Arsslnsnt to wa-ivs all äi86>i88ion soncsrninA
tlis r68p66tiv6 ri ^1it8 Lnä 6laini8 ok tlis partis 8, anä to in odlivioA
tks ori^insl 0ÄU 868 o5 tds v̂ar . It kordiä8 tlis rsvival ot' tlis sarns
rsgnininA 1i08 ti 1itis 8 kor tlis original 0LN 86 vliisli tir8t lrinälsä it , or ok
v̂datsvsi ' liavs osvurrsä in tlis 6our8s os it . Lut tlis rseiproeal 8tipn -

latiori ok xsrxstnal xss -os anä aniit ^ listxvssn tlis xartiss äoss not iinplv
tliat tliszs Lrs nsvsr -iKain to malrs LAL>.in8t saeli otlisr lor an^ «g.u86
-vvliatsvsi'. His xsass i-slLt68 to tlis war wliisli it tsrming .t68 : Lnä i8 psr -
pstual , in tlis 8SN8S tkat tlrs war sannot bs rsvivsä kor tbs 8anis 6an86.
1lii8 will not , lioxvsvsr , xrssluäs tlis ri ^lit to olaim anä rs8i8t , il tlis ^ris -
vari668 vvliieli ori ^inall ^ lrinälsä tlis war I>6 rspsatsä — for tkat wonlä
knrni8li g, iisv injnr ^ anä a nsxv 68.N8S ok war synall ^ M8t vvitli tlis kornisr .

Ik an a1)8traLt ri ^lit bs in ^n68tion lietxvssn tlis xartis8 , on wliisli tlis
trsat ^ ok PSL6S i8 8ilsnt , it tollow8 , tliat all pr6viou8 oonixlaint8 snä iv^urz ,̂
ari8in ^ nnäsr 8U6li vlairn , ars tkrown into oblivion , tlis ainns8t ^ , ns -
6688arilx inixlisä , ik not sxprs88sä : but tlis slaim it8s1k i8 not tlisrsb )' 8stt -
Isä sitlisr ons or tlis otlisr . In tlis ad8sn66 ok sxxr688 rsnunsiation
or rssoAnition , it rsniain8 opsn kor kutnrs äi86U88ion. ^ nä svsn a Zpssiüs
arranKSinsnt ok a inattsr in äi8xuts , ik it ds 8p6oial anä liniitsä , 1ig,8
rsksrsnss ovlz^ to tbat partikular rnoäs ok 8.88srtin^ tlis slairn , anä äos8
not prsoluäs tlis xartz ^ krow anz^ 8nl)8s<insnt xrst 6N8i0N8 to tlis sams tliinA
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on otlisr Aronnäs. Hsnes tlis in praoties ok rsMiririA a, Asnsral
rsriimviation ok g.11 xrstsnsions to tlis in oontrovers^ , nvliiod 1iÄ8 tlis
«Neet ok preeluäinA kor svsr tlis a,886rtion ot' tlis olLim in s-n^ rnoäs.

Fortsetzung .

181. Als Basis des ferneren Rechtsstandes der Parteien gegen
einander ist in Ermangelung abweichender Vereinbarungen der
Statusquo , der sich durch die Kriegsereignisse gebildet hat, anzu¬
sehen )̂. Denn der Krieg ist thatsächlich an die Stelle des früheren
Rechtsstandes getreten und hat darüber vermöge seiner Abhängig¬
keit von den Zufälligkeiten des Waffenglücks eine Ungewißheit ver¬
breitet, welche nur durch den übereinstimmenden Willen der Par¬
teien mit Hinsicht auf den eingetretenen Erfolg des Krieges wieder
gehoben werden kann. Jeder Fricdensschluß also eine neue Rechts¬
epoche! Hieraus solgt ohne anderweite ausdrückliche Bestimmung:

a. Jeder Theil behält, was er thatsächlich iuue hat -). Nur
derjenige Besitz hört auf, welcher lediglich nach dem Kriegsrechte
und für die Dauer des Krieges möglich war, z. B . die Detention
der Kriegsgefangenen. Ihre Freiwerdung versteht sich von selbst,
wenigstens nach heutigem Kriegsgebrauche, wiewohl erst nach Be¬
richtigung ihrer Schulden, wenn nicht die Loslassnng oder Aus¬
lieferung unbedingt ftipulirt ist.

d. Von den obligatorischen Rechtsverhältnissen aus der Zeit
vor dem Kriege bleiben in fernerer Wirksamkeit:

diejenigen, welche sich aus die von jedem Theile in Besitz be¬
haltenen oder ihm restituirten Gegenstände beziehen, und wodurch
ein bleibendes, den Sachen selbst anklebendes Realverhältniß schon
aetuell begründet war. Denn es ist anzunehmen, daß dasjenige,
was jedem Theile verbleibt, auch seine frühere rechtliche Natur
Wiedererhalten soll; dann

die Forderungen, welche bereits vor dem Kriege aus gültigen,
vom Gegner nicht angefochtenen Titeln unwiderruflich entsprungen
waren und in bestimmten, gleichfalls schon vor dem Kriege fällig
gewordenen Leistungen bestehen. Denn hier war das Recht selbst
schon geboren und von keiner Willensänderung des Schuldners
weiter abhängig.

Dagegen sind alle Vertragsverpflichtungen, deren Erfüllung
erst noch in Zukunft geschehen sollte, wo also noch eine Willens-
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änderung in Betreff der übernommenen Verpflichtung möglich war,
durch den Ausbruch des Krieges zweifelhaft und unsicher geworden,
so daß sie zu ihrer ferneren Gültigkeit einer Bestätigung durch
eine deutliche Willenserklärung bedürfen̂).

Unberührt bleiben der Regel nach alle Privatrechte, sowohl
der Unterthanen wie der Souveräne und ihrer Familien, so weit
nämlich nicht auch hierüber Stipulationen gemacht worden sind̂ ).

*) Vgl . Groot III , 20 H 11 f. ^Vksaton , Intern . 1 .̂ IV , 4 § 4. (Dana
8 545 .)

2) Daher die häufige Clausel in den Hellenischen Verträgen :
rkilliniors III , 773 . Salleok XXXIV , 12.

Ik . Hier liegt aber eben eine vertragsmäßige Bestimmung vor , ohne eine solche
gilt z. B . hinsichtlich des Gebietes jener Satz keineswegs , sondern vielmehr der
8tatn8 yuo ants , alles Gebiet , welches nicht ausdrücklich im Friedensvertrag abge¬
treten ist , muß zurückgegeben werden , die zeitweilige Ausübung der Souveränetät
durch den Occupanten hört auf und alle Pertinenzen derselben sind zurückzugeben,
auch die nichtconsumirten Früchte . Es war rechtswidrig , daß Rußland nach dem
Frieden von 1856 , durch den es Kars zurückgab , noch die Wälder der Umgegend
abhieb . Was die gemachten Prisen betrifft , so sind die bei Abschluß des Friedens -
Vertrages definitiv verurtheilten verfallen , andere müssen herausgegeben oder ersetzt
werden , gewöhnlich wird im Vertrage felbst ein Termin sür die Entscheidung hier¬
über festgestellt, z. B . Art . 13 des Frankfurter Friedens von 1871 .1

6) Dieser Punkt ist und bleibt einer der schwierigsten. Vgl . schon oben Z 99
und 122 . Wir wissen dafür keine andere Entfcheidung . S . übrigens auch Groot III ,
20 , 19. Er . Fr . Martens . Ueber die Erneuerung der Verträge in Friedensschlüssen .
Gött . 1797 . 8 . äs yu . g,n dsllo odorto psreat losäsruni «.uotoritas .
^ in8t . 1830 . kliillirnoi -s III , 773 . Lallsck XXXIV , 22 .

*) Vgl. Groot a. a. O. 8 7. Weitere Anwendungen des Satzes werden sich
bei dem Postliminium ergeben.

besondere «krie- ensclauseln .

182. Besondere Regeln für gewifse Friedensclauseln mit eigen-
Ihümlicher Bedeutung sind:

s.. Wird die Restitution einer Sache aus dem Besitze eines
Theiles dem anderen versprochen, so ist sie in demjenigen Zustande
zu leisten, worin sie sich zur Zeit der Wegnahme befand. Allein
vermöge der Amneftieclausel können weder die von dem Occupanten
daran in der Zwischenzeit vorgenommenen Zerstörungen und Be¬
schädigungen, noch auch die davon bezogenen Früchte reclamirt
werden, so wenig als die Nachtheile zufälliger Veränderungen.
Was der Besitzer selbst daran geändert oder hinzugethan hat, darf
er wieder hinwegnehmen)̂.

d. Wird die Abtretung eines bestimmten Landes oder Lan-
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destheiles erklärt: so ist dies eine vollständige Veräußerung und
darunter regelmäßig der Mitübergang aller bisher schon auf dem
Lande haftenden Verbindlichkeiten begriffen, desgleichen der darin
befindlichen Staatsgüter und Rechte, da es der Zweck der Abtretung
ist, die Gemeinschaft mit dem gegenseitigen Territorium ganz auf¬
zuheben; es verbleiben überdem den abgetretenen Unterthanen nicht
blos ihre privatbürgerlichen, fondern auch politischen Rechte, wenn
sie in dem neuen Zustande der Dinge sortbestehen können, und
wofern nicht schon der Erwerber sich vor dem Frieden in vollstän¬
digen unbeschränkten Besitz der Staatsgewalt gegen die nächstdem
auch abgetretenen Unterthanen mit Aufhebung der früheren Ver¬
fassung gesetzt hatte, in welchem Falle die nachherige Abtretung im
Frieden nur noch das Recht des früheren Souveräns aufheben
konnte2).

Alles dieses mit Vorbehalt entgegengesetzter Bestimmungen.

Vgl . v . 6000621 , äs postlirn . st amnestia , und zu Groot III , 9
(t . IV , p . 140 SHH.) . Vattel IV , §31 . ^ Iisaton a. a . O . §6 . kanäo x . 685 .
Üsllsok XXXIV , 19. Wegen der Früchte s. auch Schweikart , Hessische Staats -
kapitalien S . 72 ff.

2) Vgl . über die Bedeutung einer solchen Cession Halleclc XXXIII , 19,
Vattsl III , 215 .

H In neuester Zeit hat man behauptet , eine solche Abtretung sei nur zulässig,
wenn die Bevölkerung des abgetretenen Gebietes derselben zustimme , sei es durch
ihre Provmzialvertretung , sei es durch Plebiscit . Dies kann nicht zugegeben werden .
Eine derartige Zustimmung ist gewiß an sich wünschenswerth , wird aber nur in den
Fällen zu erreichen sein, in denen es sich um die Befreiung einer unterjochten Provinz
handelt , während ein Monate nach der Besitznahme in Scene gesetztes Plebiscit wie
das Savoyen 's , nachdem die Bevölkerung , die sich früher wenigstens in Chablais
und Faucigny entschieden für Anschluß an die Schweiz ausgesprochen (vgl. Nani -
kssts st ä ^olg-ratioQ äs 1a Lavois äu norä . Osnsvs 1860 ), von französischen
Agenten bearbeitet war und kein Mittel der Widerstandes hatte , nur eine Komödie
war . Auch die Unterscheidung von Zustimmung und Anerkennung , mit der Bluntschli
sich dem Abg . Teutsch gegenüber , der ihn für jene Behauptung citirte , salviren
wollte, ist unhaltbar . Er fordert nämlich für die Gültigkeit der Abtretung (286 , v)
„mindestens die Anerkennung von Seiten der politisch berechtigten Völkerschaft,
welche das abgetretene Gebiet bewohnt und nun in einen neuen Staat Übertritt " ,
und sieht diese Anerkennung schon in dem Gehorsam , den man der neuen Landes¬
regierung erweist und in dem Unterlassen des Widerstandes gegen dieselbe. Als ob
die Bewohner einer von ihrem früheren Souverän abgetretenen Provinz eine andere
Möglichkeit hätten , als der neuen Staatsgewalt gehorsam zu sein ? Solche Fälle ,
wo das abgetretene Land selbst eine Nationalität repräsentirt und so stark ist wie
Norwegen 1814 , so daß es Bedingungen stellen kann , werden nicht oft Vorkommen
(vgl. tz 188 Note 8). Die cedirende Macht in ihrer Staatsgewalt und Legislative
ist die Einheit , auf deren Zustimmung es allein ankommt , die befondere Sanction
des abgetretenen Theils fordern , würde in den meisten Fällen heißen, daß der Besiegte
auch aus dem ungerechten Kriege , den er selbst angefangen , ohne Gebietsverlust
hervorgehe .

Dagegen hat der Grundsatz , daß der eigentliche Gegenstand der Abtretung nicht
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die auf dem Gebiet wohnenden Menschen sind , sondern das Land mit der Summe
der in demselben wirksamen Hoheitsrechte , die Correetur der in der gezwungenen
Abtretung liegenden Harte herbeigeführt , daß man den Unterthanen die Wahl
giebt , welchem Staat sie in Zukunft angehören wollen . Diese Wahl erfolgt aus¬
drücklich gewöhnlich nur Seitens derer , welche das abgetretene Gebiet verlassen, bei
den ändern gilt das Verbleiben als eoncludente Thatsache des Willen 's sich der neuen
Staatsgewalt zu unterstellen . Diese Annahme ist freilich nicht immer begründet , denn
Viele werden durch Grundbesitz und andere Interessen gezwungen zu bleiben , aber
trotz seiner Unvollkommenheit ist dies Verfahren das einzig mögliche, um die For¬
derungen der Politik mit menschlichen Rücksichten zu versöhnen . Damit aber die
Option sich nicht in francksw . IsZ-is zu einer blos zeitweiligen Verschiebung des
Wohnorts gestalte , wird bei der Auswanderungsnorm das Verbot der Rückkehr
ausgesprochen , dagegen steht den Auswandernden frei, ihren Grundbesitz zu behalten
(Art . 6 des Vertrags v. 24 . März 1864 über die Abtretung Nizza 's und Savoyen 's
an Frankreich , Art ? 2 des Frankfurter Friedens v. 10. Mai 1871 ). Zuerst erscheint
das Optionsrecht im Hubertsburger Frieden 1763 , dann im Vertrag von Kudjuk-
Kainardji 1774 , 1815 bei den großen Grenzregulirungsverträgen u . s. w. bis zum
Art . 2 des Frankfurter Friedens . Vgl . die treffliche Schrift von Stoerk : „ Option
und Plebiscit bei Eroberungen und Gebietseessionen 1879 / ' die auch die Unhaltbar¬
keit der Idee Bluntschli 's nachweist , welcher die Erwerbung von Elfaß -Lothringen
auf die Wiederbelebung der alten Stammesart begründen wolle . Deutschland hat
die Abtretung dieses Gebietes nie auf die Nationalität begründet , die in Lothringen
ganz überwiegend französisch ist, noch auf die Wünsche der Bewohner , sondern einzig
auf die militärische Nothwendigkeit seiner Vertheidigung gegen jahrhundertlange
Angriffes

Anfangspunkt - er Wirksamkeit .

183. Der Zeitpunkt, von welchem ab der geschlossene Friede
seine Wirkungen äußert, ist, wie bei Verträgen überhaupt, der Tag
der Abschließung durch Bevollwortete oder ein eigens dazu be¬
stimmter Termin (8 86. 87)*). Werden dennoch Feindseligkeiten
nach diesem Zeitpunkte von einem Theile wider den Gegner, od̂ r
auch kriegsrechtliche Maßregeln wider Neutrale verübt, so muß der
Staat, von welchem sie ausgehen, dasür Entschädigung leisten,
sollte auch der eigentliche Vollzieher des verspäteten Gewaltactes
wegen Unwissenheit über den Friedensschluß deshalb außer Ver¬
antwortlichkeit sein2). Dagegen ist dasjenige Glied einer feindlichen
Land- oder Seemacht, welches bereits von dem Friedensschlüsse
glaubhaft unterrichtet ist, selbst innerhalb der noch etwa verein¬
barten zusätzlichen Frist, mit deren Ablauf alle Feindseligkeiten
schlechterdings eessiren sollen, nicht mehr befugt, dergleichen auszu¬
üben, sondern zur Herausgabe des Weggenommenen und zur Ent¬
schädigung unmittelbar verpflichtet. Der Termin ist hier nur das
äußerste Ziel für die beiderseitigen Staaten hinsichtlich der noch
etwa dona üäö von Einzelnen fortgefetzten Gewaltthätigkeiten)̂.
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*) k. Nach allgemeinen Grundsätzen wäre dies der Tag der Ratification, indeß
hat die Unterzeichnung des Vertrags immer die Wirkung, daß kriegerische Operationen,
Requisitionen, Prisen u. s. w. aufhören sollen. Die Unterzeichnung des Friedens
schließt also einen Waffenstillstand ein, auch wenn derselbe nicht besonders verab¬
redet ist, was stets geschieht: denn wenn die Feindseligkeiten bis zur Ratification
sortgehen könnten, so könnte diese von der Partei , welche in der Zwischenzeit Vor¬
theile erreicht hätte, geweigert werden. Ausnahmen müssen also besonders sestgesetzt
sein, wie Art. I in ürik der Versailler Präliminarienv. 28. Jan . 1871 gesagt wurde,
daß die kriegerischen Operationen, unabhängig vom Waffenstillstand, in den Departe¬
ments des Doubs, des Jura und der Cote d'Or fortgesetzt werden sollten.^

2) Groot III , 20 , 20 . 21 , 5. Dafür fcheint sich nun auch die französische
Jurisprndenz erklärt zn haben, äs ? i8to^ et Ouvsrcl^ I , 141. Ls -uttzleuillö III ,
x>. 341. Ebenso erklärt V̂dsaton IV , 4 , 5 : „tks listtsr oxinion sssins to ks ,

g. oapturs talr68 xlg .66 86Ä, tüs Abnatui -g ot' tlis
ok x8Ä66, msrö iZ'no^ nLö ok tlrs kaLt, dll not xrotset ttis «Lptor

Lroin vivil rtz8poL83,di1it.̂ iri anä tliat , ik 1i6 «vtsä in ^ooä faitlr ,
ln8 o v̂r> ^overnrasnt must xrotsot anä 8k>.v6 liirn liarrnless ." Noch wird
hinzugefügt : L xlg -os or is exsmxtsä frorv Kc>8ti1it^ artivlsg
vk x>6Ä06 , lt . 18 tlltz äut ^ Ok t1l6 8tg .ts to A1V6 it8 8nd ^66t8 tilNSl ^ Q0tl66 ok
tlis ks,6t anä it i8 1>ouriä in Û8ti66 to irläsWnik^ it8 (Moers g-nä 8u1»̂ 66t3
-«vlio 8.6t in iAnoranos ok tilg 5a.6t . In 8U6li 8 6Ä86 it i8 tlitz ÄLtual WrovA-
äosr is Maäs rssponsidls to tlis in ûrsä part ^ , anä not tkö 8ux6rior
LollrnLLncliQK osüetzr oL tds llköt , unl688 lik l)6 on sxot snä aetusUv partioi -
xatinA in tds trLN8A6tion. ^ or vill äÄiNÄK68 bs äsorssä tlic; pri ŝ «oui-l ,
6V6N ÄALin8t tlis 8.6tug.I ^ ronA -äosr , Aktsr tlis 1g>p86 ok 3. Arsat tiivö .^ Es
gründet sich dieses jedoch nur auf eine Entscheidung von William Scott in Sachen
des „Mentor " , gegen deren Principien immerhin Manches zu erinnern sein dürste.

I , 168 unterscheidet, ob die Regierung sich in d. k. befindet und ihrer¬
seits Alles gethan hat, oder nicht. Im ersteren Falle soll die Regel easuru sentit
äorninus gelten. Eine Erörterung der Theorie und Praxis s. bei kliilliinortz III , 777.

3) ^Vtisaton ebendas. Vsliir , ä68 xri 868 p. 47. v. Martens , lieber
Kaper II ß 38. Bgl . LMsLk XXXIV , 17.

!6. Diese Fragen geben namentlich Anlaß zu Streit, wenn der Kriegsschauplatz
sehr entfernt liegt, wie bei den Prisen.^

Vollziehung und Aufhebung - er Friedensschlüsse.

184 . Nach geschlossenem Frieden tritt die Pflicht her Voll¬
ziehung unter den Contrahenten und ihren Angehörigen ein . Alles ,
was von Auslegung und Wirksamkeit der Verträge , von den Mitteln
ihrer Befestigung u . s. w. gilt , kommt vorzüglich auch bei Friedens¬
schlüssen in Betracht )̂ . Zur Ausführung einzelner Artikel können
nachträgliche Regulirungen nöthig werden ; man vereinigt sich dar¬
über in zusätzlichen Verträgen oder überträgt sie besonders er¬
nannten Commissionen . — Ueber die Nichterfüllung oder Verletzung
eines Friedensartikels können neue Streitigkeiten entstehen ; nur
darf der Friede selbst noch nicht hiermit als gebrochen angesehen
werden , sondern erst dann , wenn der der Verletzung beschuldigte
Theil in seiner Weigerung beharrt und zu keinem gütlichen Aus -
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Wege die Hand bietet2). Alles Weitere erfolgt aus dem schon
entwickelten System über das correcte Verhalten bei Rechtsver¬
letzungen und deren Geltendmachunĝ).

Wegen der Auslegung s. noch Einzelnes bei Groot III , 20 . 23 f. Wenn
Groot daselbst Z 25 den zur Erfüllung gesetzten Termin als einen stritten betrachtet ,
wo ohne vorhergesehene Hindernisse keine purgatio nioi -as zulässig sei, so geht das
über das Billigkeitsprincip hinaus , welches in allen Staatsverträgen obenan steht.
8 94 . Vgl . Vattel IV , 26 . 27 . 50 .

2) In manchen Verträgen ist dies ausdrücklich bemerkt . Vgl . z . B . den Tractat
zwischen Dänemark und Genua von 1756 Art . 37 . Ooä . iur . Osnt . III ,
113 und oben 8 107 . A . Sehr eigenthümlich war in dieser Beziehung die Clausel
des Art . 7 des Friedens von Adrianopel v. 14. Sept . 1829 , wonach, wenn dessen
Bestimmungen verletzt werden sollten , „sans yus Iss räolainatioiiZ du ministrs
äs Russis g, 66 8u^6t odtir >886llt uns pltzills tzt, prompte satisLaotioll , lg.
8ul >1. korts r66onng.it ä 'avgn66 L 1s. 6our Imp . äs kussis , 1s äroit äs son -
siäsrsr uns xareills inkrs .6tion eornnis un aots ä 'liostilits st ä 'user iiüni6äi8 .t6 -
llisnt ä6 r6xrä8g .üls3 snvsrg l 'sinpirs ottonign " , worin nur ein Vorbehalt ge¬
funden werden kann , den Krieg wieder zu beginnen .^ Ueber den Unterschied eines
Friedensbruches und eines neuen Krieges s. Vattel IV , 42 .

b) Wegen der Frage : in wie fern Friedensschlüsse durch neu ausbrechende Kriege
ihre Verbindlichkeiten verlieren , s. noch I . I . Moser , Vermischte Abhandlungen I
und ? . 0 . I -soxolä , äs sü 'estu novi dslli Huoaä virn obliZguäi xristins .-
rurn odli ^ ationum . Ilslinstad . 1792 .

k̂ . Die thatsächliche Aussührung nimmt ost längere Zeit in Anspruch . Wer¬
den die Bestimmungen des Vertrages von einer Partei verletzt, ehe sie wirklich und
vollständig in 's Leben getreten sind, so ist die verletzte Partei berechtigt, den ganzen
Frieden als unverbindlich zu betrachten . So geschahen z. B . während die Bevoll¬
mächtigten Oesterreich's , Frankreichs und Sardiniens in Zürich über die Aussüh¬
rung der Präliminarien von Villasranca unterhandelten , unter der Mitwirkung des
letzteren Dinge in Italien , welche die Ausführung des Friedensvertrages von vorn¬
herein unmöglich machten . Oesterreich war somit berechtigt, denselben, der stets ein
Ganzes bildet, als null zu betrachten , ja den Krieg wieder zu beginnen ; that es
dies nicht, so war das Sache politischer Convenienz . ' Die Aussührung der Friedens¬
verträge betrifft auch die besonders verabredeten Garantien , welche eine Partei dcr-
für verlangt , namentlich die fortdauernde Befetznng von Gebietstheilen , bis die Be¬
stimmungen des Vertrages vollständig erfüllt sind. Aber da diese Besetzung keine
Kriegsmaßregel mehr ist, so hören Requisitionen und Contributionen in dem besetzt
bleibenden Gebiete auf . So hielten Truppen der verbündeten Mächte franzöfifches
Gebiet nach dem zweiten Pariser Frieden bis zum Aachener Congreß 1818 besetzt,
ebenso deutsche Truppen zufolge Art . 8 des Frankfurter Friedens v. 10. Mai 1871 .^

Wirkung der HrieLensschlusse in Ansehung Dritter.

184a. Von selbst scheint sich zu verstehen, daß auch Friedens¬
schlüsse gleich anderen Verträgen einem Dritten weder Rechte geben,
noch entziehen, so wenig als von Verbindlichkeiten ihn befreien
können, die mit dem neuen Zustande der Dinge noch vereinbar
bleiben. Als Dritte sind indessen diejenigen nicht anzusehen, über
deren Rechte die den Frieden schließenden Staatsgewalten zu ver-
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fügen hatten i) ; bei Territorialveränderungen also im Besonderen
nicht die schon vorhandenen oder künftigen Regierungsfolger , die
nach der bestehenden Landesverfassung zur Succession in die cedirten
Landestheile an Stelle ihres bisherigen Souveräns berufen gewesen
sein würden . Diese haben sich ohne Zweifel dem auf dem ius
6NÜN6N8 des letzteren beruhenden Friedensschlüsse als einer Noth -
wendigkeit zu unterwerfen und ihre Rechte zum Opfer zu bringen . Ob
dagegen auch diejenigen, welche eine von dem Frieden schließenden
Staat und Souverän unabhängige Stellung haben, ihre auf beson¬
deren , nicht mit denen des paciseirenden Souveräns identischen
Titeln beruhenden Rechte verlieren , das ist eine Frage , die sich
schlechthin blos bejahen läßt , wenn man entweder , wie es Rechts¬
ansicht der alten Welt (Z 130) , sowie des Mittelalters , selbst bis
in die neuere Zeit hinein war , schon die Kriegseroberung und dann
selbstverständlich auch die nachfolgende Abtretung im Friedens¬
schlüsse als vollständige Eigenthumstitel gegen Jedermann betrachtet )̂ ;
oder wenn man überhaupt den „Staat " mit dem jeweiligen Träger
der Staatsgewalt für legitimirt hält , über die Objecte derselben
ohne Rücksicht auf vorhandene Privat - oder Individualrechte zu
verfügen , für deren Sicherstellung zudem im Friedensfchlufse nichts
geschehen ist. Denn der Friedensschluß setzt an die Stelle des
Krieges zwischen Staat und Staat eine neue Ordnung der Dinge
Da jedoch der Rechtsansicht der alten Welt die neuere entgegen¬
getreten ist , daß nicht schon die Eroberung , sondern erst der
Friedensschluß das Eigenthum legalisire , und die neuere Rechtsansicht
auch noch keineswegs den Unterschied zwischen Legitimität und
Illegitimität des Souveränetätsbesitzes nach privatrechtlichen Gesichts¬
punkten zu bemessen aufgehört hat , so bleibt allerdings der Zweifel
berechtigt, ob mit dem Friedensfchlufse, als Vertragstitel , auch die
felbständigen Rechte Dritter auf den Souveränetätsbesitz beseitigt
seien, im Besonderen dann , wenn dieselben das Souveränetätsrecht
des Friedensschließenden niemals anerkannt , sondern bestritten haben.
Denn haben sie dasselbe ohne Vorbehalt anerkannt , so müssen sie
sich auch der Consequenz seiner Verfügung über das Staatsgebiet
durch Friedensschluß unterwerfen . Dagegen würden bei streitig ge¬
wesener Sonveränetät diejenigen, welche ihr Recht darauf behauptet
haben, nicht verhindert sein, dasselbe auch noch gegen den Erwerber
des abgetretenen Landes im völkerrechtlichen Wege geltend zu machen.

Hefftcr , Völkerrecht, ö. Ausg. 26



402 Zweites Buch. Z185.

Dieser bleibt indessen schon vermöge seines durch den Friedensschluß
titulirten Souveränelätsbesitzes zu allen Rechten der Staatsgewalt
befugt4). Ob und unter welchen Bedingungen er jedoch verpflichtet
sei, demjenigen, der ein besseres Recht als der vorige Souveränetäts-
besitzer nachzuweisen vermag, den gemachten Territorialerwerb ohne
Weiteres abzutreten, hängt von den sogleich zu erörternden Grund¬
sätzen des Postliminium ab (§ 188).

*) 8 . 6 -root II , 14. III , 20 . 6. A . Man muß hier den Plural Staats¬
gewalten betonen, denn in keinem constitutionellen Staat kann der Souverän über
Gebietsabtretungen oder Uebernahrne von Lasten ohne die Volksvertretung ent¬
scheiden. Darauf beruhte ja der Protest der Generalstaaten gegen Franz 1. Ab¬
tretung von Burgund im Frieden von Madrids

2) Oroot III , 6, 7. kukslllZork VIII , 6, 20 . Letzterer sagt : iam per aä -
prsksnsionsin bsllieain ins yuoä valsat advsrsus yueinvis tertium
Mvatuin . Lsä nt oaxtor dominium valiturum 6tig.ni aävsrgus sura
oui r68 srsxtL 68t, n66688urn ut acckäat liu ûs 6uin Msro pLoilivatio st
trs -nsLotio .

Uebereinstimmend damit äußert sich HaUsek XXXIV , 13 : „T'röAtisb ok
P6L66 IVÄlls tlis 60Mpst6nt Lutlioritisg ok 8U6li ^ 0V6rnill6llts , L06 odliAg .-

uxon tds v /liols nation , an6 , oon86HU6nt1 ^ , upon all suLvssälu ^ Aovsrn -
rnsnts , wliLtsvsr ds ttisir oliAracter ." Er folgt hierin Lsnt , Oommsnt .
I , 165 . 166 und Vattsl IV , 2, 14, während seine Ciürung unseres obigen Z 184
die hier in diesem Paragraphen vorliegende Frage nicht erschöpft.

4) Agllsvlc meint : ^Vlisn a countr ^ wliioli lis.8 l 6̂6n oon ^usrsä is csäsä
to tlrs oov ^ usror tlis treaty ok psaeg , tk .6 plsnuin « t utils äoini -
niuiL ok tti6 eon ^ usror will bs consiäsrsä . as liavinK sxistsä krom tds bs -
KivniuA ok tll6 00LYU68t . XXXIII , 19 .

H. Dir Irvischenherrfchaft und Usurpation.

185. Ist einem Kriegführenden gelungen, sich in den Besitz
des feindlichen Landes oder eines Theiles desselben zu setzen und
darin zu behaupten: so beläßt er es entweder bei dem 8tatu8 ^uo,
indem er sich auf die thatsächlichen Vortheile der Kriegsoccupation
beschränkt(Z 131 f.), oder er beginnt eine selbständige proviso¬
rische Verwaltung , indem er, wenn auch für's erste ohne die be¬
stimmte Absicht, das eroberte Land seiner Herrschaft bleibend zu
unterwerfen, sich der einzelnen Hoheitsrechte bemächtigt und deren
Verwaltung ganz oder theilweis von seinem Willen abhängig macht;
oder er übernimmt auch wohl zuletzt die ganze Staatsgewalt, sich
an die Stelle des früheren Souveräns setzend, mit der Absicht, den¬
selben von dem Wiedereintritt in jene für die Zukunft ganz auszu-
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schließen, ohne einen anderen Titel als den der Eroberung— die
gewöhnlich sog. Usurpation eine Souveränetät äs kaoto.

Durch eine solche Usurpation wird nun zuweilen der alte Staat
vorerst ganz aufgelöst, wenn er dem des Eroberers incorporirt oder
gänzlich dismembrirt wird; zuweilen aber auch der alte Staat in
seiner Abschließung fortgesetzt, so daß nur das Subject des Souve-
ränetätsbesitzes wechselt. Unzweifelhaft haben in jedem dieser Fälle
die Acte des Usurpators für die seiner Herrschaft thatsächlich Unter¬
worfenen gleiche Kraft, wie die Acte einer legitimen Staatsgewalt.
Denn ein Staat , wie er auch bestehen mag, hat in sich die Fülle
der Machtvollkommenheit oder ganzen Regierungsgewalt. Der Er¬
oberer ist dabei auch keineswegs, wie Manche behaupten̂), an die
Regel des früheren Staates gebunden. Er hat nur die völkerrecht¬
lich (Z 58a) anzuerkennenden Menschenrechte, sowie die schon er¬
worbenen speciellen Privatrechte der Unterthanen zu beachten; aber
die Form des öffentlichen Verhältnisses hat er allein als freier In¬
haber der Staatsgewalt zu bestimmen. Das Staatsgut fällt unter
seine Verfügung. Gesetzgebung und Verwaltung ordnet er nach
Belieben. Nur bis dieses geschieht, bleibt es bei der früheren Formel̂).
Niemals kann indeß ein solches Gewaltverhältniß das Recht des
präexistirenden Staates, so lange dessen Wiederherstellung möglich
bleibt und nicht darauf verzichtet wird, rechtlich beseitigen̂) ; diefem
bleibt das Postliminium gleichwie denjenigen, welche sich außer dem
usurpatorischen Staate befinden und ihm fortdauernd Widerstand
leisten, in Betreff der Rechte, welche sie in dem alten legitimen
Staate hatten und die von dem Inhaber der Staatsgewalt kraft
dieser getroffenen Verfügungen nicht berühren konnten. Wegen des
Berhältnifses zu dritten Staaten gilt das schon oben Z 23 und 49
Bemerkte; wegen der Verbindlichkeiten des alten Staates der Grund¬
satz des Z 25.

Am bedeutendsten ist Kam . äs 0v666 )i, Diss . äs rsKirnins usurpatoris .
Vrok . Visär . 1702 (auch in dem Commentar zu H. Groot I , 4 H 15). Ludw .
Schaumann , Die rechtlichen Verhältnisse des legitimen Fürsten , des Usurpators und
des unterjochten Volkes . Cassel 1820 . Pfeiffer , Das Recht der Kriegseroberung in
Bezug auf Staatskapitalien . Cassel 1823 . ktülliinors III , 814 . s6- Der Er¬
oberer im Sinne der äsbellstio ist Usurpator , d. H. er hat keine ändern Rechte
als die, welche sich aus dem Besitz ergeben , aus welchem der depvssedirte Souverän
ihn nicht vertreiben kann . Er folgt diesem nicht nach der in der Verfassung des
Landes vorgesehenen Weise, und derselbe behält gegen ihn das Postliminium (§ 183 ) .
Seine Stellung zu den Unterthanen des eroberten Landes ist also, wie schon be¬
merkt (Z 178 Note 2 O.) , verschieden von dem Souverän , dem ein Gebiet abgetreten

26*
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ist. Sie ist lediglich aus der Thatsache des Besitzes begründet, durch welchen er
jeden Dritten von der Ausübung von Hoheitsrechten ausschließen kann. Sein Wille
ist für seine neuen Unterthanen maßgebend, denn indem sie im Lande bleiben,
unterwerfen sie sich stillschweigend; aber er hat nicht das Recht, die vor der Ein¬
verleibung Ausgewanderten als seine Unterthanen zu behandeln, er kann nicht ihre
Auslieferung von Staaten sordern, in die sie geflüchtet, denn die Einverleibung hat
keine rückwirkende Kraft. Selbst der nachträgliche Verzicht des vertriebenen Souve¬
räns macht ihn nicht zu dessen gesetzmäßigem Nachfolger, ein folcher hebt nur das
Postliminium aus, sonst müßte der neue Besitzer nach dem erreichten Verzicht des
Vorgängers alle Institutionen Herstellen, welche er nach der Eroberung ausgehoben
hat . Dies thut er nicht und ist nicht dazu verbunden. (Fall des Grafen Platen -
Hallermund und die Denkschriften von Neumann und Zachariä. Deutfche Straf -
rechtsztg. 1868 S . 394 gegen die Behanptuugen des Berliner Gerichtshofes.^

2) Z . B. Zachariä, 40 Bücher vom Staat IV , 1, S . 104, worin er feine
früheren Ansichten in der Schrift : lieber die verbindende Kraft der Regierungs¬
handlungen des Eroberers , Heidelberg 1816, bedeutend modificirt hat.

>6. Aber aus demselben Grunde hat er nicht das Recht, das Privateigentum
des vertriebenen Souveräns zu nehmen. Es kann aus politischen Gründen noth-
wendig sein, dasselbe mit Beschlag zu belegen, selbst zu expropriiren, aber im letzten
Fall ist der Usurpator verpflichtet, den vollen Werth zu bezahlen. Die Einziehung
der .Güter der Familie von Orleans durch Napoleon 111. war ein Raub , welchen
die Republik 1871 durch eine Entschädigung von 40 Mill . Fr . gesühnt hat. Auch
das Versahren Preußeu 's gegen die hannoversche Dynastie ist nicht zu rechtfertigen,
felbst wenn der König Georg 1867 die verabredete Absindnngssnmme in feindlicher
Absicht gegen Preußen verivenden wollte, gab dies nur einen Grund zu vorläufiger
Beschlagnahme. Seit 1870 ist von einer hannoverschenVerschwörung keine Rede
mehr gewesen, und dennoch behielt die preußische Regierung den Welsensonds, dessen
Zinsen sie verausgabt , ohne Rechenschaft darüber abzulegen. I

S) Vgl. LaUeok XXXIII , 18. 19.
4) Okr . Oottl . 8e1i^ g.r2, äs iure vietoris in rtzs ivcorxor . ^ .Itork. 1720 .

tli . XXVII . „invasor Hnsni nsnrxatorkin vooant , ex viotoria in subieotos
nan6i86itur exk L̂itium iuris rsAÜ, in ipsa possessione st särnirlistrs ,-
tions oonsistit , Huig, illi ipsi äsvieti snbisotiHns eivss viotori non possunt
non xrasstars odskHuiuin . Intsrini rsx iniusts sxxulsus rstinst salvuni st
intaotuin ius rsZ-ni ." S . auch Cocceji a. a. O .

186. Anlangend den Fall einer blos provisorischen Verwaltung ,
so hängt zuvörderst die Bedeutung und der Umfang derselben von
den Zwecken und Grenzen ab, welche sich der Eroberer dabei vor -
stecken will. Denn das ist klar, daß er weder gegen den früheren
Staat , noch auch gegen den verdrängten Souverän in einem obli¬
gatorischen Verhältnisse steht ; sein Recht und die allgemeinen Grenzen
desselben bilden allein die Gesetze des Krieges. Zwei Hauptfälle
dürften dabei jedoch zu unterscheiden sein :

Entweder nämlich hat der Eroberer noch nicht die bestimmte
Absicht und Möglichkeit, das eroberte Land zu behalten : dann kann
er zwar die Verwaltung von seiner Autorität abhängig machen, jede
Einwirkung des fremden Souveräns davon ausschließen und sich
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den Nutzen aneignen : jedoch wird er hier noch nicht als der eigent¬
liche Besitzer der Staatsgewalt anzusehen sein, diese vielmehr nur
einstweilen unter seiner Curatel , nach Art einer privatrechtlichen
rni88io in dona debitoris stehen, mithin nach ihren früheren Prin¬
zipien und wesentlichen Formen sortznüben sein, mit Vorbehalt der
demnächstigen Rechenschaft oder Ausgleichung im Friedens .

Oder der Eroberer hat schon die Möglichkeit und die Absicht,
das Eroberte zu behalten , beziehungsweise darüber für sich zu dis-
Poniren : dann ist die Einsetzung einer provisorischen Verwaltung
schon der Anfang der Usurpation , nur noch nicht in der vollendeten
Form , wovon jedoch materiell dasselbe gilt , was zuvor von der
Usurpation bemerkt wurde. Eine solche provisorische Verwaltung
macht sich besonders dadurch bemerklich, daß die einzelnen Hoheits¬
rechte schon im Namen des Eroberers verwaltet werden -).

Von selbst versteht sich übrigens , daß die unter der Autorität
des Feindes handelnden Behörden eines von jenem für sich in
Besitz genommenen Landes ihre Wirksamkeit auf die occupirten
Grenzen beschränken müssen uud , wenn nur ein Theil des Landes
erobert ist, nicht auch ihr altes Ressortverhältuiß über jene Grenzen
hinaus fortsetzen können ; es sei denn, daß der srühere Besitzstand
in dieser Hinsicht ungestört und uubeeinträchtigt durch den Feind
fortgedauert hätte )̂.

*) So entschied der Pariser Cassationshof am 22. Juni 1818 , daß die Occu-
pation eines Landes die dortigen Unterthanen ohne Rennionserklärung noch nicht
zu Unterthanen des Siegers mache (Ortolsn I , x . 315). Anders die Engl. Praxis .
Lallöcck .XXXIII , 7. Oalvo 8 991 f.

2) Dies geschahz. B . in Kurhessen, alsbald nachdem Napoleon dasselbe 1806
in Besitz genommen hatte. Schweikart, Napoleon und die Kurhessischen Staatsgl .
S . 25 f. Aehnliche provisorische Verwaltungen und Gouvernements wurden von
den Allürten 18l3 und 18l4 eingesetzt, sk. Ebenso von Deutschland in Elsaß-
Lothringen, welches es zu behalten entfchlossen war.^

2) A . Selbst wenn der Eroberer entschlossen ist, das Land zu behalten, und
nicht der Fall der äsbsllatio vorliegt, ist er nicht berechtigt zu verlangen , daß in
seinem Namen Recht gesprochen werde. Nach dem Fall des Kaiserreichs 1870
forderte der deutsche Civil-Commissar in Nancy , daß die Gerichte erkennen sollten:
„au nom äes LlautkZ xui88»ii6e8 oLvupant 1s, I ôrrains ", weil Deutschland die
Republik nicht anerkannt habe. Dies Verlangen war unberechtigt, denn wenn man
jene Anerkennung weigerte, mußte eine neutrale Form , wie z. B. „Im Namen des
Gesetzes", gewählt werden.^
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III . Das Postliminium*).

187. Außerhalb eines Friedensschlusses können die durch Krieg
gestörten Rechtsverhältnisse vermöge des Postliminium, d. i. nach
sactischer Befreiung von feindlicher Gewalt, in ihre vorigen Fugen
zurücktreten, gleich als wären sie nie unterbrochen gewesen. Aber
auch nur die Rechtsverhältnisse, nicht die Wirklichkeit des Genusses,
nicht die vom Besitze und Genüsse abhängigen Rechte, so lange
man sich nicht auch diese für die Zukunft wiederverschafft hat; und
niemals mit Wiedererlangung des in der Zwischenzeit von dem
Feinde thatsächlich Entzogenen̂) , wenn es dem Feinde nicht im
Frieden oder doch während des Krieges durch Gewalt wieder ab¬
gezwungen wird.

Anwendbar ist der Grundsatz des Postliminium sowohl auf
öffentliche wie auf Privatverhältnisse; er beruht darauf, daß wohl¬
erworbene Rechte, außerhalb des Staatswillens in einem gemein¬
samen Staatsverbande. durch keine einseitige Willkür, also auch
durch keine feindliche Gewalt vernichtet werden können; er findet
auch noch nach eingetretenem Frieden Anwendung, wenn in dem¬
selben keine entgegenstehende Verfügung ausdrücklich oder still¬
schweigend getroffen ist )̂ ; erbedarf endlich keiner vorerstigen gesetz¬
lichen Anerkennung in den Einzelstaaten, sondern versteht sich von
selbst und kann durch das Landesgesetz nur unterdrückt oder modi-
ficirt werden. Was das Römische Recht darüber enthält , bezieht
sich fast lediglich auf die privatrechtliche Seite der Anwendung, be¬
stätigt aber dabei mehrentheils das natürliche Prineip und bietet
nur Eigenthümliches dar aus dem antiken Standpunkte des Völker¬
rechtes, sowie aus den besonderen Rechtsverhältnissen des Römischen
Bürgerthums. Daß die neuere Rechtssitte davon mehrfach und sehr
entschieden abgewichen ist, daß sie sich an den obigen Grundsatz in
seiner ganzen Einfachheit und Bestimmtheit hält, ist längst erkannt
worden̂ ).

*) Schriften s. außer den älteren Commentatoren zu dem Titel der Justinia¬
nischen Digesten: äs captivis st postliminio rsvsrsis (49, 15) und des Codex:
äs postliminio rsvsrsis st rsäsmptis (8 , 51) , vorzüglich: Llsnr . Oooss î , äs
'̂urs postliminii , 1683, und äs postliminio in paos st amnsstis ,. 1752. (Dxsroit .
our . I , n . 46. 78.) ŝ. Losclsr , äs p . ^ r^ snt . 1713. 0 . v. L^nlrsrskosk ,
Huasst . iur . pudl . I , 16. Hiernächst Hroot III , 9. Vattel III , eli. 14. kliilli -
mors III , 853. Oalvo IV F 2977 ff. Llall p . 416 ff.
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s6. Das postliminii war in Rom eine Fiction des Privatrechts , der ge¬
fangene Römer verlor seine politischen und bürgerlichen Rechte, die unmittelbar mit
seiner Befreiung wieder auflebten (tz 189 ) . Nach heutigem V . R . sind die Privat -
rechte des Gefangenen höchstens suspendirt , aber man wendet den Begriff auf
öffentlich-rechtliche Beziehungen an . Wenn vom Feinde besetztes Gebiet und seine
Bewohner wieder in Besitz ihrer souveränen Staatsgewalt kommen , sei es während
des Krieges , sei es durch den Frieden , so gilt , daß sie ihre nationalen Rechte keinen
Augenblick verloren haben . Da die Autorität der feindlichen Macht nur auf dem
siegreichen Besitz beruht , hört sie mit dem Verlust desselben vollständig auf und der
zeitweilig verhindert gewefene Souverän tritt in alle seine Rechte wieder ein. j

2) A . Dagegen kann das Postlimininm niemals rückwirkend Berwaltungsacte de-
nulliren . welche die feindliche Macht in dem Maße ihrer früher dargeleaten Be¬
rechtigung vollzogen . 8 188 Note 6 0 ^

2) Die älteren Pnblicisten , verleitet zum Theil durch Eigenheiten des Römischen
Rechts , nehmen den Satz nur als Ausnahme oder mit Beschränkungen an . S . in-
deß Vattel III , 2l4 , womit 8 216 nur scheinbar in Widerspnrch steht.

S . schon Groot a . a . O . Z 15 und 19.

Postliminium der Völker und Staatsgewalten *).

188. Hat ein Kriegführender das Territorium des Gegners
ganz oder theilweis in Besitz genommen̂ jedoch denselben bereits
vor oder in dem Friedensschlüsse wieder aufgegeben, so tritt un¬
bedenklich das frühere Staatsverhältniß wieder in Kraft, es mag
nun der Feind sich an einer bloßen Occupation haben genügen
lassen, oder sich eine factische Souveränetät angemaßt haben; er
mag freiwillig sich zurückgezogen, oder der frühere Staat sich seiner
mit Gewalt entledigt, oder endlich ein Bundesgenosse ihn davon
befreit Habens. Nur die Verdrängung des Feindes durch einen
Dritten ohne eigenes Zuthun giebt wider dessen Willen nicht von
selbst die frühere staatliche Existenz zurück̂).

Die einzelnen Wirkungen eines solchen Postliminium sind leicht
zu bestimmen.

Hat nur eine Beschlagnahme oder Anmaßung von Regierungs¬
rechten stattgefunden, so nimmt die bisherige Staatsgewalt alles
noch Vorhandene zurück, was auch früher ihrem Rechte unterworfen
war; sie kann sogar die vom Feinde veräußerten Sachen, und zwar
selbst von Bundesgenossen und Neutralen, reelamiren, wenn nicht
etwa nach allgemein angenommenen Grundsätzen dem feindlichen
Eroberer ein Verfügungsrecht darüber zustand̂ ). In wie fern der
Erwerber sich gegen die Herausgabe durch gültige Einreden schützen
könne, ist lediglich von privatrcchtlicher Regelung abhängig.
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Ist es zu einer Zwischenherrschaft gekommen, so wird folge¬
richtig mit dem Z 185 behauptet werden dürfen )̂ :

I . Jede während der Invasion vorgenommene Aenderung der
Verfassung ist für die Zukunft unverbindlich. Ob aber die vorige
Verfassung wiederhergestellt werden müsse, ob und wie viel von der
Zwischenverfassung beibehalten werden mag , hängt von der staats¬
rechtlichen Ungebundenheit oder Gebundenheit des Souveräns und
von den früheren Volksrechten ab.

II . Kein Regierungsact aus der Zeit der Zwischenherrschaft
hat nach eingetretenem Postliminium Anspruch auf unbedingte An¬
erkennung und Fortdauer . Die wiederhergesteUte Staatsgewalt
kann die Gesetzgebung und Verwaltung , sowie deren Organe in den
Zustand zurückversetzen, worin sie sich vor der Invasion befanden.
Nur die unter der Fremdherrschaft einmal begründeten Privatrechte ,
fo wie richterliche Entscheidungen über Privatrechte , können nicht an -'
gesochten oder umgestoßen werden )̂ , dafern sie mit der wieder¬
hergestellten Verfassung vereinbarlich sind. Auch Verträge mit aus¬
wärtigen Staaten in rem eingegangen , bleiben gültig (Z 84), vor¬
behaltlich ihrer Aufhebung aus rechtmäßigen Gründen , z. B . wegen
veränderter Umstände.

III . Die reftaurirte Staatsgewalt kann sich ihrerseits in Be¬
ziehung auf die unter der Zwischenherrschaft abgelaufene Regierungs¬
periode zu keiner retroactiven Ausübung ihrer Regierungsrechte
gegen ihre Unterthanen oder Dritte berechtigt halten , in so fern es
sich von Verhältnissen handelt , welche jener Periode angehörten und"
darin zu reguliren waren . Es findet z. B . keine Nachforderung
von Steuern oder Diensten nach der alten Verfassung für die
Zwischenperiode statt , worin die alte Staatsgewalt außer Wirksam¬
keit gesetzt war . Dahingegen suecedirt dieselbe in alle noch nicht
realisirte Rechte und Verbindlichkeiten , welche dem Staate in der
Zwischenzeit zugefallen sind , gleichwie diese Zwischenregierung in
die Rechte und Verbindlichkeiten des alten Staates einzutreten hatte
(ß 23). Es können daher z. B . Abgabenrückstände und Acqui-
sitionen , welche die Fremdherrschaft während ihres Bestehens für
den Staat gemacht hat , auch von der reftaurirten Regierung ein¬
gezogen werden.

IV . Hat die Zwifchenregierung Staatseigenthum , Domänen ,
Staatskapitalien , Renten und dergl., welche nicht Privateigenthum
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des Souveräns oder der Familie desselben sind, veräußert̂) , so
kann die zurückgekehrte Regierung die Veräußerung wohl um des¬
willen nicht ansechten, weil der Staat , mithin auch das ihm Zu¬
gehörige, während der Zwischenzeit nur in der Abhängigkeit von
dem Usurpator sortbestand, von ihm also auch rechtsgültig repräsen-
tirt wurde; in keinem Falle würde dasjenige, was unter lästigem
Titel ohne Ausschließung der Evictionsleistung veräußert worden
ist, vindicirt werden dürsen, weil hier den Erwerber dieselbe Billig¬
keit schützen muß, welche auch im Civilrecht die sxesxtio rei vsn-
äita.6 ae traditas erzeugt hat. Denn die restaurirte Regierung
muß unbedenklich bei Wiedernahme des alten Staates auch die
Verbindlichkeiten der Zwischenregierung vertreten. Wäre endlich
der alte Staat ganz ausgelöst worden, so konnten auch seine Activen
als herrenlos von der Staatsgewalt, die sich darüber gestellt hatte,
an sich gezogen werden.

Alles Postliminium eines unterdrückten Staates fällt übrigens
dann weg, wenn er sich in seiner Gesammtheit dem Eroberer er¬
geben und damit jedem Ansprüche auf Wiederherstellung ausdrücklich
oder stillschweigend entsagt hatte. Nur eine Selbstrevolution oder
das Geschenk eines Dritten kann ihn wieder daraus befreien, nicht
aber das bloße Factum einer Wiederaushebung der srüheren feind¬
lichen Staatsgewalt̂ ).

k'raiio. Hotornariiiu8, an civitg-s dsllo oaxta, 8i in libsrtatsm vinäiestui ',
iure HU0HU6 suo xri8tinL oilinia rsouxkrst ? ((̂ ua 68t. illust . n. 5.)

2) Groot II , 4 , 14. III , 9 8 9 und 12. Dazu H. Cocceji. Vattel III ,
8 2l3 . Lallsok XXXV , 10, N .

2) Als billig oder human wird die Restitution gefordert von Vattel Z 203 .
Allein ein obligatorischer Rechtsanspruch besteht nicht, wenn nicht nützliche Geschäfts¬
führung oder Mandat vorhanden war . Verhandlungen über die Frage im Britischen
Parlament s. in Listoirs (II , x>. 173 sä . 2). Auch am Wiener Con-
greß kam dieselbe in einer weiteren Form zur Sprache ohne ausdrückliche Ent¬
scheidung. Klüber , Acten des Wiener Congresses V , 10. 29—33 . Ein Vindications -
recht Seitens des am Kriege unbetheiliat gebliebenen, zur Souveränetät berechtigten
Dritten wird allerdings nach neuerer Rechtsansicht (Z 184 a) nicht zu bestreiten sein.
Dem Souveränetätsbesitzer wird jedoch die Prüfung des Anspruches zustehen ; ferner
die Gegenrechnung des Kriegsaufwandes und die Geltendmachung seines eigenen
Interesses , welches ihn zum Kriege geführt hat . Die Sache kann hier unmöglich
blos nach privatrechtlichen Grundsätzen mit gänzlicher Beiseitestellung politischer
Pflichten beurtheilt werden . Derartige Gesichtspunkte hat auch das Wieding 'sche
Rechtsgutachten , betreffend die Prätensionen auf Schleswig - Holstein , Greifswald
1865 , gefaßt . S . besonders S . 459 . — Wäre (nach Vattel ) die Restitution nur
eine sittliche Pflicht des Siegers , so hat er dagegen auch die Pflichten gegen den
eigenen Staat in Anfchlag zu bringen . 8a11 , x>. 420 . Oalvo IV , tz 2985 .

Vgl . H . Cocceji zu Groot III , 9 , toin . IV , x . 125 . Intern .
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1 .̂ IV , 2, 16 (Z 17 sä . kr-.) . Zöpfl . 8 208 . In wie weit dem Eroberer ein Ver¬
fügungsrecht über Einzelnes zustehe , haben wir bereits im zweiten Abschnitte dieses
Büches 8 131 f. erörtert .

") Hier ist allerdings sehr Vieles , beinahe Alles streitig . Man s. die Ansichten
von Klüber , Völkerrecht 8 258 . 259 und die dort angeführten Schriften . Sodann
îV1i6g.ton , Intsrn . 1 .̂ I , 2 8 20 ; überdies B . W . Pfeiffer , IN wie fern sind Re¬

gierungshandlungen eines Zwischenherrschers für den rechtmäßigen Regenten nach
dessen Rückkehr verbindlich ? 1819 . Oalvo IV 8 2988 .

b) In diesem Sinne , wenn auch nicht stets , ist meistens verfahren worden .
Man vgl. fchon die Constitutionen der Römifchen Imperatoren im Titel des Theo -
dosischen Codex : äs 1Ü3 yuas snk tyrannis barbari A68tg, sunt
(15, 4), namentlich 6on8t . 9. S . übrigens Cocceji zu Groot III , 6. 9 . A . Dies
geht auch auf die Besetzung während des Krieges , wie 8 187 Note 2 bemerkt,
macht das Postliminium nicht die Acte der Verwaltung unter der Fremdherrschaft
rückwirkend ungültig , denn fonst müßte während derselben das sociale Leben stille
stehend

') Dieser Punkt ist der allerstreitigste . Um ihn dreht sich vorzüglich die Ent¬
scheidung über die Napoleonisch-Westphälischen Domänenverkäuse und Einziehung von
Staatskapitalien in usurpirten Deutschen Landen . Mehrere richterliche Entscheidun¬
gen sind im obigen Sinne erlassen worden ; doch fehlt es auch nicht an entgegen¬
gefetzten Urtheilen . Das Beste , was für die Nichtgültigkeit der obigen Veräußerungen
gesagt werden konnte, findet sich zusammengedrängt in einem Oldenburgischen Votum
am Deutschen Bundestage , Sitzung v. 4. Dec. 1823 . Ausführlich erörtert ist die
Frage , zumeist in unserem Sinne , von kkiUimors III , 841 f. mit Eingehung auf
einzelne Fülle . LÄleok XXXIII , 28 . 29. A . Es ist hier aber wohl zwifchen
einer wirklichen Zwischenherrschaft , wie sie im Fall Westphalen 's stattfand , und
bloßer Besetzung während des Krieges zu unterscheiden. Bei letzterer ist der
feindliche Staat nur Nutznießer des öffentlichen Eigentums uud hat nicht das Recht,
die Substanz des Vermögens anzugreifen (8 133 Note 3 6 -.) . Die französische
Regierung war daher berechtigt , nach dem Frieden die von deutschen Beamten
autorisirten Holzschläge in den Staatssorsten nicht vollenden zu lassen, und Deutsch¬
land anerkannte dies . Letzteres war berechtigt , während der Besetzung Holz in
einem Umfang fchlagen zu laffen , der nicht über einen rationellen Nießbrauch
hinausging ; aber dies Recht hörte mit dem Frieden auf , und wenn die, denen der
Holzschlag zugestanden war , den Preis im Voraus an deutsche Behörden gezahlt
hatten , so mußten sie von diesen die Rückerstattung für den Betrag fordern , der nicht
durch Schlag bis zum Frieden gedeckt war .s

2) Vattel 8 210 . 213 . Eine freiwillige bleibende Unterwerfung kann aber gewiß
aus der bloßen Fügsamkeit unter den Willen des Eroberers , aus der Huldigungs¬
leistung , aus der Annahme von Aemtern noch nicht gefolgert werden , da alles dies
nur einem Zwange zuzuschreiben und als das einzige Mittel , sich Schlimmeres zu
ersparen oder so viel als möglich zu retten , ergriffen fein konnte.

Postliminium - er Privatpersonen und PrivatoerlMtnisse .

189 . In Beziehung auf Privatpersonen , worunter wir auch
die Souveräne und souveränen Familienglieder rücksichtlich ihrer
Privatrechte begreifen , findet , wie bereits im Römischen Rechte
unterschieden wird , ein zweifaches Postliminium statt , einmal näm¬
lich in Ansehung ihrer Persönlichkeit , so fern diese dem Feinde unter -
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worfen oder kriegsgefangen war, sodann in Ansehung ihrer Privat¬
rechtsverhältnisse.

Das persönliche Postliminium steht vorzüglich mit dem Cha¬
rakter der Kriegsgefangenschaft in Verbindung. Es hatte daher
auch eine andere Bedeutung nach dem Rechte der alten Welt, als
ihm eine solche noch nach dem neueren Kriegsrechte zugeschrieben
werden kann. Die alte Kriegsgefangenschaft brachte in den Zu¬
stand der Knechtschaft, womit an und für sich jedes bürgerliche
Rechtsverhältniß unvereinbarlich ist. Es bedurfte daher für ein so
consequentes Rechtssystem, wie das Römische war, einer besonderen
Fiction, um den Kriegsgefangenen und die von ihm abhängigen
Personen in dem Genüsse der vaterländischen bürgerlichen Rechte
zu erhalten oder wieder darin einzusetzen; so fingirte man denn
auf den Grund eines von dem Dictator Cornelius Sulla gegebenen
Gesetzes, daß das Testament eines in der Kriegsgefangenschaft ver¬
storbenen Römers, wenn es vor der Gefangennehmung errichtet
war, das Testament eines freien Römers fei; fodann daß der aus
der Gefangenschaft wirklich Befreite auch in der Zwischenzeit frei
und ein Römischer Bürger geblieben sei. Da nach heutigem Kriegs¬
rechte die Kriegsgefangenschaft blos in einer thatsächlichen Suspen¬
sion der Freiheit besteht, so kann auch nur eine Suspension der
Ausübung bürgerlicher Rechte im Vaterlande damit verbunden sein,
indem und so weit selbige wegen der zeitweiligen Unfreiheit der Ge¬
fangenen unmöglich ist. Die Rechtsverhältnisse selbst, abgesehen
von ihrer Ausübung, können dadurch nicht beeinträchtigt werden;
der volle Genuß derselben muß sofort bei der Befreiung aus der
Gefangenschaft wieder eintreten; ja, es kann schon in der Zwischen¬
zeit durch selbstgewählte oder obrigkeitlich gesetzte Vertreter für die
Ausübung, wenigstens Erhaltung der Privatrechte gesorgt werden
Nicht mit Unrecht ist daher von manchem neueren Publicisten ein
eigentliches iu8 postliminii personarum für eine ganz unnöthige
Rechtsformel erklärt worden̂ ). Es ist nichts als das Rechtsver¬
hältniß eines bisher Abwesenden, nun aus der Abwesenheit Wieder-
kehrenden.

Eben deshalb erscheint auch die Frage: wann das Postliminium
eintrete? in einem ganz anderen Lichte als nach dem antiken, ins¬
besondere Römischen Rechte. Nach dem letzteren trat es ein, sobald
der Gefangene im Kriege aus der feindlichen Gewalt in sein Vater-
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land oder zu befreundeten Nationen zurückkehrte; ausnahmsweise
stand es auch noch nach dem Frieden offen̂). Ausgeschlossen waren
diejenigen, welche sich mit den Waffen dem Feinde übergeben hatten,
die Ueberläuser, die von dem vaterländischen Staate selbst Aus¬
gelieferten, ferner, wer freiwillig bei dem Feinde blieb oder aus¬
drücklich bei dem Friedensschlüsse dem Feinde überlassen ward.
Nach dem heutigen Völkerrechte könnte nur denjenigen das Post¬
liminium entzogen sein, welche nach vaterländischen Gesetzen oder
nach den mit dem Feinde getroffenen Conventionen jeder Rückkehr
in ihr früheres bürgerliches Verhältniß beraubt sind, oder ihrer
bürgerlichen Rechte verlustig sein sollen; alle anderen Römischen
Ausschließungsgründe des Postliminium können dagegen nur bei
der Frage in Betracht kommen: ob eine Kriegsgefangenschaft für
rechtmäßig beendigt zu halten fei? wobei das Postliminium selbst
noch immer Vorbehalten und nur zur Zeit noch thatsächlich suspen-
dirt bleibt; wie z. B. dann der Fall sein kann, wenn ein Kriegs¬
gefangener von seiner eigenen Nation dem Feinde zurückgeliesert
würde, weil er dort sein Ehrenwort gebrochen, oder wenn der
Kriegsgefangene sich zu einer neutralen Nation gerettet, diefe aber,
wie sie zu thuu befugt, obfchou nicht verpflichtet ist, ihn der feind¬
lichen Gewalt wieder überliefert hättê ).

Wenn das Römische Recht auch da ein Postliminium annimmt,
wo Jemand von einer zwar nicht offenbar feindlichen, jedoch auch
nicht in friedlichen Verhältniffen mit feinem Staate lebenden Nation
gefangen und zum Sklaven gemacht ist, dagegen die Fiction des"
Postliminium für unnöthig erachtet, wo man in die Gewalt von
Piraten oder eines Gegners im Bürgerkriege gerathen ist, so be¬
dürfen heut zu Tage alle diese Fälle keiner besonderen Berück¬
sichtigung, indem das Prineip des neueren Völkerrechtes, welches in
der Gefangenschaft nur eine auferlegte Abwesenheit sieht, auch hier¬
auf Anwendung leidet, und kein Grundsatz des neueren Staats¬
rechtes entgegensteht.

*) Schon das neuere Röm . Recht (I. 3 6 . äs po8t1 .) gestattet eine derartige
Sorgfalt für die Gefangenen burch Bestellung von Curatoren .

2) S . namentlich Utins , xriv . X , 15 8 20 . 21 . 16, 8 6.
b) S . 1. 14 xr . O . äs eaxtiv ., eine Stelle , deren Lesart und Auslegung

übrigens nicht außer Zweifel ist.
*) Ueber die Verhältnisse der ausgelösten Gefangenen nach Röm . Recht vgl .
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H . E . Dirksen , Abhandl . im Jahrgang 1858 der Berl . Akad. philos.-histor. Klasse.
S . 89 f.

Postliminium bei einzelnen Rechtsverhältnissen.

190. Sieht man auf die Privatrechtsverhältnisse, welche durch
das Postliminium wieder erlangt werden, so kann im Allgemeinen
keine Art derselben, weder ein rein persönliches, noch ein dingliches,
noch auch ein obligatorisches sowohl nach Römischem Rechte wie
nach heutigem Völkerrechte ausgeschlossen werden. Sogar einzelne
Ausnahmen des älteren Römischen Rechtes finden nicht mehr statt.
Es geht aber das Postliminium der Rechte auf eine zweifache Art
vor sich; entweder durch Wiedereintritt eines Kriegsgefangenen in
die ihm in der Zwischenzeit entzogen gewesenen Rechte, oder durch
Wiedererlangung der von dem Feinde in Beschlag genommenen
Sachen eines Unterthans des anderen kriegführenden Theiles )̂.

Was zuvörderst die öffentlichen persönlichen Verhältnisse be¬
trifft, so ist eine Fortdauer des früheren Status unleugbar, wenn
er nicht nach Staatsgesetzen durch ein verbrecherisches Verhalten in
Beziehung auf den Feind verwirkt sein sollte. Ob die in der
Zwischenzeit zu beziehen gewesenen Vortheile, welche mit dem öffent¬
lichen Status , z. B. mit einem Amte, verbunden waren, nach Be¬
endigung der Kriegsgefangenschaft reelamirt werden können, ist
lediglich eine Frage des inneren Staatsrechtes. Das Römische
Recht schloß dergleichen Ansprüche aus, z. B. auf den in der
Zwischenzeit sälligen Sold oder Gehalt2). Billigkeit und Staats¬
verfassung können aber ein Anderes mit sich bringen.

Von rein persönlichen Privatverhältnissen, worin das Post¬
liminium wieder einsetzt, schloß das Römische Recht die Ehe aus,
verlangte wenigstens deren Redintegration̂). Ist dieses nicht schon
durch Justinian geändert, so hat es die christliche Kirche gethan;
die Ehe dauert auch mit einem Kriegsgefangenen fort )̂.

Dingliche Rechte an unbeweglichen oder denselben gleichstehen¬
den Sachen unterliegen durchaus der allgemeinen Regel; nur der
in der Zwischenzeit verlorene Besitz, weil er etwas Thatsächliches
ist, wird nicht von Rechtswegen wiedererlangt, sondern muß erst
von Neuem begonnen werden̂ ).

Obligatorische Verhältnisse erleiden überall keine Aenderung
und bleiben selbst während der Kriegsgefangenschaft nach heutigem
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Rechte wirksam, der Abwesende sei Gläubiger oder Schuldner und
cs mag der Feind die Forderung von dem Schuldner eingezogen
haben oder nicht: gemäß demjenigen, was bereits oben von den
Rechten eines Kriegführenden über unkörperliche Sachen der Gegen¬
partei ausgeführt worden ist )̂ (Z 134). Hat der Feind bewegliche
Sachen an sich genommen, so kann nur hinsichtlich derjenigen kein
Postliminium statuirt werden, welche vermöge eines allgemeinen
internationalen Herkommens, oder aber vermöge der besonderen bei
der Vindication in Anwendung kommenden Landesrechte als Kriegs¬
beute in das Eigenthum des wegnehmenden Feindes übergegangen
sind. Wie es nun mit einem allgemeinen Völkerherkommen bei
diesem Punkte beschaffen sei, ist gleichfalls schon oben (Z 135. 136)
dargelegt worden. Nicht wenige Rechtsgelehrte haben daher ein
Postliminium selbst für bewegliche Sachen als gemeine Regel auf¬
gestellt, wovon nur durch Partieulargesetze oder durch Friedens¬
schlüsse eine Ausnahme begründet werden könne?), da das Römische
Recht, welches die beweglichen, als Kriegsbeute weggenommenen
Sachen von dem Postliminium schlechterdings ausschloß und es blos
an gewissen Sachen, die zur öffentlichen Kriegsausrüstung gehörten,
gestattete 2) , kein die Völker gegenseitig bindendes Gesetz geworden
sei, sondern allein als reeipires Civilrecht einzelner Lande auch in
diesem Stücke entscheiden könne. Daß es selbst dort, wo es recipirt
worden, nicht seinem ganzen angeführten Inhalte nach in festen
Gebrauch gekommen sei, wird von den meisten praktischen Schrift¬
stellern zugestanden̂).

Alles Vorerwähnte gilt nun unbedenklich auch von den Sou¬
veränen und ihren Familien rücksichtlich ihrer Privatrechte, z. B.
in Betreff ihrer Haus- und Fideikommißgüter, welche die Natur
eigentlicher Staatsgüter nicht haben. Kann über letztere in Folge
einer feindlichen Usurpation eine selbst im Falle der Wiederkehr
des vorigen Staatsverbandes gültig bleibende Verfügung statt¬
finden, wie zuvor Z 188 zugegeben worden ist, so folgt daraus
keine gleiche Berechtigung in Betreff der Privatgüter der souveränen
Familien.

*) Vgl. 1. 19 xr. O. k. t.
2) 1 .̂ 1 6 . äs rs milit . S . indeß Brunnemann aä k. tit . n. 23.
2) I ,. 14 ß 1 und 1. 8 v . L. t. Die Auslegung ist indeß zweifelhaft. S .
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Groot III , 8 ß 9 und dazu Cocceji. Das Gegentheil folgert man auch aus
Nov . 22 , e. 7.

4) S . besonders v. 1. Z 1, 0 . 34 , 1 st 2 . rneäit sx . 659 ,
Mkä . 16 .

I . . 20 8 1 O . k. t . Groot ti. t . ß 13. ^ ksaton , Intern . 1 .̂ IV , 2
(tz 17 ää . kr.) . kkiUiinors III , 863 . Vgl . den vorher angeführten Canon und
Oapitul . §rg >n6. lib . VII , o. 157 : „HnivunHus ri66688itat6 oaxtivitatiZ äueti
8unt , st non 8UL voluntats , ssä dostili äsprasäLtions aä Lävsrsariog
trsinsisrunt , ^uLsonn ^us in LKri8 vsl in iNaneipiis suts tsuusrunt sivs a
6860 xo88iäslltur , 8ivs ali ^uiä 6x tiis xsr xrinoipsm ouivun ^us äatuin 68t,
8iQ6 nlliu8 oontraäiotionö perbonas , tsinxors <̂uo redierint , viväiosnt av
xrassmmant : si tarasu ouin Aäv6r8arii8 non 8UL voluntats kusrint 8sä eaxti -
vitats 86 ästsntos 6886 xrodav6rint ."

b) Die einzelnen hier in Betracht kommenden Fälle sind von Heinrich Cocceji
in der äi88. äs xo8t1ira . st Äiuii68t. und zu Groot S . 133 dargelegt. S . auch
kkilliinors III , 866 .

?) I 'sxtor , 8M0P8 . iuris A6nt . 18. 102 . litius 1. 6. 10, 16. H 10 u. 11.
I 6̂^86r, 8P66. 659 , vr6ä . 1—3. Cocceji zu Groot III , 9. 15.

b) Oio. lop . o. 8 : „postliminio rsäsunt konao , navis , rnu1u8 6lit6llLriu8 ,
6<̂UU8, 6Hua>, <̂UL6 krsva resixsrs solst ." Vgl . mit 1. 2 O . k. t .

b) Vgl . Groot li . t . ß 15 und Kokiltsr , Lxsroit . sä xsnä . 50 ß 11.

Recht - rr Wiedernahme bei Schiffen.

191. Eigenthümliche Schwierigkeiten entstehen vermöge der
bisherigen Seekriegspraxis in denjenigen Fällen, wo das von einem
Kriegführenden weggenommene Schiff eines fremden Staates jenem
wiederum von der feindlichen Partei abgenommen wird, in wie fern
nämlich hier nach dem ius rseuxerationiZ, äroit äs rsoouE ou
äs rsxriss ein Postliminium zu Gunsten des früheren Eigenthümers
statthabê). Die Frage befindet sich ziemlich noch in derselben Lage,
worin sie zu Ende des vorigen Jahrhunderts befangen war, so daß
im Allgemeinen noch immer auf dasjenige verwiesen werden darf,
was v. Martens' classische Schrift über die Kaper hinsichtlich dieses
Gegenstandes enthält. Die in Betracht kommenden Fälle sind diese.
Eine Wiedernahme kann geschehen

L. durch ein Kriegsschiff des kriegführenden Staates, oder
d. durch einen Kaper, oder
e. durch die Mannschaft des genommenen Schiffes selbst, oder

endlich
ä. durch die Macht eines dem Captor fremden Landes, wohin

das genommene Schiff, es fei absichtlich oder zufällig, wider
den Willen des Captors gebracht sein kann.
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Das wiedergenommene Schiff, oder seine Ladung, oder beides
zugleich, kann, ehe es vom Feinde genommen wurde, gehört haben:

a. der Regierung oder einem Unterthan desjenigen Staates ,
zu welchem auch der Wiedernehmer gehört;

d. einem Bundesgenossen in demselben Kriege, oder
e. einem blos hilfeleistenden Theile, oder endlich
ä. einem neutralen Staate hinsichtlich des kriegführenden

Theiles, welcher die Wiedernahme bewirkt hat.
Es kann überdies noch geschehen, daß die Reprise abermals

dem Wiedernehmer weggenommen wird.
Vor allen Dingen leuchtet ein, daß, wenn das wiedergenommene

Schiff zu demjenigen Staate gehört. Seitens dessen die Wieder¬
nahme geschehen ist, alsdann lediglich die Gesetze dieses Staates
darüber entscheiden müssen, ob oder unter welchen Bedingungen
und Modalitäten das wiedergenommene Schiff nnd Gut seinem
früheren Eigenthümer zu verbleiben habe. Auf diesen Fall be¬
schränken sich auch die Seegesetze der einzelnen Nationen fast allein,
und die darin angenommenen Principien sind kein Theil des Völker¬
rechtes, noch weniger einer Kritik desselben unterworfen. Andrer¬
seits kann bei der Frage, wie es gehalten werden soll, wenn das
wiedergenommene Schiff einer dritten Nation zugehört, die Ent¬
scheidung nicht lediglich von dem Staate des Wiedernehmers ab¬
hängig sein. Dieselbe muß hier vielmehr einem gemeinsam gültigen
Grundsätze gemäß getroffen werden, widrigensalls der durch eine
entgegenstehende Entscheidung verletzte Theil auf völkerrechtlichem
Wege dagegen reclamiren kann. Denn es handelt sich hier regel¬
mäßig von ein̂ r Thatsache, welche außer dem Bereiche der Gesetze
der Einzelstaaten liegt, nämlich von einer Thatsache auf offener See.
Nur wenn die Wiedernahme im eigenen Seegebiete geschehen wäre,
können die Gesetze dieses Staates wider Jedermann als entscheidend
betrachtet werden.

*) äs 8t66lr , ^ 383,18 8ur p1u8i6ur8 iüLti6r68 Xo . 8. v. Martens , Ueber
Kaper H 40 u . f. LLutskeuills , Dr . st obl . ä63 neutra III ^ p . 361 .
Llem . eä . kr. II , 26 . III , 615 . LaUkok XXXV , 12 . 6a1vo
IV 8 2994 ff. Geßner , Dr . äe8 N6utr68 , p . 359 . Geffcken in v. Holtzend.
Handb . IV . Das Seekriegsrecht . 2 . Die Wegnahme . Die Neutralität , ä . ^K. Das
Recht der Wiedernahme ist besonders wichtig bei Schiffen , beschränkt sich jedoch nicht
auf diese. Man kann allgemein sagen , daß jedes Eigentum , welches den Zwecken
des Feindes dienen kann und genommen ist, aber dessen Besitz der bisherige Eigen¬
tümer wiedererlangt hat , ehe es Eigentum des Captors geworden , so daß dieser
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es Dritten übertragen konnte/ so behandelt werden soll, als ob es Eigentum des
früheren Besitzers geblieben sei. Was Schisse betrifft, so hat Hauteseuille(III , x . 352)
mit Recht bemerkt, daß der Ausdruck Wiedernahme(reprise, rsoouE ) eigentlich
nur auf Schiffe der Kriegsgegner paßt, nicht auf neutrale, die von einem Krieg-
führenden genommen und diesem vom ändern wieder entrissen sind; beide Fülle
sind verschieden. Das feindliche Schiff ist ohne die Wiedernahme verloren, die Ver-
urtheilung des neutralen ist vorläufig unsicher, war die Wegnahme nicht gerecht¬
fertigt, so hebt die Wiedernahme nur eine rechtswidrige Handlung auf, und selbst
wenn eine die Wegnahme rechtfertigende Thatsache vorliegt, wie Zufuhr von Contre-
bande, so geschah sie im Interesse der Kriegspartei, welcher der Reeaptor angehört.̂

192 . Was nun als gemeinsam gültiger Grundsatz des inter¬
nationalen Rechtes zu betrachten sei, ist überaus zweifelhaft . Der
Hauptpunkt , worauf es ankommt , ist , ob das wiedergenommene
Schiff wirklich schon dem ersten Captor , beziehungsweise dessen
Staate eigenthümlich verfallen war oder nicht. Dem römischen
Rechte , welches , wenn nicht alle , doch gewisse Arten von Schiffen
dem Postliminium unterwarf , ohne Unterschied , wie lange sie in
Feindesgewalt gewesen waren , kann begreiflich nicht die Kraft eines
jetzt gemeingültigen Völkergesetzes beigelegt werden , ebenso wenig
dem Oonsolg -to äsl war , welches ohnehin nur Bestimmungen über
Wiedernahme eines von der Gegenpartei genommenen Schiffes durch
den betheiligten Staat des früheren Eigenthümers enthält )̂. Was
in einzelnen internationalen Verträgen wegen der Wiedernahme
stipulirt ist , steht zur Zeit noch so vereinzelt , daß daraus keine
Regel abgeleitet werden kann )̂. Ebenso unsicher erscheint die
Praxis der verschiedenen Seemächte ; sie wird dritten Mächten gegen¬
über mehr durch Couvenieuz als durch wirkliche Rechtsprincipien
geleitet b) . — Befragt man die Ansichten der Publicisten , woran
sich auch zum Theil die Praxis hält , so wird allermeist wohl davon
ausgegangen , daß ein Kriegführender durch Wegnahme sowohl wirk¬
lich feindlicher , wie auch präsumtiv feindlicher und neutraler Schiffe ,
die den Bedingungen der Neutralität eontravenirten , das Eigen¬
thum daran und an der Ladung von Rechtswegen erwerben kann ;
allein man streitet , ob dazu schon das Factum der Wegnahme ge¬
nüge , oder wenigstens ein 24ftündiger Besitz, oder aber die Weg¬
führung inkrs , prLssiäikt ,, oder wohl gar ein adjudicirendes Prisen -
urtheil hinzugekommen sein müsse )̂. Nicht minder streitig sind , wie
wir früher gesehen haben , schon die Grundsätze , aus welchen sich die
Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit einer Prise beurtheilen läßt .

Heffter , Vö lkerrecht. 8. Ausg . 27
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Ein gemeingültiges Princip existirt demnach so gut wie gar
nicht ; die Wahrheit aber ist, wie sie bereits Martens 5) durchschaut ,
obwohl nur schüchtern ausgesprochen hat , weil er den Strom gegen
sich hatte , wie sie indeß auch Linguet und Jouffroy unerschrocken
vertheidigt haben :

„Das Recht des Krieges giebt überhaupt keinem Kriegführen¬
den ein Recht des Eigenthums auf weggenommene Schiffe weder des
Feindes noch einer dritten Macht . Es bleibt daher während des
Krieges das Recht des ursprünglichen Eigenthümers wider Jeder¬
mann bei Kräften ; auch eine Wiedernahme kann ihm dasselbe nicht
entziehen , vielmehr nur die Verbindlichkeit einer Entschädigung und
Belohnung des Wiedernehmers gegen Rückempfang seines Eigen¬
thums auserlegen . Erst mit dem Friedensschlüsse wird unter den
kriegsührenden Theilen und deren Alliirten jede spätere Wieder¬
nahme der von dem einen Theile gegen den anderen weggenommenen
Schiffe und Ladungen ausgeschlossen ; neutrale Mächte , sogar bloße
Hilfsmächte , deren nicht im Kriegsstande befindlich gewesene Schiffe
weggenommen sind , behalten dagegen den Anspruch auf Wieder¬
nahme des thatsächlich entzogenen Eigenthums , wo sie ihm bei¬
kommen können , auch noch serner ."

Vor dieser einsachen Wahrheit schwinden alle Controversen wie
die Schatten der Nacht vor der Sonne . Die Annahme dieses
Systems kann vorzüglich auch als Mittel dienen , um dem früheren
Raubsysteme der Seekriege oder einzelner Seemächte entgegen zu
wirken . Keine Prise muß gemacht werden können , ohne daß ihr:
Wiederverlust sogar noch im Frieden (wenigstens den Neutralen
gegenüber ) bevorstehend bleibt . Auch diese Zeit wird kommen , trotz¬
dem , daß Sir William Scott das Verlangen , als müsse alles
wiedereroberte Eigenthum in Kriegszeiten dem Eigenthümer ohne
Unterschied der Zeit zurückgegeben werden , sür leere Chimäre einer
vorsintfluthlichen Philosophie erklärt hat 6).

i) Art . 286 desselben. Vgl . Martens 8 56 . Boeck, x . 21 . k̂ . Der Consolato
läßt , liberaler als die spätere Praxis (z. B . die sranzös. Verordnung von 1584 ) ,
wonach die Prise dem Captor gehört , wenn er sie 24 Stunden in seinem Besitz
gehabt , das Eigentum erst vom Captor erworben sein, wenn er die Prise in Sicher¬
heit (en loeti 8»1vo) gebracht hat , und demgemäß gehört sie dann bei der Wieder¬
nahme dem, der sie dem Feinde wieder entrissen hat ; bis dahin muß das genommene
Schiss, das vom Gegner oder einem Freunde wiedergenommen ist, oder aber vom
Captor wegen Seenoth oder Furcht ausgegeben ist , mit seiner Ladung dem bis¬
herigen Eigentümer zurückgestellt werden . Wenn die Rückgabe durch einen Freund
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geschieht , hat derselbe Anspruch auf eine seiner Mühe oder dem dabei erlittenen
Schaden entsprechende Belohnung , welche durch Schiedsspruch von Sachverständigen
festgesetzt wird , ( karässmus , Vs st Ooutumss II , x>. 238 , 340 .)^

2) Nachweisungen solcher Verträge siehe ebendaselbst Z 61 . 63 . 65 . 67 . 69 . 71
u. f. Einen neuerlichen Vertrag zwischen Spanien und Großbritannien vom Febr .
1814 s. in dem Nouv . 8uxxl . II , 640 .

b) Die französische Praxis scheint in neuerer Zeit die Freigebung eines wieder¬
genommenen neutralen Schiffes adoptirt zu haben . Lscrusil I , 2 , 201 .
!6. Portalis erklärte in dem Falle der Statira, eines von einem englischen Kaper
genommenen und von einem sranzösischen wiedergenommenen amerikanischen
Schiffes : „ä 'api -68 Is äroit «olliinun un navirs ss xi -ätsnZsut llkutrs ,
rsvous sur l 'svQkini ns äsvieüt Lonüsvabls yu 'Lutarit vs xsut '̂ustiüsr
äs Is nsutrAÜtö . II 5aut 86 oonäuirs L 80N eZarä ooinivs ss 86rait LOüäuit
l 'kQvsini Iui -M6in6 sur rious l 'svovZ rvxrig . Or 6l >62 l 'krlnsnii Is ns -
virk äollt il s 'aAit ii 'g,urs >it > axpartknu au Laptsui ' ^ u '^ utarit yu 'il sursit stö
ääolark äs domis xriss xar Is rnLAiZtrat . Dono nous äsvons , malArs 1»
r600U8S6 , oi )86rv6r 168 M6IN68 kormss . 1 6̂8 clroits äs lg . Ltzutrslitä äoivsnt
strs r68p66t68 xartout tzt tou ôurs ." Im amerikanischen Bürgerkrieg befreite
sich die gefangene Mannschaft des genommenen englischen Schisses Lmil ^ 8t . kisrrs ,
das nach Philadelphia dirigirt war , und brachte es nach Liverpool . Der amerika¬
nische Gesandte forderte dessen Auslieferung , England verweigerte sie , da dies kein
Vergehen für den neutralen Staat und das Recht der Eigentümer durch keine
Entscheidung eines Prisengerichtes hinfällig geworden sei, obwohl die Verein . Staaten
natürlich berechtigt gewesen wären , das Schiff wieder zu nehmen . Merkwürdiger
Weise hatten 1800 die Verein . Staaten dasselbe von England gestellte Verlangen
aus denselben Gründen verweigert , die Lord Russell 1862 gegen die amerikanische
Forderung geltend machte . Ein neutraler Staat restituirt überhaupt kein wieder¬
genommenes Schiff , das in seine Häfen kommt . ( I 'visg II , 495 .) Von neueren
Prisenreglements sprechen das preußische von 1864 Z 10 und die englische krirs
^ <;t von 1864 od . IV Z 40 nur von der Wiedernahme nationaler Schiffe und
übergehen die der neutralen mit Schweigen . Rechtlich und logisch kann kein Zweifel
sein, daß die Doctrin von Portalis die richtige ist.^

4) (k . Vgl . Note 1. Die Regel der 24 Stunden hat auch die französ . Verord¬
nung von 1799 , die der inlrs . xrassiclis . das preuß . Landr . I Tit . 9 H 203 . 208 — 10,
beide sprechen dem Recaptor ^ des Werthes zu . Die englische kriris von
1864 , IV Z 40 bestimmt dagegen , daß das wieoergenommene englische Schiff dem
Eigentümer zurückgegeben werden soll , wie lange der Feind es auch besessen und
selbst wenn es vom seindlichen Gerichtshöfe als gute Prise erklärt ist , es hat dem
Recaptor nur eine Belohnung von '/z bis höchstens ^ des Werthes zu zahlen .
Die amerikanische Congreßacte v . 30 . Juni 1864 verfügt die Zurückgabe , so lange
das wiedergenommene Schiff noch nicht als gute Prise verurtheilt ist, gegen an¬
gemessene Vergütung , nachher gilt es als neue Prise . Dies ist offenbar das Richtige .
Die erwähnte ältere Praxis beruhte auf der Annahme , daß die wirkfame Wegnahme
selbst schon einen Besitztitel kraft Kriegsrecht gebe , aber es widerspricht aller Billig¬
keit , daß der ursprüngliche Eigentümer , ein Unterthan desselben oder eines be¬
freundeten Staates , durch einen doppelten Gewaltact , von dem der letzte den ersteren
aufhebt , um sein Eigentum kommt . Frankreich gab dies denn auch schon unter
der Republik bei der Wegnahme durch Staatsschiffe auf und ließ es nur bei Kapern
zu . um denselben Aussicht auf Gewinn zu geben . Andrerseits geht die englische
Doctrin nach entgegengesetzter Richtung zu weit , mit der Verurtheilung ist das
Schiff verfallen . Das Recht der Wiedernahme geht nicht auf ein vom Captor
proprio motu aufgegebenes Schiff , sondern nur auf den Fall , wo es demselben
entrissen wird . §

ö) 1. o . H 45 .
«) s. Note 4 .

27*
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